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VRR-Nahverkehrsplan 2025 
Ein Planungsinstrument des VRR für ein zukunftsorientiertes Mobilität s-

angebot und einen attraktiven ÖPNV in der Metropolregion Rhein-Ruhr 

 

Alternativen für den Untertitel: 

Á Ein Planungsinstrument des VRR für ein zukunftsorientiertes Mobilitätsangebot und einen at-

traktiven Nahverkehr in der Metropolregion Rhein-Ruhr 

Á Ein Planungsinstrument des VRR für ein zukunftsorientiertes Mobilitätsangebot und einen at-

traktiven Nahverkehr im Verbundgebiet Rhein-Ruhr 

Á Ein Planungsinstrument des VRR für einen zukunftsorientierten und attraktiven ÖPNV in der 

Metropolregion Rhein-Ruhr 

Á Ein Planungsinstrument des VRR für einen zukunftsorientierten und attraktiven ÖPNV in der 

Metropolregion Rhein-Ruhr im Verbundgebiet Rhein-Ruhr 

Á Ein Planungsinstrument des VRR für einen zukunftsorientierten und attraktiven Nahverkehr in 

der Metropolregion Rhein-Ruhr 

Á Ein Planungsinstrument des VRR für einen zukunftsorientierten und attraktiven Nahverkehr in 

der Metropolregion Rhein-Ruhr im Verbundgebiet Rhein-Ruhr 

 

 
Grundsätzlicher Aufbau aller Fachthemen des VRR-Nahverkehrsplans 2025: 
(fachliche Bearbeitung aller Fachthemen anhand folgender Viergliederung) 

- Ausgangslage und aktueller Sachstand 
- Langfristiges Ziel (Strategie und Vision des VRR) 
- Kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Erreichung des Ziels 

- Relevante Akteure 

abgeleitet aus: 
- Zukunftsbilder (Leitbilder) gestalten (VRR-Vorstand) 
- hieraus Strategien (langfristige Ziele) ableiten (VRR-Vorstand und VRR-AL) 
- hieraus Zukunftsprojekte bzw. -maßnahmen beschreiben (VRR-AL und -FGL) 
- hierzu relevante Akteure benennen 

 

 

Wichtiger Hinweis: Der Datenstand des vorliegenden Entwurfs des VRR-Nahverkehrsplans 2025 ist im 

Wesentlich April 2024. Für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025, der den VRR-Gremien im Sitzungs-

block im Juni 2025 zum Beschluss vorgelegt werden soll, werden sämtliche im vorliegenden Textdoku-

ment enthaltenen Daten und Informationen auf den dann aktuellen Stand aktualisiert. Die zu aktuali-

sierenden Passagen sind im vorliegenden Textdokument teilweise mit gelber oder grüner Farbe hin-

terlegt. 
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0 Vorwort des VRR-Vorstands  

 

Anm.: Es wurde bewusst darauf verzichtet, für den Entwurf des VRR-Nahverkehrsplans 2025 ein Vor-

wort des VRR-Vorstands zu verfassen. Dieses erfolgt nur für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025, 

damit es zum Zeitpunkt des Beschlusses im Juni 2025 aktuell ist. 
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1 Teil A.1: G rundlagen und Rahmenbedingungen  

Eine detaillierte Beschreibung der Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Mobilität und die 

Mobilitätsentwicklung im Verbundgebiet es VRR ist wichtig, da die verkehrlichen, sozio-demographi-

schen, rechtlichen und weitere Rahmenbedingungen langfristigen Einfluss auf die Mobilität und die 

Mobilitätsentwicklung (Bevölkerungsentwicklung, Klimaschutzgesetze, Finanzierungsrahmen etc.) 

haben und damit die Grundlage für die fachlichen Planungen des VRR (SPNV-Leistungsangebot, XBus-

Linien, Tarifliche Angebote, Marketingmaßnamen etc.) sowie die Koordinierungsaufgabe des VRR 

(Kommunales Mobilitätsmanagement, B+R, P+R etc.) darstellen. Zudem lässt die methodisch ver-

bundweit einheitliche Datengrundlage (IT.NRW, GUM) fundierte Vergleiche bei mobilitäts- und ver-

kehrsrelevanten Aspekten zwischen allen 23 Gebietskörperschaften zu. 

Darüber hinaus haben die beschriebenen (temporären) Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen, 

wie die Finanzierungsprobleme im ÖPNV (Energiekosten, DeutschlandTicket etc.), der Fachkräfte-

mangel (insbesondere Fahrpersonal, aber auch Werkstattpersonal und Verkehrsplaner*innen), Epi-

demien und Pandemien (Corona) und Defizite und Engstellen in der ÖPNV-Infrastruktur akuten Ein-

fluss auf das Mobilitätsangebot und die räumliche Mobilitätsnachfrage sowie die Mobilitätsentwick-

lung. Diese Faktoren beeinflussen kurz- bis langfristig insbesondere die Planungen des VRR (SPNV-

Leistungsangebot, XBus-Linien, Tarifliche Angebote, Marketingmaßnamen etc.), aber auch die Koor-

dinierungsaufgabe des VRR (B+R, P+R etc.). 

 

1.1 Verbundraum  des Verkehrsverbunds Rhein -Ruhr  

 

1.1.1 Verbundraum  

Das Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (im Folgenden Verbundgebiet bzw. Verbundraum 

oder VRR) umfasst das Ruhrgebiet bzw. die Metropolregion Rhein-Ruhr, die Region Niederrhein (Lin-

ker und Unterer Niederrhein), Teile des Bergischen Landes sowie die nordrhein-westfälische Landes-

hauptstadt Düsseldorf (siehe thematische Karte 1 im Anhang: Verbundraum VRR). Das Verbundge-

biet erstreckt sich von Haltern am See und Kleve im Norden bis Langenfeld und Remscheid im Süden 

sowie von Mönchengladbach und Viersen im Westen bis Dortmund und Hagen im Osten. Das Ver-

bundgebiet hat dabei eine Nord-Süd-Ausdehnung von rund 65 Kilometern und eine West-Ost-Aus-

dehnung von rund 95 Kilometern. Der Verbundraum bildet damit den größten Ballungs- bzw. Ver-

dichtungsraum Deutschlands. Im Norden grenzt das Verbundgebiet an die Verkehrsgemeinschaft 

Münsterland (VGM), im Osten an die Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe (VRL), im Süden an den Ver-

kehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und den Aachener Verkehrsverbund (AVV) und im Westen an die Nie-

derlande. Das Verbundgebiet erstreckt sich über Teile der drei Regierungsbezirke Düsseldorf, Müns-

ter und Arnsberg. 

Die Landschafts- und Siedlungsstruktur innerhalb des Verbundraums ist sehr heterogen. Neben den 

eher ländlich bzw. ländlich-urban geprägten Räumen am Niederrhein (Kreise Kleve, Wesel und Vier-

sen) mit einer Bevölkerungsdichte zwischen 254 bis 530 Einwohnern pro Quadratkilometer gibt es 

mit der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie den weiteren Oberzentren Bochum, Dortmund, Duis-

burg, Essen, Hagen, Krefeld, Mönchengladbach und Wuppertal entlang der Emscher-, Ruhr- und 

Wupperachse großräumige Gebiete mit sehr hohen Bevölkerungsdichten von über 2.000 Einwoh-

ner*innen pro Quadratkilometer. Mit 1.069 Einwohner*innen pro Quadratkilometer liegt die 
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Bevölkerungsdichte im Verbundgebiet mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt von Nordrhein-

Westfalen mit 525 Einwohner*innen pro Quadratkilometer (Stand 01.01.2021, Datenquelle: IT.NRW). 

Mit einer Fläche von 7.307,1 Quadratkilometern und seinen aktuell rund 7,811 Millionen Einwoh-

ner*innen (Stand: 01.01.2021, Datenquelle: IT.NRW) ist der VRR auch der einwohnerstärkste Ver-

kehrsverbund und größte Nahverkehrsballungsraum Europas.  

Das Verbundgebiet des VRR umfasst dabei 23 kommunale Gebietskörperschaften, davon  

Á 16 kreisfreie Städte (Bochum, Bottrop, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkir-

chen, Hagen, Herne, Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Rem-

scheid, Solingen und Wuppertal) und  

Á sieben Kreise (Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreis Kleve, Kreis Mettmann, Kreis Recklinghausen, Rhein-

Kreis Neuss, Kreis Viersen und Kreis Wesel) 

Diese 23 kommunalen Gebietskörperschaften sind Aufgabenträger für den ÖPNV in ihrem jeweiligen 

Stadt- bzw. Kreisgebiet (im Folgenden: ÖPNV-Aufgabenträger). 

Im VRR werden aktuell im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV1) auf insgesamt 1.117 Zug- und 

Buslinien rund 297,9 Millionen Zug- und Buskilometer jährlich erbracht und dabei mehr als 1,142 Mil-

liarden Fahrten jährlich unternommen. Davon entfallen auf den Schienenpersonennahverkehr 

(SPNV2) mit seinen 12 Regionalexpress-, 20 Regionalbahn- und 19 S-Bahnlinien Linien rund 51,06 Mil-

lionen Zugkilometer, mit denen die Verkehrsnachfrage entlang wichtiger Korridore erschlossen wird 

(siehe thematische Karte 2 im Anhang: SPNV-Netz). Auf den Öffentlichen Straßenpersonennahver-

kehr (ÖSPV3) ς bestehend aus insgesamt 1.066 Stadtbahn-, Straßenbahn-, Schwebebahn- und Busli-

nien4 ς entfallen rund 246,86 Millionen Bahn- und Buskilometer jährlich (davon 246,283 innerhalb 

des Verbundgebiets), die eine flächenmäßige Erschließung des Verbundgebietes gewährleisten 

(Stand: 30.04.2021, Quelle: Verbundbericht 2020/2021 des VRR, Datenquellen: Verbundetat 2020 

und Ergebnisrechnung 2019). 

 

ÖPNV-Leistungsangebot im VRR ς differenziert nach SPNV- und ÖSPV-Leistungsangebot 

  Anzahl Linien im SPNV Leistungsvolumen Zug-Kilometer (in Mio.) 
 

2015/16 2024/25 Veränderung 2015/16 2024/25 Veränderung 

Regionalexpress 15  20  +5  16,530  22,030  +5,50 (+33,3 %) 

 
1 Definition Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV): Der ÖPNV wird in Deutschland rechtlich gegliedert in den schienengebundenen Per-
sonennahverkehr bzw. Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und in den öffentlichen Straßenpersonenverkehr bzw. straßengebundenen Per-
sonennahverkehr (ÖSPV). ÖPNV im Sinne des Gesetzes besteht aus dem ÖSPV und dem SPNV. SPNV sind die Verkehre, die auf Grundlage 
des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) erbracht werden. ÖSPV sind die Verkehre, die auf der Grundlage des Personenbeförderungsge-
setzes (PBefG) erbracht werden. Die nachfolgenden Definitionen der für den ÖPNV relevanten Begriffe sollen insbesondere dazu dienen, den 
ÖPNV und seine Teilbereiche (ÖSPV und SPNV) inhaltlich klar voneinander abzugrenzen und die Funktion des VRR, die für den jeweiligen 
Teilbereich unterschiedlich ist, zu klären. Der ÖPNV ist die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linien-
verkehr, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen und bei denen 
in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Verkehrsmittels die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde 
nicht übersteigt (§ 2 RegG, § 8 Absatz 1 und 2 PBefG und für den SPNV § 2 Absatz 5 AEG). 
2 Definition Öffentlicher Schienenpersonennahverkehr (SPNV): Der SPNV ist als Teil des ÖPNV die allgemein zugängliche Beförderung von 
Personen in Eisenbahnzügen, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu be-
friedigen. Das ist im Zweifel der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesamte 
Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt (§ 2 Absatz 5 AEG). 
3 Definition Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV): Der ÖSPV ist Öffentlicher Personennahverkehr im Sinne des § 8 PBefG, bei dem 
die Personenbeförderung in Kraftfahrzeugen, Straßenbahnen und Oberleitungsbussen im Sinne des § 4 PBefG erfolgt. Die kommunalen Ge-
bietskörperschaften sind gemäß § 3 Absatz 1 ÖPNVG Aufgabenträger für den ÖSPV. 
4 Darüber hinaus bieten einige Verkehrsunternehmen AST und Bürgerbus-Verkehre an, die nicht in diese Daten eingeflossen sind. 
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Regionalbahn 24  19  -5  9,280  9,180  -0,10 (-1,1 %) 

S-Bahn (inkl. Regiobahn) 12  12  0  19,970  19,930  -0,04 (-0,2 %)  

Summe SPNV-Verkehr 51  51  0  45,780  51,140  +5,36 (+11,7 %) 
   

  
   

 
Anzahl Linien im ÖSPV Leistungsvolumen Zug-/ Bus-Kilometer (in 

Mio.) 
 

2015/16 2024/25 Veränderung 2015/16 2024/25 Veränderung 

Stadtbahn 11  15  +4  12,845  18,535  +5,690 (+44,3 %) 

Schwebebahn 1  1  0  1,839  0,948  -0,891 (-48,5 %)  

Straßenbahn 49  50  +1  29,519  26,167  -3,352 (-11,4 %)  

SkyTrain 1  1  0  0,464  0,464  0,000 (+0,0 %)  

Omnibus 949  1.001  +52  186,096  199,874 +13,778 (+7,4 %)  

O-Bus 6  6  0  3,080  2,796  -0,284 (-9,2 %)  

Summe ÖSPV-Verkehr 1.017  1.074  +57  233,843  248,784 +14,941 (+6,4 %)  
       

Summe ÖPNV-Verkehr 1.068  1.125  +57  279,623  299,924  +20,301 (+7,3 %) 

 
      

Tabelle 000: ÖPNV-Leistungsangebot im VRR (Quelle: VRR AöR, Quelle: Ergebnisrechnung 2020 und Verbundetat 2021, Stand 30.04.2022) 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Qualität des ÖSPV-Leistungsangebots im Verbundgebiet des VRR 

für die einzelnen kreisfreien Städte und Kreise im VRR. Für die Qualität wurde einerseits das jährliche 

ÖSPV-Leistungsangebot in Zug-/Bus-Kilometern pro Kopf der Bevölkerung und andererseits pro Flä-

cheneinheit der Stadt- bzw. Kreisfläche (km²) angesetzt. Überdurchschnittliche Werte sind grün, un-

terdurchschnittliche Werte rot und durchschnittliche Werte grau hinterlegt. 

 

Gebietskörperschaft 
 

(Kreise und kreisfreie Städte im 
VRR, ohne die Kreise Kleve und 

Wesel) 

ÖSPV-Leis-
tungsange-

bot 
(in Mio. Zug- 
und BusKm 
p.a. (Stand: 

2020)) 

ÖSPV-Angebot zur 
Bevölkerung 

ÖSPV-Angebot zur 
Stadt-/Kreisfläche 

Bevölkerung 
zum 

31.12.2021 

Zug- und 
BusKm im 
ÖSPV p.a. 

pro Einwoh-
ner 

Fläche des 
Stadt-

/Kreisge-
biets in km² 

Zug- und 
BusKm im 

ÖSPV p.a. pro 
km² Stadt-

/Kreisfläche 

Düsseldorf 31,401 625.581 50,2 217,41 144.432 

Duisburg 15,670 500.448 31,3 232,80 67.311 

Essen 21,488 583.153 36,8 210,30 102.178 

Krefeld 6,437 228.782 28,1 137,75 46.730 

Mönchengladbach 10,140 262.736 38,6 170,45 59.490 

Mülheim an der Ruhr 5,287 171.972 30,7 91,28 57.921 

Oberhausen 9,313 209.878 44,4 77,10 120.791 

Remscheid 3,704 112.669 32,9 74,52 49.705 

Solingen 4,772 160.065 29,8 89,55 53.289 

Wuppertal 14,290 358.065 39,9 168,39 84.863 

Kreis Kleve         
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Kreis Mettmann (inkl. der kreisan-
gehörigen Stadt Monheim) 

16,907 488.980 34,6 407,22 41.518 

Rhein-Kreis Neuss (inkl. der kreis-
angehörigen Stadt Neuss) 

12,330 456.937 27,0 576,52 21.387 

Kreis Viersen (inkl. der kreisange-
hörigen Stadt Viersen) 

6,511 300.398 21,7 563,26 11.559 

Kreis Wesel         

Bottrop 4,206 117.832 35,7 100,61 41.805 

Gelsenkirchen 9,113 261.587 34,8 104,94 86.840 

Kreis Recklinghausen 16,133 616.699 26,2 760,45 21.215 

Bochum 14,624 364.056 40,2 145,66 100.398 

Dortmund 20,046 592.900 33,8 280,71 71.412 

Hagen 8,907 189.034 47,1 160,35 55.547 

Herne 5,270 157.653 33,4 51,42 102.489 

Ennepe-Ruhr-Kreis 9,734 324.054 30,0 408,44 23.832 

Summe VRR 
(ohne die Kreise Kleve und Wesel) 

246,283 7.083.479 34,8 5.029,13 48.971 

Kreise im VRR 
(ohne die Kreise Kleve und Wesel) 

61,615 2.187.068 28,2 2.715,89 22.687 

kreisfreie Städte im VRR 184,668 4.896.411 37,7 2.313,24 79.831 

 

Tabelle 000: ÖSPV-Leistungsangebot im VRR pro Kopf der Bevölkerung und pro km² Stadt-/Kreisfläche (Quelle: VRR AöR, Ergebnisrechnung 

2019 und Verbundetat 2020, Stand: 30.04.2021) 

 

Anm.: Oben stehende Tabelle wird für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 aktualisiert. Ferner 

wird hierzu eine aussagekräftige thematische Karte erstellt und diese hier einfügt oder in den Anhang 

gestellt. 

 

1.1.2 VRR AöR 

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wurde zum 1. Januar 1980 von den fünf Kreisen und 19 kreisfreien 

Städten sowie den kommunalen Verkehrsunternehmen des Rhein-Ruhr-Gebiets und der Deutschen 

Bundesbahn in der Rechtsform der GmbH gegründet. Im Jahre 1996 wurden dem Zweckverband VRR 

als Kooperationsraum 1 (Rhein-Ruhr) im Rahmen der Bahnreform neue Aufgaben übertragen. Die 

ǿŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ !ǳŦƎŀōŜ ŘŜǎ α½ǿŜŎƪǾŜǊōŀƴŘŜǎ ±ŜǊƪŜƘǊǎǾŜǊōǳƴŘ wƘŜƛƴ-wǳƘǊά ǿŀǊ ŜǎΣ ŘŜƴ {tb± ƛƴ ŘŜǊ 

Region zu planen, zu organisieren und auszugestalten. Der Zweckverband bestellt den SPNV (Regio-

nalexpress-, Regionalbahn- und S-Bahn-Linien) bei Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und kon-

trolliert deren Leistung. Außerdem wickelt er die Finanzierung des ÖSPV mit den Kreisen und kreis-

freien Städten ab und sorgt für ein verbundweites einheitliches Tarifsystem. Am 29. September 2004 

ƎǊǸƴŘŜǘŜ ŘŜǊ α½ǿŜŎƪǾŜǊōŀƴŘ ±ŜǊƪŜƘǊǎǾŜǊōǳƴŘ wƘŜƛƴ-wǳƘǊά ŘƛŜ α±ŜǊƪŜƘǊǎǾŜǊōǳƴŘ wƘŜƛƴ-wǳƘǊ !ǀwά 

(VRR AöR) und übertrug ihr seine wesentlichen Aufgaben. Zum 1. Januar 2008 übertrug auch der 

Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein seine SPNV-Aufgabenträgerschaft auf die VRR AöR. Auf die-

sem Gebiet galt allerdings noch bis zum 31. Dezember 2011 der Tarif der Verkehrsgemeinschaft Nie-

derrhein. Seit dem 1. Januar 2012 wird auch dort der VRR-Tarif angewendet. 
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Der VRR ist Eigentümer zahlreicher Schienenfahrzeuge ς teilweise gemeinsam mit anderen Aufga-

benträgern ς, die er Eisenbahnverkehrsunternehmen für den Betrieb von SPNV-Linien oder -Netzen 

zur Verfügung stellt. Dies ist beispielsweise beim RRX und der S-Bahn Rhein-Ruhr der Fall. Die Züge 

ǎƛƴŘ ōŜƛƳ ±ww ƛƳ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ α½± ±ww 9ƛƎŜƴōŜǘǊƛŜō CŀƘǊȊŜǳƎŜ ǳƴŘ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊά ό½± ±ww CŀLƴ-EB) 

untergebracht, einem Eigenbetrieb des Zweckverbandes VRR. Er gibt der Beschaffung, Finanzierung 

und dem operativen Geschäft rund um die Züge einen verlässlichen rechtlichen und wirtschaftlichen 

Rahmen. 

Darüber hinaus sind beim VRR zwei Kompetenzcenter angesiedelt, die Aufgaben mit landesweiter 

Relevanz übernehmen. 

Seit dem 1. Januar 2008 übernimmt das bei der VRR AöR angesiedelte Kompetenzcenter Sicherheit 

NRW (KCS) Aufgaben rund um die Sicherheit im Öffentlichen Personennahverkehr ς und zwar landes-

weit. Als Dienstleister des NRW-Verkehrsministeriums koordiniert es die gemeinsamen Sicherheits-

themen mit Verkehrsunternehmen und den Behörden des Landes und fördert den Wissenstransfer. 

Das KCS organisiert regelmäßig den Landesarbeitskreis Sicherheit und den Sicherheitskongress NRW. 

Seit dem 1. Januar 2019 bündelt das ebenfalls bei der VRR AöR angesiedelte Kompetenzcenter Digita-

lisierung (KCD) viele Digitalthemen rund um die ÖPNV-Organisationsstruktur in NRW. Aufgabe des 

KCD ist, Potenziale der Digitalisierung für den ÖPNV in NRW zu nutzen und neue Mobilitätsprojekte 

mit vernetzten Lösungen und zukunftsweisenden Angeboten zu schaffen. Das KCD unterstützt die 

Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde in NRW bei der Einführung und Fortentwicklung elekt-

ronischer Fahrgeldmanagement-Systeme nach dem Standard des eTicket Deutschland, vernetzt EFM-

Technologien, eTarif, Information und Datenqualität, koordiniert die ÖPNV Digitalisierungsoffensive 

NRW, integriert Themen der VDV-Landesgruppe und des Zukunftsnetzes Mobilität in die ÖPNV Digi-

talisieǊǳƴƎǎƻŦŦŜƴǎƛǾŜ bw²Σ ōŜǘǊŜƛōǘ ǳƴŘ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ŘƛŜ α{ŎƘƭŀǳŜ bǳƳƳŜǊά ŦǸǊ .ǳǎ ǳƴŘ .ŀƘƴΣ ƪƻƻǊŘƛπ

ƴƛŜǊǘΣ ōŜǘǊŜǳǘ ǳƴŘ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ Řŀǎ !ǳǎƪǳƴŦǘǎǇƻǊǘŀƭ α5ŜǊ ǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ CŀƘǊǇƭŀƴ bw²άΦ 5ŀǎ Y/5 ƛǎǘ Ŝƛƴ 

Zusammenschluss der beiden ehemaligen Kompetenzcenter Elektronisches Fahrgeldmanagement 

(KCEFM), das seit Ende 2002 beim VRR angesiedelt war, und Fahrgastinformation (KCF) mit Sitz bei 

der Westfälischen Verkehrsgesellschaft (WVG) in Münster. 

Die seit dem Jahr 2015 beim VRR angesiedelte Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetzes 

Mobilität NRW (ZNM) unterstützt Kommunen im Verbundgebiet des VRR dabei, in ihrem Kreis-, 

Stadt- oder Gemeindegebiet eine nachhaltige, zukunftsfähige und umweltfreundliche Mobilität zu 

gestalten, die die Lebensqualität der Menschen verbessern, die natürlichen Ressourcen schonen, den 

Wirtschaftsstandort Rhein-Ruhr stärken und gleichzeitig sicher sein soll. Städte und Kreise müssen 

verstärkt vernetzte, digitale Lösungen schaffen, die den Öffentlichen Personennahverkehr mit dem 

Rad- oder Fußverkehr, alternativen Verkehrsträgern wie Car- oder Bikesharing und Fahrgemeinschaf-

ten kombinieren. 

 

1.1.3 Drei -Ebenen -Modell der VRR AöR  

Die Inhalte des VRR-Nahverkehrsplans 2025 und die daraus resultierenden Erfordernisse betreffen ς 

analog zur Organisation des VRR als Nahverkehrsorganisation (siehe Kapitel 1.1.2) nach dem soge-

nannten Drei-Ebenen-Modell ς folgende Ebenen: 

Die politische Ebene (kreisfreie Städte und Kreise im Verbundgebiet als Aufgabenträger für den 

ÖPNV): Laut ÖPNV-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) müssen Städte und Kreise 

den Öffentlichen Personennahverkehr in ihrem Gebiet organisieren. Um den ÖPNV bestmöglich und 
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einheitlich zu gestalten, haben sich die Kommunen im Kooperationsraum A zu zwei Zweckverbänden 

zusammengeschlossen: Der Zweckverband VRR besteht aus 19 Städten (davon 16 kreisfreie Städte 

und drei kreisangehörige Städte mit vom Kreis übertragener ÖPNV-Aufgabenträgerschaft) und fünf 

Kreisen, der Nahverkehrszweckverband Niederrhein (NVN) besteht aus zwei Kreisen. Die beiden 

Zweckverbände erledigen ihre ÖPNV-Aufgaben jedoch nicht selbst, sondern haben diese auf die Ver-

kehrsverbund Rhein-Ruhr Anstalt öffentlichen Rechts (VRR AöR) übertragen. Die Kommunen haben 

aber trotzdem Einfluss auf die Entscheidungsfindung im Verbund. Denn sie entsenden Politiker*in-

nen in die Verbandsversammlungen der beiden Zweckverbände. Die Mitglieder der Verbandsver-

sammlung wiederum besetzen die höchsten Entscheidungsgremien des VRR: den Verwaltungsrat der 

VRR AöR, den Vergabeausschuss sowie die vorberatenden Ausschüsse. Der Verwaltungsrat wiederum 

bestellt den Vorstand der VRR AöR. 

Die Management-Ebene (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR): In der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

AöR sind alle Aufgaben und Kompetenzen des Verbundes organisatorisch gebündelt. Sie ist über ihre 

einzelnen Organe eng mit der politischen und der operativen Ebene verknüpft. Der Vorstand führt 

die Geschäfte und leitet eigenverantwortlich die AöR. Im Verwaltungsrat sitzen Politiker*innen aus 

den Verbandsversammlungen der Zweckverbände, also aus den Kommunen, und vier Leiter*innen 

von im VRR tätigen Verkehrsunternehmen. Der Verwaltungsrat entscheidet über fast alle Angelegen-

heiten rund um den Nahverkehr in der Region. Außerdem überwacht er die Geschäftsführung des 

Vorstands der VRR AöR. Die Verbandsversammlungen der Zweckverbände entsenden auch Mitglie-

der in die Ausschüsse der AöR. Die Ausschüsse bereiten die Beschlüsse des Verwaltungsrates fachlich 

vor. Nur der Vergabeausschuss trifft eigene Entscheidung, beispielsweise zu Wettbewerbsverfahren 

im SPNV und bestehenden Verkehrsverträgen. Der Unternehmensbeirat verbindet die Management- 

mit der operativen Ebene. Über ihn werden die kommunalen und privaten Verkehrsunternehmen 

sowie die Eisenbahnverkehrsunternehmen in die Verbundstruktur eingebunden und an der politi-

schen Willensbildung beteiligt. 

Die operative Ebene (Verkehrsunternehmen im VRR): Die kommunalen und privaten Verkehrsbe-

triebe sowie die Eisenbahnverkehrsunternehmen bilden die operative Ebene des VRR. Sie sind über 

ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜ ±ŜǊǘǊŅƎŜ ƛƴ ŘŜƴ ±ww ŜƛƴƎŜōǳƴŘŜƴΦ !ǳǖŜǊŘŜƳ ǾŜǊǘǊŜǘŜƴ ǎƛŜ ŀƭǎ αYƻƴȊŜǎǎƛƻƴƛŜǊte 

Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Rhein-wǳƘǊά όY±ƛ±ύ ƛƘǊŜ LƴǘŜǊŜǎǎŜƴ ōŜƛ ŘŜǊ DŜǎǘŀƭǘǳƴƎ 

des ÖPNV im Verbundraum. Sie arbeiten mit der VRR AöR in fünf Arbeitskreisen (AK) zusammen ς 

ǳƴŘ ȊǿŀǊ ƛƴ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ αǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ !ƴƎŜƭŜƎŜƴƘŜƛǘŜƴάΣ αǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ !ƴƎŜƭŜƎŜƴƘŜƛǘŜƴάΣ αaŀǊπ

ƪŜǘƛƴƎΣ ¢ŀǊƛŦ ǳƴŘ ±ŜǊǘǊƛŜōάΣ α¢ŜŎƘƴƛƪΣ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ǳƴŘ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘά ǳƴŘ αbŀƘǾŜǊƪŜƘǊǎƳŀπ

ƴŀƎŜƳŜƴǘάΦ 5ƛŜ ±ww !ǀw ǎǘƛƳƳǘ ǎƛŎƘ ōŜƛ ŀƭƭŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ ōŜŘŜǳǘǎŀƳŜƴ 9ƴǘǎŎƘŜƛπ

dungen mit den KViV ab. 

 

 

1.2 Rahmenbedingungen  für die Mobilität und  ihr Einfluss auf die Mobilitäts-
entwicklung im VRR  

Vielfältige Einflussfaktoren, beispielsweise sozio-demographische, finanzielle, rechtliche, klima- und 

umweltpolitische Faktoren haben großen Einfluss auf die Mobilität und die Mobilitätsentwicklung im 

VRR und werden im Folgenden als wichtige Rahmenbedingungen für die Planungen des VRR be-

schrieben. 
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1.2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen  für den VRR -Nahverkehrsplan  

Der VRR stellt zur Sicherung und zur Verbesserung des ÖPNV nach den Vorgaben des § 8 ÖPNVG 

NRW und § 8 Absatz 1 der Satzung der VRR AöR einen Nahverkehrsplan auf und koordiniert ihn ge-

mäß § 9 Abs. 3 Satz 2 ÖPNVG NRW mit den Nahverkehrsplänen benachbarter Kooperationsräume 

unter Mitwirkung der betroffenen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen. 

 

1.2.1.1 Fortschreibung des VRR -Nahverkehrsplans als gesetzlicher Auftrag  

Der gesetzliche Auftrag für den VRR zur Aufstellung eines Nahverkehrsplans (NVP) ist in § 8 ÖPNVG 

NRW geregelt. Die Kreise, kreisfreien Städte und die drei Zweckverbände (VRR, go.Rheinland und 

NWL) stellen zur Sicherung und zur Verbesserung des ÖPNV jeweils einen Nahverkehrsplan auf. Die-

ser soll die öffentlichen Verkehrsinteressen des Nahverkehrs konkretisieren und den mittel- bis lang-

fristig angestrebten Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehr (Modal Split) benennen. Bei der Aufstellung 

sind vorhandene Verkehrsstrukturen und die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie das 

SPNV-Netz nach § 7 Abs. 4 ÖPNVG NRW zu beachten. Ebenfalls sind die Belange des Klima- und Um-

weltschutzes, des Rad- und Fußverkehrs, der Barrierefreiheit im Sinne des § 2 Absatz 8 ÖPNVG NRW, 

des Städtebaus und der Quartiersentwicklung sowie die Vorgaben des ÖPNV-Bedarfsplans und des 

ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans zu berücksichtigen. 

Die Nahverkehrsplanungen der Zweckverbände, insbesondere für den SPNV, sind bei der sonstigen 

Nahverkehrsplanung (also insbesondere in den Nahverkehrsplänen der kreisfreien Städte und Kreise, 

aber auch in anderen Plänen, die die Mobilität und den Verkehr betreffen) zu beachten. 

In den Nahverkehrsplänen sind Ziele und Rahmenvorgaben für das betriebliche Leistungsangebot 

und seine Finanzierung sowie die Investitionsplanung festzulegen. Dieses hat auf der Grundlage der 

vorhandenen und geplanten Siedlungs- und Verkehrsstrukturen sowie einer Prognose der zu erwar-

tenden Verkehrsentwicklung zu erfolgen. Der Rahmen für das betriebliche Leistungsangebot hat die 

für die Abstimmung der Verkehrsleistungen des ÖPNV notwendigen Mindestanforderungen für Be-

triebszeiten, Zugfolgen und Anschlussbeziehungen an wichtigen Verknüpfungspunkten, für die ange-

messene Verkehrsbedienung nach § 2 Abs. 3 Satz 1 ÖPNVG NRW und den Qualifikationsstandard des 

eingesetzten Personals darzustellen sowie die Ausrüstungsstandards der im ÖPNV eingesetzten Fahr-

zeuge und die Entlohnung des eingesetzten Personals bei den Verkehrsunternehmen nach Maßgabe 

einschlägiger und repräsentativer Tarifverträge vorzugeben. Bei den Aussagen zur Investitionspla-

nung ist der voraussichtliche Finanzbedarf anzugeben. Die Nahverkehrspläne haben darüber hinaus 

die Struktur und Fortentwicklung der gemeinschaftlichen Beförderungsentgelte und -bedingungen zu 

enthalten. 

Der VRR-Nahverkehrsplan muss nach § 9 ÖPNVG NRW im Benehmen mit den betroffenen Gebiets-

körperschaften aufgestellt und fortgeschrieben werden (Formales Beteiligungsverfahren). Soweit 

kreisangehörige Städte und Gemeinden Aufgabenträger gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 sind oder nach § 4 

Aufgaben wahrnehmen, ist ihr Einvernehmen zu den ihr Aufgabengebiet betreffenden Inhalten des 

Plans erforderlich. Über die Einleitung des Aufstellungsverfahrens ist die Bezirksplanungsbehörde un-

verzüglich zu unterrichten. Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unter-

nehmen frühzeitig zu beteiligen. Soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder Behinderten-

beiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgastver-

bände anzuhören. Ihre Interessen sind angemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen.  
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Nahverkehrspläne sind nach Bedarf ς im Gegensatz zur früheren Regelung, die eine Fortschreibung 

nach fünf Jahren vorsah ς fortzuschreiben. Benachbarte Kreise und kreisfreie Städte haben sich bei 

der Aufstellung ihrer Nahverkehrspläne abzustimmen. Dies gilt entsprechend für Zweckverbände. 

 

 

1.2.1.2 VRR-Nahverkehrsplan 2025  

Der vorliegende Nahverkehrsplan stellt eine Fortschreibung des VRR-Nahverkehrsplans 2017 dar, in 

dem erstmalig die beiden Bereiche Aufgabenträgerschaft für den SPNV όYŀǇƛǘŜƭ н α{tb±άύ und die 

Hinwirkungsaufgabe des VRR auf eine integrierte Verkehrsgestaltung im ÖPNV im Bereich der Koor-

dination ÖPNV όYŀǇƛǘŜƭ о αYƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ mtb±άύ bearbeitet wurden. Auch das vorliegende Planungs-

ǿŜǊƪ α±ww-bŀƘǾŜǊƪŜƘǊǎǇƭŀƴ нлнрά ǳƳŦŀǎǎǘ ōŜƛŘŜ .ŜǊŜƛŎƘŜΦ 

Der vorliegende VRR-Nahverkehrsplan 2025 stellt im Vergleich zum VRR-Nahverkehrsplan 2017 eine 

Weiterentwicklung dar, die sich vor allem in der Behandlung der thematischen Tiefe mancher The-

men zeigt, insbesondere im Bereich der Koordination ÖPNV. Das fachliche Spektrum des VRR-Nah-

verkehrsplans 2025 wird dabei beibehalten. Auch mit dem VRR-Nahverkehrsplan 2025 wird weder 

in die Planungshoheit der ÖPNV-Aufgabenträger noch in die betrieblichen und finanziellen Belange 

der Verkehrsunternehmen eingegriffen ς wie es seit dem VRR-Nahverkehrsplan 2012, der sich zum 

ersten Mal mit der Thematik der Koordination des ÖPNV beschäftigt hat ς auch gelebte Praxis im ge-

meinsamen Umgang zwischen VRR, den ÖPNV-Aufgabenträgern und (kommunalen) Verkehrsunter-

nehmen ist. Grundsätzlich machen die Erfordernisse und Herausforderungen, die aus dem Bundeskli-

maschutzgesetz (BKS) und dem Klimaschutzgesetz NRW abgeleitet und für den Verbundraum des 

VRR im Strategiekonzept Verkehr & Mobilität 2030/2050 bzw. der Weiterentwicklung Strategiekon-

zept Verkehr & Mobilität 2030/2045 konkretisiert wurden, eine Fortschreibung des VRR-Nahver-

kehrsplans nötig. Die in Kapitel 2 dieses Nahverkehrsplans im Detail beschriebenen Erfordernisse aus 

dem Strategiekonzept für den VRR können nur zusammen mit den ÖPNV-Aufgabenträgern und Ver-

kehrsunternehmen bewältigt werden. Deshalb sollen die planungsrelevanten Themen (Leistungsauf-

wuchs im SPNV und im ÖSPV sowie die Ertüchtigung und der Ausbau der hierfür notwendigen ÖPNV-

Infrastruktur) gemeinsam mit den ÖPNV-Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen entwickelt und 

erarbeitet werden und in den jeweiligen Nahverkehrsplänen des VRR und der kreisfreien Städte und 

Kreise im VRR ς auch im Gegenstromprinzip ς verankert werden. Im VRR-Nahverkehrsplan 2025 er-

folgt zudem mit Kapitel 9 erstmals eine Bewertung der Umsetzung der beschriebenen planerischen 

Maßnahmen (Leistungsaufwuchs im SPNV, Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der vernetzten 

Mobilität und der Kommunalberatung etc.) nach Fahrgastzuwachs und Reduktion klimaschädigender 

Emissionen, vor allem CO2 Reduktion) und eine grobe Kostenkalkulation der im VRR-Nahverkehrsplan 

2025 beschriebenen Maßnahmen.  
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Abbildung 000: Schematische Darstellung der Vorgehensweise für die Fortschreibung des VRR-Nahverkehrsplans 2025 (Quelle: VRR AöR, 

Eigene Darstellung) 

 

Ferner erfolgt mit dem vorliegenden Nahverkehrsplan erstmalig eine NRW-weit abgestimmte Vorge-

hensweise zur Fortschreibung der drei Nahverkehrspläne von VRR, go.Rheinland und NWL durch eine 

intensive(re) Zusammenarbeit zwischen den drei Kooperationsräumen hinsichtlich einer synchroni-

sierten Fortschreibung aller drei Nahverkehrspläne in NRW. Diese zeigt sich in einer weitgehenden 

Vereinheitlichung von Zielsetzung, Zeitplanung und Struktur/Aufbau der drei Nahverkehrspläne so-

wie eines gemeinsamen abschließenden Ausblicks zur Erreichung der im VRR-Nahverkehrsplan ent-

haltenen Ziele und zur operativen Umsetzung der enthaltenen kurz- bis mittelfristigen Maßnahmen. 
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Abbildung 000: Zeitplan für die Fortschreibung des VRR-Nahverkehrsplans 2025 (Quelle: VRR AöR, Eigene Darstellung) 

 

Anm.: Hier für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 die weiteren Schritte im Fortschreibungspro-

zess des VRR-Nahverkehrsplans 2025 konkret beschreiben und erläutern! 

 

 
Exkurs 1: 
 
Beteiligungsverfahren und -formate im Rahmen der Fortschreibung des VRR-Nahverkehrsplans 2025 
 
Im Bereich der Beteiligung von relevanten Akteuren für die Mobilität und den ÖPNV im Verbundgebiet des 
VRR bezieht der VRR die im Verbundraum identifizierten Akteure und Personengruppen mit ihren unter-
schiedlichen Anforderungen an die Mobilität konsequent ein. Diese Einbeziehung beschränkt sich nicht nur 
auf das (schriftliche) Formale Beteiligungsverfahren, wie es in § 9 ÖPNVG NRW gesetzlich festgeschrieben ist, 
sondern erfolgt in weiteren ς informellen ς Gesprächen und Formaten. 
 
 
Informelle Gespräche mit den Verkehrsplaner*innen von kreisfreien Städten, Kreisen und Verkehrsunter-
nehmen zu Beginn des Fortschreibungsprozesses (Erarbeitung des Entwurfs): 
 
In insgesamt sechs informellen Vorgesprächen, die allesamt im Jahr 2023 stattfanden, sind zudem Hinweise 
und Anregungen der Verkehrsplaner*innen der kreisfreien Städte und Kreise (aus dem Arbeitskreis der ÖPNV-
Aufgabenträger) und der kommunalen Verkehrsunternehmen (aus dem Arbeitskreis Nahverkehrsmanage-
ment) bereits in den Entwurf des VRR-Nahverkehrsplan 2025 aufgenommen worden. Somit zeigt sich, dass in 
einem sehr frühen Stadium des Fortschreibungsprozesses zum VRR-Nahverkehrsplan 2025 eine sehr umfas-
sende und sehr frühzeitige Beteiligung von Akteuren vorgenommen wurde, die weit über die gesetzlichen 
Vorgaben zur Beteiligung im Rahmen des Formalen Beteiligungsverfahrens nach § 9 ÖPNVG NRW (Aufstel-
lungsverfahren) hinausgeht. 
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Informelle Gespräche mit den Vertreter*innen von Interessenverbänden zu Beginn des Fortschreibungs-
prozesses: 
 
Darüber hinaus werden kurz nach Beschluss des Entwurfs des VRR-Nahverkehrsplans 2025 verschiedene Inte-
ressenvertretungen in insgesamt 000 informellen Vorgesprächen einbezogen. Diese sind die Landessenioren-
vertretung Nordrhein-Westfalen, der Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen, der Allgemeine Studieren-
denausschuss (AStA), der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V. (ADFC), der Allgemeine Deutsche Automo-
bil-Club e.V. (ADAC), der Fahrgastverband PRO BAHN Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (ProBahn) 
und der VCD Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (VCD). Ferner werden auch Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber- und -nehmerseite (IHK, Unternehmen, Gewerkschaften etc.) eingebunden. 
 
 
Formales Beteiligungsverfahren (schriftlich und mündlich): 
 
Im Rahmen des Formalen Beteiligungsverfahrens, das in § 9 ÖPNVG NRW festgeschrieben wird, haben die 
Träger öffentlicher Belange (TöB) die Möglichkeit, ihre Hinweise in Form einer schriftlichen Stellungnahme 
zum VRR-Nahverkehrsplan 2025 abzugeben. Hierfür wurde ein Zeitraum von 000 Wochen, beginnend mit der 
00. und endend mit der 00. Kalenderwoche 2024 gewährt. Zusätzlich wurden die TöB eingeladen, ihre Hin-
weise ς wie schon beim VRR-Nahverkehrsplan 2017 praktiziert ς in anschließenden Gesprächen mit Ex-
pert*innen des VRR zu diskutieren. 
 
Als TöB wurden alle kreisfreien Städte, kreisangehörigen Städte mit eigenen Verkehrsunternehmen und/oder 
übertragener Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV, Kreise und (konzessionierten) Verkehrsunternehmen im 
Verbundgebiet des VRR eingeladen. 
 
Ferner wurden auch folgende Interessenvertretungen einbezogen, die für die Belange der Mobilität und des 
ÖPNV im Verbundgebiet des VRR zuständig sind, konkret 
Á Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen 
Á Kinder- und Jugendrat NRW ς Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung in NRW 
Á Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 
Á Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. (ADFC) 
Á Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) 
Á Fahrgastverband PRO BAHN Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (ProBahn) 
Á VCD Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (VCD) 
Á Arbeitgeberverbände und IHK 
Á Gewerkschaften 
Á Landesbehindertenrat  
Á Landesbüro der Naturschutzverbände NRW  

 
 
Bürgerbeteiligung: 
 
Ferner wurden alle Bürger* innen (also nicht nur Nahverkehrskund*innen) eingeladen, Hinweise und Anre-
gungen zum Entwurf des VRR-Nahverkehrsplans 2025 über ein Onlinetool im Rahmen einer Bürgerbeteili-
gung, die in der 00. bis zur 00. Kalenderwoche 2024 stattfand, abzugeben. Insbesondere Pendler* innen ha-
ben durch ihre regelmäßige Nutzung des ÖPNV fundierte Kenntnisse über die betriebliche Situation auf ihrem 
eigenen Fahrtweg im ÖPNV, aber die Summe aller Rückmeldungen gibt ein recht akkurates Bild über die be-
triebliche Situation, also über Probleme und Optimierungsfelder im ÖPNV im gesamten Verbundgebiet des 
VRR (Schwarmintelligenz). 
 
Anm.: Nach erfolgter Bürgerbeteiligung werden hier für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 die Ergeb-
nisse der Bürgerbeteiligung eingefügt: Rücklauf (Anzahl Fragebögen), statistische Auswertung der Teilneh-
mer*innen (demographische und mobilitätsrelevante Kennziffern), Erkenntnisse aus der Bürgerbeteiligung 
(Analyse der Ergebnisse, TOP-Themen, zu denen sich die Bürger*innen geäußert haben differenziert nach 
Lob/Kritik) etc. 
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Einzelheiten zur Fortschreibung des VRR-Nahverkehrsplans 2025, zu den groben Zielen und Themen, 

zur Vorgehensweise und zum Zeitplan haben der Unternehmensbeirat der VRR AöR in seiner Sitzung 

am 20.09.2021 (Empfehlung), der Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR in seiner Sitzung 

am 22.09.2021 (Empfehlung) und der Verwaltungsrat der VRR AöR in seiner Sitzung am 29.09.2021 

beschlossen (Entscheidung) ς Beschlussvorlage O/X/2021/0163 όαCƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ ±ww-Nahverkehrs-

Ǉƭŀƴάύ ς im Rahmen des Sitzungsblocks der VRR-Gremien im September 2021.. 

Der Entwurf des VRR-Nahverkehrsplans 2025 wurde den Gremien der VRR AöR im Sitzungsblock im 

Juni 2024 zum Beschluss vorgelegt. Konkret wurde er dem Unternehmensbeirat der VRR AöR in sei-

ner Sitzung am 00.00.2024 (Entscheidung /Empfehlung), dem Ausschuss für Verkehr und Planung der 

VRR AöR in seiner Sitzung am 00.00.2024 (Entscheidung/Empfehlung) und dem Verwaltungsrat der 

VRR AöR in seiner Sitzung am 00.00.2024 (Entscheidung/Empfehlung) vorgelegt ς Beschlussvorlage 

O/X/2024/0000 όα±ww-Nahverkehrsplan 2025άύΦ 

 

1.2.1.3 Gesetzliche und übertragene Aufgaben  des VRR 

Der VRR-Nahverkehrsplan steht dem VRR als rechtliches Instrument strukturierend und ordnend zur 

Verfügung. Zielsetzungen zur vernetzen Mobilität, zum Vertrieb (insbesondere zur Weiterentwick-

lung), zu Fahrgastinformation, zur Infrastruktur, zum Leistungsangebot, zur Leistungsqualität, zu Sys-

temzusammenhängen sowie zu finanziellen Rahmenbedingungen können hier verankert werden und 

setzen somit den konzeptionellen Grundrahmen der vernetzen Mobilität. Auch Vorgaben zur Ver-

kehrsverlagerung und zur umweltverträglichen Abwicklung des Verkehrs können hier aufgenommen 

werden. 

Die Nahverkehrspläne der kommunalen Aufgabenträger (Kreisfreie Städte und Kreise) ergänzen den 

VRR-Nahverkehrsplan 2025 durch konkretere, auf den urbanen und ländlichen Raum angepasste Vor-

gaben zur Mobilität. Hier finden konkrete Verkehrsplanungen und städtebauliche Vorgaben (P+R, 

B+R, Busspuren, Vorrangschaltungen, Qualitätsanforderungen etc.) der kommunalen Aufgabenträger 

ihren Niederschlag. 

Der VRR-Nahverkehrsplan basiert, um die o. g. Funktion wahrnehmen zu können, einerseits auf ge-

setzlich verankerten und andererseits auf übertragenen Aufgaben. Definiert werden diese Aufgaben 

insbesondere 

¶ im Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) 

vom 7. März 1995 (aktueller Stand: 16.12.2023), 

¶ in der &ƴŘŜǊǳƴƎǎǎŀǘȊǳƴƎ ŘŜǊ {ŀǘȊǳƴƎ ŘŜǊ αDŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴ !ƴǎǘŀƭǘ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ wŜŎƘǘǎά ±ŜǊπ

kehrsverbund Rhein-Ruhr AöR vom 01.01.2022 (Beschluss der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) vom 7. Dezember 2021 und Be-

schluss der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (NVN) 

vom 14. Dezember 2021)  

¶ dem Verbundgrundvertrag über die Kooperation der Verkehrsunternehmen im Verkehrsver-

bund Rhein-Ruhr mit der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (Stand: 01.09.2016). 
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1.2.1.3.1 Gesetzliche Aufgaben des VRR g emäß ÖPNVG NRW 

Wichtigste gesetzliche Grundlage für die Aufgaben des VRR bildet das Gesetz über den öffentlichen 

Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995, aktuell geltend in der 

Fassung vom 16.12.2023. 

Die drei gemäß § 5 Absatz 1 ÖPNVG NRW zum 01.01.2008 gegründeten Kooperationsräume Ver-

kehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR, Kooperationsraum A), Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR, 

Kooperationsraum B)5 und Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL, Kooperationsraum C) 

sind Aufgabenträger für den SPNV und dabei konkret für die Planung, Organisation und Ausgestal-

tung des SPNV zuständig. 

Das Gebiet des VRR (Kooperationsraum A) umfasst nach § 5 Absatz 1 lit. a die Städte Bochum, 

Bottrop, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Herne, Krefeld, 

Mönchengladbach, Mülheim a. d. Ruhr, Oberhausen, Remscheid, Solingen und Wuppertal sowie den 

Ennepe-Ruhr-Kreis, die Kreise Kleve, Mettmann und Recklinghausen, den Rhein-Kreis Neuss sowie 

die Kreise Viersen und Wesel. 

Gemäß ÖPNVG NRW lassen sich für den VRR folgende Hauptaufgabenbereiche ableiten, aus denen 

sich unterschiedliche Aufgaben ergeben: 

¶ Der VRR ist gemäß § 5 Absatz 3 ÖPNVG NRW zuständig für die Planung, Organisation und 

Ausgestaltung des SPNV (Aufgabenträgerschaft für den SPNV). 

¶ Der VRR ist gemäß § 5 Absatz 3 ÖPNVG NRW zuständig für eine integrierte Verkehrsgestal-

tung im ÖPNV (sogenannte Koordinations- bzw. Hinwirkungsaufgabe für den ÖPNV). 

¶ Der VRR ist gemäß § 12 ÖPNVG NRW Zuwendungsgeber für die pauschalierte Investitionsför-

derung und gemäß § 13 ÖPNVG NRW Bewilligungsbehörde für Investitionsmaßnahmen in die 

ÖPNV-Infrastruktur im besonderen Landesinteresse. 

Seit dem Zeitpunkt des letzten VRR-Nahverkehrsplans 2017 kann dem VRR darüber hinaus ς im Ein-

vernehmen mit den betroffenen Aufgabenträgern nach § 3 Absatz 1 ÖPNVG NRW, also den kreis-

freien Städten und Kreisen ς die Entscheidung über die Planung, Organisation und Ausgestaltung re-

gionaler Schnellbusverkehre übertragen werden. 

Im Bereich seiner Aufgabenträgerschaft für den SPNV (§ 5 Absatz 3 ÖPNVG NRW) plant, organisiert 

und gestaltet der VRR den SPNV im Sinne des § 3 Abs. 2 ÖPNVG NRW im Kooperationsraum A. Er 

schließt hierzu mit Verkehrsunternehmen, die SPNV-Leistungen erbringen, diese ergänzen oder zu 

diesen beitragen, die entsprechenden Verträge über das fahrplan- und kapazitätsmäßige SPNV-Ange-

bot zur Bedienung der Allgemeinheit ab oder erlässt die entsprechenden Verwaltungsakte. Zur Aus-

gestaltung des SPNV entwickelt der VRR Konzepte und Standards, insbesondere für Vertrieb und 

Fahrgastinformation, Sicherheit, Service, Qualität und Fahrzeuge. Soweit die Planung, Organisation 

und Ausgestaltung von Linienverkehren des SPNV das Gebiet anderer Kooperationsräume berührt, 

arbeitet der VRR mit diesen Kooperationsräumen bzw. mit den dort zuständigen Einrichtungen zu-

sammen. 

Im Bereich seiner Koordinations- bzw. Hinwirkungsaufgabe für den ÖPNV (§ 5 Absatz 3 ÖPNVG NRW) 

hat der VRR die Aufgabe, in Abstimmung mit seinen Mitgliedern (also den in seinem 

 
5 Zum 1. Januar 2023 wurde der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) in Zweckverband go.Rheinland umbenannt, die für die Durch-
führung der Aufgaben zuständige Gesellschaft in go.Rheinland GmbH. go.Rheinland ist der gemeinsame Dach-Zweckverband des Zweckver-
bands Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) in der Region Köln/Bonn und des Zweckverbands Aachener Verkehrsverbund (AVV). 



VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 26 von 422 

 

Zuständigkeitsbereich liegenden kommunalen Gebietskörperschaften als ÖPNV-Aufgabenträger) auf 

eine integrierte Verkehrsgestaltung im ÖPNV hinzuwirken, insbesondere auf 

¶ die Bildung eines einheitlichen Gemeinschaftstarifs,  

¶ die Bildung kooperationsraumübergreifender Tarife mit dem Ziel eines landesweiten Tarifs,  

¶ ein koordiniertes Verkehrsangebot im ÖPNV und einheitliche Beförderungsbedingungen, 

Produkt- und Qualitätsstandards, kompatible, auch die Digitalisierungstechnik nutzende 

Fahrgastinformations- und Betriebssysteme,  

¶ ein übergreifendes Marketing und 

¶ die Ausgestaltung angemessener Kundenrechte durch Aufnahme von entsprechenden Rege-

lungen in die Tarifbestimmungen des Gemeinschaftstarifs. 

Die aus der Hinwirkungs- und Koordinationsfunktion für den ÖPNV resultierenden Aufgaben werden 

im VRR-Nahverkehrsplan behandelt, um den Kund*innen einen bedarfs- und marktgerechten ÖPNV 

mit niedrigen Zugangshürden anzubieten, der nicht nur den Kundenwünschen entspricht, sondern 

auch für die kommunalen Aufgabenträger und die Verkehrsunternehmen finanzierbar ist. 

In dieser Rolle wird der VRR weder in die Finanz- und Planungshoheit der kommunalen ÖPNV-Aufga-

benträger noch in die betrieblichen Belange und das operative Geschäft der kommunalen Verkehrs-

unternehmen eingreifen. Vielmehr wird der VRR als Unterstützung für die Arbeit der kommunalen 

Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen verbundweit einheitliche Konzepte ς im Sinne von fachli-

chen Leitplanken ς entwickeln und Empfehlungen geben bzw. einen Rahmen schaffen. Dabei werden 

den Belangen und Anforderungen des urbanen und des ländlichen Raumes mit ihren unterschiedli-

chen Strukturen Rechnung getragen. Alle in diesem Bereich genannten Themen und Aufgaben wer-

den als Rahmenvorgaben beschrieben, in den jeweils zuständigen Gremien bzw. Arbeitskreisen abge-

stimmt und dann gegebenenfalls durch die gemäß Satzung und Verbundgrundvertrag vorgesehenen 

Instrumente festgesetzt. 

Grundsätzlich werden alle Themen bzw. Aufgaben, die der VRR in diesem Bereich bearbeiten 

möchte, zusammen mit den kommunalen Aufgabenträgern und den Verkehrsunternehmen im Sinne 

der Kund*innen bzw. Fahrgäste bearbeitet. Eine konkrete, inhaltliche wie finanzielle Beteiligung von 

kommunalen Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen erfolgt stets auf Grundlage der Entschei-

dungen und Beschlüsse der zuständigen Arbeitskreise und Gremien. Dabei werden auch die fachli-

chen Zuständigkeiten klar festgelegt.  

Dementsprechend wird im VRR-Nahverkehrsplan dargelegt, auf welcher rechtlichen Basis der VRR 

ŘŜƴ bŀƘǾŜǊƪŜƘǊǎǇƭŀƴ ŦǸǊ ōŜƛŘŜ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜ α{tb±ά ǳƴŘ αYƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ mtb±ά ŦƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǘΣ 

welche allgemeinen Ziele mit dem VRR-Nahverkehrsplan verfolgt werden und welche Themen Inhalt 

des VRR-Nahverkehrsplans sein sollen. Die Darstellung relevanter Rahmenbedingungen (Demografie, 

Pendlerverflechtungen, Finanzierung, Klima- und Umweltschutz etc.) und aktueller Trends hinsicht-

lich des Mobilitätsverhalten bzw. der Mobilitätsnachfrage einerseits und das Aufkommen neuer Mo-

bilitätsformen andererseits zeigen die Notwendigkeit, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. 

Damit werden die Herausforderungen deutlich, denen der VRR, die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträ-

ger und Verkehrsunternehmen zurzeit gegenüberstehen und in Zukunft gegenüberstehen werden. 

Ferner stellt der VRR-Nahverkehrsplan eine wichtige fachliche Grundlage für Planungsmaßnahmen 

im ÖPNV im Verbundgebiet dar, die durch das Land NRW gefördert werden, da der VRR auch Zuwen-

dungsgeber für die Förderung von Investitionsmaßnahmen nach § 12 ÖPNVG NRW (Pauschalierte 

Investitionsförderung) und Bewilligungsbehörde nach § 13 ÖPNVG NRW (Investitionsmaßnahmen im 

besonderen Landesinteresse) ist. 
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Gemäß § 12 ÖPNVG NRW gewährt das Land NRW den Zweckverbänden aus den Mitteln nach dem 

Regionalisierungsgesetz des Bundes, nach dem Entflechtungsgesetz6 sowie seit dem Jahr 2020 aus 

Landesmitteln in entsprechender Höhe pauschalierte Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen des 

ÖPNV in einer Gesamthöhe von jährlich mindestens 150 Millionen Euro. Von dieser Gesamtförderung 

erhält der VRR einen Anteil von 53,345 % (zurzeit also mindestens 80,02 Millionen Euro jährlich). Die 

Zuwendung ist zur Förderung von Investitionen des ÖPNV, insbesondere in die Infrastruktur, zu ver-

wenden oder hierfür an Eisenbahnunternehmen, öffentliche oder private Verkehrsunternehmen, Ge-

meinden und Gemeindeverbände sowie juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des 

ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten. Mindestens 50 % der Mittel sind für solche Investitionsmaßnahmen 

zu verwenden, die nicht dem SPNV dienen. Die Förderung des streckenbezogenen Aus- und Neubaus 

von Schieneninfrastrukturen mit zuwendungsfähigen Ausgaben von mehr als fünf Millionen Euro darf 

aus den Mitteln nur dann bewilligt werden, wenn die Maßnahme Bestandteil des ÖPNV-Bedarfsplans 

gemäß § 7 Absatz 1 ist. 

Gemäß § 13 ÖPNVG NRW gewährt das Land NRW den Zweckverbänden darüber hinaus Mittel insbe-

sondere nach dem GVFG, dem Entflechtungsgesetz sowie weiteren Mitteln Zuwendungen für Investi-

tionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse. Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesin-

teresse sind 

¶ ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen des GVFG-Bundesprogramms, 

¶ SPNV-Infrastrukturmaßnahmen an Großbahnhöfen, 

¶ Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Erneuerung der Infrastrukturen von Stadt- und 

Straßenbahnen sowie dem SPNV dienenden Infrastrukturen öffentlicher nichtbundeseigener 

Eisenbahnen, 

¶ Investitionsmaßnahmen zur Reaktivierung von Schienenstrecken sowie zur Elektrifizierung 

vorhandener Schienenstrecken für den SPNV, 

¶ Investitionsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von (Stadt-, Straßenbahn- und Bus-

)Haltestellen und von vorhandenen Fahrzeugen des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV, 

¶ Investitionsmaßnahmen zur Beschaffung von batterieelektrisch und wasserstoffbetriebenen 

Linienbussen des ÖPNV, zur Errichtung der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur und zur Be-

schaffung erforderlicher spezifischer Werkstatteinrichtungen, 

¶ Investitionsmaßnahmen, durch die neue Technologien im ÖPNV erprobt werden sollen, so-

wie 

¶ ÖPNV-Investitionsmaßnahmen, für die das besondere Landesinteresse im Einzelfall vom für 

das Verkehrswesen zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem Verkehrsausschuss 

des Landtags festgestellt wurde. 

Konkret ist der VRR zuständig für das Zuwendungsmanagement im Kooperationsraum A bezogen auf 

die pauschalierte Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG NRW. Der VRR stellt einmal jährlich einen 

Katalog der mit diesen Mitteln zu fördernden Maßnahmen auf, der vom Verwaltungsrat, dem höchs-

ten politischen Entscheidungsgremium, legitimiert wird. Ferner ist der VRR im Kooperationsraum A 

Bewilligungsbehörde für die Zuwendungen nach § 13 ÖPNVG NRW und die Zuwendungen für Infra-

strukturmaßnahmen, die vor dem 1. Januar 2008 vom Land bewilligt oder vereinbart wurden. 

 
6 Seit dem Inkrafttreten der Beschlüsse der Föderalismusreform I im Jahr 2007 erhalten die Länder die Mittel der vormaligen GVFG-Landes-
programme vom Bund als Entflechtungsmittel für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden auf Grundlage 
von Artikel 143c GG. Das Entflechtungsgesetz stellt die Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben sicher, die bis 2006 von Bund und Län-
dern gemeinsam wahrgenommen wurden. Der Bund stellt den Ländern seit 2007 jährlich Entflechtungsmittel in Höhe von 1,3355 Mrd. 
Euro bereit für Investitionen im kommunalen Straßenbau und den ÖPNV bereit (§ 3 Abs. 1 EntflechtG). Die Regelung ist bis Ende 2019 zeit-
lich befristet. 
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Neben dem ÖPNVG NRW stellt die Satzung der VRR AöR eine wichtige Grundlage für den VRR und die 

Themen des VRR-Nahverkehrsplans dar, in der auch die übertragenen Aufgaben des VRR dargestellt 

werden. 

 

1.2.1.3.2 Übertragene Aufgaben des VRR gemäß Satzung der VRR AöR  

Die genannten gesetzlichen Vorgaben aus dem ÖPNVG NRW ς ergänzt um die auf den VRR übertra-

genen Aufgaben ς wurden in die Satzung der VRR AöR aufgenommen und spiegeln sich im Anstalts-

ȊǿŜŎƪ ŘŜǎ ±ww ǿƛŘŜǊΥ α5ƛŜ ±ww !ǀw ƛǎǘ ŘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŘƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘŜǊ ƛƳ DŜōƛŜǘ ŘŜǊ ½ǿŜŎƪǾŜǊōände ZV 

VRR und NVN (Kooperationsraum A). Die VRR AöR sorgt für die Mobilität der Bürger im Kooperati-

onsraum A durch eine integrierte Verkehrsgestaltung des ÖV sowie durch Vernetzung und Integra-

tion der Verkehrssysteme und der Verkehrsträger (Anstaltszweck). In diesem Rahmen fördert die 

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR das Ziel, für die Bevölkerung im Kooperationsraum A ein bedarfs-

gerechtes und an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes ÖPNV-Leistungsangebot sicher-

zustellen, durch koordinierte Planung und Ausgestaltung des ÖPNV-Leistungsangebotes, durch ein-

heitliche und nutzerfreundliche Tarife, durch eine koordinierte Fahrgastinformation unter Berück-

sichtigung von Menschen mit Hör- und Sehbehinderung, durch einheitliche Qualitätsstandards sowie 

durch Verbesserung des Übergangs vom Individualverkehr auf den ÖPNV, durch Vereinfachung des 

Zugangs zum ÖPNV auf der Grundlage einer engen Vernetzung aller Verkehrsträger die Attraktivität 

des ÖPNV zu steigern. Vor diesem Hintergrund ergreift die VRR AöR politische Initiativen, wirkt mei-

nungs- und imagebildend zugunsten eines marktgerechten und wirtschaftlichen ÖPNV, arbeitet mit 

den verkehrspolitischen Verantwortlichen im Kooperationsraum A und im Land NRW sowie im Bund 

zusammen und beteiligt sich an regionalen und landesweiten Planungsprozessen zur Verbesserung 

ŘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘΦά όϠ п !ōǎŀǘȊ м ŘŜǊ {ŀǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ±ww !ǀw ƛΦ ŘΦ CΦ ǾƻƳ лмΦлуΦнлннύΦ 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die VRR AöR mit den kreisfreien Städten und Kreisen als Aufga-

benträger für den ÖPNV, den Verbundverkehrsunternehmen und den zur Vernetzung und Integra-

tion der Verkehrssysteme und Verkehrsträger zuständigen Unternehmen und Einrichtungen nach 

Maßgabe der jeweiligen Vereinbarungen, Kooperationsverträge oder sonstiger Abkommen zusam-

men. 

Gemäß § 4 Absatz 4 der Satzung der VRR AöR kann der VRR zur Durchführung seiner Aufgaben für 

das Verbundgebiet Richtlinien und allgemeine Vorschriften im Sinne von Art. 2 Buchstabe I) VO (EG) 

Nr. 1370/2007 erlassen. Bei der Erarbeitung der Richtlinien und allgemeine Vorschriften bzw. bei der 

Fortschreibung bestehender Richtlinien und allgemeiner Vorschriften werden Vertreter*innen der 

kommunalen Aufgabenträger und/oder der Verbundverkehrsunternehmen eingebunden. Die VRR 

AöR wirkt darauf hin, dass die lokalen Aufgabenträger im Verbundgebiet die Richtlinien und allge-

meine Vorschriften bei der Aufstellung ihrer Nahverkehrspläne und im Rahmen der Betrauung von 

ÖSPV-Unternehmen mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen bzw. im Rahmen von Vergabever-

fahren berücksichtigen (z. B. Richtlinie zur ÖSPV-Haltestellenausstattung im VRR, Produktrichtlinie 

etc.). 

Gemäß § 6 der Satzung der VRR AöR (Tarif und Beförderungsbedingungen) wirkt die VRR AöR im Ko-

operationsraum A gemäß § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW auf eine integrierte Verkehrsgestaltung im ÖPNV, 

insbesondere auf die Bildung kooperationsraumübergreifender Tarife mit dem Ziel eines landeswei-

ten Tarifs, hin. Hierzu bildet die VRR AöR gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ÖPNVG einen Gemeinschaftstarif 

und einheitliche Beförderungsbedingungen und wirkt auf deren Anwendung und Fortentwicklung 

hin. Die VRR AöR unterstützt im Sinne von § 6 Abs. 3 ÖPNVG NRW die Bildung von landesweiten und 
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landeseinheitlichen Beförderungsbedingungen sowie die Bildung kooperationsraumübergreifender 

Tarife mit dem Ziel eines landesweiten Tarifs. 

Gemäß § 7 Absatz 1 der Satzung der VRR AöR (Verkehrsintegration) wirkt die VRR AöR im Kooperati-

onsraum A gemäß § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW auf eine integrierte Verkehrsgestaltung im ÖPNV hin, ins-

besondere auf ein koordiniertes Verkehrsangebot im ÖPNV, auf einheitliche Produkt- und Qualitäts-

standards, auf einheitliche Fahrgastinformations- und Betriebssysteme und auf ein übergreifendes 

Marketing. Zur Sicherstellung eines koordinierten Verkehrsangebots im ÖPNV im Kooperationsraum 

A sorgt die VRR AöR gemäß § 7 Absatz 2 der Satzung der VRR AöR für eine Verbesserung des Leis-

tungsangebotes und der Beförderungsqualität, insbesondere für eine 

¶ Abstimmung der Verkehrsunternehmen mit dem Ziel, die Umsteigeverbindungen und An-

schlussbeziehungen zu optimieren (Anschlusssicherung), 

¶ Abstimmung der Sicherheitsbelange der Verkehrsunternehmen, der Sicherheitsbehörden 

sowie sonstiger Akteure im ÖPNV und 

¶ einheitliche und wieder erkennbare Benutzeroberfläche im ÖPNV im Verbundgebiet. 

Zur Sicherstellung einheitlicher Produkt- und Qualitätsstandards erarbeitet die VRR AöR gemäß § 7 

Absatz 3 der Satzung der VRR AöR in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und den lokalen 

Aufgabenträgern Produkt- und Qualitätsrichtlinien. Die VRR AöR wirkt darauf hin, dass diese Richtli-

nien im Verbundgebiet Anwendung finden. 

Zur Sicherstellung einheitlicher Fahrgastinformations- und Betriebssysteme im Kooperationsraum A 

hält die VRR AöR gemäß § 7 Absatz 4 der Satzung der VRR AöR insbesondere ein eigenes Auskunfts- 

und Kommunikationssystem im Sinne einer Mobilitätsberatung vor. Die VRR AöR wirkt auf eine Ver-

besserung der Fahrgastinformation in der gesamten Wegekette hin und erarbeitet hierzu in Abstim-

mung mit den Verbundverkehrsunternehmen und den lokalen Aufgabenträgern verbundeinheitliche 

Standards in Form von Richtlinien. 

Zur Sicherstellung eines übergreifenden Marketings im Verbundgebiet betreibt die VRR AöR gemäß 

§ 7 Absatz 5 der Satzung der VRR AöR Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Verkaufsförde-

rung für den Verbundverkehr auf der Basis einer gemeinsamen Marke. Hierzu erarbeitet die VRR AöR 

Konzepte und Richtlinien für die Sicherstellung einer einheitlichen Benutzeroberfläche, insbesondere 

für ein verbundeinheitliches Vertriebssystem, und schreibt die Marketing-Strategie des VRR auf Basis 

aktueller Marktforschungsergebnisse fort. 

Gemäß § 10 der Satzung der VRR AöR (Einnahmenaufteilung im Verbundgebiet) teilt die VRR AöR die 

im Verbundgebiet erzielten Einnahmen auf. Die VRR AöR schließt die dafür erforderlichen Vereinba-

rungen ab. Näheres regeln die Durchführungsvorschriften nach Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007, 

der VRR-Einnahmenaufteilungsvertrag und die Einnahmenaufteilungsrichtlinie. 

Gemäß § 11 der Satzung der VRR AöR (Marktforschung) betreibt die VRR AöR als Grundlage für die 

Erledigung ihrer Aufgaben, insbesondere für Marketing und verbundbezogene Planungen, die not-

wendige Marktforschung. 

Gemäß § 12 der Satzung der VRR AöR (Vertrieb im Verbundgebiet) erarbeitet die VRR AöR Konzepte 

und Rahmenvorgaben für das verbundeinheitliche Vertriebssystem im Verbundgebiet. Der Rahmen 

für das Vertriebssystem umfasst die Struktur, die Vertriebswege, das Erscheinungsbild der Verkaufs-

stellen, die Fahrausweisgestaltung, eine verbundkompatible technische Ausstattung und Maßnah-

men zur Einnahmensicherung. 
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1.2.1.3.3 Umsetzung der gesetzlichen und ü bertragene n Aufgaben des VRR gemäß 
Verbundgrundvertrag  

Im Verbundgrundvertrag über die Kooperation der Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr mit der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR mit Stand 1. September 2016 (im Folgenden: 

Verbundgrundvertrag) wird die Zusammenarbeit zwischen dem VRR und den Verkehrsunternehmen 

im VRR zur Erreichung der jeweiligen gesetzlichen und satzungsmäßigen Ziele geregelt. 

Die auf Basis des Verbundgrundvertrags erarbeiteten Standards, Richtlinien und Rahmenvorgaben 

des VRR dienen insbesondere dazu, für den Fahrgast im ÖPNV eine möglichst verbundeinheitliche 

Benutzeroberfläche vorzuhalten. Das bedeutet, dass dazu über die unterschiedlichen Verkehrsträger 

und Unternehmen des ÖPNV hinweg ein möglichst einfacher und vereinheitlichter Zugang zum Sys-

tem des Öffentlichen Nahverkehrs zu bewirken ist. Neben dem Verbundtarif betrifft dies hauptsäch-

lich Maßnahmen in den Bereichen Fahrplankoordination, Qualität, Vertrieb sowie Kommunikation 

(Information und Öffentlichkeitsarbeit), auch unter Einsatz elektronischer und digitaler Medien. 

Da im Verbundgrundvertrag das Erreichen der im vorliegenden VRR-Nahverkehrsplan 2025 bereits im 

Detail beschriebenen gesetzlichen und satzungsmäßigen Ziele des VRR auf der operativen Ebene ge-

regelt wird, also die konkrete Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen zur Erreichung der je-

weiligen gesetzlichen und satzungsmäßigen Ziele, wird hier auf eine detaillierte Behandlung verzich-

tet. 

 

1.2.1.4 Einordnung des VRR -Nahverkehrsplans in die über - und nachgeordne-
ten Planungs ebenen und zu sonstige n (Fach-)Planungen im Verbund-
gebiet  

Der VRR-Nahverkehrsplan hat zwar eine zentrale Bedeutung für die Ausgestaltung des ÖPNV im Ver-

bundgebiet ς durch den VRR selbst als Aufgabenträger für den SPNV und koordinierend für den 

ÖPNV ς, entfaltet aber keine unmittelbaren Rechtswirkungen gegenüber den Genehmigungsbehör-

den (Bezirksregierungen), den kreisfreien Städten und Kreisen als ÖPNV-Aufgabenträger und den 

Verkehrsunternehmen. 

Im Folgenden werden relevante Planungsinstrumente auf unterschiedlichen Planungsebenen, die ei-

nen Bezug zu den Aufgabenfeldern des VRR haben, aufgezeigt und ihre Bedeutung für den VRR-Nah-

verkehrsplan skizziert. 

 

Landesentwicklungsplan des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Landesentwicklungsplan des Landes Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ς gültig in seiner aktuellen 

Fassung vom 6. August 2019 ς ist das wichtigste Steuerungsinstrument der Landesplanung. Der LEP 

NRW legt die mittel- und langfristigen strategischen Ziele und Grundsätze zur räumlichen Entwick-

lung des Landes NRW fest und dient als verbindliche Vorlage für die Regionalplanung. Die Ziele und 

Grundsätze, die sowohl textlich als auch zeichnerisch festgelegt werden, beinhalten die wichtigsten 

landespolitischen Planbereiche. Dazu zählt u. a. die Gewährleistung einer leistungsfähigen Infrastruk-

tur (Straßen, Schienen, Flughäfen, Wasserstraßen, Energieversorgung, Leitungen, etc.). Seine über-

greifenden Festlegungen, seine Festlegungen für bestimmte Sachbereiche (darunter in Kapitel 8 der 

für die Aufgaben des VRR relevante Sachbereich Siedlungs- und Verkehrsplanung) sowie die zeichne-

rischen Festlegungen sind in der nachgeordneten Regional-, Bauleit- und Fachplanung zu beachten 
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bzw. zu berücksichtigen. Umgekehrt werden die bestehenden nachgeordneten Pläne in die Erarbei-

tung der Raumordnungspläne der Landes- und Regionalplanung einbezogen.  

Grundsätzlich darf gemäß LEP NRW Freiraum für neue raumbedeutsame Verkehrsinfrastruktur nur in 

Anspruch genommen werden, wenn der Bedarf nicht durch den Ausbau vorhandener Infrastruktur 

gedeckt werden kann. Davon ausgenommen sind die Infrastruktur für nichtmotorisierte Mobilität so-

wie neue Schieneninfrastruktur. Außerdem sind die Verkehrsverbindungen im Grenzraum zu den 

Nachbarländern und -staaten grenzüberschreitend zu entwickeln und die landes- bzw. regionalbe-

deutsamen Flughäfen mit leistungsfähigen Verkehrsanbindungen (Schienen- und Straßenverkehr, 

ÖPNV) bedarfsgerecht zu entwickeln. Ferner sind die Mittel- und Oberzentren des Landes bedarfsge-

recht an den Schienenverkehr anzubinden. Das Schienennetz ist so leistungsfähig zu entwickeln, dass 

es die Funktion als Grundnetz für den ÖPNV wahrnehmen kann, wofür u. a. der Rhein-Ruhr-Express 

(RRX) in NRW verwirklicht werden soll7. Schließlich sollen nicht mehr genutzte, für die regionale 

Raumentwicklung bedeutsame Schienenwege als Trassen gesichert werden. 

Konkret sind für den Bereich des ÖPNV die Festlegungen in Kapitel 8 (Verkehr und technische Infra-

struktur), insbesondere in den Kapiteln 8.1-11 (Öffentlicher Verkehr) und 8.1-12 (Erreichbarkeit) rele-

vant. Diese sind bei der Erstellung des VRR-Nahverkehrsplans 2025 zu berücksichtigen. Vorrangiges 

Ziel der Landesentwicklung in diesem Sachbereich ist der Erhalt der Zentralität, Erreichbarkeit und 

Versorgungsfunktion der Mittel- und Oberzentren durch eine Anbindung an den SPNV. Die Verflech-

tungen innerhalb der Verdichtungsräume αǎƛƴŘ ƛƴǘŜƴǎƛǾ ǳƴŘ ŦǸƘǊŜƴ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ ƘƻƘŜƴ .ŜŘŀǊŦ ŀƴ ŜƛƴŜƳ 

leistungsfähigen ÖPNV sowohl zur Erschließung in der Fläche als auch in schnellen regionalen Verbin-

ŘǳƴƎŜƴάΦ 5ŜǊ RRX soll in Zukunft das Rückgrat des Schienenpersonennahverkehrs in NRW bilden und 

eine leistungsfähige Verbindung im größten europäischen Verdichtungsraum schaffen. Kernstrecke 

für den RRX bildet die Verbindung Dortmund ς Bochum ς Essen ς Mülheim an der Ruhr ς Duisburg ς 

Düsseldorf ς Köln, die über Zulaufstrecken mit den Endpunkten Münster, Minden, Flughafen 

Köln/Bonn, Koblenz, Emmerich und Aachen verbunden ist. 

Ferner gibt es in den Kapiteln 8.1-4 (Transeuropäisches Verkehrsnetz) und 8.1-5 (Grenzüberschrei-

tender Verkehr) inhaltliche Festlegungen zum Transeuropäischen Verkehrsnetz und zum grenzüber-

schreitenden Verkehr, da diese Strecken für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes bedeutend 

sind und das Verbundgebiet des VRR tangieren und somit für den VRR-Nahverkehrsplan 2025 rele-

vant sind. Den im Bereich des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (Kapitel 8.1-4) wichtigen und das 

Verbundgebiet des VRR tangierenden Schienenstrecken 

ω Emmerich ς Duisburg ς Köln ς Richtung Süddeutschland (Anschluss an Betuwe-Linie), 

ω Kaldenkirchen ς Mönchengladbach ς Köln ς Richtung Süddeutschland und 

ω Köln/Duisburg ς Mönchengladbach ς !ƴǘǿŜǊǇŜƴ όα9ƛǎŜǊƴŜǊ wƘŜƛƴάύ  

kommt eine besondere Bedeutung zu. Die Ausbaustrecken Oberhausen ς Emmerich ς deutsche 

Grenze, Rheydt-Odenkirchen ς Kaldenkirchen ς ŘŜǳǘǎŎƘŜ DǊŜƴȊŜ ǳƴŘ ŘŜƳ α9ƛǎŜǊƴŜƴ wƘŜƛƴά ŀƭǎ ¢ŜƛƭŜ 

ŘŜǊ ±ŜǊƪŜƘǊǎŀŎƘǎŜ α[ȅƻƴκDŜƴǳŀ ς Basel ς Duisburg ς wƻǘǘŜǊŘŀƳκ!ƴǘǿŜǊǇŜƴά sind ebenfalls relevant. 

Die im Bereich des grenzüberschreitenden Verkehrs (Kapitel 8.1-5) relevanten und das Verbundge-

biet des VRR tangierenden Schienenstrecken 

ω Mönchengladbach ς Dalheim ς Roermond, 

 
7 Der Rhein-Ruhr-Express (RRX) ist ein zurzeit in der Umsetzung befindliches Programm, um den Regionalverkehr auf der Kernstrecke des 
Ruhrgebietes und des zentralen Rheinlandes von Dortmund über Essen, Duisburg und Düsseldorf nach Köln durch dichtere Taktfrequenzen 
und höhere Beförderungskapazitäten aufzuwerten. Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 startete der Vorlaufbetrieb zum RRX; 
danach fanden erste Linienoptimierungen auf dem Weg zum RRX-Zielnetz statt. 
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ω Mönchengladbach ς Kaldenkirchen ς Venlo, 

ω Kleve ς Kranenburg ς Nimwegen und 

ω Gronau ς Enschede 

sollen für den Schienenpersonennahverkehr gesichert werden. 

Schließlich gibt es im LEP NRW inhaltliche Festlegungen zu nicht mehr genutzten (nicht mehr bedien-

ten, stillgelegten oder bereits freigestellten), raumbedeutsamen Schienenverbindungen. Diese wer-

ŘŜƴ ŀƭǎ αhǇǘƛƻƴǎǘǊŀǎǎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ½ǳƪǳƴŦǘ ōŜƴǀǘƛƎǘΣ Řŀ ŜƛƴŜ Ǿǀƭƭige Neuplanung von Trassen angesichts 

ŘŜǊ ƘƻƘŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜ Ƴƛǘ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜƴ wŜǎǘǊƛƪǘƛƻƴŜƴ ǳƴŘ ƘƻƘŜƴ YƻǎǘŜƴ ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ƛǎǘάΦ 5ŀōŜƛ 

ǎƛƴŘ αǊŀǳƳōŜŘŜǳǘǎŀƳŜ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴ ώΧϐΣ ŦǸǊ ŘŜǊŜƴ wŜŀƪǘƛǾƛŜǊǳƴƎ ŀƭǎ {ŎƘƛŜƴŜƴǎǘǊŜŎƪŜ ȊǳǊȊŜƛǘ ȊǿŀǊ 

kein Bedarf absehbar ist, die jedoch regional bedeutsame Siedlungsflächen, Einrichtungen oder Anla-

ƎŜƴ ƳƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊ ǾŜǊōƛƴŘŜƴά Ȋǳ ǎƛŎƘŜǊƴΦ ½ǿƛǎŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎŜƴ ŘƛŜǎŜǊ ¢ǊŀǎǎŜƴ ȊǳǊ bŀƘƳƻōƛƭƛǘŅǘ ƻŘŜǊ ȊǳǊ 

ǘƻǳǊƛǎǘƛǎŎƘŜƴ bǳǘȊǳƴƎ ώΧϐ ǎƛƴŘ ŀƴȊǳǎǘǊŜōŜƴΦ 

 

Nahverkehrspläne der kreisfreien Städte und Kreise als Aufgabenträger für den ÖPNV 

Nach § 3 Absatz 1 ÖPNVG NRW ist die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV eine Auf-

gabe der Kreise und kreisfreien Städte, sowie ς mit Ausnahme des SPNV ς von mittleren und großen 

kreisangehörigen Städten, die ein eigenes ÖPNV-Unternehmen betreiben oder an einem solchen we-

sentlich beteiligt sind. Die Aufgabenträger sind in ihrem Wirkungskreis zuständige Behörde im Sinne 

der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße. Der Kreis kann einer Ge-

meinde auf deren Verlangen die Aufgabenträgerschaft im Ortsverkehr übertragen. Gleiches gilt im 

Nachbarortsverkehr, wenn die beteiligten Gemeinden sich darüber geeinigt haben. Die Aufgabenträ-

gerschaft von kreisangehörigen Gemeinden, die vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde, bleibt un-

berührt (§ 4 Absatz 1 ÖPNVG NRW). Nach § 8 Absatz 1 ÖPNVG NRW stellen die Kreise, kreisfreien 

Städte und Zweckverbände zur Sicherung und zur Verbesserung des ÖPNV jeweils einen Nahver-

kehrsplan auf. Dieser soll die öffentlichen Verkehrsinteressen des Nahverkehrs konkretisieren und 

den mittel- bis langfristig angestrebten Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehr (Modal Split) benennen. 

Bei der Aufstellung sind vorhandene Verkehrsstrukturen und die Ziele der Raumordnung und Landes-

planung sowie das SPNV-Netz nach § 7 Abs. 4 zu beachten; die Belange des Klima- und Umweltschut-

zes, des Rad- und Fußverkehrs, der Barrierefreiheit im Sinne des § 2 Absatz 8, des Städtebaus und der 

Quartiersentwicklung sowie die Vorgaben des ÖPNV-Bedarfsplans und des ÖPNV-Infrastrukturfinan-

zierungsplans sind zu berücksichtigen. Gemäß § 8 Absatz 2 ÖPNVG NRW sind die Nahverkehrsplanun-

gen der Zweckverbände (somit der VRR-Nahverkehrsplan), insbesondere für den SPNV, bei der Nah-

verkehrsplanung der kreisfreien Städte und Kreise zu beachten. 

Gemäß § 8 Absatz 3 der Satzung der VRR AöR nimmt der VRR als Träger öffentlicher Belange aber zu 

den Anträgen im Sinne des Planungsrechts Stellung ς so auch zu den Nahverkehrsplänen der kreis-

freien Städte und Kreise als Aufgabenträger für den ÖPNV. Dabei stimmt er sich mit den jeweils be-

troffenen kommunalen Gebietskörperschaften und Verbundverkehrsunternehmen ab. Ebenso nimmt 

er in technisch-wirtschaftlicher Hinsicht Stellung zu Anträgen der kommunalen Gebietskörperschaf-

ten und der Verbundverkehrsunternehmen für investive Maßnahmen des straßengebundenen ÖPNV 

nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), soweit diese Auswirkungen auf den SPNV 

haben. Dabei unterstützt er die Planungstätigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften und der 

Verbundverkehrsunternehmen. 
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Durch die verpflichtende und auch freiwillige gegenseitige Beteiligung an den jeweiligen Nahver-

kehrsplänen und das jeweilige Verweisen wird die Wechselwirkung beider Planungsinstrumente 

(VRR-Nahverkehrsplan und Nahverkehrspläne der ÖPNV-Aufgabenträger) deutlich. 

 

Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (Behin-

dertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen ς BGG NRW) 

Ferner gilt das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstel-

lungsgesetz Nordrhein-Westfalen ς BGG NRW) vom 16.12.2003.  

Ziel dieses Gesetzes ist es, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu verhindern und zu be-

seitigen sowie die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

am Leben in der Gesellschaft durch die Beseitigung von Barrieren und die Herstellung von Auffind-

barkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit zu gewährleisten. Hierzu gehört auch, eine selbstbestimmte 

Lebensführung zu ermöglichen, beispielsweise durch einen barrierefreien Zugang zum ÖPNV. Insbe-

sondere die im Personenbeförderungsgesetz PBefG (§ 8 Absatz 3 PBefG) genannte Schaffung der 

vollständigen Barrierefreiheit ist in diesem Zusammenhang von Relevanz für die Infrastruktur des 

ÖPNV, auf die in Kapitel 3.6.2 noch ausführlich eingegangen wird. Die Vorgaben des PBefG haben 

keine zwangsläufige Wirkung auf den SPNV, da für diesen das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) gilt. 

Die Träger öffentlicher Belange ς also auch die VRR AöR als Trägerin der Belange des ÖPNV (SPNV 

und Koordinator ÖPNV) ς sind verpflichtet, sich aktiv für die Ziele des Gesetzes einzusetzen. Sie ar-

beiten hierzu eng mit den Organisationen und Verbänden der Menschen mit Behinderungen zusam-

men. 

 

Sonstige Gesetze im Bereich der Infrastruktur 

Für den Bereich der Infrastrukturplanung gelten direkt/indirekt für die Aufgaben des VRR zudem 

¶ die Vorgaben des Bundes im Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des Bundes (Bun-

desschienenwegeausbaugesetz, BSchWAG), konkret im Bedarfsplan für die Bundesschienen-

wege sowie im Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) sowie 

 

¶ die Vorgaben des Landes NRW im Gesetz zur Integrierten Gesamtverkehrsplanung mit dem 

Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan und im Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr 

in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW).  

Das Bundesschienenwegeausbaugesetz regelt zusammen mit dem Bedarfsplan für die Bundesschie-

nenwege, der dem Gesetz als Anlage beigefügt ist, den Ausbau der Schienenwege der Eisenbahnen 

des Bundes. In den Bedarfsplan sollen insbesondere Schienenverkehrsstrecken des Fern- und Nah-

verkehrs, sowie Schienenverkehrsknoten und Schienenverkehrsanlagen aufgenommen werden, die 

dem kombinierten Verkehr Schiene/Straße/Wasserstraße sowie der direkten Verknüpfung von Fern-

verkehrsstrecken mit internationalen Verkehrsflughäfen dienen. Zu den Ausbaumaßnahmen können 

auch Maßnahmen zur Elektrifizierung an bestehenden Schienenstrecken der Eisenbahnen des Bun-

des gehören. Der Bedarfsplan für die Bundesschienenwege und die entsprechenden Pläne für andere 

Verkehrsträger sind im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung aufeinander abzustimmen. Hierbei 

sind auch Ausbaupläne für den europäischen Eisenbahnverkehr und kombinierten Verkehr, Belange 

des Umweltschutzes und Zielsetzungen der Raumordnung angemessen zu berücksichtigen. Am 7. 
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Juni 2023 beschloss das Bundeskabinett den Entwurf einer Gesetzesnovelle; demnach sind folgende 

Änderungen vorgesehen: 

¶ Der Bund kann sich auch an den Kosten der Unterhaltung und Instandhaltung beteiligen. 

¶ Der Bund kann auf Grundlage des Bundesschienenwegeausbaugesetzes IT-Leistungen zur Di-

gitalisierung der Eisenbahninfrastruktur finanzieren. 

¶ Bestimmte Folgekosten aus Investitionsprogrammen des Bundes zur Herstellung von Barrie-

refreiheit (z. B. der Betrieb von Personenaufzügen) oder freiwilligen Lärmsanierungen kön-

nen finanziert werden. 

In Verkehrsstationen kann der Bund auch Ersatzinvestitionen nachhaltig ausgestalten und die Ver-

kehrsstationen an den zukünftigen verkehrlichen Bedarf anpassen; dies gilt insbesondere für eine An-

passung der Bahnsteige. 

Der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 stellt als wichtigstes Instrument der Verkehrsinfrastruk-

turplanung des Bundes die verkehrspolitischen Weichen für einen Zeitraum von etwa 10 bis 15 Jah-

ren. Er betrachtet dabei sowohl die Bestandsnetze als auch Aus- und Neubauprojekte im Bereich der 

Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße. Die im neuen Bundesverkehrswegeplan bewerte-

ten Vorhaben wurden einer Nutzen-Kosten-Analyse unterzogen und zusätzlich umwelt- und natur-

schutzfachlich, raumordnerisch und städtebaulich beurteilt. Auf dieser Basis wurden sie in verschie-

dene Dringlichkeitskategorien eingruppiert. Kernanliegen des BVWP 2030 sind der Erhalt der Be-

standsnetze und die Beseitigung von Engpässen auf Hauptachsen und in wichtigen Verkehrsknoten. 

Vom Gesamtvolumen des Plans von rd. 269,6 Mrd. Euro fließen allein bis 2030 rd. 141,6 Mrd. Euro in 

den Erhalt der Bestandsnetze. Für Aus- und Neubauprojekte sind rd. 98,3 Mrd. Euro vorgesehen. Die 

Umsetzung der Projekte des BVWP 2030 bedeutet konkret: Weniger Staus auf den Bundesfernstra-

ßen, mehr Kapazität im Personen- und Güterverkehr auf der Schiene und wirtschaftlichere Transport-

möglichkeiten auf den Wasserstraßen des Bundes. Der im BVWP 2030 vorgesehene Aus- und Neubau 

im Bereich des Schienennetzes orientiert sich erstmals am Ziel eines Deutschland-Takts und bildet die 

infrastrukturelle Grundlage für seine Einführung. Der Deutschland-Takt hat das Ziel, mit einem netz-

weit abgestimmten Taktangebot im Schienenpersonenverkehr die Wegekette im System Bahn für 

eine große Anzahl von Personen attraktiver zu gestalten. 

Basierend auf dem Gesetz zur Integrierten Gesamtverkehrsplanung vom 09.05.2000 wurden im Jahr 

2005 in NRW die sektoralen Bedarfspläne im Rahmen der Integrierten Gesamtverkehrsplanung 

(IGVP) zu einem Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan zusammengeführt. Sie enthalten die größeren 

linienbezogenen Landesstraßen- und Schienenvorhaben. Die Integrierte Gesamtverkehrsplanung 

NRW beschreibt eine kurz-, mittel- und langfristige Perspektive und ist nach jeweils 5 Jahren fortzu-

schreiben. Unter Beachtung insbesondere der Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landes-

planung, der Belange der Wirtschaft, der Verkehrsentwicklung, des Umweltschutzes werden hierin 

die Integration der Verkehrsträger und Verkehrsmittel, die Abstimmung mit den Planungsbeteiligten 

und die Integration der verschiedenen gesellschaftlichen Planungsbelange. 

 

Weitere Gesetze, Pläne o. ä. 

Für die VRR AöR, konkret für die Aufgabenerfüllung des VRR bzw. im Verkehrsverbund VRR existieren 

weitere Gesetze, Pläne o.ä., die allerdings keine direkte bzw. unmittelbare Rechtswirkungen für den 

VRR-Nahverkehrsplan haben. 
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Verkehrsentwicklungspläne (VEP) bzw. Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP): Der SUMP ist ein 

nachhaltiger städtischer Mobilitätsplan. In Deutschland wird üblicherweise der Begriff Verkehrsent-

wicklungsplan (VEP) verwendet. Bei einem SUMP/VEP handelt sich um einen strategischen Plan, der 

auch einen umsetzungsorientierten Maßnahmenplan umfasst. Ziel eines solchen Plans ist die Bereit-

stellung qualitativ hochwertiger und nachhaltiger Mobilitätsangebote. An die kommunale Verkehrs-

entwicklungsplanung sind hohe Anforderungen gestellt: Sie soll zum Erhalt qualitativ hochwertiger 

Lebens- und Mobilitätsverhältnisse und einer prosperierenden Wirtschaft beitragen, für gute Erreich-

barkeiten sorgen, Lärm-, Luftschadstoff- und Verkehrsbelastungen reduzieren sowie Mobilitätsteil-

habe für alle sichern ς und das unter schwierigen Finanzierungsverhältnissen. Hierfür ist eine ausge-

wogene Entwicklung aller maßgeblichen Verkehrsträger notwendig sowie ein Umstieg auf nachhalti-

gere Verkehrsmittel. Darüber hinaus ist die Kooperation zwischen verschiedenen Regierungsebenen 

und zuständigen Behörden sowie ein transparentes und partizipatorisches Vorgehen, das alle maß-

geblichen Akteure einbezieht, unerlässlich. Ein VEP muss in den Fachebenen verankert sein, z. B. in 

der Flächennutzung, der Gesundheitsförderung oder im Klimaschutz. Die Umsetzung der Maßnah-

men in Verkehrsentwicklungsplänen wird regelmäßig anhand von Indikatoren geprüft sowie durch 

ein Qualitätsmanagement abgesichert. 

Regionalplan Ruhr: Der Regionalplan Ruhr ς räumlich bezogen auf das Verbandsgebiet des Regional-

verbands Ruhr (RVR)8 ς legt die regionalen Ziele der Raumordnung für die Entwicklung der Region 

sowie für alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen fest und ist auf einen Planungszeit-

raum von 20 Jahren ausgerichtet. Er besteht aus textlichen Aussagen und Vorgaben, aus einer zeich-

nerischen Karte sowie erklärenden Hinweisen, Hintergrundinformationen und sonstigen Nutzungsre-

gelungen. Der Regionalplan Ruhr als einheitlicher, flächendeckender und fachübergreifender Plan be-

rücksichtigt veränderte Rahmenbedingungen der Raumentwicklung wie den demographischen Wan-

del, den Struktur- und Klimawandel sowie die Chancengleichheit. Die Verbandsversammlung des Re-

gionalverbands Ruhr hat am 10.11.2023 über die Aufstellung des Regionalplans Ruhr durch abschlie-

ßenden Feststellungsbeschluss entschieden. In einem letzten Verfahrensschritt erfolgt die Anzeige 

des Regionalplans Ruhr bei der Landesplanungsbehörde. Diese nimmt eine Rechtsprüfung vor und 

veranlasst die Bekanntmachung des Regionalplans Ruhr im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 

Land Nordrhein-Westfalen. Zu beachten ist hier allerdings der unterschiedliche Flächenzuschnitt von 

RVR-Gebiet und VRR-Verbundgebiet; insbesondere die räumlich westlich gelegenen Städte und 

Kreise des VRR liegen außerhalb des Anwendungsgebietes des Regionalplans Ruhr und sind deshalb 

nicht von den darin beschriebenen Zielen betroffen.  

Folgende raumbedeutsame ς recht allgemeingültige ς Aussagen Regionalplan Ruhr betreffen den Be-

reich Verkehr und Mobilität: Die Verkehrsinfrastruktur in der Metropole Ruhr soll leistungsfähig er-

halten und unter Berücksichtigung der künftigen Anforderungen bedarfsgerecht ausgebaut werden, 

so dass die Mobilität von Personen und Gütern gewährleistet werden kann. Die Verkehrstrassen in 

der Metropole Ruhr sollen so entwickelt werden, dass sie einen raum- und umweltverträglichen 

Transport von Personen und Gütern ermöglichen. Dabei sollen die Personen- und Güterverkehre 

nach Möglichkeit auf umweltverträgliche Verkehrsmittel verlagert werden. Unzerschnittene ver-

kehrsarme Freiräume (UZVR) sollen möglichst erhalten bleiben. 

Ferner sind auch raumbedeutsame Aussagen zum Schienenverkehr, auch konkret zum RRX und zur 

Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel (Intermodalität) enthalten: Das Schienennetz in der 

 
8 Zum Verbandsgebiet gehören die kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen sowie die Kreise Recklinghausen, Unna, Wesel und der Ennepe-Ruhr-Kreis. Alle kommunalen Ge-
bietskörperschaften im Verbandsgebiet des RVR mit Ausnahme der Stadt Hamm und des Kreises Unna gehören auch zum Verbundgebiet 
des VRR. 
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Metropole Ruhr ist sowohl für den Personenverkehr als auch den Güterverkehr zu erhalten und be-

darfsgerecht auszubauen. Auf den als Schienenweg festgelegten Trassen und Betriebsflächen sind 

Planungen und Maßnahmen, die eine Realisierung von Bedarfsmaßnahmen oder anderer im Zusam-

menhang mit dem Schienenverkehr stehender Ausbaumaßnahmen wesentlich erschweren oder un-

möglich machen, ausgeschlossen. Stillgelegte zeichnerisch festgelegte Schienenwege sind von entge-

genstehenden Planungen und Maßnahmen freizuhalten. Sie sind so zu sichern, dass sie künftig bei 

Bedarf wieder zu einem Schienenweg umgebaut werden können. Zwischennutzungen, die dem Er-

halt der Trassen dienen, dürfen einer späteren Nutzung als Schienenweg nicht entgegenstehen. Die 

für den Ausbau des RRX notwendigen Trassen und Flächen sind für dessen Realisierung von konkur-

rierenden Nutzungen freizuhalten. In der Metropole Ruhr ist ein leistungsfähiger und bedarfsgerech-

ter ÖPNV zu entwickeln und auszubauen. Dabei sind die verschiedenen vorhandenen Netze mitei-

nander zu verknüpfen. Die Anbindung an das großräumige nationale und internationale Schienennetz 

soll gesichert und bedarfsgerecht ausgebaut werden. An Stationen des ÖPNV, die sich besonders für 

die Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel eignen, sollen über die Bauleitplanung Flächen 

und Einrichtungen für den Wechsel zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln vorgesehen werden. 

 

1.2.2 Klima - und u mweltpolitische Rahmenbedingungen  für die Mobilität  

In diesem Kapitel werden die gesetzlichen Anforderungen auf Bundes- und Landesebene beschrie-

ben. Im Ergebnis wird die Bedeutung des ÖPNV für die Erreichung klimapolitischer Ziele thematisiert. 

Gesetze zum Schutz des globalen Klimas legen auf unterschiedlichen Ebenen (Bund und Länder) jähr-

liche Emissionsziele in Form von maximalen Emissionsmengen für die einzelnen Sektoren Energie, 

Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft gesetzlich fest. Damit geben diese 

Gesetze vor, in welchem Maße die Emissionen in den Sektoren bis 2045 reduziert werden müssen 

(zur mehrjährigen und sektorübergreifenden Gesamtrechnung in der Neufassung des Klimaschutzge-

setzes vom 21. Juni 2023 siehe Kapitel 2.1.1). 

 

1.2.2.1 Klima - und umweltpolitische Rahmenbedingungen auf Bundesebene  

Klimaschutzpolitische Ziele nach Bundes-Klimaschutzgesetz9 als Rahmenvorgabe 

Am 15.11.2019 hat der Deutsche Bundestag das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) beschlossen. Mit 

dem KSG werden die deutschen Klimaschutzziele bis 2030 erstmals gesetzlich verbindlich festge-

schrieben. Damit wurde der lange geforderte Rechtsrahmen Klimaschutz in Deutschland geschaffen. 

Es ist das erste Klimaschutzgesetz, das auf Bundesebene erlassen wurde.  

Zweck des KSG vom 12.12.2019 ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawan-

dels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorga-

ben zu gewährleisten. Hierbei werden die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen berück-

sichtigt. Grundlage des Gesetzes bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris auf-

grund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durch-

schnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber 

dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so 

gering wie möglich zu halten. 

 
9 Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 
3905) geändert worden ist. 
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Auch soll damit das Bekenntnis Deutschlands auf dem UN-Klimagipfel am 23. September 2019 in 

New York gestützt werden, bis 2050 Treibhausgasneutralität als langfristiges Ziel zu verfolgen. 

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 2021 und mit Blick auf das europä-

ische Klimaziel für das Jahr 2030 hat die Bundesregierung am 12. Mai 2021 das geänderte Klima-

schutzgesetz vorgelegt. Der Bundestag hat die Klimaschutznovelle am 24. Juni 2021 beschlossen. Sie 

hat am 25. Juni 2021 auch den Bundesrat passiert. Die Gesetzesnovelle ist am 31. August 2021 in 

Kraft getreten. Mit dem neuen Gesetz wird das Ziel der Klimaneutralität um fünf Jahre auf 2045 vor-

gezogen. Der Weg dahin wird mit verbindlichen Zielen für die 20er und 30er Jahre festgelegt. Das 

Zwischenziel für 2030 wird von derzeit 55 auf 65 % Treibhausgasminderung gegenüber 1990 erhöht. 

Für 2040 gilt ein neues Zwischenziel von 88 % Minderung. 

Nach § 3 Absatz 2 KSG (αNationale Klimaschutzzieleά) müssen die Treibhausgasemissionen bis zum 

Jahr 2045 so weit gemindert werden, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem 

Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden. Demnach muss Deutschland bis 

zum Jahr 2045 Treibhausgasneutralität erreichen, das heißt es muss dann ein Gleichgewicht zwischen 

Treibhausgas-Emissionen und deren Abbau herrschen. Nach dem Jahr 2050 strebt die Bundesregie-

rung negative Emissionen an. Dann soll Deutschland mehr Treibhausgase in natürlichen CO2-Senken10 

wie beispielsweise Wälder, Moore und Grasland (terrestrisch) sowie Ozeane (aqatisch) einbinden, als 

es ausstößt. 

Das KSG legt wie beschrieben für die schrittweise Minderung der Treibhausgasemissionen für das 

Zieljahr 2030 eine Minderungsquote von mindestens 55 % im Vergleich zum Jahr 1990 rechtlich ver-

bindlich fest (§ 3 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2). Das KSG überführt zudem die Sektorziele aus dem Klima-

schutzplan 2050 in konkrete Emissionsmengen und definiert sie jahresscharf (§ 4 und Anlage 2). Dar-

über hinaus avisiert das KSG einen Klimaschutz nach dem Ressortprinzip: Für die Einhaltung der Jah-

resemissionsmengen ist das aufgrund seines Geschäftsbereichs für einen Sektor überwiegend zustän-

dige Bundesministerium verantwortlich (§ 4 Abs. 4). Zur mehrjährigen und sektorübergreifenden Ge-

samtrechnung in der Neufassung des Klimaschutzgesetzes vom 21. Juni 2023 siehe Kapitel 2.1.1. 

Das KSG bildet eine wesentliche Grundlage für die Beschreibung der Herausforderungen für die Mo-

bilität im VRR und den Verbund als Mobilitätsdienstleister bei der Umsetzung der Verkehrswende in 

seinem Verkehrsgebiet. Basierend auf den Zielen des KSG sind folgende zwei vom VRR in Auftrag ge-

gebene und von der KCW GmbH erstellte Gutachten bzw. Strategiekonzepte  

¶ Y/² DƳōIΦ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƪƻƴȊŜǇǘ α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ ±ww нлолκнлрлάΦ !ōǎŎƘƭǳǎǎōŜǊƛŎƘǘΦ 

Berlin, 28.02.2020. (im Folgenden: KCW 2020) und 

¶ Y/² DƳōIΦ ²ŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƪƻƴȊŜǇǘ α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ ±ww нлолκнлпрάΦ 

Berlin, 13.07.2022. (im Folgenden: KCW 2022) 

erarbeitet worden. Näheres hierzu ist in den Kapiteln 2.1 und 2.2 zu finden. 

 

 
10 Als CO2-Senke (Kohlenstoffsenke) wird in den Geowissenschaften ein natürliches Reservoir bezeichnet, das ς in geologischen Zeitmaßstä-
ben betrachtet ς vorübergehend mehr Kohlenstoff aufnimmt und speichert, als es abgibt. Kohlenstoffsenken sind Teil des Kohlenstoffkreis-
laufs und haben seit Urzeiten eine große Bedeutung für das Erdklima. Im 21. Jahrhundert erlangen sie besondere Aufmerksamkeit, weil sie 
das menschengemachte Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre aufnehmen und damit den Treibhauseffekt abschwächen 
können. Andererseits besteht auch das Risiko, dass durch menschliche Einflüsse aus Kohlenstoffsenken Kohlenstoffquellen werden, die in 
der Summe mehr Kohlendioxid abgeben, als sie aufnehmen. Daher spielen sie im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung eine wich-
tige Rolle. 
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1.2.2.2 Klima - und umweltpolitische Rahmenbedingungen auf Landesebene  

Das Land Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland im Jahr 2013 ein eigenes Landes-Klima-

schutzgesetz, das Klimaschutzgesetz NRW, verabschiedet.  

 

Klimaschutzgesetz NRW11 

Am 1 Juli 2021 hat der Landtag von NRW der Novellierung des Klimaschutzgesetzes aus dem Jahr 

2013 zugestimmt (Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 

08.07.2021). Kern sind zusätzliche Klimaschutzzwischenziele für die Jahre 2030 und 2040 und das Ziel 

der Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045. Die Neufassung des Klimaschutzgesetzes verschärft 

die bislang bestehenden Ziele deutlich: Wurde im ersten NRW-Klimaschutzgesetz von 2013 noch eine 

Minderung für 2050 von mindestens 80 % im Vergleich zum Jahr 1990 festgeschrieben, verpflichtet 

sich die Landesregierung nun, bereits 2045 treibhausgasneutral zu wirtschaften. Zudem wurden im 

Gesetz Zwischenziele ergänzt: Bis 2030 sollen die Emissionen um 65 % im Vergleich zu 1990 sinken, 

bis 2040 um 88 %. Nordrhein-Westfalen übernimmt damit als erstes Bundesland die verabschiedeten 

Bundesziele für den Klimaschutz. 

Zweck des Klimaschutzgesetz NRW ist es, Klimaschutzziele für das Land Nordrhein-Westfalen festzu-

legen, die Erfüllung dieser Ziele zu gewährleisten und damit einen Beitrag zur Einhaltung der nationa-

len Klimaschutzziele sowie der europäischen Zielvorgaben zu erbringen. Grundlage bildet die Ver-

pflichtung nach dem Übereinkommen von Paris (BGBl. 2016 II S.1082, 1083) aufgrund der Klimarah-

menkonvention der Vereinten Nationen (BGBl. 1993 II S. 1784-1812), wonach der Anstieg der globa-

len Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius ge-

genüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klima-

wandels so gering wie möglich zu halten. 

Nach § 3 Absatz 1 und 2 Klimaschutzgesetz NRW (αKlimaschutzziele Nordrhein-Westfalenά) sollen die 

Treibhausgasemissionen in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise wie folgt 

gemindert werden: bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 % und bis zum Jahr 2040 um mindestens  

88 %. Bis zum Jahr 2045 soll ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treib-

hausgasen aus Quellen in Nordrhein-Westfalen und dem Abbau solcher Gase durch Senken (Treib-

hausgasneutralität) technologieoffen, innovationsorientiert und effizient erreicht werden. 

 

Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG)12 

Das im Juli 2021 vom Landtag Nordrhein-Westfalen verabschiedete, bundesweit erste Klimaanpas-

sungsgesetz, das Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG), bietet den rechtlichen Rah-

men des Klimaanpassungsprozesses in NRW. Mit dem Gesetz schreibt die Landesregierung das Ziel 

fest, die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, Schäden zu minimieren und die 

Widerstandsfähigkeit zu steigern. Alle Träger öffentlicher Aufgaben sind fortan dazu verpflichtet, Kli-

mafolgen und -anpassung bei allen Planungen und Entscheidungen zu berücksichtigen. Ziel im Be-

reich Klimaanpassung ist es, Maßnahmen flächendeckend umzusetzen und die Strategie zur Klimaan-

passung auf der Grundlage neu gewonnenen Wissens fortläufig zu überarbeiten. Gleichzeitig gilt es, 

Akteure der Klimaanpassung wie Kommunen, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen bei ihren 

 
11 Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 08.07.2021 
12 Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG) vom 08.07.2021 
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Aktivtäten bestmöglich zu unterstützen. Die Unterstützungsangebote reichen von der Datenbereit-

stellung über Information und Beratung bis zur Projektförderung sowie Struktur- und Netzwerkbil-

dung. 

Gemäß § 1 KlAnG ist der Zweck dieses Gesetzes die Festlegung von Klimaanpassungszielen sowie die 

Schaffung der rechtlichen Grundlagen für die Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie sowie die 

Umsetzung, Überprüfung, Berichterstattung über und Fortschreibung von Klimaanpassungsmaßnah-

men. Damit sollen die negativen Auswirkungen des Klimawandels begrenzt, insbesondere drohende 

Schäden verringert, die Klimaresilienz gesteigert und Beiträge zu den nationalen und internationalen 

Anstrengungen bei der Klimaanpassung geleistet werden. Grundlage bildet die Verpflichtung nach 

dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (BGBl. 

2016 II S.1082, 1083), wonach die Vertragsparteien durch die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit, 

die Stärkung der Widerstandsfähigkeit und die Verringerung der Anfälligkeit gegenüber Klimaände-

rungen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten. 

 

Nachhaltigkeitsstrategie NRW 

Im Jahr 2020 wurde die Nachhaltigkeitsstrategie NRW weiterentwickelt, in der spezifischer als im Kli-

maschutzgesetz auf einzelne Sektoren eingegangen wird. Mit Blick auf den Verkehrs-/Mobilitätssek-

tor wird betont, dass das Land NRW auf klimagerechte Antriebe setzt, insbesondere auf Elektromobi-

lität, um die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors zu reduzieren. Weiterhin wird explizit da-

rauf hingewiesen, dass der ÖPNV ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen Mobilität und v. a. dann 

attraktiv sei, wenn er flexiōŜƭ ǳƴŘ ǾŜǊƴŜǘȊǘ ǎŜƛΥ α5ŀȊǳ ōŜƴǀǘƛƎŜƴ ǿƛǊ ¢ŀƪǘǾŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜƴ .ŀƭπ

lungsräumen, Leistungsausweitungen in den Tagesrandstunden und den Anschluss ländlicher Räume 

an das Schienennetz durch Streckenreaktivierungen und Schnellbuslinien. Voraussetzung hierfür ist 

ein Ausbau der Infrastruktur und mehr Investitionen in die RobusǘƘŜƛǘ ŘŜǎ bŜǘȊŜǎά. 

 

Klimaschutzplan 2015 des Landes NRW 

Im Klimaschutzplan 2015 des Landes NRW (mit Verabschiedung der Gesetzesnovelle Klimaschutzau-

dit) werden verschiedene Strategien im Handlungsfeld Personenverkehr benannt, welche die Landes-

regierung nach eigenen Angaben zur Treibhausgasemissionsminderung verfolgt. Dazu gehören zuvor-

derst: die Verlagerung von Pkw-Verkehr auf den Rad- und Fußverkehr, die Verlagerung von Pkw-Ver-

kehr auf den Schienenpersonenverkehr und ÖPNV sowie das betriebliche und kommunale Mobili-

tätsmanagement. Obwohl vor allem die urbanen Räume in NRW i. d. R. ein gut ausgebautes Netz öf-

ŦŜƴǘƭƛŎƘŜǊ ±ŜǊƪŜƘǊǎƳƛǘǘŜƭ ŀǳŦǿŜƛǎŜƴΣ ōŜǘƻƴǘ ŘƛŜ [ŀƴŘŜǎǊŜƎƛŜǊǳƴƎ ƛƴ ŘŜƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎΥ αŘƛŜ !ƭǘŜǊπ

nativen zum motorisierten Individualverkehr [müssen] attraktiver werden. Dafür sind der ÖPNV und 

die Infrastruktur zu ertüchtigen beziehungsweise auszubauen. Stadt- und Verkehrsplanung sollen so 

aufeinander abgestimmt werden, dass Siedlungsräume mit kurzen Wegen entstehen. Zugleich soll 

den Bürgerinnen und Bürgern durch Einsatz von Informationstechnik und geeigneten Kommunikati-

onskonzepten der Umstieg auf Alternativen zum motorisierten Individualverkehr erleichtert wer-

ŘŜƴά. 
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Klimaschutzanforderungen im Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-

Westfalen (ÖPNVG NRW) 

Gemäß § 8 Absatz 1 ÖPNVG NRW (αNahverkehrsplanά) sind bei der Aufstellung und Fortschreibung 

der Nahverkehrspläne auch die Belange des Klima- und Umweltschutzes zu berücksichtigen. 

 

Klimaschutzanforderungen im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

Gemäß § 1a PBefG (αKlimaschutz und Nachhaltigkeitά) sind bei Anwendung dieses Gesetzes die Ziele 

des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. 

Nach der Gesetzesbegründung soll die in § 1a PBefG verankerte umweltpolitische Zielsetzung die Be-

rücksichtigung von Umweltbelangen bei allen Verkehrsarten und -formen des PBefG befördern. Da-

bei steht folgende Absicht dahinter, die beteiligten Akteure (kommunale Aufgabenträger, Genehmi-

gungsbehörden, Länder) stärker für eine nachhaltige und umweltorientierte Personenbeförderung 

im Geltungsbereich des PBefG zu sensibilisieren. Die kommunalen Aufgabenträger sind bereits nach 

geltender Rechtslage aufgefordert, neben Umfang und Qualität des Verkehrsangebotes auch dessen 

Umweltqualität in einem Nahverkehrsplan zu definieren (§ 8 Abs. 3 Satz 2). Mit dem neuen § 1a er-

hält diese Regelungskompetenz zur Schaffung bzw. Weiterentwicklung eines umweltverträglichen 

Straßenpersonenverkehrs zusätzliche Bedeutung. 

 

1.2.2.3 Herausforderungen für den VRR  

Der VRR hat konkrete Maßnahmen umzusetzen bzw. darauf hinzuwirken, dass bei den verantwortli-

chen Akteuren im Verbundgebiet Maßnahmen eingeleitet werden, damit die Klimaschutzziele gemäß 

novelliertem Klimaschutzgesetz NRW bzw. die für den Sektor Mobilität relevanten Ziele erreicht wer-

den. Somit müssen die nordrhein-westfälischen SPNV- und ÖPNV-Aufgabenträger in ihrem jeweiligen 

Kontext unmittelbar gestalterisch tätig werden. Auf der operativen Ebene haben sowohl der VRR als 

Aufgabenträger für den SPNV (Verkehrsverträge mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen) als auch 

die kreisfreien Städte und Kreise als Aufgabenträger für den ÖPNV (Verträge bzw. Betrauungen mit 

den kommunalen Verkehrsunternehmen) direkte Einwirkungsmöglichkeiten auf die Zielerreichung 

sowie die politischen Entscheider* innen. 

Der Beitrag der Aufgabenträger in Bezug auf die Einhaltung der Ziele des NRW-Klimaschutzgesetzes 

besteht also einerseits und primär darin, das dafür notwendige Leistungsangebot im SPNV bzw. im 

ÖSPV im Rahmen ihrer ihnen jeweils obliegenden Nahverkehrsplanung zu definieren und anderer-

seits im Vorantreiben der Umstellung der Antriebstechnologien.  

Angesichts der politischen Orientierung der aktuellen Landesregierung könnte sich eine klima- und 

verkehrspolitische Positionierung des VRR als besonders fruchtbar erweisen, da der VRR in NRW lan-

desweit bedeutsam sowie mobilitäts- und klimarelevant ist. 

Inhaltlich muss der VRR zusammen mit den Mobilitätsakteuren im Verbundgebiet, insbesondere den 

kreisfreien Städten und Kreisen sowie den Verkehrsunternehmen, konkrete Maßnahmen voranbrin-

gen, die einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten. Die Möglichkeit einer Umsetzung 

dieser notwendigen Maßnahmen muss dabei stets vor dem Hintergrund der aktuellen und zukünfti-

gen Finanzierungsproblematik des ÖPNV (Kapitel 1.3.4.1 und 2.4.1) und des aktuellen und zukünfti-

gen Fachkräftemangels (Kapitel 1.3.4.2 und 2.4.2) betrachtet werden. 
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Darin können alle Akteure für den Mobilitätssektor aufzeigen, welche Zwischenziele bis 2030 und 

2045 sinnvoll wären und mit welchen Maßnahmen diese erreicht werden können. Dabei sind neben 

dem Klimaschutz weitere Vorteile zu benennen, die mit der Umsetzung der Maßnahmen einherge-

hen, wie beispielweise ein verbessertes Mobilitätsangebot, die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die 

Verringerung der Gesundheitsfolgekosten sowie die Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensquali-

tät in den Städten. Vor dem Hintergrund, dass dem Mobilitätssektor und dem ÖPNV im Allgemeinen 

sowie dem ÖPNV im Verbundgebiet im Besonderen eine maßgebliche Rolle bei der Erreichung der 

Klimaschutzziele auf Landesebene zukommt, muss der VRR eine mitgestaltende Rolle in Bezug auf 

klimapolitische Vorhaben einnehmen. 

Ebenfalls könnte eine öffentlichkeitswirksame Stellungnahme, bestenfalls im Einklang mit beiden an-

deren Kooperationsräumen in NRW, durchaus Wirkung zeigen und dafür sorgen, dass der Fokus stär-

ker noch auf die Erfordernisse der Verkehrswende gerichtet wird, um die klimaschutzpolitischen Ziele 

zu erreichen. In den Kapiteln 2 und 9 des VRR-Nahverkehrsplans 2025 sowie insbesondere im als Aus-

blick formulierten Schlusswort hat der VRR diese Möglichkeit ergriffen. 

 

1.2.3 Finanzielle Rahmenbedingungen  

Im Folgenden werden die finanziellen Rahmenbedingungen für die Finanzierung des ÖPNV ς differen-

ziert nach den beiden Bereichen SPNV und ÖSPV ς beschrieben; insbesondere werden die aktuell gel-

tenden gesetzlichen Vorgaben skizziert. Es erfolgt am Schluss dieses Kapitels in einem Exkurs eine 

kurze Beschreibung der gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen für die Finanzierung des 

ÖPNV im Verbundgebiet des VRR. 

 

1.2.3.1 Rahmenbedingungen  für die Finanzierung des ÖPNV  im VRR 

Die Finanzierungsäulen für die beiden Bereiche des ÖPNV ς für den SPNV und den ÖSPV ς sind sehr 

unterschiedlich. 

¶ Die Finanzierung des SPNV basiert im Wesentlichen auf Zuwendungen des Landes aus der 

SPNV-Pauschale (§ 11 Absatz 1 ÖPNVG NRW), den Ansprüchen des VRR aus Fahrgeldeinnah-

men (soweit der VRR die Einnahmenverantwortung trägt), den Fahrgeldersatzleistungen (so-

ƎŜƴŀƴƴǘŜ α{ǳǊǊƻƎŀǘŜά13, soweit maßgeblich) und den sonstigen Erlösen sowie der kommuna-

len SPNV-Umlage14. 

 

¶ Die Finanzierung des ÖSPV beruht überwiegend auf den Ansprüchen der Verkehrsunterneh-

men aus Fahrgeldeinnahmen, den Fahrgeldersatzleistungen, den Zuwendungen des Landes 

aus der ÖPNV-Pauschale (§ 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW) und den sonstigen Erlösen. Hinzu kom-

men die Mittel aus der kommunalen ÖPNV-Umlage. 

 
13 CŀƘǊƎŜƭŘŜǊǎŀǘȊƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ όα{ǳǊǊƻƎŀǘŜάύ ǎƛƴŘ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎȊŀƘƭǳƴƎŜƴ ŘŜǊ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ IŀƴŘΣ ŘƛŜ ŘƛŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ ŦǸǊ ŜƴǘƎŀƴgene 
Einnahmen erhalten. Hierzu gehören z. B. die Ausgleichsleistungen für die ermäßigte Beförderung von Heranwachsenden ς Schüler*innen, 
Studierende und Auszubildende ς sowie für die Freifahrt von Schwerbehinderten (Absenkungen des sonst üblichen Tarifs) 
14 Mit der Novellierung des ÖPNVG NRW, die am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist, hat das Land die Organisation und Förderung des ÖPNV 
umfassend neu geordnet. Aufgabenträger im Bereich des SPNV sind seitdem drei statt bisher neun Kooperationsräume (VRR, NVR und NWL). 
Diese drei Kooperationsräume verantworten die Finanzierung des SPNV-Leistungsangebotes und die Finanzierung der Infrastruktur. Finanz- 
und Sachverantwortung liegen damit in einer Hand. Über die Förderanträge für Infrastrukturmaßnahmen entscheiden jetzt nicht mehr die 
Bezirksregierungen, sondern die SPNV-Aufgabenträger. Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖSPV sind weiterhin eine Aufgabe der 
Kreise und kreisfeien Städte bzw. der mittleren und großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Verkehrsunternehmen. 
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1.2.3.1.1 Finanzierung des SPNV im VRR  gemäß ÖPNVG NRW 

Für den SPNV gewährt das Land Nordrhein-Westfalen den Zweckverbänden gemäß § 11 Absatz 1 

ÖPNVG NRW aus den Mitteln nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes eine jährliche Pauschale 

in Höhe von mindestens einer Milliarde Euro (sogenannte SPNV-Pauschale). Dieser Betrag erhöht 

sich anteilig entsprechend den Anpassungs- und Revisionsregelungen des Regionalisierungsgesetzes 

des Bundes. Die Höhe der dem jeweiligen Zweckverband zukommenden Pauschale wird nach einem 

objektiven und transparenten Verteilungsschlüssel, der auch die Bevölkerungsentwicklung berück-

sichtigt, durch Rechtsverordnung festgelegt.  

Aus der SPNV-Pauschale ist das SPNV-Netz gemäß § 7 Absatz 4 ÖPNVG NRW zu finanzieren. Der Ver-

wendungszweck der Pauschale kann darüber hinaus durch Rechtsverordnung nach Satz 3 näher be-

stimmt werden, soweit dies zur Sicherstellung von Projekten des SPNV notwendig ist, die aufgrund 

von Vorgaben des Bundes unter Mitwirkung des Landes realisiert werden. Die Zweckverbände dürfen 

höchstens 2 % der Pauschale für allgemeine Ausgaben verwenden oder weiterleiten. Die Förderung 

des streckenbezogenen Aus- und Neubaus von Schieneninfrastrukturen mit zuwendungsfähigen Aus-

gaben von mehr als fünf Millionen Euro darf aus den Mitteln nur dann bewilligt werden, wenn die 

Maßnahme Bestandteil des OPNV-Bedarfsplans gemäß § 7 Absatz 1 ist.  

Die SPNV-Pauschale ist insbesondere zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten SPNV-Angebots an 

die Eisenbahnunternehmen weiterzuleiten; sie kann auch für regionale Schnellbusverkehre oder an-

dere Zwecke des ÖPNV verwendet oder hierfür an Eisenbahnunternehmen, öffentliche oder private 

Verkehrsunternehmen, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie juristische Personen des privaten 

Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden. Aus der SPNV-Pauschale ist vorrangig 

das im Einvernehmen mit den SPNV-Aufgabenträgern festzulegende SPNV-Netz im besonderen Lan-

desinteresse (§ 7 Absatz 4 ÖPNVG NRW) zu sichern und zu finanzieren. Das SPNV-Netz im besonde-

ren Landesinteresse umfasst SPNV-Linien, die für die Erschließung aller Landesteile von erheblicher 

Bedeutung sind (überregionale Linien). 

Der VRR erhielt für das Jahr 2024 im Rahmen des § 11 Absatz 1 ÖPNVG NRW einen Betrag in Höhe 

von 000,00 Millionen EUR. 

 

1.2.3.1.2 Finanzierung des ÖSPV im VRR  gemäß ÖPNVG NRW 

Für den ÖSPV gewährt das Land Nordrhein-Westfalen den Zweckverbänden gemäß § 11 Absatz 2 

ÖPNVG NRW aus den Mitteln nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes eine jährliche Pauschale 

in Höhe von 130 Millionen Euro. Ab dem Jahr 2017 werden 

¶ 90 % im Verhältnis des auf die Aufgabenträger örtlich entfallenden Anteils an den landesweit 

im Jahr 2014 fahrplanmäßig erbrachten, kapazitäts- und qualitätsbezogen gewichteten Be-

triebsleistungen im Straßenbahn- und O-Busverkehr, im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 

gemäß § 42 Personenbeförderungsgesetz sowie im bedarfsorientierten Verkehr, 

¶ 8 % im Verhältnis des auf die Aufgabenträger örtlich entfallenden Anteils an der Einwohner-

zahl 2014 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 

S. 947) und 
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¶ 2 % im Verhältnis des auf die Aufgabenträger örtlich entfallenden Anteils an der Fläche des 

Landes im Jahr 2014 

verteilt. Die Verteilung wird alle drei Jahre auf der Grundlage der Betriebsleistungen, der Einwohner-

zahl und der Fläche im jeweils dritten Vorjahr neu festgelegt. Mindestens 80 % der Pauschale sind für 

Zwecke des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV und dabei mindestens 30 % der Pauschale als Anreiz zum 

Einsatz neuwertiger und barrierefreier Fahrzeuge an öffentliche und private Verkehrsunternehmen 

weiterzuleiten, die den Gemeinschaftstarif nach § 5 Absatz 3 anwenden; die übrigen Mittel sind für 

Zwecke des ÖPNV zu verwenden oder hierfür an Eisenbahnunternehmen, öffentliche oder private 

Verkehrsunternehmen, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie juristische Personen des privaten 

Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten. 

Der VRR erhielt für das Jahr 2024 im Rahmen des § 11a Absatz 2 ÖPNVG NRW einen Betrag in Höhe 

von 000,00 Millionen EUR. 

 

Darüber hinaus gewährt das Land Nordrhein-Westfalen den Zweckverbänden gemäß § 11a ÖPNVG 

NRW für den ÖSPV eine jährliche Pauschale für den ÖSPV (Ausbildungsverkehr-Pauschale)15. Sie be-

trägt ab dem Jahr 2012 jährlich 130 Millionen Euro. Die Pauschale wird auf die Aufgabenträger ver-

teilt im Verhältnis des auf sie örtlich entfallenden Anteils an den landesweit für das Kalenderjahr 

2008 im Jahr 2009 festgesetzten Ausgleichsansprüchen nach § 45a PBefG. Die Zuordnung der Aus-

gleichsansprüche der Verkehrsunternehmen, die im Gebiet mehrerer Aufgabenträger tätig sind, zum 

jeweiligen Aufgabenträger erfolgt nach dem auf ihn entfallenden Anteil an den vom Verkehrsunter-

nehmen im Jahr 2008 insgesamt landesweit erbrachten Wagenkilometern im Straßenbahn- und O-

Busverkehr sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG. Im Falle 

einer Änderung der Aufgabenträgerschaft sind die Anteile entsprechend anzupassen. 

¶ Mindestens 87,5 % der auf einen Aufgabenträger entfallenden Pauschale sind als Ausgleich 

zu den Kosten einzusetzen, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des 

Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-Busverkehr, im Verkehr mit Seilbahnen oder Perso-

nenfähren im Sinne von § 1 Absatz 3a oder Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 

43 Nummer 2 PBefG entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt 

werden. Die Finanzmittel nach Satz 1 sind hierzu an alle im jeweiligen Gebiet des Aufgaben-

trägers die Verkehre nach Satz 1 betreibenden Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Vo-

raussetzung dafür ist, dass die Verkehrsunternehmen die Gemeinschafts-, oder den landes-

weiten Tarif gemäß § 5 Absatz 3 anwenden oder zumindest anerkennen; die von den Ver-

kehrsunternehmen angewendeten Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs müs-

sen darüber hinaus die Tarife für die entsprechenden allgemeinen Zeitfahrausweise in ihrer 

Höhe spätestens ab dem 1. August 2012 um mehr als 20 vom Hundert unterschreiten. Maß-

stab für die Verteilung des Anteils der Pauschale nach Satz 1 sind die Erträge im Ausbildungs-

verkehr des jeweiligen Jahres der Verkehrsunternehmen im Gebiet der jeweiligen Aufgaben-

träger. Die Zuordnung der Erträge der Verkehrsunternehmen, die im Gebiet mehrerer Aufga-

benträger tätig sind, zum jeweiligen Aufgabenträger erfolgt nach dem auf ihn entfallenden 

Anteil an den vom Verkehrsunternehmen im jeweiligen Jahr insgesamt landesweit erbrach-

ten Wagenkilometern im Straßenbahn- und O-Busverkehr, im Verkehr mit Seilbahnen oder 

Personenfähren im Sinne von § 1 Absatz 3a sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen ge-

mäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG. Für Verkehre, die auf Grund eines öffentlichen 

 
15 Die Einführung des Deutschlandticket Schule und sein Einfluss auf die jährliche Pauschale für den ÖSPV (Ausbildungsverkehr-Pauschale) 
sind in diesem Text noch nicht berücksichtigt. 
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Dienstleistungsauftrages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

durchgeführt werden, ist die Zuordnung und Berechnung nach Satz 5 für die Jahre ab 2014 

jeweils getrennt vorzunehmen. Maßstab der Berechnung dieses Anteils sind die Erträge im 

Ausbildungsverkehr des jeweiligen Verkehrsunternehmens, die auf die Verkehre, die auf 

Grund des öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 durchgeführt werden, entfallen. 

¶ Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwick-

lung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsver-

kehr dienen, oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen 

verwendet oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche oder private Verkehrsunterneh-

men, Gemeinden, Zweckverbände oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke 

des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden. 

 

Der VRR erhielt für das Jahr 2024 im Rahmen des § 11a ÖPNVG NRW einen Betrag in Höhe von 

000,00 Millionen EUR. 

 

1.2.3.1.3 Fahrgeldeinnahmen  

Neben den finanziellen Zuwendungen seitens des Landes Nordrhein-Westfalen über die gesetzlichen 

Bestimmungen des ÖPNVG NRW erhält der VRR auch Fahrgeldeinnahmen. Die Höhe und die Entwick-

lung der Fahrgeldeinnahmen seit der Gründung des VRR im Jahr 1980 ς und die Entwicklung der hier-

für relevanten Fahrtenanzahl ς ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. 

 

Abbildung 000: Einnahmen- und Fahrtenentwicklung im VRR (Eigene Darstellung, Datenquelle: VRR AöR, Fahrausweisstatistik VRR (FASt), 

Stand: 30.04.2021) 
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Die Höhe der durch den Verkauf von Fahrausweisen erzielten Einnahmen bestimmt sich nach dem 

jeweils anzuwendenden Tarifbestimmungen und dem dazugehörigen Einnahmenaufteilungssystem. 

Diese Parameter werden im Grundsatz (außer landes- oder bundesweit geltende Tarife) jeweils vor 

Ort von den Verkehrsverbünden bzw. Tarif- oder Verkehrsgemeinschaften festgelegt. Voraussetzung 

dafür ist aber nach den gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen eine Übertragung dieser Aufgabe 

durch die Verkehrsunternehmen. 

Die Verkehrsunternehmen des ÖSPV und die privaten EVU im Verbundgebiet erhalten als Finanzie-

rungsinstrument zudem Ausgleichszahlungen der öffentlichen Hand für den Ausfall von Beförde-

rungsentgelten aufgrund ermäßigter Tarife im Ausbildungsverkehr und der unentgeltlichen Beförde-

ǊǳƴƎ {ŎƘǿŜǊōŜƘƛƴŘŜǊǘŜǊ όǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ CŀƘǊƎŜƭŘŜǊǎŀǘȊƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ōȊǿΦ α{ǳǊǊƻƎŀǘŜάύΦ 5ƛŜ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ 

dieser Finanzierungskomponente für die Verkehrsunternehmen ist im Hinblick auf die Deckung ihrer 

Betriebskosten seit Jahren stagnierend bzw. rückläufig und unterscheidet sich sehr stark je nach Be-

dienungsgebiet. Gerade die Verkehrsunternehmen in der Fläche sind aufgrund ihrer starken Abhän-

gigkeit von der Nachfrage im Ausbildungsverkehr wesentlich stärker von diesem Finanzierungsbau-

stein abhängig als die Verkehrsunternehmen im Ballungsraum. 

 

1.2.3.1.4 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur des ÖPNV  
(§§ 12 und 13 ÖPNVG NRW)  

Neben den Zuwendungen des Landes NRW für Betriebsleistungen zur Sicherstellung der Funktionsfä-

higkeit eines bedarfsgerechten SPNV-Angebots erhält der VRR eine pauschalierte Investitionsförde-

rung, mit deren Hilfe er eigenständig Infrastrukturprojekte fördern kann. Für Investitionsmaßnah-

men in die Infrastruktur des ÖPNV gewährt das Land Nordrhein-Westfalen gemäß § 12 ÖPNVG NRW 

den Zweckverbänden aus den Mitteln nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes, nach dem Ent-

flechtungsgesetz sowie seit dem Jahr 2020 aus Landesmitteln in entsprechender Höhe pauschalierte 

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen des ÖPNV in einer Gesamthöhe von jährlich mindestens 

150 Millionen Euro. Der VRR hat hieran einen Anteil von 53,345 %, was einem jährlichen Betrag von 

mindestens 80,018 Mio. Euro entspricht. Diese Zuwendung ist zur Förderung von Investitionen des 

ÖPNV, insbesondere in die Infrastruktur, zu verwenden oder hierfür an Eisenbahnunternehmen, öf-

fentliche oder private Verkehrsunternehmen, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie juristische 

Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten. Bei der Verwendung 

der Mittel nach dem Entflechtungsgesetz und dem Nachweis ihrer Verwendung sind die bundes-

rechtlichen Vorgaben zu beachten. Mit der Zuwendung dürfen grundsätzlich höchstens 90 % der zu-

wendungsfähigen Ausgaben der jeweiligen Investitionsmaßnahme gefördert werden. Ausnahmen 

hiervon können in den Verwaltungsvorschriften nach § 10 Absatz 4 geregelt werden. Mindestens 

50 % der Mittel sind für solche Investitionsmaßnahmen zu verwenden, die nicht dem SPNV dienen. 

Die Förderung des streckenbezogenen Aus- und Neubaus von Schieneninfrastrukturen mit zuwen-

dungsfähigen Ausgaben von mehr als fünf Millionen Euro darf aus den Mitteln nur dann bewilligt 

werden, wenn die Maßnahme Bestandteil des ÖPNV-Bedarfsplans gemäß § 7 Absatz 1 ist. 

Der VRR hat bis zum 31. Dezember 2024 (Stichtag) insgesamt 000 Vorhaben gemäß § 12 ÖPNVG 

NRW mit einem Gesamtfördervolumen von rund 0,000 Milliarden Euro bewirtschaftet, davon 200 

Maßnahmen mit einem Volumen von 1,060 Milliarden Euro, die vor dem 1. Januar 2008 durch die 

VRR AöR bewilligt wurden (§ 12 alt ÖPNVG NRW) und 000 Maßnahmen mit einem Volumen von 

0,535 Milliarden EUR, die nach dem 1. Januar 2008 durch die VRR AöR bewilligt wurden (§ 12 neu 

ÖPNVG NRW). 
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Nähere Informationen zu dem Zielen und Maßnahmen der Investitionsmaßnahmen in die Infrastruk-

tur des ÖPNV nach § 12 ÖPNVG NRW sind in Kapitel 8.2 (teilweise auch in Kapitel 8.1) zu finden. 

 

Für Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur des ÖPNV, die im besonderen Landesinteresse 

sind, gewährt das Land Nordrhein-Westfalen Zuwendungen nach § 13 ÖPNVG NRW aus den Mitteln 

nach dem GVFG, dem Entflechtungsgesetz sowie weiteren Mitteln. Investitionsmaßnahmen im be-

sonderen Landesinteresse sind 

¶ ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen des GVFG-Bundesprogramms, 

¶ SPNV-Infrastrukturmaßnahmen an Großbahnhöfen, 

¶ Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Erneuerung der Infrastrukturen von Stadt- und 

Straßenbahnen sowie dem SPNV dienenden Infrastrukturen öffentlicher nichtbundeseigener 

Eisenbahnen, 

¶ Investitionsmaßnahmen zur Reaktivierung von Schienenstrecken sowie zur Elektrifizierung 

vorhandener Schienenstrecken für den SPNV, 

¶ Investitionsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von (Stadt-, Straßenbahn- und Bus-

)Haltestellen und von vorhandenen Fahrzeugen des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV, 

¶ Investitionsmaßnahmen zur Beschaffung von batterieelektrisch- und wasserstoffbetriebenen 

Linienbussen des ÖPNV, zur Errichtung der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur und zur Be-

schaffung erforderlicher spezifischer Werkstatteinrichtungen, 

¶ Investitionsmaßnahmen, durch die neue Technologien im ÖPNV erprobt werden sollen, so-

wie 

¶ ÖPNV-Investitionsmaßnahmen, für die das besondere Landesinteresse im Einzelfall vom für 

das Verkehrswesen zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem Verkehrsausschuss 

des Landtags festgestellt wurden. 

Der VRR hat bis zum 00.00.2025 (Stichtag) insgesamt 000 Vorhaben gemäß § 13 ÖPNVG NRW mit ei-

nem Gesamtfördervolumen von rund 0,000 Milliarden Euro bewirtschaftet, davon 000 Maßnahmen 

mit einem Volumen von 0,000 Milliarden Euro, die vor dem 1. Januar 2008 durch die VRR AöR bewil-

ligt wurden (§ 13 alt ÖPNVG NRW) und 000 Maßnahmen im Volumen von 0,000 Milliarden Euro, die 

nach dem 1. Januar 2008 durch die VRR AöR bewilligt wurden (§ 13 neu ÖPNVG NRW). 

Insgesamt wurden bisher Zuwendungen in Höhe von 0,000 Milliarden Euro zur Verbesserung der 

Verkehrsverhältnisse für diese Projekte abgerufen. Rechtliche Verpflichtungen bestehen noch in 

Höhe von 0,000 Milliarden EUR. 

Nähere Informationen zu dem Zielen und Maßnahmen der Investitionsmaßnahmen in die Infrastruk-

tur des ÖPNV in besonderem Landesinteresse nach § 13 ÖPNVG NRW sind in Kapitel 8.2 (teilweise 

auch in Kapitel 8.1) zu finden. 

 

1.2.3.1.5 Kommunale SPNV -Umlage  

In der Vergangenheit erhielt der VRR die kommunale SPNV-Umlage von den kommunalen Gebiets-

körperschaften zur Finanzierung des SPNV-Angebotes im Verbundgebiet des VRR. Diese kommunale 

SPNV-Umlage war bis zum Jahr 2019 festgeschrieben und wurde ǸōŜǊ ŘŜƴ {ŎƘƭǸǎǎŜƭ αIŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜƴŀōπ

ŦŀƘǊǘŜƴ ŘŜǊ YǊŜƛǎŜ ǳƴŘ ƪǊŜƛǎŦǊŜƛŜƴ {ǘŅŘǘŜ ƛƳ ±wwά ōŜǊŜŎƘƴŜǘΦ Seit dem Jahr 2020 wird sie mit einem 



VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 47 von 422 

 

Betrag von 1 Euro ausgewiesen, der nachrichtlich aufgeführt und von den Zweckverbandsmitgliedern 

nicht erhoben wird.  

 

1.2.4 Sozio -demographische Rahmenbedingungen für die Mobilität  

1.2.4.1 Demographische Rahmenbedingungen  

Eine wichtige Einflussgröße auf die Nachfrage im ÖPNV ist die Bevölkerung in quantitativer Hinsicht 

(Bevölkerungszahl und Bevölkerungsentwicklung bzw. -prognose) und in qualitativer Hinsicht (Alters-

struktur bzw. -aufbau, Geschlechterproporz etc.). Hieraus abgeleitet und für die Mobilität im Ver-

bundgebiet besonders wichtig sind die Pendlerverflechtungen. Weitere für den VRR-Nahverkehrs-

plan 2025 relevante Kennziffern mit Bezug zur Bevölkerung beziehen sich auf die Erwerbstätigkeit, 

Schüler*innen- und Schwerbehindertenanzahl etc. 

Im Folgenden werden insbesondere die Daten des Landesbetriebs Information und Technik Nord-

rhein-Westfalen (IT.NRW ς Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen bzw. Kurzform IT.NRW) ver-

wendet. Die IT.NRW ist das statistische Landesamt für Nordrhein-Westfalen und der IT-Dienstleister 

für die Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen. Datenquelle für die Daten zur Bevölkerung und Be-

völkerungsdichte (Soziodemografie), zur Erwerbstätigkeit, zu den Pendlerverflechtungen und zum 

Pkw-Besatz sind Daten aus dem GeschäftsōŜǊŜƛŎƘ р α{ǘŀǘƛǎǘƛƪά ŘŜǊ L¢Φbw²Σ ŘƛŜ ƻƴƭƛƴŜ ǾŜǊŦǸƎōŀǊ ǎƛƴŘΦ 

Da ausschließlichen Daten der IT.NRW verwendet werden, sind diese aufgrund einer einheitlichen 

Erhebungs- bzw. Fortschreibungsmethodik über das gesamte Verbundgebiet vergleichbar. Dies wäre 

bei einem Vergleich der Daten aus den einzelnen Meldeämtern der kreisfreien Städte, kreisangehöri-

gen Städte, Kreise und Gemeinden aufgrund wahrscheinlich methodisch unterschiedlicher Ansätze 

bzw. unterschiedlicher Erhebungsstichtage nicht möglich gewesen. 

Für den vorliegenden Entwurf des VRR-Nahverkehrsplans 2025 werden die aktuellen Daten der 

IT.NRW mit Datenstand 1. Januar 2021 gemäß Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des 

Zensus vom 09.05.2011 verwendet16.  

Die Analyse der Daten zur Bevölkerung erfolgt auf der Basis der 23 kreisfreien Städte und Kreise im 

Verbundgebiet des VRR (im Folgenden als kommunale Gebietskörperschaften bezeichnet). Auf der 

Basis dieser 23 Gebietskörperschaften werden für die Analysen im vorliegenden VRR-Nahverkehrs-

plan zusätzlich drei Gebietskategorien (Verbundgebiet VRR, kreisfreie Städte im VRR und Kreise im 

VRR) gebildet und die o. g. Daten auf dieser Basis analysiert. Ferner erfolgt ς sofern möglich und sinn-

voll ς ein Vergleich dieser drei Gebietskategorien mit dem Land Nordrhein-Westfalen. 

Sämtliche Daten und Berechnungen zur Bevölkerung, zur Bevölkerungsentwicklung, zu den sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten, zu Pendlerverflechtungen, zu Schwerbehinderten etc. basieren auf 

den Angaben der IT.NRW mit Datenstand 1. Januar 2021. Diese Datengrundlage und hierbei vor al-

lem die Prognoseberechnungen stehen unter dem Vorbehalt kurz-, mittel- und langfristiger unvor-

hersehbarer externer Einflüsse, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar und quantifizierbar sind. 

 
16 Wichtiger Hinweis: Die derzeitig verfügbaren Daten der IT.NRW zur Bevölkerung und zur Bevölkerungsfortschreibung werden auf Grund-

lage des Zensus 2011 veröffentlicht. Voraussichtlich ab Herbst 2023 werden die Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus 2022 ab 05/2022 

und folgend revidiert. Das heißt für den VRR-Nahverkehrsplan 2025: Für die finale Fassung des VRR-Nahverkehrsplans 2025 werden alle 

Tabellen mit Daten der IT.NRW basierend auf dem Zensus 2022 überarbeitet und deren Entwicklung neu berechnet werden. In diese neue 

Datengrundlage sind die externen Effekte (Flüchtlingszuzug, Effekte der Energiekostensteigerung und der rabattierten Ticketangebote etc.) 

eingeflossen. Quelle: Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen: Tabelle abrufen (nrw.de) 

 

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=table&code=12421-01i&bypass=true&levelindex=0&levelid=1676650921657#abreadcrumb
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So ist der Einfluss des Flüchtlingszuzugs nach Deutschland, auf die Bevölkerungsentwicklung, die al-

tersmäßige Zusammensetzung und weitere mobilitätsrelevante Kenngrößen sowie damit auch auf 

die Nachfrage im ÖPNV derzeit nicht akkurat absehbar. Da hinsichtlich des Flüchtlingszuzugs aus der 

Ukraine insbesondere junge Menschen, vielfach Frauen mit Kindern, nach Deutschland flüchteten, 

kann es allerdings zu einer Nachfragesteigerung im ÖPNV kommen. Die im Folgenden aufgezeigten 

demografischen Trends können hierdurch überlagert werden. 

 

1.2.4.1.1 Bevölkerung  und Bevölkerungs entwicklung im VRR 

Die nachfolgende Tabelle und die thematische Karte 3 im Anhang (Bevölkerungsentwicklung im VRR 

bis zum Jahr 2050) geben einen differenzierten Überblick über die Bevölkerungsentwicklung im Ver-

bundgebiet des VRR auf Basis der kommunalen Gebietskörperschaften. In dieser Tabelle sind die 

23 kommunalen Gebietskörperschaften darüber hinaus nach kreisfreien Städten und Kreisen im VRR 

aggregiert und ihre Bevölkerungsentwicklung zwischen dem 31.12.2015 (Datenstand VRR-Nahver-

kehrsplan 2017) und dem 01.01.2021 sowie zwischen dem 01.01.2021 und dem von IT.NRW prog-

nostizierten Bevölkerungsstand für das Jahr 2050 angegeben. 

 

Gebietskörperschaft (Kreise und 
kreisfreie Städte im VRR) 

Bevölkerungsstand zum 
Stichtag 

Bevölkerungsentwicklung 
2015 bis 2021 

Bevölke-
rungsstand 
01.01.2050 
(Prognose 
IT.NRW) 

Bevölkerungsentwicklung 
2021 bis 2050 

31.12.2015 01.01.2021 Absolut prozentual absolut prozentual 

Düsseldorf, krfr. Stadt 612.178  620.523  8.345  1,4% 646.881  26.358  4,3% 

Duisburg, krfr. Stadt 491.231  495.885  4.654  0,9% 479.397  -16.488  -3,3% 

Essen, krfr. Stadt 582.624  582.415  -209  0,0% 579.300  -3.115  -0,5% 

Krefeld, krfr. Stadt 225.144  226.844  1.700  0,8% 225.186  -1.658  -0,7% 

Mönchengladbach, krfr. Stadt 259.996  259.665  -331  -0,1% 253.040  -6.625  -2,6% 

Mülheim a. d. Ruhr, krfr. Stadt 169.278  170.921  1.643  1,0% 167.508  -3.413  -2,0% 

Oberhausen, krfr. Stadt 210.934  209.566  -1.368  -0,6% 198.863  -10.703  -5,1% 

Remscheid, krfr. Stadt 109.499  111.516  2.017  1,8% 113.346  1.830  1,6% 

Solingen, krfr. Stadt 158.726  159.193  467  0,3% 156.613  -2.580  -1,6% 

Wuppertal, krfr. Stadt 350.046  355.004  4.958  1,4% 363.460  8.456  2,4% 

Kleve, Kreis 310.337  313.586  3.249  1,0% 320.008  6.422  2,1% 

Mettmann, Kreis 483.279  484.322  1.043  0,2% 473.756  -10.566  -2,2% 

Rhein-Kreis Neuss 450.026  452.001  1.975  0,4% 456.780  4.779  1,1% 

Viersen, Kreis 297.661  298.536  875  0,3% 289.120  -9.416  -3,2% 

Wesel, Kreis 462.664  460.113  -2.551  -0,6% 428.412  -31.701  -6,9% 

Bottrop, krfr. Stadt 117.143  117.388  245  0,2% 113.464  -3.924  -3,3% 

Gelsenkirchen, krfr. Stadt 260.368  259.105  -1.263  -0,5% 246.595  -12.510  -4,8% 

Recklinghausen, Kreis 617.807  613.599  -4.208  -0,7% 574.188  -39.411  -6,4% 

Bochum, krfr. Stadt 364.742  364.454  -288  -0,1% 359.016  -5.438  -1,5% 

Dortmund, krfr. Stadt 586.181  587.696  1.515  0,3% 584.138  -3.558  -0,6% 

Hagen, krfr. Stadt 189.044  188.687  -357  -0,2% 183.610  -5.077  -2,7% 

Herne, krfr. Stadt 155.851  156.940  1.089  0,7% 156.622  -318  -0,2% 

Ennepe-Ruhr-Kreis 325.954  323.130  -2.824  -0,9% 305.471  -17.659  -5,5% 

Summe VRR 7.790.713  7.811.089  20.376  0,3% 7.674.774  -136.315  -1,7% 

Summe VRR - kreisfreie Städte 4.842.985  4.865.802  22.817  0,5% 4.827.039  -38.763  -0,8% 
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Summe VRR ς Kreise 2.947.728  2.945.287  -2.441  -0,1% 2.847.735  -97.552  -3,3% 

Vgl. Nordrhein-Westfalen 17.865.516 17.925.600 60.084  0,3% 17.615.200  -310.400  -1,7% 

Tabelle 000: Aktuelle Einwohnerzahlen im VRR im Vergleich zum Jahr 2015 (Eigene Berechnungen, Datenquelle: IT.NRW) 

 

Anm.: Alternativ kann die nachfolgende Tabelle in den finalen Stand des VRR-Nahverkehrsplans 2025 

im Format DIN A3 gefaltet eingefügt werden.  
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Tabelle 000: Aktuelle Einwohnerzahlen im VRR im Vergleich zum Jahr 2015 (Eigene Berechnungen, Datenquelle: IT.NRW) 
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Die Bevölkerung im Verbundgebiet des VRR hat sich ς wie die vorangegangene Tabelle zeigt ς zwi-

schen dem 31.12.2015 (Datenstand VRR-Nahverkehrsplan 2017) und dem 01.01.2021 von 7,791 Mil-

lionen Einwohner auf 7,811 Millionen Einwohner, also um 20.376 Einwohner erhöht, was einem ver-

bundweiten Zuwachs von 0,3 % entspricht. Eine differenzierte Betrachtung zwischen den kreisfreien 

Städten (+ 0,5 %) und den Kreisen im VRR (- 0,1 %) zeigt, dass die kreisfreien Städte im VRR leicht an 

Bevölkerung gewonnen und die Kreise leicht an Bevölkerung verloren haben. Im selben Zeitraum ist 

die Bevölkerungszahl in NRW prozentual genauso stark wie die im VRR gewachsen (+ 0,3 %), konkret 

um 60.084 Personen von 17,866 auf aktuell 17,926 Millionen Einwohner. 

Der bereits im VRR-Nahverkehrsplan 2017 für den Zeitraum von 2006 bis 2015 beschriebene Trend, 

dass die Einwohnerzahl in den meisten Städten und Kreisen der Rheinschiene (Stadt Düsseldorf, 

Stadt Krefeld, Rhein-Kreis Neuss und Kreis Kleve) wächst, hat sich auch im Zeitraum von 2015 bis 

2021 fortgesetzt. Alle vier genannten Gebietskörperschaften zeigen eine überdurchschnittlich wach-

sende Bevölkerung im Vergleich zum VRR. Ein ebenfalls wiederkehrender Trend ist, dass die Einwoh-

nerzahl der Städte mit einer großen Universität bzw. Hochschule und hohen Studierendenzahlen im 

Verbundgebiet des VRR (also die großen Universitätsstädte Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund 

und Wuppertal) überdurchschnittlich steigt oder weniger stark schrumpft als in den Städten ohne 

Universität bzw. Hochschule. Ein anderer Trend, der im VRR-Nahverkehrsplan 2017 für den Zeitraum 

von 2006 bis 2015 festgestellt wurde, dass die Einwohnerzahl im südlichen Verbundgebiet (konkret 

im Bergischen Städtedreieck mit den Städten Wuppertal, Remscheid und Solingen) stark schrumpft, 

hat sich in den Jahren 2015 bis 2021 allerdings nicht fortgesetzt. So verzeichnen die Städte, die zwi-

schen 2006 und 2015 stark schrumpften, in der jüngsten Vergangenheit den stärksten Bevölkerungs-

anstieg verbundweit (Stadt Remscheid mit + 1,8 % und Stadt Wuppertal mit + 1,4 %). Ebenfalls ist 

festzustellen, dass die Bandbreite bei der Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren deutlich 

kleiner geworden ist. 

 

Stadt Hochschule (Universität/Fachhochschule etc.) 

Anzahl Stu-
dierende im 
Semester 

2021/2022 

Summe 
Einwoh-

ner (2021) 
Quote 

Bochum 
Hochschule Bochum ς University of Applied Sciences 8.156 

50.245 364.454 14% 
Ruhr-Universität Bochum 42.089 

Dortmund 
Fachhochschule Dortmund 14.740 

46.968 587.696 8% 
Technische Universität Dortmund 32.228 

Duisburg 
Essen 

Universität Duisburg-Essen 41.421 41.421 1.078.300 4% 

Düsseldorf 

Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 2.146 

48.759 620.523 8% 

Hochschule Düsseldorf 11.170 

Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf 923 

Kunstakademie Düsseldorf 577 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 33.943 

Gelsenkirchen 
Bocholt 
Recklinghausen 

Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklin-
ghausen 

8.143 8.143     

Wuppertal Bergische Universität Wuppertal 22.601 22.601 355.004 6% 

Sunme: Studierende in Hochschulen im Verbundgebiet des VRR 218.137 218.137     

Tabelle 000: Große Universitäts- bzw. Hochschulstädte im Verbundgebiet des VRR (Eigene Darstellung, eigene Berechnungen). 

 

Die aktuelle Bevölkerungsprognose der IT.NRW bis zum Jahr 2050 zeigt, dass im Verbundgebiet des 

VRR ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert wird (Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2050). Die 
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Einwohnerzahl im Verbundgebiet des VRR wird nach dieser Prognose ς wie die vorangegangene Ta-

belle zeigt ς von aktuell 7,811 Millionen (2021) auf 7,675 Millionen Menschen (2050), also um rund 

136.000 Menschen sinken, was einer Bevölkerungsschrumpfung von 1,7 % entspricht. Dieser prog-

nostizierte absolute Bevölkerungsrückgang entspricht mehr als der aktuellen Einwohnerzahl der 

Städte Bottrop oder Remscheid. Eine Differenzierung zwischen den kreisfreien Städten und Kreisen 

im VRR zeigt, dass die Bevölkerung in den kreisfreien Städten im VRR weniger stark zurückgehen wird 

(- 0,8 %) als in den Kreisen im VRR (- 3,3 %). Im selben Zeitraum wird die Einwohnerzahl in NRW in 

vergleichbarem prozentualem Umfang wie im Verbundgebiet des VRR sinken ς und zwar um rund 

310.400 bzw. 1,7 % auf dann 17,615 Millionen Menschen. 

Diese Mittelwertbetrachtung über das gesamte Verbundgebiet des VRR verdeckt allerdings signifi-

kante Unterschiede bei der Bevölkerungsentwicklung einzelner Gebietskörperschaften im VRR: So 

reicht die Bandbreite der Bevölkerungsentwicklung zwischen 2021 und 2050 von + 4,3 % (Stadt Düs-

seldorf) bis - 6,9 % (Kreis Wesel). Die Einwohnerzahl in den Gebietskörperschaften insbesondere ent-

lang der Rheinschiene mit der Stadt Düsseldorf (+ 4,3 %) und dem Kreis Kleve (+ 2,1 %) wird im Ge-

gensatz zum verbundweiten Trend wachsen, wohingegen die Einwohnerzahl in den eher ländlichen 

Regionen beispielswiese mit den beiden Kreisen Wesel (- 6,9 %) und Viersen (- 3,1 %) und vor allem 

in der Region des nördlichen Ruhrgebiets beispielweise mit den Städten Oberhausen (- 5,1 %) und 

Gelsenkirchen (- 4,8 %) sowie dem Kreis Recklinghausen (- 6,4 %) tendenziell stärker zurückgehen 

wird. Damit setzt sich der bereits im VRR-Nahverkehrsplan 2017 beschriebene Trend einer wachsen-

den Bevölkerungszahl entlang der Rheinschiene und einer schrumpfenden Bevölkerungszahl im nörd-

lichen Ruhrgebiet sowie den ländlich geprägten Kreisen zum Jahr 2050 fort. Eine positive Ausnahme 

beim Trend der Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2050 stellt ς wie auch schon bei der Bevölke-

rungsentwicklung zwischen 2015 und 2021 ς das Bergische Städtedreieck dar. Entgegen dem Trend 

einer verbundweit schrumpfenden Bevölkerung wird die Bevölkerung in den beiden Städten Wup-

pertal (+ 2,4 %) und Remscheid (+ 1,6 %) steigen und wird damit den im VRR-Nahverkehrsplan 2017 

aufgezeigten Trend einer stark schrumpfenden Bevölkerung brechen.  

Die thematische Karte 3 im Anhang (Bevölkerungsentwicklung im VRR bis zum Jahr 2050) zeigt die 

beschriebenen Entwicklungen im Verbundgebiet des VRR bei der Bevölkerungsentwicklung farblich in 

sehr augenscheinlicher Weise. 

 

1.2.4.1.2 Demographische r Wandel  

Der demografische Wandel ist die Bezeichnung für die Veränderung der Bevölkerungsstruktur, die 

vor allem die Altersstruktur, die Geburtenzahl und die Sterbefälle betrifft. In Deutschland ist der de-

mographische Wandel durch eine niedrige Geburtenrate, eine hohe Sterberate und eine wachsende 

Migration gekennzeichnet. Der demographische Wandel analysiert die langfristige Entwicklung der 

Bevölkerung und hat damit großen Einfluss auf die Mobilität und den Verkehr bzw. die Mobilitäts- 

und Verkehrsentwicklung im Verbundgebiet des VRR. 

Hierauf wird in den Herausforderungen für den VRR im Bereich der sozio-demographischen Rahmen-

bedingungen (Kapitel 1.2.4.4) noch detaillierter eingegangen. 

 

Bevölkerungsvorausberechnung von 2021 bis 2050 für kreisfreie Städte und Kreise im VRR 

Eine wichtige Bestimmungsgröße für die Mobilität und die Mobilitätsnachfrage ist das Alter bzw. die 

altersmäßige Zusammensetzung der Bevölkerung, da Menschen altersabhängig unterschiedliche 
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Mobilitätsbedürfnisse haben. Die im vorangegangenen Kapitel beschriebene Bevölkerungsentwick-

lung bis zum Jahr 2050 findet nicht nur räumlich, sondern auch demographisch in sehr unterschiedli-

cher Ausprägung und nicht gleichmäßig über alle Altersklassen statt.  

Alle nachfolgenden Tabellen, Karten und die thematische Karte 4 im Anhang (Prognostizierte Bevöl-

kerungsentwicklung bis zum Jahr 2050 ς differenziert nach Gebietskörperschaften und Altersgrup-

pen) zeigen den demographischen Wandel im Verbundgebiet des auf unterschiedliche Weise sehr 

deutlich. 

Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen den nach Berechnungen der IT.NRW prognostizierten Be-

völkerungsstand im Jahr 2050 differenziert nach Altersklassen im Vergleich zum Bevölkerungsstand 

am 01.01.2021. Unterschieden wird darüber hinaus nach den drei vorab definierten Gebietskatego-

rien 

- Verbundgebiet des VRR (gelb), 

- kreisfreie Städte im Verbundgebiet des VRR (rot) und  

- Kreise im Verbundgebiet des VRR (grün). 

Zudem wird ein Vergleich mit dem Land NRW (grau) angestellt. Diese vier Raumkategorien werden 

im Folgenden detailliert betrachtet. 

 

  Verbundgebiet des VRR NRW 

  2021  2050  
Veränderung 

absolut 

Verände-
rung rela-

tiv 
2021  2050  

Veränderung 
absolut 

Verände-
rung rela-

tiv 

unter 5 Jahre 378.905  351.932  -26.973  -7,1% 869.901  790.856  -79.045  -9,1% 

5 bis unter 10 Jahre 354.025  355.120  1.095  0,3% 821.329  798.176  -23.153  -2,8% 

10 bis unter 15 Jahre 349.172  365.738  16.566  4,7% 818.780  826.148  7.368  0,9% 

15 bis unter 20 Jahre 363.312  386.224  22.912  6,3% 867.090  877.335  10.245  1,2% 

20 bis unter 25 Jahre 428.992  423.462  -5.530  -1,3% 1.034.302  973.772  -60.530  -5,9% 

25 bis unter 30 Jahre 483.941  472.580  -11.361  -2,3% 1.117.337  1.065.533  -51.804  -4,6% 

30 bis unter 35 Jahre 515.459  495.189  -20.270  -3,9% 1.168.657  1.101.059  -67.598  -5,8% 

35 bis unter 40 Jahre 479.530  461.348  -18.182  -3,8% 1.096.749  1.030.975  -65.774  -6,0% 

40 bis unter 45 Jahre 459.986  453.577  -6.409  -1,4% 1.054.901  1.021.529  -33.372  -3,2% 

45 bis unter 50 Jahre 472.776  466.452  -6.324  -1,3% 1.087.324  1.061.659  -25.665  -2,4% 

50 bis unter 55 Jahre 620.383  498.535  -121.848  -19,6% 1.430.097  1.141.253  -288.844  -20,2% 

55 bis unter 60 Jahre 637.554  508.582  -128.972  -20,2% 1.471.099  1.159.486  -311.613  -21,2% 

60 bis unter 65 Jahre 549.995  478.317  -71.678  -13,0% 1.255.851  1.101.045  -154.806  -12,3% 

65 bis unter 70 Jahre 454.115  422.009  -32.106  -7,1% 1.025.810  985.775  -40.035  -3,9% 

70 bis unter 75 Jahre 375.116  360.622  -14.494  -3,9% 836.780  853.677  16.897  2,0% 

75 bis unter 80 Jahre 320.185  352.002  31.817  9,9% 706.555  840.830  134.275  19,0% 

80 bis unter 85 Jahre 320.320  388.291  67.971  21,2% 718.194  935.126  216.932  30,2% 

85 bis unter 90 Jahre 163.066  281.136  118.070  72,4% 359.955  681.685  321.730  89,4% 

90 Jahre und mehr 84.257  153.658  69.401  82,4% 184.859  369.240  184.381  99,7% 

Summe 7.811.089  7.674.774  -136.315  -1,7% 17.925.570  17.615.159  -310.411  -1,7% 
Tabelle 000a: Absolute und prozentuale Bevölkerungsänderung bis zum Jahr 2050 in 5er Altersschritten im VRR und in NRW ς differenziert 

nach Altersklassen (Quelle: IT.NRW) 
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  Kreisfreie Städte im Verbundgebiet des VRR Kreise im Verbundgebiet des VRR 

  2021  2050  
Veränderung 

absolut 

Verände-
rung rela-

tiv 
2021  2050  

Veränderung 
absolut 

Verände-
rung rela-

tiv 

unter 5 Jahre 241.066  228.987  -12.079  -5,0% 137.839  122.945  -14.894  -10,8% 

5 bis unter 10 Jahre 221.574  225.985  4.411  2,0% 132.451  129.135  -3.316  -2,5% 

10 bis unter 15 Jahre 217.361  231.242  13.881  6,4% 131.811  134.496  2.685  2,0% 

15 bis unter 20 Jahre 224.319  243.763  19.444  8,7% 138.993  142.461  3.468  2,5% 

20 bis unter 25 Jahre 282.385  283.431  1.046  0,4% 146.607  140.031  -6.576  -4,5% 

25 bis unter 30 Jahre 329.214  327.115  -2.099  -0,6% 154.727  145.465  -9.262  -6,0% 

30 bis unter 35 Jahre 342.926  337.473  -5.453  -1,6% 172.533  157.716  -14.817  -8,6% 

35 bis unter 40 Jahre 307.896  303.406  -4.490  -1,5% 171.634  157.942  -13.692  -8,0% 

40 bis unter 45 Jahre 290.239  290.864  625  0,2% 169.747  162.713  -7.034  -4,1% 

45 bis unter 50 Jahre 293.901  294.761  860  0,3% 178.875  171.691  -7.184  -4,0% 

50 bis unter 55 Jahre 373.586  310.908  -62.678  -16,8% 246.797  187.627  -59.170  -24,0% 

55 bis unter 60 Jahre 379.412  313.179  -66.233  -17,5% 258.142  195.403  -62.739  -24,3% 

60 bis unter 65 Jahre 327.815  290.783  -37.032  -11,3% 222.180  187.534  -34.646  -15,6% 

65 bis unter 70 Jahre 270.405  254.623  -15.782  -5,8% 183.710  167.386  -16.324  -8,9% 

70 bis unter 75 Jahre 224.559  215.999  -8.560  -3,8% 150.557  144.623  -5.934  -3,9% 

75 bis unter 80 Jahre 193.304  207.504  14.200  7,3% 126.881  144.498  17.617  13,9% 

80 bis unter 85 Jahre 193.174  221.828  28.654  14,8% 127.146  166.463  39.317  30,9% 

85 bis unter 90 Jahre 99.570  158.817  59.247  59,5% 63.496  122.319  58.823  92,6% 

90 Jahre und mehr 53.096  86.371  33.275  62,7% 31.161  67.287  36.126  115,9% 

Summe 4.865.802  4.827.039  -38.763  -0,8% 2.945.287  2.847.735  -97.552  -3,3% 
Tabelle 000b: Absolute und prozentuale Bevölkerungsänderung bis zum Jahr 2050 in 5er Altersschritten in den kreisfreien Städten und 

Kreisen im VRR ς differenziert nach Altersklassen (Quelle: IT.NRW) 

 

Die in den beiden Tabellen vorgenommene Einteilung des Verbundgebiets nach kreisfreien Städten 

und Kreisen ist sinnvoll, da sich in der Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2050 und der sich hie-

raus ergebenden unterschiedlichen Bevölkerungsstruktur im Jahr 2050 signifikante Unterschiede im 

Vergleich zum Jahr 2021 zeigen werden. Auch der Vergleich der Bevölkerungsentwicklung mit NRW 

ist hilfreich.   

Die beiden nachfolgenden Abbildungen zeigen den nach Berechnungen der IT.NRW prognostizierten 

Bevölkerungsstand im Jahr 2050 und damit auch den zu erwartenden Altersaufbau der Bevölkerung 

im Vergleich zum aktuellen Altersaufbau der Bevölkerung (Stand: 01.01.2021) ς in aggregierter (Klas-

senbreite fünf Jahre) und hoch aggregierter Form (Klassenbreite zehn Jahre). 
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Abbildung 000: Altersaufbau der Bevölkerung im Verbundgebiet des VRR in den Jahren 2021 und 2050 in 5er Schritten (Eigene Darstellung, 

Datenquelle IT.NRW) 

 

 

Abbildung 000: Altersaufbau der Bevölkerung im Verbundgebiet des VRR in den Jahren 2021 und 2050 ς in 10er Schritten (Eigene Darstel-

lung, Datenquelle IT.NRW) 
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Die beiden nachfolgenden Abbildungen zeigen die altersmäßig differenzierte Bevölkerungsentwick-

lung im Verbundgebiet des VRR und die Altersstruktur im VRR im Jahr 2050 ς differenziert nach den 

drei o. g. Raumkategorien ς in sehr augenscheinlicher Weise. Im Verbundgebiet ist in allen zugrunde-

liegenden Raumkategorien eine Alterung der Gesellschaft festzustellen. Diese Mittelwertbetrachtung 

über alle Altersklassen verdeckt allerdings deutliche Unterschiede bei der Bevölkerungsentwicklung 

in einzelnen Altersklassen, die gravierende Auswirkungen auf die altersmäßige Zusammensetzung 

der Bevölkerung im Jahr 2050 haben wird. 

 

 

Abbildung 000: Absolute Bevölkerungsentwicklung nach sieben aggregierten Altersklassen ς Prognose bis zum Jahr 2050 (Eigene Darstel-

lung, eigene Berechnung. Quelle: IT.NRW). 

 

 

Abbildung 000: Prozentuale Bevölkerungsentwicklung nach sieben aggregierten Altersklassen ς Prognose bis zum Jahr 2050 (Eigene Dar-

stellung, eigene Berechnung. Quelle: IT.NRW). 



VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 57 von 422 

 

 

Für das Verbundgebiet VRR wird nach der Bevölkerungsvorausberechnung der IT.NRW ς wie ein-

gangs beschrieben ς mit einem Rückgang der Einwohnerzahl um ca. 136.300 Einwohner bis zum Jahr 

2050 gerechnet, was einem verbundweiten Rückgang von 1,7 % entspricht. Eine Betrachtung auf Ba-

sis von kreisfreien Städten und Kreisen im Verbundgebiet des VRR zeigt ein sehr differenziertes Bild: 

So wird bis zum Jahr 2050 für die kreisfreien Städte mit einem Bevölkerungsrückgang von ca. 38.800 

Einwohnern (- 0,8 %) und bei den Kreisen mit einem Bevölkerungsrückgang von ca. 97.600 Einwoh-

nern gerechnet (- 3,3 %). Auch für das Land NRW wird bis zum Jahr 2050 ein Bevölkerungsrückgang 

prognostiziert. Dieser liegt mit einem Minus von 1,7 % höher als bei den kreisfreien Städten und Krei-

sen im VRR. 

Eine noch weitere Differenzierung zeigt die nachfolgende Tabelle, in der die für das Jahr 2050 prog-

nostizierte Bevölkerung zu vier Altersgruppen aggregiert auf der Basis aller 23 kommunalen Gebiets-

körperschaften und im Verbundgebiet des VRR erfolgt. 

 

 Insgesamt 
bis unter 20 

Jahre 
20 bis unter 30 

Jahre 
30 bis unter 65 

Jahre 
65 Jahre und äl-

ter 

Düsseldorf, krfr. Stadt 4,2% 3,7% -0,6% 1,4% 15,3% 

Duisburg, krfr. Stadt -3,3% -0,3% -2,9% -10,5% 10,1% 

Essen, krfr. Stadt -0,5% 5,1% 1,8% -6,6% 6,5% 

Krefeld, krfr. Stadt -0,7% -3,5% -3,0% -6,6% 15,5% 

Mönchengladbach, krfr. Stadt -2,6% -2,0% -4,7% -10,2% 15,4% 

Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt -2,0% 1,4% 1,8% -9,3% 8,0% 

Oberhausen, krfr. Stadt -5,1% -1,9% -4,7% -13,2% 9,6% 

Remscheid, krfr. Stadt 1,6% 5,8% 3,0% -7,0% 16,1% 

Solingen, krfr. Stadt -1,6% -0,8% -4,1% -11,2% 20,5% 

Wuppertal, krfr. Stadt 2,4% 5,4% 4,1% -3,7% 12,3% 

Kleve, Kreis 2,0% -3,2% -8,0% -7,6% 34,3% 

Mettmann, Kreis -2,2% -0,7% -0,3% -11,0% 13,4% 

Rhein-Kreis Neuss 1,1% 0,0% 0,0% -9,3% 24,9% 

Viersen, Kreis -3,2% -5,5% -12,1% -15,6% 29,6% 

Wesel, Kreis -6,9% -7,3% -11,2% -18,5% 18,7% 

Bottrop, krfr. Stadt -3,3% 0,5% -5,7% -13,9% 17,1% 

Gelsenkirchen, krfr. Stadt -4,8% 5,8% 2,7% -15,1% 3,7% 

Recklinghausen, Kreis -6,4% -0,6% -3,3% -18,2% 11,7% 

Bochum, krfr. Stadt -1,5% 3,2% -1,2% -6,1% 4,5% 

Dortmund, krfr. Stadt -0,6% 3,3% 0,2% -8,2% 12,7% 

Hagen, krfr. Stadt -2,7% 8,2% 5,3% -12,0% 2,8% 

Herne, krfr. Stadt -0,2% 9,2% 3,0% -9,2% 9,4% 

Ennepe-Ruhr-Kreis -5,5% 0,0% -5,5% -15,8% 11,2% 

Summe VRR -1,7% 0,9% -1,9% -10,0% 14,0% 

Summe VRR Städte -0,8% 2,8% -0,2% -7,5% 10,7% 

Summe VRR Kreise -3,3% -2,2% -5,3% -14,0% 19,0% 

Summe NRW -1,7% -2,5% -5,2% -11,1% 21,8% 
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Legende Bevölkerungsentwicklung 

 bis unter -10,0 % 

 -9,9 % bis -1,6 % 

 -1,5 % bis 1,5 % 

 1,6 % bis 9,9 % 

 ab 10,0 % 
 

Tabelle 000: Prozentuale Bevölkerungsänderung bis zum Jahr 2050 in den kreisfreien Städten und Kreisen im VRR ς differenziert nach kom-

munaler Gebietskörperschaft (Quelle: IT.NRW) 

 

Im Zuge des demografischen Wandels wird in den kommenden fünf bis fünfzehn Jahren die soge-

nannte Babyboomer-Generation sukzessive aus dem Berufsleben ausscheiden. Die Generation der 

Babyboomer spielt im Zusammenhang mit der Entwicklung des Arbeitskräfteangebots in Deutschland 

eine große Rolle. In den nächsten 15 Jahren werden die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge, geboren 

zwischen 1957 und 1969, in den Ruhestand gehen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 

(Destatis, Pressemitteilung Nr. 330 vom 4. August 2022) aus dem Mikrozensus 2021 werden 12,9 Mil-

lionen Erwerbspersonen bis 2036 das Renteneintrittsalter überschritten haben. Dies entspricht 

knapp 30 % der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Erwerbspersonen, bezogen auf das Be-

richtsjahr 2021. Zwar ist das Alter des Einstiegs in den Ruhestand von Person zu Person verschieden, 

doch geben diese Daten einen Eindruck vom gleichzeitig entstehenden Arbeitskräftebedarf. Damit 

schrumpft auch das Erwerbspersonenpotenzial, wodurch die Zahl der auf den Arbeitsmarkt drängen-

den Personen im selben Zeitraum erheblich geringer sein wird.  

Dabei werden jüngere Altersgruppen die älteren zahlenmäßig nicht ersetzen können. Betrachtet man 

die Bevölkerung zwischen 15 und 79 Jahren in 5-Jahres-Altersgruppen, so zeigt sich, dass die älteren 

Altersgruppen durchgehend mehr Erwerbspersonen umfassen als die jüngeren. Die Erwerbsbeteili-

gung von 63,6 % bei den 60- bis 64-Jährigen zeigt, dass sich diese Altersgruppe schon in der Über-

gangsphase in den Ruhestand befindet. Die 50- bis 59-Jährigen waren 2021 noch überwiegend am 

Arbeitsmarkt aktiv (mit 86 %), das sind 11,3 Millionen Erwerbspersonen. Die beiden Altersgruppen 

zwischen 40 und 49 Jahren, die 2021 mit je 89 % die höchsten Erwerbsquoten aller Altersgruppen 

aufwiesen, stellten hingegen 2021 zusammen nur 8,9 Millionen Erwerbspersonen. Auch die noch re-

lativ große Gruppe der 30- bis 34-Jährigen reicht im Umfang der Erwerbspersonen nicht mehr an die 

älteren der Babyboomer heran. 

Die beiden jüngsten Altersgruppen unter 25 Jahren befinden sich teilweise noch in ihrer Bildungs-

phase. Auszubildende im dualen System, aber auch Studierende, die nebenher arbeiten, werden hier 

zu den Erwerbstätigen gezählt. Im Jahr 2021 waren unter den 15- bis 19-Jährigen 29 % Erwerbsperso-

nen und 67 % befanden sich ausschließlich in Bildung oder Ausbildung. Von den 20- bis 24-Jährigen 

standen bereits 71 % dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, während 21 % noch allein ihrer Ausbildung 

nachgingen. Selbst wenn diese beiden Altersgruppen nach Abschluss ihrer Ausbildung vollumfänglich 

für den Arbeitsmarkt aktiviert werden könnten, so machten sie 2021 gerade 8,4 Millionen Erwerbs-

personen aus. 

Ferner ist die Erwerbsbeteiligung der Frauen noch immer deutlich niedriger als die der Männer. Dies 

war auch 2021 über alle Altersgruppen der Fall. Für die Bevölkerung zwischen 30 und 39 Jahren lag 

die Erwerbsquote der Frauen rund 11 Prozentpunkte niedriger als die der Männer. Für die Alters-

gruppen zwischen 40 und unter 65 Jahren lag die Differenz im Schnitt bei etwas über 8 Prozentpunk-

ten. Eine größere Arbeitsmarktpartizipation von Frauen könnte somit zur Aktivierung eines insgesamt 

größeren Erwerbspersonenpotenzials beitragen. 
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Folglich wird bereits die Neubesetzung bestehender Stellen im gesamten Arbeitsmarkt eine Heraus-

forderung darstellen. Arbeitgeber werden um die Arbeitsuchenden konkurrieren. Entsprechend at-

traktiv wird das Arbeitsumfeld gestaltet sein müssen. Und auch die Gehaltsstruktur wird dann eine 

größere Rolle spielen als heute. Der ÖPNV-Sektor wird von dieser Entwicklung nicht verschont wer-

den, da es erhebliche Engpässe bei den für den notwendigen Leistungsaufwuchs im ÖPNV nötigen 

Personalressourcen (insbesondere beim Fahr- und Werkstattpersonal) geben kann. Konkrete Daten 

für den VRR werden in Kapitel 2 des VRR-Nahverkehrsplans 2025 dargestellt. 

Der demographische Wandel hat ς neben seinen beschriebenen Auswirkungen auf den Arbeitskräfte-

bedarf ς auch Auswirken auf den ÖPNV und die Kundenstruktur. Zwar wird der durch die Alterung 

der Bevölkerung (und letztlich die Sterbeüberschüsse) verursachte Rückgang der Bevölkerung über 

die nächsten Jahre noch durch einen positiven Wanderungssaldo (Wanderungsüberschüsse) ausge-

glichen. Das Statistische Bundesamt rechnet sogar für die nahe Zukunft mit einem Anstieg der Bevöl-

kerung der Bundesrepublik und ab spätestens 2040 mit einem Rückgang. Auch aufgrund von Binnen-

wanderungen muss diese Prognose regional differenziert werden, sodass für das Bundesland NRW 

die Entwicklung etwas länger andauern dürfte und innerhalb des Bundeslandes die Städte und Kreise 

in unterschiedlicher Form daran teilhaben werden. 

Mit der Alterung der Bevölkerung werden sich auch Lebensstil und Mobilitätsverhalten verändern. Es 

ƛǎǘ ŘŀƳƛǘ Ȋǳ ǊŜŎƘƴŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ŜƴƛƻǊŜƴ αƳƻōƛƭŜǊά ǎƛƴŘ ŀƭǎ ŘƛŜ ƧŜǘȊƛƎŜƴ {ŜƴƛƻǊŜƴΦ ½ǳƎƭŜƛŎƘ ƛǎǘ 

die Tendenz erkennbar, dass der private Pkw für nachkommende Generationen nicht den gleichen 

hohen Stellenwert haben wird ς wie dies für die jetzige Babyboomer-Generation der Fall ist. Damit 

erhöht sich wiederum das Potenzial, dass diese Generation offen für die Verkehrsmittel des Umwelt-

verbundes ist. Strategisch wichtig ist es deshalb, mit dem ÖPNV-Angebot zum Zeitpunkt wichtiger 

Entscheidungen junger Menschen (Auszug aus dem Elternhaus, Familiengründung, Sesshaftmachung) 

ein attraktives Angebot vorzuhalten. Auch ändern sich die Präferenzen für Wohnstandorte. Groß-

städte und insbesondere ihre Innenstädte erfreuen sich nach überstandenen Phasen der Suburbani-

sierung und Schrumpfung wieder wachsender Beliebtheit, womit allerdings auch die Preise fürs Woh-

nen stark steigen. Insbesondere Metropolen wie Düsseldorf dürften ihren Einzugsbereich vergrößern 

und Pendeln über größere Distanzen (z. B. nach Köln oder Münster) an Bedeutung gewinnen. Dazu 

trägt auch bei, dass es für Haushalte mit zwei Einkommen (Doppelverdiener) relativ schwer ist, zwei 

Arbeitsplätze und einen Wohnstandort nah beieinander zu organisieren. 

 

1.2.4.1.3 Bevölkerungsdichte im Verbundgebiet  

Die Bevölkerungsdichte stellt eine wichtige Kenngröße für die Planung des ÖPNV dar, da sie u. a. ei-

nen großen Einfluss auf den Kostendeckungsgrad im ÖPNV hat.  

In Ballungsgebieten mit einer hohen Bevölkerungsdichte weist der ÖPNV einen vergleichsweise ho-

hen Kostendeckungsgrad auf. Aufgrund einer relativ schlanken Infrastruktur und kurzen Entfernun-

gen zwischen den Haltestellen kann ein hohes Fahrgastpotenzial erschlossen werden. Auf der ande-

ren Seite ist ein öffentliches Verkehrsangebot im ländlichen Raum mit seiner geringen Bevölkerungs-

dichte selten kostendeckend. Die zurückzulegenden Entfernungen und die ländliche Raumstruktur 

machen dies mit der heutigen Angebotsstruktur nahezu unmöglich. Hinzu kommt, dass die Bevölke-

rungsdichte in den ländlichen Kreisen im Verbundgebiet des VRR langfristig weiter abnehmen und 

die individuelle Motorisierung weiter zunehmen werden, wodurch sich die beschriebene Problematik 

weiter verschärft. Eine Ausnahme stellen die eher urban geprägten Kreise dar, die von einer neuerli-

chen Tendenz zur Suburbanisierung profitieren: Aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten in den 
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Städten und Metropolen (v. a. für die Wohnraummieten), der guten verkehrlichen Erschließung des 

α{ǇŜŎƪƎǸǊǘŜƭǎά ǳƴŘ ŘŜǊ ȊǳƴŜƘƳŜƴŘŜƴΣ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ /ƻǊƻƴŀpandemie ausgelösten Tendenz zum Mobi-

len Arbeiten im Homeoffice, profitiert das urbane Umland der großen Städte. 

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, liegt die Bevölkerungsdichte im Verbundgebiet mit durchschnitt-

lich 1.069 Einwohnern pro Quadratkilometer (Ew./km²) mehr als doppelt so hoch wie in NRW mit 

525 Ew./km². Zudem ist die Bevölkerung im Verbundgebiet sehr ungleich verteilt. Dies zeigt schon 

der Vergleich zwischen den kreisfreien Städten im VRR mit einer Bevölkerungsdichte von durch-

schnittlich 2.103 Ew./km² und den Kreisen im VRR mit einer Bevölkerungsdichte von durchschnittlich 

590 Ew./km². Eine noch detailliertere Betrachtung verdeutlicht eine noch größere Bandbreite: So 

reicht die Bevölkerungsdichte von unter 500 Ew./km² insbesondere in den eher ländlich geprägten 

Kreisen Kleve mit 254 Ew./km² und Wesel mit 441 Ew./km² bis hin zu über 3.000 Ew./km² in der Stadt 

Herne mit 3.031 Ew./km² sowie in den Städten Düsseldorf, Essen, Oberhausen und Bochum mit je-

weils über 2.500 Ew./km² (siehe hierzu die thematische Karte 6 im Anhang: Bevölkerungsdichte). 

 

Gebietskörperschaft im VRR (Kreisfreie 
Städte und Kreise) 

Gebietsfläche in km² 
(31.12.2021) 

Bevölkerungsstand 
(01.01.2021) 

Bevölkerungsdichte in 
Einwohnern pro km² 

(01.01.2021) 

Düsseldorf, krfr. Stadt 217,41  620.523  2.854,19  

Duisburg, krfr. Stadt 232,79  495.885  2.130,14  

Essen, krfr. Stadt 210,34  582.415  2.768,93  

Krefeld, krfr. Stadt 137,78  226.844  1.646,48  

Mönchengladbach, krfr. Stadt 170,47  259.665  1.523,24  

Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt 91,28  170.921  1.872,50  

Oberhausen, krfr. Stadt 77,09  209.566  2.718,29  

Remscheid, krfr. Stadt 74,52  111.516  1.496,45  

Solingen, krfr. Stadt 89,54  159.193  1.777,84  

Wuppertal, krfr. Stadt 168,39  355.004  2.108,25  

Kleve, Kreis 1.232,99  313.586  254,33  

Mettmann, Kreis 407,22  484.322  1.189,35  

Rhein-Kreis Neuss 576,44  452.001  784,13  

Viersen, Kreis 563,28  298.536  530,00  

Wesel, Kreis 1.042,80  460.113  441,23  

Bottrop, krfr. Stadt 100,62  117.388  1.166,70  

Gelsenkirchen, krfr. Stadt 104,94  259.105  2.468,99  

Recklinghausen, Kreis 761,31  613.599  805,98  

Bochum, krfr. Stadt 145,66  364.454  2.502,04  

Dortmund, krfr. Stadt 280,71  587.696  2.093,62  

Hagen, krfr. Stadt 160,45  188.687  1.176,00  

Herne, krfr. Stadt 51,42  156.940  3.052,12  

Ennepe-Ruhr-Kreis 409,64  323.130  788,82  

Summe VRR 7.307,09  7.811.089  1.068,97  

davon kreisfreie Städte im VRR 2.313,41  4.865.802  2.103,30  

davon Kreise im VRR 4.993,68  2.945.287  589,80  

Nordrhein-Westfalen 34.112,45  17.925.600  525,49  

Tabelle 000: Bevölkerungsdichte im VRR (Eigene Berechnungen, Datenquelle: IT.NRW) 
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Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung der Bevölkerungsdichte im Verbundgebiet 

des VRR zwischen 2015 (Datenstand VRR-Nahverkehrsplan 2017) und heute (2021) sowie zwischen 

heute (2021) und der Bevölkerungsprognose der IT.NRW bis zum Jahr 2050. In der vorletzten Spalte 

der Tabelle ist eine für die Entwicklung des ÖPNV-Leistungsangebots wichtige Kennziffer, die prog-

nostizierte Bevölkerungsdichte im Jahr 2050, zu finden. Diese ist für die eingangs beschriebene Kor-

relation zwischen der Bevölkerungsdichte einerseits und der Erbringung eines wirtschaftlichen ÖPNV 

andererseits von hoher Bedeutung. 

 

Gebietskörperschaft im 
VRR (Kreisfreie Städte 
und Kreise) 

Gebietsflä-
che in km² 

(31.12.2021) 

Bevölkerung zum 
01.01.2021 

Bevölkerung zum 
31.12.2015 (VRR-Nahver-

kehrsplan 2017) 

Bevölkerungsprognose 
zum Jahr 2050 

Entwick-
lung der 
Bevölke-
rungs-
dichte 
2021 - 
2050 

Stand 
Bevölkerungs-

dichte 
[Ew./km²] 

Stand 
Bevölke-

rungs-dichte 
[Ew./km²] 

Stand 

Bevölke-
rungs-
dichte 

[Ew./km²] 

Düsseldorf, krfr. Stadt 217,41  620.523  2.854,19  612.178  2.815,81  646.881  2.975,43  5,7% 

Duisburg, krfr. Stadt 232,79  495.885  2.130,14  491.231  2.110,15  479.397  2.059,31  -2,4% 

Essen, krfr. Stadt 210,34  582.415  2.768,93  582.624  2.769,93  579.300  2.754,12  -0,6% 

Krefeld, krfr. Stadt 137,78  226.844  1.646,48  225.144  1.634,14  225.186  1.634,45  0,0% 

Mönchengladbach, krfr. 
Stadt 

170,47  259.665  1.523,24  259.996  1.525,18  253.040  1.484,37  -2,7% 

Mülheim an der Ruhr, 
krfr. Stadt 

91,28  170.921  1.872,50  169.278  1.854,50  167.508  1.835,11  -1,0% 

Oberhausen, krfr. Stadt 77,09  209.566  2.718,29  210.934  2.736,03  198.863  2.579,46  -5,7% 

Remscheid, krfr. Stadt 74,52  111.516  1.496,45  109.499  1.469,38  113.346  1.521,01  3,5% 

Solingen, krfr. Stadt 89,54  159.193  1.777,84  158.726  1.772,63  156.613  1.749,03  -1,3% 

Wuppertal, krfr. Stadt 168,39  355.004  2.108,25  350.046  2.078,80  363.460  2.158,46  3,8% 

Kleve, Kreis 1.232,99  313.586  254,33  310.337  251,69  320.008  259,54  3,1% 

Mettmann, Kreis 407,22  484.322  1.189,35  483.279  1.186,79  473.756  1.163,40  -2,0% 

Rhein-Kreis Neuss 576,44  452.001  784,13  450.026  780,70  456.780  792,42  1,5% 

Viersen, Kreis 563,28  298.536  530,00  297.661  528,44  289.120  513,28  -2,9% 

Wesel, Kreis 1.042,80  460.113  441,23  462.664  443,67  428.412  410,83  -7,4% 

Bottrop, krfr. Stadt 100,62  117.388  1.166,70  117.143  1.164,27  113.464  1.127,70  -3,1% 

Gelsenkirchen, krfr. Stadt 104,94  259.105  2.468,99  260.368  2.481,03  246.595  2.349,79  -5,3% 

Recklinghausen, Kreis 761,31  613.599  805,98  617.807  811,50  574.188  754,21  -7,1% 

Bochum, krfr. Stadt 145,66  364.454  2.502,04  364.742  2.504,02  359.016  2.464,71  -1,6% 

Dortmund, krfr. Stadt 280,71  587.696  2.093,62  586.181  2.088,22  584.138  2.080,94  -0,3% 

Hagen, krfr. Stadt 160,45  188.687  1.176,00  189.044  1.178,23  183.610  1.144,36  -2,9% 

Herne, krfr. Stadt 51,42  156.940  3.052,12  155.851  3.030,94  156.622  3.045,94  0,5% 

Ennepe-Ruhr-Kreis 409,64  323.130  788,82  325.954  795,71  305.471  745,71  -6,3% 

Summe VRR 7.307,09  7.811.089  1.068,97  7.790.713  1.066,19  7.674.774  1.050,32  -1,5% 

davon kreisfreie Städte 
im VRR 

2.313,41  4.865.802  2.103,30  4.842.985  2.093,44  4.827.039  2.086,55  -0,3% 

davon Kreise im VRR 4.993,68  2.945.287  589,80  2.947.728  590,29  2.847.735  570,27  -3,4% 

Nordrhein-Westfalen 34.112,45 17.925.600  525,49  17.865.516  523,72  17.615.200  516,39  -1,4% 

Tabelle 000: Bevölkerungsdichte im VRR (Eigene Berechnungen, Datenquelle: IT.NRW) 
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Im ländlichen Raum mit seiner geringen Bevölkerungsdichte und ohne eine Mischung wichtiger Funk-

tionen wie Wohnen, Arbeiten und sich Versorgen sind die Menschen oftmals nicht im ausreichenden 

Maße an den ÖPNV angebunden. Entsprechend nutzen sie vielerorts den Pkw, um ihre alltäglichen 

Mobilitätsbedürfnisse zu decken. Dies spiegelt auch den hohen Pkw-Bestand bzw. die hohe Pkw-

Dichte in den Kreisen im VRR wider (siehe Kapitel 1.2.4.3.1). 

Die im ländlichen Raum wohnenden Menschen müssen, falls nicht nachfrageorientierte Bedarfssys-

teme (On-Demand-Angebote) bzw. Stadt- oder Bürgerbusse oder mobile Angebote die Erreichbar-

keitslücke schließen, weiter entfernte öffentliche Mobilitätsangebote nutzen, was insbesondere vie-

len alten und auch jüngeren Menschen ohne (eigenen) Pkw schwerfällt. Hinzu kommt, dass Konzent-

rationsprozesse im Versorgungsbereich, insbesondere im Einzelhandel, deren wesentliche Grundlage 

u. a. die weitgehende Pkw-Verfügbarkeit in der Bevölkerung ist, zu einem zunehmenden Schwund 

von Angeboten des täglichen Bedarfs in Wohnungsnahbereichen geführt haben und weiterführen 

werden. 

 

1.2.4.2 Soziale Rahmenbedingungen für die Mobili tät 

Die Anzahl der Erwerbstätigen bzw. die Erwerbspersonen im Verbundgebiet ς in quantitativer Hin-

sicht ausgedrückt in absoluten Zahlen (aktuelle Anzahl und prognostizierte Entwicklung) und in quali-

tativer Hinsicht (Pendlerströme im Verbundgebiet bzw. Pendlerverflechtungen zwischen den Städ-

ten) mit ihrer jeweiligen Bedeutung für die Mobilität und den Verkehr im Verbundgebiet ς ist eine 

wichtige Einflussgröße auf die Nachfrage im ÖPNV. In diesem Kapitel wird auch die Bedeutung des 

demographischen Wandels auf die Erwerbstätigkeit und die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung im VRR hingewiesen und herausgestellt, welche Auswirkungen dies auf die Mobilität und den 

Verkehr bzw. auf die Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung im Verbundgebiet des VRR hat. 

 

1.2.4.2.1 Erwerbstätigkeit im VRR  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl der Erwerbstätigen nach dem sogenannten Inlandskon-

zept17 für das Verbundgebiet. Mit dem Inlandskonzept werden alle Personen in einer kommunalen 

Gebietskörperschaft erfasst, die in der jeweiligen Gebietskörperschaft ς also in jeder kreisfreien Stadt 

und jedem Kreis im VRR ς ihren Wohn- und Arbeitsort haben, zuzüglich der außerhalb dieser Gebiets-

körperschaft wohnenden Personen, die als Einpendler*innen in dieser Gebietskörperschaft ihren Ar-

beitsort erreichen18. 

 

 
17 Definition Erwerbstätige nach dem Inlandskonzept (Erwerbstätige am Arbeitsort): Erfasst werden alle Personen, die im jeweiligen Gebiet 
[hier in der angegebenen Stadt bzw. im angegebenen Kreis im VRR] ihren Wohn- und Arbeitsort haben, zuzüglich der außerhalb dieses 
Gebietes wohnenden Personen, die als Einpendler*innen in diese Region ihren Arbeitsort erreichen. Zum anderen erfolgt der Nachweis 
nach dem Inländerkonzept (Erwerbstätige am Wohnort). Hier werden alle Personen erfasst, die im jeweiligen Gebiet ihren Wohn- und Ar-
beitsort haben, zusätzlich aber auch diejenigen Personen, die zwar in diesem Gebiet wohnen, aber als Auspendler*innen ihren Arbeitsort in 
anderen Regionen haben. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von 
der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Für die Zuordnung als Erwerbstätige ist es unerheblich, 
ob aus dieser Tätigkeit der überwiegende Lebensunterhalt bestritten wird. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal 
gezählt (Personenkonzept). Maßgebend für die Stellung im Beruf bzw. nach Wirtschaftszweigen ist die zeitlich überwiegende Tätigkeit. 
Nicht zu den Erwerbstätigen zählen Personen als Verwalter*innen ihres Privatvermögens (z. B. Immobilien, Geldvermögen, Wertpapiere). 
18 Im Gegensatz dazu steht das sogenannte Inländerkonzept (Erwerbstätige am Wohnort). Hier werden alle Personen erfasst, die im jeweili-
gen Gebiet ihren Wohn- und Arbeitsort haben, zusätzlich aber auch diejenigen Personen, die zwar in diesem Gebiet wohnen, aber als Aus-
pendler*innen ihren Arbeitsort in anderen Regionen haben. 
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Gebietskörperschaft im VRR (Kreisfreie 
Städte und Kreise) 

Anzahl Erwerbstätige 
nach Inlandskonzept 
(Stand 30.06.2022) 

Bevölkerungsstand 
(Stand 01.01.2021) 

Quote Erwerbstätige 
zur Wohnbevölke-

rung 

Düsseldorf, krfr. Stadt 551.300  620.523  88,8% 

Duisburg, krfr. Stadt 232.800  495.885  46,9% 

Essen, krfr. Stadt 343.300  582.415  58,9% 

Krefeld, krfr. Stadt 125.300  226.844  55,2% 

Mönchengladbach, krfr. Stadt 138.000  259.665  53,1% 

Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt 78.500  170.921  45,9% 

Oberhausen, krfr. Stadt 91.200  209.566  43,5% 

Remscheid, krfr. Stadt 60.800  111.516  54,5% 

Solingen, krfr. Stadt 73.300  159.193  46,0% 

Wuppertal, krfr. Stadt 173.900  355.004  49,0% 

Kleve, Kreis 151.900  313.586  48,4% 

Mettmann, Kreis 256.700  484.322  53,0% 

Rhein-Kreis Neuss 208.200  452.001  46,1% 

Viersen, Kreis 134.500  298.536  45,1% 

Wesel, Kreis 202.900  460.113  44,1% 

Bottrop, krfr. Stadt 46.800  117.388  39,9% 

Gelsenkirchen, krfr. Stadt 115.900  259.105  44,7% 

Recklinghausen, Kreis 251.400  613.599  41,0% 

Bochum, krfr. Stadt 192.100  364.454  52,7% 

Dortmund, krfr. Stadt 331.000  587.696  56,3% 

Hagen, krfr. Stadt 96.800  188.687  51,3% 

Herne, krfr. Stadt 64.500  156.940  41,1% 

Ennepe-Ruhr-Kreis 146.900  323.130  45,5% 

Summe VRR 4.068.000  7.811.089  52,1% 

davon kreisfreie Städte im VRR 2.715.500  4.865.802  55,8% 

davon Kreise im VRR 1.352.500  2.945.287  45,9% 

Nordrhein-Westfalen 9.581.000  17.925.600  53,4% 

Tabelle 000: Erwerbstätige in den kreisfreien Städten und Kreisen im VRR nach dem Inlandskonzept (Eigene Darstellung, Datenquelle: 

IT.NRW, Grundquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Datenstand Januar 2023) 

 

Vereinfacht ausgedrückt, zeigt die vorangegangene Tabelle die Bedeutung einer Stadt bzw. eines 

Kreises als Arbeitsort für eine Region. Je höher die Quote aus Erwerbstätigen zur Wohnbevölkerung 

ist, desto größer ist die Bedeutung dieser Stadt bzw. dieses Kreises für die angrenzenden Region (Be-

deutungsüberschuss). 

In dieser Tabelle sind Städte bzw. Kreise mit einer im Vergleich zum VRR-Durchschnitt hohen Bedeu-

tung (Quote Erwerbstätige zur Wohnbevölkerung über 52,1 %) grün hinterlegt und Städte bzw. 

Kreise mit einer im Vergleich zum VRR-Durchschnitt niedrigen Bedeutung (Quote Erwerbstätige zur 

Wohnbevölkerung unter 52,1 %) rot hinterlegt. 
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Eine überdurchschnittliche Bedeutung für den Verbundraum haben die in der vorangegangenen Ta-

belle grün hinterlegten Städte Düsseldorf, Essen, Krefeld, Mönchengladbach, Remscheid, Bochum 

und Dortmund sowie der Kreis Mettmann. Hier sind hohe Einpendlerströme in der morgendlichen 

und hohe Auspendlerströme in der nachmittäglichen bzw. abendlichen Hauptverkehrszeit zu ver-

zeichnen. Auf der anderen Seite lassen die Städte im nördlichen Ruhrgebiet (Städte Bottrop, Herne 

und Gelsenkirchen) und insbesondere die ländlichen bzw. ländlich-urbanen Kreise im Verbundgebiet 

(Kreis Recklinghausen) eher einen Bedeutungsdefizit erkennen. Hier sind Pendlerströme in umge-

kehrter Richtung zu vermuten. 

In quantitativer Hinsicht kann eine Reduzierung der Erwerbstätigenzahl ς genauso wie die Schrump-

fung der Bevölkerungszahl ς einerseits Nachfragerückgänge im ÖPNV zu Spitzenzeiten und anderer-

seits die Verringerung der Ticketeinnahmen bedeuten. Demgegenüber sind allerdings aufgrund der 

geringeren Fahrgastzahlen in Spitzenzeiten und der Abflachung der Spitzenbelastungen Einsparungen 

beispielsweise bei den Fahrzeugen möglich. Die Entwicklung der Beschäftigtenzahl innerhalb des VRR 

ist so wichtig, weil sie ς nicht nur zahlen- sondern vor allem richtungsmäßig ς Auswirkungen auf das 

Pendleraufkommen, die Pendlerströme und die Pendlerverflechtungen im Berufs- bzw. Ausbildungs-

verkehr hat. Die inhomogene Raumstruktur des Verbundgebiets hinsichtlich Demografie einerseits 

und die ungleiche Verteilung der Erwerbstätigenstätten andererseits führen dann zu einem hohen 

Pendleraufkommen und komplexen Pendlerverflechtungen innerhalb des Verbundgebiets, die vom 

ÖPNV schwer zu bedienen sind. 

 

1.2.4.2.2 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im VRR  

In engem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit stellt die Anzahl der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten im Verbundgebiet ς in quantitativer Hinsicht (Anzahl und Entwicklung bezogen auf den 

jeweiligen Arbeitsort) ς eine weitere wichtige Einflussgröße für die Nachfrage im ÖPNV und für die 

Planung des ÖPNV dar. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt den aktuellen Stand der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 

Arbeitsort im VRR differenziert nach kommunaler Gebietskörperschaft und aggregiert nach kreis-

freien Städten und Kreisen sowie im Vergleich zu NRW. 

 

Gebietskörperschaft im VRR (Kreis-
freie Städte und Kreise) 

Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte 

(Arbeitsort) 30.06.2022 

Bevölkerungsstand 
(01.01.2021) 

Quote Sozialversiche-
rungspflichtig Beschäf-
tigter zur Stadt-/Kreis-

bevölkerung 

Düsseldorf, krfr. Stadt 443.963  620.523  71,5% 

Duisburg, krfr. Stadt 178.645  495.885  36,0% 

Essen, krfr. Stadt 263.917  582.415  45,3% 

Krefeld, krfr. Stadt 95.915  226.844  42,3% 

Mönchengladbach, krfr. Stadt 104.406  259.665  40,2% 

Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt 60.687  170.921  35,5% 

Oberhausen, krfr. Stadt 70.150  209.566  33,5% 

Remscheid, krfr. Stadt 47.277  111.516  42,4% 

Solingen, krfr. Stadt 54.116  159.193  34,0% 
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Wuppertal, krfr. Stadt 130.962  355.004  36,9% 

Kleve, Kreis 107.666  313.586  34,3% 

Mettmann, Kreis 198.698  484.322  41,0% 

Rhein-Kreis Neuss 159.303  452.001  35,2% 

Viersen, Kreis 96.697  298.536  32,4% 

Wesel, Kreis 143.223  460.113  31,1% 

Bottrop, krfr. Stadt 33.241  117.388  28,3% 

Gelsenkirchen, krfr. Stadt 84.335  259.105  32,5% 

Recklinghausen, Kreis 179.226  613.599  29,2% 

Bochum, krfr. Stadt 144.516  364.454  39,7% 

Dortmund, krfr. Stadt 257.885  587.696  43,9% 

Hagen, krfr. Stadt 70.803  188.687  37,5% 

Herne, krfr. Stadt 49.263  156.940  31,4% 

Ennepe-Ruhr-Kreis 110.677  323.130  34,3% 

Summe VRR 3.085.571  7.811.089  39,5% 

davon kreisfreie Städte im VRR 2.090.081  4.865.802  43,0% 

davon Kreise im VRR 995.490  2.945.287  33,8% 

Nordrhein-Westfalen     
 

Tabelle 000: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Basis Arbeitsort) in den kreisfreien Städten und Kreisen im VRR (Eigene Darstellung, 

Datenquelle IT.NRW, Grundquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Datenstand Januar 2023) 

 

In dieser Tabelle sind Städte bzw. Kreise mit einem im Vergleich zum VRR-Durchschnitt hohen Anteil 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigter (Quote Sozialversicherungspflichtig Beschäftigter zur Stadt-

/Kreisbevölkerung über 39,5 %) grün hinterlegt und Städte bzw. Kreise mit einem im Vergleich zum 

VRR-Durchschnitt niedrigen Anteil Sozialversicherungspflichtig Beschäftigter (Quote Sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigter zur Stadt-/Kreisbevölkerung unter 39,5 %) rot hinterlegt. 

Die Ergebnisse zeichnen ein Bild, das sehr ähnlich dem der Statistik zur Erwerbstätigkeit im Verbund-

gebiet des VRR ist. Die Städte im Verbundgebiet, die auch bei der Erwerbstätigkeit eine hohe Bedeu-

tung haben, haben diese auch bezüglich der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: Düsseldorf, 

Essen, Krefeld, Mönchengladbach, Remscheid, Bochum und Dortmund sowie der Kreis Mettmann. 

Hier liegen die Quoten oberhalb es VRR-Durschnitts von 39,5 %. Vor allem die Stadt Düsseldorf sticht 

ς wegen ihrer Funktion als Landeshauptstadt von NRW ς mit ihrer weit überdurchschnittlichen 

Quote von 71,5 % deutlich hervor. 

Da die beiden Themen Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung thematisch 

eng zusammenhängen und gleichen Einfluss auf den ÖPNV haben, wird an dieser Stelle auf eine wei-

tere Analyse zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung verzichtet. 

 

1.2.4.2.3 Schwerbehinderte im VRR  

Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G (Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit), Gl 

(Gehörlosigkeit), Bl (Blindheit), aG (Außergewöhnliche Gehbehinderung) oder H (Hilflosigkeit) erfül-

len die Voraussetzungen, um die unentgeltliche Beförderung im ÖPNV in Anspruch nehmen zu kön-

nen. Innerhalb von Verkehrsverbünden und Tarifgemeinschaften wird gemäß § 230 Absatz 1 Num-

mer 4 SGB IX auf allen einbezogenen Verkehrsmitteln des ÖPNV die unentgeltliche Beförderung für 
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schwerbehinderte Reisende gewährt. Seit dem 1. September 2011 gewährt die Deutsche Bahn in 

Nahverkehrszügen (S-Bahn, Regionalbahn und Regionalexpress) auch außerhalb von Verkehrsverbün-

den die unentgeltliche Beförderung von schwerbehinderten Menschen. In den Nahverkehrszügen 

der privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen (sogenannte nichtbundeseigenen Eisenbahnen) wer-

den schwerbehinderte Reisende bundesweit unentgeltlich befördert. Die unentgeltliche Beförderung 

der schwerbehinderten Reisenden im öffentlichen Personenverkehr gilt in den Verkehrsmitteln des 

Nahverkehrs innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland in der 2. Klasse. Zudem können 

schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis im ÖPNV eine 

Begleitperson kostenfrei mitnehmen. Dies gilt für alle Züge des Nahverkehrs (S-Bahn, RB, RE, Privat-

bahnen) und Fernverkehrs (ICE, IC, EC), für Fernbusse und Verkehrsmittel des kommunalen Nahver-

kehrs (Busse, Stadtbahnen, Straßenbahnen). Diese Regelungen zeigen, dass die Anzahl schwerbehin-

derter Menschen Einfluss auf den ÖPNV hinsichtlich der Fahrgeldeinnahmen hat. 

 

Gebietskörperschaft im VRR (Kreis-
freie Städte und Kreise) 

Anzahl Schwerbehinderte (31.12.2021) 

Bevölkerung 
(31.12.2021) 

Quote Schwer-
behinderte zur 

Stadt- bzw. 
Kreisbevölke-

rung Insgesamt männlich weiblich 

Düsseldorf, krfr. Stadt 55.645  25.750  29.895  620.523  8,97% 

Duisburg, krfr. Stadt 58.215  28.455  29.760  495.885  11,74% 

Essen, krfr. Stadt 69.180  32.895  36.285  582.415  11,88% 

Krefeld, krfr. Stadt 25.625  12.250  13.375  226.844  11,30% 

Mönchengladbach, krfr. Stadt 33.920  16.515  17.405  259.665  13,06% 

Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt 17.755  8.505  9.250  170.921  10,39% 

Oberhausen, krfr. Stadt 25.395  12.460  12.935  209.566  12,12% 

Remscheid, krfr. Stadt 12.975  6.410  6.565  111.516  11,64% 

Solingen, krfr. Stadt 17.620  8.475  9.145  159.193  11,07% 

Wuppertal, krfr. Stadt 39.540  18.850  20.690  355.004  11,14% 

Kleve, Kreis 29.290  15.465  13.825  313.586  9,34% 

Mettmann, Kreis 48.735  23.735  25.000  484.322  10,06% 

Rhein-Kreis Neuss 46.195  22.875  23.320  452.001  10,22% 

Viersen, Kreis 33.015  16.490  16.525  298.536  11,06% 

Wesel, Kreis 59.000  29.210  29.790  460.113  12,82% 

Bottrop, krfr. Stadt 12.770  6.290  6.485  117.388  10,88% 

Gelsenkirchen, krfr. Stadt 31.280  15.365  15.915  259.105  12,07% 

Recklinghausen, Kreis 72.700  36.325  36.375  613.599  11,85% 

Bochum, krfr. Stadt 47.525  22.780  24.750  364.454  13,04% 

Dortmund, krfr. Stadt 74.450  36.335  38.115  587.696  12,67% 

Hagen, krfr. Stadt 25.545  12.365  13.185  188.687  13,54% 

Herne, krfr. Stadt 24.485  11.920  12.565  156.940  15,60% 

Ennepe-Ruhr-Kreis 47.855  23.015  24.840  323.130  14,81% 

Summe VRR 908.715  442.735  465.995  7.811.089  11,63% 

Summe VRR ς kreisfreie Städte 571.925  275.620  296.320  4.865.802  11,75% 

Summe VRR ς Kreise 336.790  167.115  169.675  2.945.287  11,43% 

Vgl. Nordrhein-Westfalen 1.919.075  954.850  964.230  17.925.600  10,71% 

Tabelle 000: Schwerbehinderte Menschen (Eigene Darstellung, eigene Berechnungen. Datenquelle: IT.NRW) 
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In dieser Tabelle sind Städte bzw. Kreise mit einem im Vergleich zum VRR-Durchschnitt hohen Anteil 

Schwerbehinderter (Quote Schwerbehinderte zur Stadt- bzw. Kreisbevölkerung über 11,63 %) rot 

hinterlegt und Städte bzw. Kreise mit einem im Vergleich zum VRR-Durchschnitt niedrigen Anteil 

Schwerbehinderter (Quote Schwerbehinderte zur Stadt- bzw. Kreisbevölkerung unter 11,63 %) grün 

hinterlegt. 

Verbundweit wurden im Jahr 2021 insgesamt 908.715 schwerbehinderte Menschen gezählt (mit ei-

nem Anteil von 11,63 % an der Gesamtbevölkerung im Verbundgebiet), davon 571.925 schwerbehin-

derte Menschen in den kreisfreien Städten (mit einem Anteil von 11,75 %) und 336.790 schwerbehin-

derte Menschen in den Kreisen des VRR (mit einem Anteil von 11,43 %). Damit sind bei Betrachtung 

des Durchschnittswerts zwischen den kreisfreien Städten und Kreisen keine signifikanten Unter-

schiede festzustellen. 

Anders verhält es sich bei einer Betrachtung auf Basis der kommunalen Gebietskörperschaften im 

Verbundgebiet. Zehn der 23 kommunalen Gebietskörperschaften weisen dabei einen unterdurch-

schnittlichen Anteil schwerbehinderter Menschen an Gesamtbevölkerung auf; die Stadt Düsseldorf 

hat dabei den geringsten Anteil (8,97 %). 13 der 23 kommunalen Gebietskörperschaften weisen ei-

nen überdurchschnittlichen Anteil schwerbehinderter Menschen an Gesamtbevölkerung auf; die 

Stadt Herne hat den höchsten Anteil (15,60 %), der damit fast doppelt so hoch liegt wie der der Stadt 

Düsseldorf. 

Der Anteil schwerbehinderter Menschen liegt im Verbundgebiet des VRR mit 11,63 % knapp ein Pro-

zentpunkt höher als im Landesdurchschnitt von NRW (10,71 %). 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anteile schwerbehinderten Menschen in Nordrhein-Westfalen 

zum 31. Dezember 2021 nach Geschlecht und Alter. Daten auf Basis der kommunalen Gebietskörper-

schaften liegen nicht vor. 

 

 MÄNNLICHE Schwerbe-
hinderte in NRW 

(Stand 31.12.2021) 

WEIBLICHE Schwerbe-
hinderte in NRW 

(Stand 31.12.2021) 

Schwergehinderte in NRW  
(Stand 31.12.2021) 

 

Anzahl 
Anteil an 

der Alters-
klasse 

Anzahl 
Anteil an 

der Alters-
klasse 

Anzahl 
Anteil an 

der Alters-
klasse 

Anteil an 
allen 

Schwerbe-
hinderten 

unter 15 Jahren 21.130 0,80% 13.035 0,50% 34.165 1,40% 1,80% 

15 bis unter 25 Jahren 25.260 1,30% 16.975 0,90% 42.235 2,20% 2,20% 

25 bis unter 35 Jahren 32.885 1,40% 26.715 1,20% 59.600 2,60% 3,10% 

35 bis 45 Jahren 40.635 1,90% 38.655 1,80% 79.290 3,70% 4,10% 

45 bis 55 Jahren 81.520 3,20% 86.380 3,40% 167.900 6,70% 8,70% 

55 bis 65 Jahren 207.710 7,60% 191.200 7,00% 398.910 14,60% 20,80% 

65 Jahre und älter 545.715 14,20% 591.275 15,40% 1.136.990 29,70% 59,20% 

Summe 954.855 5,30% 964.235 5,40% 1.919.090 10,70% 100,00% 

Tabelle 000: Schwerbehinderte Menschen in Nordrhein-Westfalen am 31. Dezember 2021 differenziert nach Geschlecht und Alter (Eigene 

Darstellung, eigene Berechnungen. Datenquelle: IT.NRW) 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anteile ausgewählter Altersklassen an der Bevölkerung und an der 

Gesamtheit aller schwerbehinderten Menschen im Verbundgebiet des VRR. 

Altersklassen 
  

Bevölkerung 
im Verbundgebiet des VRR        

(Stand 31.12.2021) 

Schwerbehinderte Menschen 
im Verbundgebiet des VRR 

(Stand 31.12.2021) 
Differenz 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

bis unter 15 Jahre 1.082.102  13,9% 15.180  1,7% -12,2% 

15 bis unter 25 Jahre 792.304  10,1% 17.930  2,0% -8,2% 

25 bis unter 35 Jahre 999.400  12,8% 25.395  2,8% -10,0% 

35 bis unter 45 Jahre 939.516  12,0% 34.705  3,8% -8,2% 

45 bis unter 55 Jahre 1.093.159  14,0% 77.280  8,5% -5,5% 

55 bis unter 60 Jahre 637.554  8,2% 81.545  9,0% 0,8% 

60 bis unter 65 Jahre 549.995  7,0% 108.825  12,0% 4,9% 

65 bis unter 70 Jahre 454.115  5,8% 112.915  12,4% 6,6% 

70 bis unter 75 Jahre 375.116  4,8% 102.115  11,2% 6,4% 

75 bis unter 80 Jahre 320.185  4,1% 86.455  9,5% 5,4% 

80 bis unter 85 Jahre 320.320  4,1% 105.565  11,6% 7,5% 

85 Jahre und mehr 247.323  3,2% 140.835  15,5% 12,3% 

Summe 7.811.089  100,0% 908.745  100,0%  

Tabelle 000: Anteile ausgewählter Altersklassen an der Bevölkerung und an der Gesamtheit aller schwerbehinderten Menschen im Ver-

bundgebiet des VRR (Eigene Darstellung, eigene Berechnungen. Datenquelle: IT.NRW) 

 

Wie die vorangegangene Tabelle zeigt, steigen die Anteile schwerbehinderter Menschen an der je-

weiligen Altersklasse mit zunehmendem Alter an (letzte graue Spalte). So hat die Altersgruppe der 

Menschen bis unter 15 Jahren einen Anteil von 13,9 % an der Gesamtbevölkerung, aber nur einen 

Anteil von 1,7 % an allen schwerbehinderten Menschen. Umgekehrt ς am anderen Ende der Alters-

skala ς hat die Altersgruppe der Menschen von 85 und mehr Jahren nur einen Anteil von 3,2 % an der 

Gesamtbevölkerung, aber einen Anteil von 15,5 % an allen schwerbehinderten Menschen im Ver-

bundgebiet. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl schwerbehinderter Menschen zum 31.12.2021 und ihre 

zahlenmäßige Entwicklung seit 2011. 

 

Gebietskörperschaft im VRR 
(Kreisfreie Städte und Kreise) 

Anzahl schwerbe-
hinderter Men-

schen zum 
31.12.2021 

Anzahl schwerbe-
hinderter Men-

schen zum 
31.12.2011 

Entwicklung der 
Anzahl schwerbe-
hinderter Men-
schen zwischen 

2011 und 2022 (ab-
solut) 

Entwicklung der 
Anzahl schwerbe-
hinderter Men-
schen zwischen 
2011 und 2022 
(prozentual) 

Düsseldorf, krfr. Stadt 55.645  48.062  7.583  15,8% 

Duisburg, krfr. Stadt 58.215  52.183  6.032  11,6% 

Essen, krfr. Stadt 69.180  64.717  4.463  6,9% 

Krefeld, krfr. Stadt 25.625  19.696  5.929  30,1% 

Mönchengladbach, krfr. Stadt 33.920  25.697  8.223  32,0% 

Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt 17.755  17.129  626  3,7% 

Oberhausen, krfr. Stadt 25.395  23.371  2.024  8,7% 

Remscheid, krfr. Stadt 12.975  12.672  303  2,4% 

Solingen, krfr. Stadt 17.620  17.014  606  3,6% 
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Wuppertal, krfr. Stadt 39.540  36.860  2.680  7,3% 

Kleve, Kreis 29.290  25.853  3.437  13,3% 

Mettmann, Kreis 48.735  40.114  8.621  21,5% 

Rhein-Kreis Neuss 46.195  34.265  11.930  34,8% 

Viersen, Kreis 33.015  24.578  8.437  34,3% 

Wesel, Kreis 59.000  48.595  10.405  21,4% 

Bottrop, krfr. Stadt 12.770  10.759  2.011  18,7% 

Gelsenkirchen, krfr. Stadt 31.280  28.156  3.124  11,1% 

Recklinghausen, Kreis 72.700  55.160  17.540  31,8% 

Bochum, krfr. Stadt 47.525  48.494  -969  -2,0% 

Dortmund, krfr. Stadt 74.450  75.693  -1.243  -1,6% 

Hagen, krfr. Stadt 25.545  25.507  38  0,1% 

Herne, krfr. Stadt 24.485  22.556  1.929  8,6% 

Ennepe-Ruhr-Kreis 47.855  44.762  3.093  6,9% 

Summe VRR 908.715  801.893  106.822  13,3% 

Summe VRR - Kreisfreie Städte 571.925  528.566  43.359  8,2% 

Summe VRR - Kreise 336.790  273.327  63.463  23,2% 

Nordrhein-Westfalen 1.919.075  1.689.289  229.786  13,6% 

Tabelle 000: Entwicklung der Anzahl schwerbehinderter Menschen im VRR (Eigene Darstellung und eigene Berechnungen. Quelle: IT.NRW) 

 

Die Tabelle zeigt, dass in einem Zeitraum von zehn Jahren die Anzahl schwerbehinderter Menschen 

im VRR um 13,3 % gestiegen ist, was annähernd dem Anstieg in NRW entspricht (13,6 %). Dabei ist 

innerhalb des VRR bei den Kreisen ein deutlich höherer Anstieg zu verzeichnen (23,2 %) als in den 

kreisfreien Städten (8,2 %). Bezogen auf die einzelnen Gebietskörperschaften im VRR reicht die Band-

breite von einem Rückgang von 2,0 % (Stadt Bochum) bis hin zu einem Anstieg von 34,3 % (Rhein-

Kreis-Neuss). 

 

1.2.4.3 Verkehrsmittelwahl( -verhalten)  

Die Verkehrsmittelwahl hängt stark von der Pkw-Verfügbarkeit und vom Angebot und der Qualität 

des ÖPNV ab.  

Die ständig wachsende Mobilität wird in den Industriestaaten in immer größerem Umfang vom Mo-

torisierten Individualverkehr (MIV) bewältigt. Wer ein Auto besitzt, nutzt es auch. Führerscheinbesitz 

und Pkw-Besitz steigen beständig an. Obwohl das Auto unbestreitbare Vorzüge für viele Wege auf-

weist (leichte Verkettung verschiedener Aktivitäten, zeitliche (Fahrpläne) und räumliche (Haltestel-

len) Unabhängigkeit, eventuelle Zeit- und Kostenvorteile, Transportmöglichkeit für Güter etc.) über-

rascht diese Einseitigkeit in der Verkehrsmittelwahl angesichts der wachsenden Umweltsensibilität 

(Umweltpsychologie). 
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1.2.4.3.1 Pkw-Bestand und Pkw -Dichte im VRR  

Das Auto dominiert als Verkehrsmittel die deutsche Verkehrsinfrastruktur19. Ein hoher Pkw-Bestand 

und eine hohe Pkw-Dichte sind wichtige Indikatoren für das Mobilitätsverhalten und deutet auf eine 

größere Abhängigkeit vom privaten Auto und/oder eine höhere Pkw-Nutzung hin. 

In Deutschland gibt es trotz öffentlicher Debatten über eine Verkehrswende immer mehr Autos. In 

den vergangenen zehn Jahren ist die Pkw-Dichte bundesweit durchgehend gestiegen. Wie das Statis-

tische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) sowie eigener 

Berechnungen mitteilt20, kamen im Jahr 2021 auf 1.000 Einwohner*innen 580 Personenkraftwagen ς 

ein Rekordwert. Im Jahr 2011 hatte die Pkw-Dichte bundesweit noch bei 517 gelegen. Ursächlich für 

den Anstieg der Pkw-Dichte ist, dass die Zahl von in Deutschland zugelassenen Autos im genannten 

Zeitraum deutlich stärker zugenommen hat als die Bevölkerung.  

Die nachfolgende Tabelle und die thematische Karte 8 im Anhang zeigen den Pkw-Bestand (Anzahl 

Personenkraftwagen) und die Pkw-Dichte (Anzahl Personenkraftwagen pro 1.000 Einwohner) im Ver-

bundgebiet des VRR differenziert nach kommunaler Gebietskörperschaft. Ferner wird die prozentu-

ale Veränderung der Pkw-Dichte im Verbundgebiet des VRR zwischen 2012 und 2022 berechnet. Da-

tenquelle hierfür sind die Angaben der IT.NRW für den Pkw-Bestand im Jahr 2022 (Datenstand 

01.01.2022) und für den Vergleich mit dem Jahr 2012 die Angaben aus dem VRR-Nahverkehrsplan 

2017. 

 

Kommunale Gebietskörperschaft 
im VRR 

Bevölke-
rungsstand 

(01.01.2021) 

Pkw-Bestand 
im Jahr 2022   

Pkw-Dichte im 
Jahr 2022 

(Anzahl Perso-
nenkraftwagen 
pro 1.000 Ew.) 

Pkw-Dichte 
im Jahr 2012  

Prozentuale 
Veränderung 

der Pkw-
Dichte zwi-
schen 2012 
und 2022 

Düsseldorf, krfr. Stadt 620.523 318.807 513,8 476,8 +7,8% 

Duisburg, krfr. Stadt 495.885 235.888 475,7 440,4 +8,0% 

Essen, krfr. Stadt 582.415 295.646 507,6 464,8 +9,2% 

Krefeld, krfr. Stadt 226.844 121.480 535,5 459,4 +16,6% 

Mönchengladbach, krfr. Stadt 259.665 142.463 548,6 480,0 +14,3% 

Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt 170.921 95.340 557,8 520,8 +7,1% 

Oberhausen, krfr. Stadt 209.566 113.433 541,3 477,7 +13,3% 

Remscheid, krfr. Stadt 111.516 63.640 570,7 518,9 +10,0% 

Solingen, krfr. Stadt 159.193 97.868 614,8 514,9 +19,4% 

Wuppertal, krfr. Stadt 355.004 178.105 501,7 445,6 +12,6% 

Kleve, Kreis 313.586 199.762 637,0 548,2 +16,2% 

Mettmann, Kreis 484.322 300.284 620,0 547,0 +13,3% 

Rhein-Kreis Neuss 452.001 277.848 614,7 555,7 +10,6% 

Viersen, Kreis 298.536 192.423 644,6 560,6 +15,0% 

Wesel, Kreis 460.113 292.694 636,1 553,6 +14,9% 

Bottrop, krfr. Stadt 117.388 69.922 595,6 533,2 +11,7% 

Gelsenkirchen, krfr. Stadt 259.105 124.908 482,1 446,7 +7,9% 

Recklinghausen, Kreis 613.599 361.126 588,5 512,6 +14,8% 

 
19 Das Straßennetz in Deutschland ist fast sechsmal so dicht wie das Schienenstreckennetz: 2019 standen knapp 230.000 Kilometer Straßen 
des überörtlichen Verkehrs etwa ein Sechstel an Schienenstreckenlänge gegenüber (42.000 Kilometer inklusive Straßen- und Anschlussbah-
nen). Von 2005 bis 2019 wuchs das Schienenstreckennetz bundesweit um 1,5 %. Während der Bestand in den westlichen Bundesländern 
um rund 200 Kilometer auf gut 28.900 Kilometer (-0,6 %) abnahm, wurde dieser im hier betrachteten Zeitraum in den östlichen Bundeslän-
dern um etwa 800 Kilometer auf gut 13 000 Kilometer (+6,6 %) erweitert (Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis). Pressemitteilung Nr. 
b лрр ǾƻƳ ммΦ {ŜǇǘŜƳōŜǊ нлнл αtƪǿ-DichǘŜ ƛƴ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘ ƛƴ ŘŜƴ ǾŜǊƎŀƴƎŜƴŜƴ ȊŜƘƴ WŀƘǊŜƴ ǳƳ мн ҈ ƎŜǎǘƛŜƎŜƴάύ 
20 vǳŜƭƭŜΥ {ǘŀǘƛǎǘƛǎŎƘŜǎ .ǳƴŘŜǎŀƳǘ ό5ŜǎǘŀǘƛǎύΦ tǊŜǎǎŜƳƛǘǘŜƛƭǳƴƎ bǊΦ b лру ǾƻƳ мрΦ {ŜǇǘŜƳōŜǊ нлнн αtƪǿ-Dichte im Jahr 2021 auf Rekord-
ƘƻŎƘάΦ 
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Bochum, krfr. Stadt 364.454 211.173 579,4 498,9 +16,1% 

Dortmund, krfr. Stadt 587.696 297.919 506,9 444,4 +14,1% 

Hagen, krfr. Stadt 188.687 99.899 529,4 476,0 +11,2% 

Herne, krfr. Stadt 156.940 78.821 502,2 431,8 +16,3% 

Ennepe-Ruhr-Kreis 323.130 201.765 624,4 552,1 +13,1% 

VRR 7.811.089 4.371.214 559,6 498,3 +12,3% 

kreisfreie Städte im VRR 4.865.802 2.545.312 523,1 476,9 +9,7% 

Kreise im VRR 2.945.287 1.825.902 619,9 547,1 +13,3% 

NRW 17.925.600 10.422.671 581,4 513,0 13,3% 
Tabelle 000: Pkw-Bestand und Pkw-Dichte in den kreisfreien Städten und Kreisen im VRR im Jahr 2022 (Eigene Darstellung, eigene Berech-

nung, Datenquelle: IT.NRW) 

 

Die rund 7,81 Millionen Einwohner Im Verbundgebiet des VRR besitzen rund 4,37 Millionen Pkw. So-

mit liegt die Pkw-Dichte im Verbundgebiet bei aktuell 559,6 Pkw pro 1.000 Einwohner und damit an-

nähernd so hoch wie in NRW mit 581,4 Pkw pro 1.000 Einwohner. Die Pkw-Dichte im Verbundgebiet 

ist allerdings sehr ungleich verteilt. Dies zeigt schon der aggregierte Vergleich zwischen den kreis-

freien Städten im VRR mit einer Pkw-Dichte von durchschnittlich 523,1 Pkw pro 1.000 Einwohner und 

den Kreisen im VRR mit einer Pkw-Dichte von durchschnittlich 619,9 Pkw pro 1.000 Einwohner. 

Grundsätzlich gibt es in ländlichen Regionen die höchste Pkw-Dichte, in Kernstädten die geringste.  

Differenziert nach Teilräumen lassen sich in der gesamten Betrachtung des VRR-Verbundraumes ς 

ähnlich wie beim Modal Split ς große regionale Unterschiede erkennen. Besonders hohe Pkw-Dich-

ten sind in ländlichen Regionen wie dem ländlich-urban und kleinstädtisch geprägten Nordwesten 

und am linken Niederrhein festzustellen. Konträr dazu sind im klassischen Ruhrgebiet die Anzahl der 

Pkw pro Einwohner niedriger als im bundesweiten Durchschnitt. Der eher städtische geprägte Teil-

raum zeigt, dass Urbanität mitunter dazu beiträgt, dass weniger Autos genutzt werden. Das liegt zum 

einen an dem attraktiveren Angebot von öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch an den deutlich ge-

ringeren Distanzen, die zum Erreichen von Einrichtungen des täglichen Bedarfs überwunden werden 

müssen. Eine Besonderheit stellt zudem das Bergische Städtedreieck dar. Während in Wuppertal die 

Pkw-Besitzquote deutlich niedriger ist als im Bundesdurchschnitt, ist sie in Solingen besonders hoch. 

Eine noch detailliertere Betrachtung auf Bais der kommunalen Gebietskörperschaften zeigt eine noch 

größere Bandbreite: So reicht die Pkw-Dichte von 475,7 Pkw pro 1.000 Einwohner in der Stadt Duis-

burg bis zu 644,6 Pkw pro 1.000 Einwohner im ländlich geprägten Kreis Viersen. 

Innerhalb der beiden Gruppen sind die Unterschiede eher gering ausgeprägt: Die Bandbreite bei den 

Kreisen liegt ς mit Ausnahme des Kreises Recklinghausen (588,5 Pkw/1.000 Ew.) ς zwischen 

614,7 Pkw/1.000 Ew. (Rhein-Kreis Neuss) und dem Spitzenreiter im Verbundgebiet des VRR mit 

644,6 Pkw/1.000 Ew. (Kreis Viersen). Bei den kreisfreien Städten liegt die Bandbreite zwischen 

475,7 Pkw/1.000 Ew. (Stadt Duisburg) und 614,8 Pkw/1.000 Ew. (Stadt Solingen). 

Interessant ist allerdings ein Vergleich der aktuellen Pkw-Dichte im Jahr 2022 mit der Pkw-Dichte im 

Jahr 2012 (Datenstand VRR-Nahverkehrsplan 2017). In den letzten zehn Jahren ist die Pkw-Dichte im 

Verbundgebiet um 12,3 % von 498,3 auf 559,6 Pkw auf 1.000 Einwohner gestiegen ς in den kreis-

freien Städten im VRR lag die Steigerung bei 9,7 % und bei den Kreisen im VRR bei 13,3 %. Damit liegt 

die Steigerung bei den Kreisen genauso hoch wie im Landesdurchschnitt. 

In keiner einzigen kommunalen Gebietskörperschaft im Verbundgebiet kam es zu einer Reduktion 

der Pkw-Dichte. Die geringsten Steigerungsraten wurden in den Städten Mülheim an der Ruhr 

(+ 7,1 %), Düsseldorf (+ 7,8 %), Gelsenkirchen (+ 7,9 %) und Duisburg (+ 8,0 %) verzeichnet. Die 
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höchsten Steigerungsraten hatten die Städte Solingen (+ 19,4 %), Krefeld (+ 16,6 %), Herne (+ 16,3 %) 

sowie der Kreis Kleve (+ 16,2 %). 

Eingangs wurde der für die Verkehrsmittelwahl bzw. das Verkehrsmittelwahlverhalten enge Zusam-

menhang von Pkw-Verfügbarkeit (konkret der Pkw-Dichte) und lokalem ÖPNV-Angebot beschrieben. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine raumdifferenzierte Betrachtung des Verbundgebiets 

des VRR anhand der kommunalen Gebietskörperschaften, wie die nachfolgende Tabelle zeigt. 

 

Gebietskörperschaften im Verbundgebiet des 
VRR (Kreise und kreisfreie Städte, beim ÖSPV-
Leistungsangebot ohne die Kreise Kleve und We-
sel) 

ÖSPV-Angebot im Jahr 2022 

(Zug- und Buskilometer p.a.) 
Pkw-Dichte im Jahr 

2022 
(Anzahl Pkw pro 

1.000 Einwohner) 

pro Einwohner 
pro km² Stadt-/Kreis-

fläche 

Düsseldorf 50,2 144.432 513,8 

Duisburg 31,3 67.311 475,7 

Essen 36,8 102.178 507,6 

Krefeld 28,1 46.730 535,5 

Mönchengladbach 38,6 59.490 548,6 

Mülheim an der Ruhr 30,7 57.921 557,8 

Oberhausen 44,4 120.791 541,3 

Remscheid 32,9 49.705 570,7 

Solingen 29,8 53.289 614,8 

Wuppertal 39,9 84.863 501,7 

Kreis Kleve     637,0 

Kreis Mettmann (inkl. Stadt Monheim am Rhein) 34,6 41.518 620,0 

Rhein-Kreis Neuss (inkl. Stadt Neuss) 27,0 21.387 614,7 

Kreis Viersen (inkl. Stadt Viersen) 21,7 11.559 644,6 

Kreis Wesel     636,1 

Bottrop 35,7 41.805 595,6 

Gelsenkirchen 34,8 86.840 482,1 

Kreis Recklinghausen 26,2 21.215 588,5 

Bochum 40,2 100.398 579,4 

Dortmund 33,8 71.412 506,9 

Hagen 47,1 55.547 529,4 

Herne 33,4 102.489 502,2 

Ennepe-Ruhr-Kreis 30,0 23.832 624,4 

Summe VRR (beim ÖSPV-Leistungsangebot ohne 
die Kreise Kleve und Wesel) 

34,8 48.971 559,6 

 

Tabelle 000: Pkw-Dichte und ÖSPV-Leistungsangebot in den kreisfreien Städten und Kreisen im VRR im Jahr 2022 (Eigene Darstellung, ei-

gene Berechnung. Quelle: IT.NRW, Verbundetat VRR) 

 

Anm.: Hierzu wird für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 eine aussagekräftige thematische Karte 

erstellt und diese hier einfügt oder in den Anhang gestellt. 
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In dieser Tabelle sind Städte bzw. Kreise mit einem im Vergleich zum VRR-Durchschnitt guten ÖSPV-

Angebot (ÖSPV-Angebot über 34,8 Zug- und Buskilometer p.a. pro Einwohner bzw. über 48.971 Zug- 

und Buskilometer p.a. pro km² Stadt-/Kreisfläche) und einer im Vergleich zum VRR-Durchschnitt nied-

rigen Pkw-Dichte im Jahr 2022 (unter 559,6 Pkw pro 1.000 Einwohner) grün hinterlegt und Städte 

bzw. Kreise mit einem im Vergleich zum VRR-Durchschnitt schlechten ÖSPV-Angebot (ÖSPV-Angebot 

unter 34,8 Zug- und Buskilometer p.a. pro Einwohner bzw. unter 48.971 Zug- und Buskilometer p.a. 

pro km² Stadt-/Kreisfläche) und einer im Vergleich zum VRR-Durchschnitt hoher Pkw-Dichte im Jahr 

2022 (unter 559,6 Pkw pro 1.000 Einwohner) rot hinterlegt. 

Wenig überraschend zeigt die vorangegangene Tabelle, dass in denjenigen kommunalen Gebietskör-

perschaften, die ein verbundweit unterdurchschnittliches ÖSPV-Leistungsangebot pro Einwohner 

bzw. Gebietsfläche zeigen, die Pkw-Dichte am höchsten ist (rot hinterlegte Flächen) ς und umge-

kehrt. 

Diese allgemeine Aussage ist insbesondere bei den Kreisen im Verbundgebiet festzustellen. Konkret 

hat der Kreis Viersen mit nur 21,7 Zug- und Buskilometern p.a. pro Einwohner nicht nur das 

dünnste/schlechteste ÖSPV-Angebot verbundweit, sondern auch die höchste Pkw-Dichte mit 

644,6 Pkw pro 1.000 Einwohner. Bei den (kompakten und teils hochverdichteten) Städten mit einem 

verbundweit überdurchschnittlichen ÖSPV-Leistungsangebot pro Einwohner bzw. Gebietsfläche ist 

die Pkw-Dichte hingegen am geringsten. Konkret hat die Stadt Düsseldorf mit 50,2 Zug- und Buskilo-

meter p.a. pro Einwohner nicht nur das höchste ÖSPV-Angebot verbundweit, sondern auch die nied-

rigste Pkw-Dichte mit 513,8 Pkw pro 1.000 Einwohner. 

Zu diesem Thema werden im Folgenden die Ergebnisse einer im Auftrag des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVBS) in Auftrag gegebenen und von den beiden Forschungsein-

richtungen Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH (infas) und Deutsches Zentrum für Luft- 

ǳƴŘ wŀǳƳŦŀƘǊǘ ŜΦ ±Φ κ Lƴǎǘƛǘǳǘ ŦǸǊ ±ŜǊƪŜƘǊǎŦƻǊǎŎƘǳƴƎ ό5[wύ ŜǊŀǊōŜƛǘŜǘŜƴ {ǘǳŘƛŜ αaƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ 5ŜǳǘǎŎƘπ

ƭŀƴŘ нлмтά όaL5 нлмтύ ǾƻǊƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 5ƛŜ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ŘƛŜǎŜǊ {ǘǳŘƛŜ ƭƛŜƎŜƴ ǊŅǳƳƭƛŎƘ ƴǳǊ ŀǳŦ .ŀǎƛǎ ŘŜǊ 

Bundesländer vor: Rund 26 % aller Kernstadt-Haushalte kommen ohne einen Pkw aus. Diese Unter-

schiede sind u. a. bedingt durch ein deutlich besser ausgebautes ÖPNV-Angebot in den Kernstädten 

und damit einhergehend eine deutlich bessere Erreichbarkeit der Ziele mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln. Aber auch sozioökonomische Unterschiede in den einzelnen Kreistypen wie beispielsweise ein 

geringeres Haushaltsnettoeinkommen in den Kernstädten spielen eine Rolle. Bundes- und NRW-weit 

können gemäß o. g. Studie über 70 % der Befragten jederzeit auf einen Pkw (als Fahrer) zurückgrei-

fen, jeder Zehnte gelegentlich. Eine Differenzierung nach Kreistypen zeigt in den Kernstädten in NRW 

eine etwas unterdurchschnittliche (64 %) und in den übrigen Gebieten eine überdurchschnittliche 

Pkw-Verfügbarkeit. Während die jederzeitige Pkw-Verfügbarkeit in den Altersklassen der 18- bis 74-

Jährigen mit rund 75 % relativ ähnlich ausfällt, sinkt die Pkw-Verfügbarkeit bei Menschen im Alter 

von 75 Jahren und älter deutlich ab. Nur 54 % können hier über einen Pkw verfügen (davon 48 % je-

derzeit, 6 % gelegentlich). Männer verfügen dabei im Vergleich zu Frauen deutlich öfter über einen 

Pkw. Dies liegt daran, dass zurzeit weniger Frauen als Männer einen Pkw-Führerschein haben. Aller-

dings holen die Frauen hier auf ς und dies in allen Altersklassen. Eine sehr deutlich abweichende 

Pkw-Verfügbarkeit vom Durchschnitt weisen in NRW Menschen in der Ausbildungsphase auf. Nur je-

der Zweite kann hier jederzeit auf einen Pkw zurückgreifen, ein Drittel gelegentlich. 
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1.2.4.3.2 Führerscheinbesitz und -quote im VRR (Fahrerlaubnisbestand und -quote)  

Hier werden für den VRR-Nahverkehrsplan 2025 (finaler Stand) die Ergebnisse aus der MiD 2017 o. ä. 

eingefügt (es gibt keine spezifischen Gutachten/Studien/Dokumente zu diesem Thema für das Ver-

bundgebiet des VRR) ς Die ersten Ergebnisse der MiD 2023 werden voraussichtlich im vierten Quartal 

2024 vorliegen. 

 

1.2.4.3.3 Verkehrsmittelwahl und Verkehrsmittelwahlverhalten  im VRR 

Im Rahmen einer Mehrthemenbefragung des VRR von August 2023 mit 1.048 befragten Personen 

aus dem Verbundgebiet des VRR wurde auch das Thema Verkehrsmittelwahl behandelt. Die nachfol-

gende Abbildung zeigt die Ergebnisse dieser Fragestellung, konkret welche Aspekte bei der Verkehrs-

mittelwahl zählen (Mehrfachnennungen möglich). 

 

 

Abbildung 000: Aspekte für die Verkehrsmittelwahl der Einwohner*innen im VRR (Datenquelle: Erhebung im Auftrag des VRR. August 

2023) 

 

Im Ergebnis wurden die Aspekte Zuverlässigkeit (mit seit 2021 fast stetig steigender Wichtigkeit), 

Flexibilität, Preis und Schnelligkeit als die wichtigsten Gründe für die Wahl eines speziellen Verkehrs-

mittels genannt. Der Aspekt Gesundheit hat seine Bedeutung für die Verkehrsmittelwahl im Gleich-

lauf mit dem Rückgang der Coronapandemie verloren. 

Interessant ist, dass auch der Aspekt der Umweltverträglichkeit seit 2021 stetig an Bedeutung verlo-

ren hat. Diese Tendenz muss vor dem Hintergrund der in Kapitel 2 thematisierten Verkehrswende 
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und der Bedeutung der öffentlichen Verkehrsmittel betrachtet werden, da diese als Rückgrat der 

Verkehrswende wesentlich sind. 

Auch die hohe Bedeutung der Zuverlässigkeit bei der Verkehrsmittelwahl stellt für den ÖPNV ange-

sichts der aktuellen und zukünftigen schlechten Betriebslage (zumindest zurzeit) ein großes Problem 

dar. Dieses Problem muss ebenfalls vor dem Hintergrund der Verkehrswende und der hohen Bedeu-

tung des ÖPNV für die Umsetzung der Verkehrswende betrachtet und als große Herausforderung für 

den VRR (SPNV) und die kreisfreien Städte bzw. Kreise (ÖSPV) gesehen werden. Nur mit einem zuver-

lässigen ÖPNV kann es gelingen, Fahrten auf den ÖPNV zu verlagern, um so einen positiven Beitrag 

zur Verkehrs- bzw. speziell Mobilitätswende zu leisten. 

Auch die Bedeutung des Preises für die Verkehrsmittelwahl (also die Bedeutung der Mobilitätskos-

ten) ist seit 2021 leicht rückläufig, was möglicherwiese im Zusammenhang mit der Einführung des 

Deutschlandtickets steht. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt ebenfalls die Antworten auf die Frage nach entscheidenden Aspek-

ten für die Verkehrsmittelwahl, bei der allerdings im Gegensatz zur obigen Abbildung nur noch der 

wichtigste Aspekt genannt werden durfte. 

 

 

Abbildung 000: Aspekte für die Verkehrsmittelwahl der Einwohner*innen im VRR (Datenquelle: Erhebung im Auftrag des VRR. August 

2023) 

Anhand dieser Abbildung wird die hohe Bedeutung der Zuverlässigkeit als der Abstand wichtigste 

Grund für die Wahl eines bestimmten Verkehrsmittels nochmals sehr deutlich. 

Auch die dritte Abbildung zu diesem Thema, bei der die Gründe für die Verkehrsmittelwahl differen-

ziert nach der Häufigkeit der ÖPNV-Nutzung (ÖV-Intensivnutzer und ÖV-Nichtnutzer) dargestellt 

wird, unterstreicht die vorangegangenen Erkenntnisse. Die Zuverlässigkeit ist der wichtigste Grund 
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für die Verkehrsmittelwahl sowohl bei den ÖV-Intensivnutzern als auch den ÖV-Nichtnutzern. Die Zu-

verlässigkeit muss grundsätzlich erheblich gesteigert werden, damit nicht nur eine Abwanderung 

vom ÖPNV auf den MIV verhindert wird, sondern langfristig auch Fahrten vom MIV auf den ÖPNV 

verlagert werden können (Mobilitätswende). 

 

 

Abbildung 000: Aspekte für die Verkehrsmittelwahl der Einwohner*innen im VRR differenziert nach Häufigkeit der ÖV-Nutzung (Daten-

quelle: Erhebung im Auftrag des VRR. August 2023) 

 

Die nachfolgende Abbildung aus der Grundlagenuntersuchung Mobilität illustriert die wichtigsten 

Einflussfaktoren auf die Mobilität und den Verkehr bis zum Jahr 2035 im Verbundgebiet des VRR, die 

von den befragten Mobilitätsbeauftragten der kreisfreien Städte und Kreise im VRR vorgenommen 

wurden. 
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Abbildung 000: Aspekte für die Verkehrsmittelwahl der Einwohner*innen im VRR (Datenquelle: Grundlagenuntersuchung Mobilität und 

Verkehr im VRR, 2023) 

 

Hierbei lässt sich folgende Priorisierung erkennen (Quelle: GUM 2023, Seite 000): Der Ausbau von 

Infrastrukturen des Umweltverbundes wird als wichtigster Einflussfaktor im Feld der Alltagsmobilität 

vor Ort gesehen (57 von 78 möglichen Nennungen). Dicht dahinter werden steigende Energiepreise 

als zweitwichtigster Einflussfaktor gesehen (54 von 78 möglichen Nennungen). Es folgen der pla-

nungspolitische Handlungsdruck für Maßnahmen zum Klimaschutz infolge des allgemeinen gesell-

schaftlichen Bewusstseins (46 von 78 möglichen Nennungen), politische Vorgaben mit dem Ziel einer 

Verkehrs- und Mobilitätswende und im Zeichen von Push- und Pull-Maßnahmen (46 von 78 mögli-

chen Nennungen) sowie die Flexibilisierung von Arbeitsorten, die die Multimodalität fördern dürfte 

(37 von 78 möglichen Nennungen). 

 

1.2.4.4 Bedeutung der sozio -demographische Rahmenbedingungen für die Mo-
bilität und den Verkehr im VRR  

Der demografische Wandel spielt bei der Erwerbstätigkeit und der sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung, konkret bei der Entwicklung des Angebots von Arbeitskräften in Deutschland, eine zent-

rale Rolle. Ein Großteil der heute Erwerbstätigen gehört zur Generation der Babyboomer und geht in 

den nächsten zehn bis 15 Jahren in den Ruhestand. Die jüngeren Altersgruppen können die entste-

hende Lücke nicht füllen. Damit wird die Zahl der Menschen im Erwerbsalter ς also der Menschen im 

Alter zwischen 20 und 66 Jahren ς in den kommenden Jahren abnehmen. Dieser deutschlandweit 

festgestellte Trend, wird sich auch im Verbundgebiet zeigen und hat damit negative Auswirkungen 

auf die Leistungserbringung im ÖPNV im VRR ς dies ist bereits jetzt schon feststellbar und wird sich in 

den nächsten Jahren noch verstärken (siehe hierzu Kapitel 1.3.5.2, Fachkräftemangel im VRR). 
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Ferner ist eine Alterung der Erwerbstätigen in manchen Wirtschaftszweigen festzustellen. Der Anteil 

der Erwerbstätigen ab 55 Jahren gibt nicht nur Aufschluss über einen Aspekt der Altersstruktur in ei-

nem Wirtschaftszweig, sondern auch über den Ersatzbedarf in dieser Branche im kommenden Jahr-

zehnt. Mit Blick auf die Gesamtwirtschaft war 2022 deutschlandweit gut jeder vierte Erwerbstätige 

(26 %) 55 Jahre oder älter. Für den VRR liegen keine spezifischen Daten vor, es ist allerdings mit einer 

sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch im VRR zeigen 

wird. Dies hat dabei nicht nur Auswirkungen auf die Nachfrage nach ÖPNV-Leistungen im Verbundge-

biet, sondern auch Auswirkungen auf die Leistungserbringung im ÖPNV durch die Verkehrsunterneh-

men im VRR. 

Darüber hinaus hält der allgemeine Trend zu mehr Teilzeit weiter an. Teilzeitbeschäftigung kann ein 

Maß dafür sein, in welchem Umfang Erwerbstätige ihre Arbeitskraft einbringen beziehungsweise wie-

viel zusätzliches Potenzial in dieser Gruppe noch vorhanden ist. Auf der anderen Seite ermöglicht 

eine Teilzeitbeschäftigung unter Umständen erst die Aufnahme einer Arbeit, weil sie so mit privaten 

Verpflichtungen, wie beispielsweise der Betreuung von Kindern oder kranken Angehörigen, verein-

bart werden kann. Teilzeit kann auch Ausdruck einer stärkeren Präferenz für andere persönliche 

Schwerpunkte neben der Erwerbsarbeit sein. 2022 arbeitete fast jede zweite Frau (49 %) in einer 

Teilzeitbeschäftigung, bei den Männern war es nur jeder achte (13 %). Beide Geschlechter verzeich-

neten seit 2010 eine anhaltende leichte Zunahme der Teilzeitbeschäftigung. 

Der Fachkräftemangel ist daneben auch ein berufsfeldspezifisches Problem, wenn nicht ausreichend 

Personen mit entsprechender Berufsqualifikation auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind oder in man-

chen Bereichen ein überdurchschnittlich hoher Teilzeitanteil verzeichnet wird. Neben dem oben be-

schriebenen geschlechterspeifischen Aspekt ist auch eine (berufsspezifisch hohe) Arbeitsbelastung, 

die auch bei den Arbeitskräften im ÖPNV erkennbar ist, ein Grund für den Fachkräftemangel im 

ÖPNV. Das verdeutlicht, dass aufgrund der Umstände in einem Berufsfeld eine Steigerung des Ar-

beitsvolumens über die Aktivierung von Teilzeitkräften nicht immer möglich ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der deutschlandweit und damit sehr wahrscheinlich auch im 

Verbundgebiet des VRR festgestellte demographische Wandel hinsichtlich Erwerbstätigkeit und sozi-

alversicherungspflichtiger Beschäftigung wie skizziert in zweierlei Weise negativ auf den Bereich des 

ÖPNV einwirkt: Einerseits hat er negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach ÖPNV-Leistungen im 

Verbundgebiet (geringere Fahrtenhäufigkeit, niedrigere Ticketeinnahmen etc.) und andererseits auf 

die Leistungserbringung im ÖPNV durch die Verkehrsunternehmen im VRR hinsichtlich Arbeitskräfte-

potenzial, die den bereits heute festgestellten Fachkräftemangel in Zukunft noch weiter verschärfen 

wird. Demgegenüber kann der demografische Wandel auch zu einer erhöhten Nutzung des ÖPNV 

führen, da die ab Mitte der 2020er Jahre in den Ruhestand gehenden Babyboomer grundsätzlich mo-

biler sind als frühere Rentner und statistisch bereits heute Frauen und ältere Menschen vermehrt 

den ÖPNV nutzen. 

Der demografische Wandel, also die Alterung der Gesellschaft als Folge der demografischen Entwick-

lung, stellt Staat und Gesellschaft vor zunehmende Herausforderungen. Gleiches gilt für die Integra-

tion von Zuwandernden aus dem Ausland, wobei aufgrund des zunehmenden Arbeitskräftemangels 

mit der Zuwanderung auch große Chancen für den dauerhaften Erhalt des Wohlstands in Deutsch-

land verknüpft werden. Der (positive) Einfluss dieser Migration auf die Mobilität und die Mobilitäts-

entwicklung (Mobilitätsnachfrage) im Verbundgebiet des VRR muss noch untersucht werden. 
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Grundsätzlich sind die zuwandernden Personen im Durchschnitt jünger als die einheimische Bevölke-

rung, was zwar der Alterung der Gesellschaft entgegenwirkt, aber bislang nicht umkehren konnte21. 

 

1.3 Mobilität und Mobilitätsentwicklung  (Verkehr und Verkehrsentwicklung) 
im VRR 

Als Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) wird der Personenverkehr als Teil des öffentlichen Ver-

kehrs (ÖV) im Rahmen der Grundversorgung bzw. öffentlichen Daseinsvorsorge auf Straße, Schiene, 

Wasser und mittels Luftseilbahn bezeichnet. Daneben existieren auch Sonderformen des Linienver-

ƪŜƘǊǎΦ 5ƛŜ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ .ŜƎǊƛŦŦǎ αÖffentlicher tŜǊǎƻƴŜƴƴŀƘǾŜǊƪŜƘǊά ōŜȊƛŜƘǘ ǎƛŎƘ ƴƛŎƘǘ ƴǳǊ ŀǳŦ 

den kommunalen Nahverkehr (ÖSPV), sondern auch auf den Regionalverkehr (SPNV); er ist jeweils 

abzugrenzen vom Individualverkehr (nicht-öffentlich), Güterverkehr (nicht Personen-Transport) und 

Fernverkehr (im Gegensatz zum Nahverkehr). 

 

1.3.1 Bedeutung von Mobilität und ÖPNV für die Gesellschaft  

Der ÖPNV leistet einen unentbehrlichen Beitrag zur Mobilitätsversorgung der Gesellschaft und sozia-

len Teilhabe bzw. zur öffentlichen Daseinsvorsorge, zur Optimierung der Verkehrsströme, zur Stär-

kung der Wirtschaft, zur Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität ς und nicht zuletzt zur Errei-

chung der Klimaschutzziele. Der ÖPNV als nachhaltiges und ökologisches Verkehrsangebot ist dabei 

eine der tragenden Säulen der Verkehrs- bzw. Mobilitätswende in Deutschland und gleichzeitig be-

deutender Teil der Grundversorgung und der Daseinsvorsorge in den urbanen und ländlichen Räu-

men im Verbundgebiet. Daneben spielt der ÖPNV in weiteren Bereichen eine wichtige Rolle. 

 

1.3.1.1 Ökologische Bedeutung  

Die ökologische Bedeutung des ÖPNV bezieht sich insbesondere auf die Erreichung klimaschutzpoliti-

scher Ziele des Bundes und des Landes NRW, denn wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs 

ist, reduziert klimaschädliche Emissionen und schützt damit die Umwelt. Damit leistet der ÖPNV ei-

nen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, da durch Bus- und Bahnverkehr weniger klimaschädigendes 

Kohlendioxid (CO2) ausgestoßen wird. Deshalb muss eine Verkehrsverlagerung vom MIV auf den 

ÖPNV wesentlicher Bestandteil des Klimaschutzes und der Verkehrspolitik (Quelle: Homepage VDV) 

sowie der Verkehrswende sein (siehe hierzu auch Kapitel 1.2.2 und insbesondere Kapitel 2.1 und 

2.2).  

 
21 Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund war mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren im Schnitt gut elf Jahre jünger als die Bevöl-

kerung ohne Migrationshintergrund (47 Jahre). Besonders deutlich wird dies, wenn man sich die Anteile der Bevölkerung mit Migrations-

hintergrund an der Gesamtbevölkerung in einzelnen Alterskohorten anschaut. So hatten 40 % aller Personen bis zu einem Alter von zehn 

Jahren einen Migrationshintergrund, wohingegen der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in der Altersgruppe ab 65 Jahren bei 

14 % lag. Der Anstieg der Zuzüge 2022 war vor allem auf die Zuwanderung von Schutzsuchenden aus der Ukraine infolge des russischen 

Angriffskriegs zurückzuführen. Im Jahr 2022 wurden allein aus der Ukraine rund 1,1 Millionen Zuzüge erfasst. Unter den Geflüchteten aus 

der Ukraine gab es vergleichsweise viele Minderjährige und Frauen, was auch darauf zurückzuführen ist, dass für ukrainische Männer Aus-

reisebeschränkungen aus ihrem Land galten. Etwa 34 % der Zugezogenen aus der Ukraine im Jahr 2022 waren unter 18 Jahre alt; bei den 

18- bis unter 60-Jährigen lag der Anteil bei rund 55 %. Zuzüge von Personen ab 60 Jahren machten lediglich einen Anteil von etwa 11 % an 

den Gesamtzuzügen aus. (Quelle: IT.NRW 2024: https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/Aspekte/de-

mografie-migration.html). 
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Im Fokus des Klimaschutzes stehen Bemühungen, die Emission von klimaschädigenden Emissionen zu 

vermeiden oder zu vermindern, wie beispielsweise 

¶ ¢ǊŜƛōƘŀǳǎƎŀǎŜ ǎƛƴŘ ǳΦ ŀΦ YƻƘƭŜƴǎǘƻŦŦŘƛƻȄƛŘ ό/hіύΣ aŜǘƘŀƴ ό/IјύΣ 5ƛǎǘƛŎƪǎǘƻŦŦƳƻƴƻȄƛŘ όα[ŀŎƘπ

ƎŀǎάΣ bіhύΣ CƭǳƻǊƪƻƘƭŜƴǿŀǎǎŜǊǎǘƻŦŦŜ ǳƴŘ {ŎƘǿŜŦŜƭƘŜȄŀŦƭǳƻǊƛŘ ό{CњύΦ 

¶ Kohlenmonoxid oder Kohlenstoffmonoxid (CO) ist eine chemische Verbindung aus Kohlen-

stoff und Sauerstoff. 

¶ Stickoxid oder Stickstoffoxid (NOx) ist die Sammelbezeichnungen für die gasförmigen Oxide 

des Stickstoffs. 

¶ Flüchtige Kohlenwasserstoffe: Dies ist die Sammelbezeichnung von Benzol, Toluol, Ethylben-

zol und Xylol. Flüchtige Kohlenwasserstoffe entstehen hauptsächlich durch den Verkehr mit 

Verbrennungsmotoren (Benzol ist ein Bestandteil von Benzin) 

¶ Daneben spielt der Feinstaub eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. 

Der Energieverbrauch und damit die Schadstoffemission pro Fahrgast sind im ÖPNV deutlich geringer 

als beim MIV: Ein gut besetzter Linienbus beispielweise verursacht pro Fahrgast nur etwa 10 bis 25 % 

der Treibhausgas-Emissionen (Kohlenstoffdioxid, Methan und Distickstoffoxid) eines gut besetzten 

!ǳǘƻǎΦ 5ŜǊ mtb± ǾŜǊǳǊǎŀŎƘǘ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ȊǳƳ tƪǿ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘ ƴǳǊ ŘƛŜ IŅƭŦǘŜ ŘŜǊ /hі-Emissio-

nen. Nach Berechnungen des VDV spart die Nutzung von Bussen und Bahnen anstelle des Pkw bun-

desweit zirka 15 Millionen TonƴŜƴ /hі ǇǊƻ WŀƘǊ ŜƛƴΦ Lƴ YŀǇƛǘŜƭ н ŘŜǎ ±ww-Nahverkehrsplans 2025 wird 

detailliert auf die herausragende Bedeutung des ÖPNV für die Verkehrs- bzw. Mobilitätswende in 

Deutschland im Allgemeinen und im Verbundgebiet des VRR im Speziellen eingegangen (ÖPNV als 

Rückgrat der Verkehrswende). 

Der VRR hat vor diesem Hintergrund im SPNV ς aus umweltpolitischen Gründen, aber auch zur Ver-

besserung der Energiebilanz und als Beitrag zur Energieeffizienz ς einen neuen Weg beschritten und 

bewertet im Rahmen von Ausschreibungen nach dem NRW-RRX-Modell energieoptimierte Fahrzeug-

konzepte besonders positiv. Hierzu wurden garantierte Energieverbrauchsangaben der Hersteller 

über den Lebenszyklus der Fahrzeuge von mindestens 30 Jahren hochgerechnet. Die Energiekosten 

bilden zusammen mit den Investitions- und Instandhaltungskosten die Grundlage der Angebotswer-

tung über alle mit den Fahrzeugen verbundenen Kosten. Für das Fahrzeugkonzept wird der Energie-

verbrauch später unter fest definierten Rahmenbedingungen in der Realität überprüft. Bei einer 

Überschreitung ist der Hersteller schadensersatzpflichtig. Es hat sich in beiden oben genannten Aus-

schreibungsverfahren gezeigt, dass durch die hohe Gewichtung der Energieverbrauchs erhebliche 

Anreize zur Optimierung des Energieverbrauchs gesetzt werden konnten und zukünftig besonders 

energieeffiziente Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Das Ergebnis bisheriger Überprüfungen des Ener-

gieverbrauchs war, dass die herstellerseitig garantierten Energieverbräuche tatsächlich eingehalten 

worden sind. Vor diesem Hintergrund fließt die Energieeffizienz der angebotenen SPNV-Fahrzeuge 

bei wettbewerblichen Vergabeverfahren als wichtiges Bewertungskriterium in die Angebotsauswer-

tung ein. 

Auch die übrigen im SPNV eingesetzten Schienenfahrzeuge leisten einen wertvollen Beitrag zur Re-

duktion klimaschädigender Emissionen. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, werden im SPNV ς auf 

Basis der im Verbundgebiet des VRR jährlich erbrachten Zugkilometer, konkret im Fahrplanjahr 

2022/23 ς rund 00,0 % aller Betriebsleistungen mittels elektrischem Anrieb (im Verglich 2015: 

81,37 %) und rund 00,0 % aller Betriebsleistungen mittels Dieselantrieb erbracht (im Vergleich 2015: 

18,63 %). 

 



VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 81 von 422 

 

Anm.: Hier gegebenenfalls für en finalen VRR-Nahverkehrsplan eine Abbildung einfügen (Vgl. 2015 zu 

2024 ς sofern verfügbar). 

 

 
Exkurs 2: 
 
Einsatz von BEMU-Fahrzeugen im VRR und Pilotprojekt Wasserstoffzüge im VRR 
 
Anm.: Für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 wird hier gegebenenfalls der aktuelle Sachstand zum Ein-
satz von BEMU-Fahrzeugen im VRR dargestellt. 

 

 

Auch im Bereich ÖSPV wurden aus umweltpolitischen Gründen, aber auch zur Verbesserung der 

Energiebilanz und als Beitrag zur Energieeffizienz energieoptimierte Fahrzeugkonzepte umgesetzt.  

Die Verkehrsunternehmen im VRR rüsten ihre Busflotten weiter auf umwelt- und klimafreundliche 

Antriebstechnologien, konkret Elektro- und Wasserstoffantriebe um und der VRR unterstützt diese 

Investitionen mit Mitteln nach § 13 ÖPNVG NRW. Als Bewilligungsbehörde für Maßnahmen im be-

sonderen Landesinteresse nach § 13 ÖPNVG NRW übergab der VRR im Mai 2023 Förderbescheide 

mit Zuwendungen in Höhe von mehr als 43 Millionen Euro an sieben kommunale Verkehrsunterneh-

men aus unserem Verbundraum. Bereits seit Mitte 2017 investiert das Land NRW in alternative An-

triebstechnologien und fördert Elektro- und Wasserstoffbusse nach § 13 ÖPNVG NRW. Seitdem wur-

den insgesamt 338 Fahrzeuge im VRR bewilligt ς 242 Batteriebusse und 96 Wasserstoffbusse. Dabei 

zeigt sich seit einiger Zeit ein Trend hin zum nahezu emissionsfreien Brennstoffzellenantrieb. Mittler-

weile liegt der Anteil der Wasserstoffbusse bei 28 % aller bislang bewilligten Fahrzeuge. 

Konkrete Beispiele für den Einsatz umwelt- und klimafreundlicher Antriebstechnologien, die vom 

VRR nach § 13 ÖPNVG NRW bewilligt wurden, sind: Die Duisburger Verkehrs AG beschafft 25 Brenn-

stoffzellenbusse. Die NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH richtet ihre Fahrzeugflotte neu 

aus und investiert in 45 elektrisch betriebene Busse, inklusive der hierfür nötigen Infrastruktur. Die 

Rheinbahn AG und die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH beschaffen 20 bzw. 22 batterieelektri-

sche Busse. Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr GmbH erhält Zuwendungen für vier batteriebe-

triebene Elektrobusse und die entsprechende Infrastruktur. Die Vestische Straßenbahnen GmbH 

nutzt die bereitgestellten Fördermittel, um ihre Werkstätten für wasserstoffbetriebene Brennstoff-

zellenbussŜ Ȋǳ ǊǸǎǘŜƴΦ 5ƛŜ ²{² Ƴƻōƛƭ DƳōI ŜǊǿŜƛǘŜǊǘ ƛƘǊŜƴ CǳƘǊǇŀǊƪ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘŜǎ αIн-

² ²ŀǎǎŜǊǎǘƻŦŦƳƻōƛƭƛǘŅǘ ŦǸǊ ²ǳǇǇŜǊǘŀƭά ǳƳ ǿŜƛǘŜǊŜ он .ǊŜƴƴǎǘƻŦŦȊŜƭƭŜƴōǳǎǎŜΦ 

Neben umweltpolitischen Gründen und den Aspekten der Verbesserung der Energiebilanz und der 

Energieeffizienz des ÖPNV im Vergleich zum MIV besitzt der ÖPNV zwei weitere wichtige Vorteile im 

Vergleich zum MIV, dies sind einerseits seine höhere Kapazität und andererseits sein geringerer Flä-

chenverbrauch. Während die durchschnittliche Belegung eines Pkw nur 1,3 Personen (entspricht ei-

ner Auslastung von 26 %) und die Nutzungsdauer eines Pkw pro Tag im Schnitt eine Stunde beträgt, 

sind die Verkehrsmittel des ÖPNV täglich bis zu 20 Stunden im Einsatz. Die Auslastung liegt während 

der gesamten Betriebszeit durchschnittlich bei rund 30 % und somit höher als beim MIV und nimmt 

obendrein erheblich weniger Straßenraum in Anspruch. Hinzu kommt beim MIV noch der große Flä-

chenverbrauch für den fließenden und den ruhenden Verkehr (Parken), der sehr hoch ist und oft bei 

vergleichenden Betrachtungen nicht berücksichtigt wird. 
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Neben seinen genannten Vorteilen in puncto Klimaschutz, Kapazität und Flächenverbrauch ist der 

ÖPNV zudem eine sehr energieeffiziente Verkehrsart. 

Damit jedoch der Verkehrssektor seine eigenen Ziele erreicht sowie angemessen zum Erreichen der 

Klimaschutzziele der Bundesregierung insgesamt beiträgt, ist auch der ÖPNV aufgefordert, seine 

Energieeffizienz weiter zu erhöhen und seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Voraussetzung 

hierfür sind 

¶ Angebotsausweitungen bzw. eine verstärkte nachfrageorientierte und bedarfsgerecht an den 

Verkehrsströmen ausgerichtete Entwicklung des ÖPNV-Angebots, 

¶ ein verstärkter Einsatz innovativer Antriebstechnologien im SPNV und im ÖSPV, 

¶ die Nutzung von Ökostrom und  

¶ eine bessere Auslastung des ÖPNV (Züge und Busse) insbesondere in weniger stark nachge-

fragten Zeiten. 

 

Fahrzeugbestand aller im VRR tätigen 
Verkehrsunternehmen22 zum Stichtag 
1. Januar 2024 

eigener Bestand 
im Verkehrsun-

ternehmen 

Bestand bei den 
Auftragsunter-

nehmen 

Summe Anteil 

Euro I 0  1  1  0,0% 

Euro II 0  10  10  0,2% 

Euro III 17  62  79  1,6% 

Euro IV 12  111  123  2,5% 

Euro V 59  98  157  3,2% 

EEV 754  221  975  20,0% 

Euro VI 2.396  820  3.216  65,8% 

GtL (Gas-to-Liquid) 97  0  97  2,0% 

BtL (Biomass-to-Liquid) 0  0  0  0,0% 

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) 0  0  0  0,0% 

PtL (Power-to-Liquid / e-Fuels) 0  0  0  0,0% 

Gasbusse LPG (Flüssiggas) 0  0  0  0,0% 

Gasbusse CNG (Erdgas) 0  0  0  0,0% 

reine Oberleitungsbusse 31  0  31  0,6% 

Batterie-Oberleitungsbusse 28  0  28  0,6% 

reine Batteriebusse 130  0  130  2,7% 

Batteriebusse mit Range-Extender 0  0  0  0,0% 

Brennstoffzellenbusse 30  0  30  0,6% 

sonstige (mit Erläuterung) 0  7  7  0,1% 

Summe 3.554  1.330  4.884  100,0% 

Tabelle 000: Übersicht der von den Verkehrsunternehmen im VRR zum Stichtag 1. Januar 2024 eingesetzten Kraftomnibusse differenziert 

nach Antriebsart (Quelle: VRR AöR. VRR-interne Abfrage bei Verkehrsunternehmen). 

 

 
22 Eingetragen sind alle zum Stichtag 1. Januar 2024 im Bestand befindlichen, für den Einsatz auf eigenen Linien im Linienverkehr nach den 
§§ 42 und 43 PBefG vorgesehenen Kraftomnibusse. 
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Bedeutung der Schattierung: 

¶ grau: Dieselbusse, betrieben mit klassischem Diesel (inkl. Hybrid und Mild-Hybrid) 

¶ orange: Dieselbusse, betrieben mit alternativem Kraftstoff (inkl. Hybrid und Mild-Hybrid) 

¶ hellblau: Busse, betrieben mit Erd- oder Flüssiggas (Gasbusse) 

¶ grün: Batterie-, Oberleitungs-/Elektro- und Brennstoffzellenbusse (alternative bzw. klima-
freundliche Antriebstechnologien) 

 

Zum Stichtag 1. Januar 2024 befinden sich insgesamt 4.884 Kraftomnibusse im Bestand der im VRR 

tätigen Verkehrsunternehmen (davon 3.554 Busse im eigenen Bestand der Verkehrsunternehmen 

und 1.330 Busse von Subunternehmern), die für den Einsatz auf eigenen Linien im Linienverkehr nach 

den §§ 42 und 43 PBefG eingesetzt werden (können). Von diesen entfallen insgesamt 4.561 Kraftom-

nibusse (93,39 %) auf Dieselbusse, die mit klassischem Diesel (inklusive Hybrid und Mild-Hybrid) be-

trieben werden. Hiervon gehören 4.191 Dieselbusse den beiden neuesten und damit schadstoffärms-

ten Abgasnormen EEV und Euro VI an. 

Es wurden von den im VRR tätigen Verkehrsunternehmen zum 1. Januar 2024 zudem insgesamt 

219 Kraftomnibusse mit alternativen Antriebsarten (Batterie-, Oberleitungs-/Elektro- und Brennstoff-

zellenbusse) eingesetzt, die damit einen Anteil von 4,48 % aller eingesetzten Busse ausmachen. 

Ein Vergleich mit den Daten aus dem VRR-Nahverkehrsplan 2017 zeigt eine eindeutige Tendenz: 

Wurden im Jahr 2016 nur 54 Batterie-, Oberleitungs-/Elektro- und Brennstoffzellenbusse eingesetzt, 

so ist diese Zahl innerhalb von acht Jahren auf 219 Batterie-, Oberleitungs-/Elektro- und Brennstoff-

zellenbusse, also auf das Vierfache gestiegen. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anteile der von den im VRR tätigen Verkehrsunternehmen einge-

setzten Busse, hoch aggregiert nach den Antriebsarten Euro I bis VI und EEV einerseits und sonstigen 

ς alternativen ς Antriebsarten, wie (Batterie-, Oberleitungs-/Elektro- und Brennstoffzellenbusse) an-

dererseits in den Jahren 2016 und 2024. 

 

Antriebsarten Anteil 2016 Anteil 2024 
Entwicklung von 

2016 bis 2024 

Euro I bis Euro VI und EEV 98,14 % 93,52 % -4,62 % 

Sonstige ς alternative und klimafreundliche ς Antriebs-
arten (Batterie-, Oberleitungs-/Elektro- und Brennstoff-
zellenbusse) 

1,86 % 6,48 % 4,62 % 

Summe  100,00 % 100,00 % 0,00 % 

Tabelle 000: Entwicklung der Anteile der Antriebsarten zum Stichtag 1. Januar 2024 eingesetzten Kraftomnibusse (Quelle: VRR AöR. VRR-

interne Abfrage bei Verkehrsunternehmen). 

 

Noch immer nehmen die eher klassischen Antriebsarten Euro I bis VI und EEV mit 93,52 % den Lö-

wenanteil aller aktuell eingesetzten Busse ein, allerdings ist eine klare Tendenz hin zu alternativen 

Antriebsarten zu verzeichnen, deren Anteil sich von 1,86 % auf 6,48 % mehr als verdreifacht hat. Dies 

steht klar in Zusammenhang mit der seitens VRR besonderen Förderung klimafreundlicher Antriebe 

wie eingangs zu diesem Kapitel erläutert. 

Durch die beschriebenen Aktivitäten des VRR in beiden Teilbereichen des ÖPNV ς SPNV und ÖSPV ς 

ǿƛǊŘ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ Ŝƛƴ ǇƻǎƛǘƛǾŜǊ .ŜƛǘǊŀƎ ȊǳƳ [ŜƛǘōƛƭŘ ŘŜǎ ±ww α!ƴǘǊƛŜōǎǿŜƴŘŜ ƛƳ mtb±ά ƎŜƭŜƛǎǘŜǘ 
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(konkret: Der VRR setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2030 mindestens 90 Prozent der SPNV-Verkehre 

zu elektrifizieren. Ebenso müssen Anreizstrukturen und Finanzierungsstränge für die Antriebswende 

im ÖPNV gestärkt werden.). Für den Bereich SPNV kann der VRR seine Ziele und Vorstellungen als 

Aufgabenträger für den SPNV durch konkrete Vorgaben in Verkehrsverträgen direkt umsetzen. Für 

den Bereich ÖSPV kann der VRR über sein Fördermanagement Anreize für die kommunalen Verkehrs-

unternehmen schaffen, damit diese durch den Kauf entsprechender Fahrzeuge auf das Ziel des VRR 

einzahlen. 

 

1.3.1.2 Volksw irtschaftliche  Bedeutung  

Neben seinem positiven Beitrag zum Klimaschutz (ökologische Bedeutung) hat der ÖPNV auch eine 

erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung. Er trägt nicht nur dazu bei, dass täglich Millionen von 

Pendler* innen staufrei ς und damit ohne zusätzlichen Zeit- und Energieaufwand ς an ihre Zielorte 

gelangen, sondern trägt maßgeblich zur Wertschöpfung bei. 

Die Ergebnisse einer vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) im Jahr 2021 im Rahmen 

ŘŜǊ LƴƛǘƛŀǘƛǾŜ α5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘ Ƴƻōƛƭ нлолά ōŜŀǳŦǘǊŀƎǘŜƴ {ǘǳŘƛŜ23 machen deutlich, dass der ÖPNV ne-

ben seinen Vorteilen hinsichtlich Emissionen und ressourcenschonender Mobilität auch in einem er-

heblichen Umfang zur Wertschöpfung beiträgt. Deutschland profitiert spürbar von den Unternehmen 

des öffentlichen Verkehrs, denn jeder Euro direkte Wertschöpfung bei den Unternehmen des öffent-

lichen Verkehrs ist mit weiteren 2,10 Euro Wertschöpfung verknüpft. In Summe gehen rund 67,4 Mil-

liarden Euro der Wirtschaftsleistung in Deutschland auf Geschäftstätigkeiten der öffentlichen Ver-

kehrsunternehmen zurück. Zudem führt jeder Arbeitsplatz bei Unternehmen des öffentlichen Ver-

kehrs zu zwei weiteren Arbeitsplätzen in anderen Branchen. Damit sind über 930.000 Arbeitsplätze in 

Deutschland auf die Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen zurückzuführen. Auch hinsichtlich der 

Einkommenseffekte profitieren Haushalte und Familien. Beschäftigte der Unternehmen dieses Sek-

tors erzielen Einkommen in Höhe von rund 17,5 Milliarden Euro. 

 

1.3.1.3 ÖPNV als Teil der kritischen Infrastruktur  

Wegen seiner besonderen Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens ist der ÖPNV im Sek-

tor Transport und Verkehr eine kritische Dienstleistung im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 des BSI-Ge-

setzes. Voraussetzung für moderne arbeitsteilige Volkswirtschaften, die auf die Mobilität von Gütern 

und Personen angewiesen sind, ist ein durchgehend funktionsfähiges und leistungsstarkes Transport- 

und Verkehrssystem. Störungen im ÖPNV oder die Einstellung der ÖPNV-Leistung wirken sich spürbar 

auf viele Lebensbereiche aus. In der Wirtschaft würde es zu Problemen bei der Verfügbarkeit von 

Personal kommen, da diese ς sofern die Arbeitsstätte nicht in fußläufiger Entfernung ist und/oder 

kein anderes Verkehrsmittel zur Verfügung steht ς nicht zu ihren Arbeitsstätten gelangen. 

 

1.3.1.4 Soziale Bedeutung  

Die Menschen im VRR in allen Altersstufen, sozialen Schichten und Regionen verlangen nach einer 

adäquaten und gerechten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben; hierzu muss ein 

 
23 Das wissenschaftliche DǳǘŀŎƘǘŜƴ α5ŜǊ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊƪŜƘǊΥ 9ƛƴ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎŦŀƪǘƻǊ ŦǸǊ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘά ǿǳǊŘŜ ǾƻƳ .ŜǊŀǘǳƴƎǎ- und For-
schungsunternehmen Conoscope in Kooperation mit KOWID (Kompetenzzentrum öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge 
an der Universität Leipzig) erstellt. 
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Mobilitätsgrundangebot mit einer angemessenen Bedienung gewährleistet sein. So leistet der ÖPNV 

einen wichtigen Beitrag zur sozialen Teilhabe für viele Menschen im Verbundgebiet und zur Daseins-

vorsorge. 

Das Regionalisierungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 27. Dezember 1993 definiert die 

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Öffentli-

chen Personennahverkehr als eine Aufgabe der grundgesetzlich verankerten Daseinsvorsorge. Die 

Nahverkehrsgesetze der Länder beschreiben diese Aufgabe näher, indem sie genauere Angaben zur 

Berücksichtigung bestimmter öffentlicher Ziele setzen. So fordern die meisten Landesgesetze, die In-

teressen von Senioren, Familien, die Anbindung sozial wichtiger Ziele und die Verbindung zu den Mit-

tel- und Oberzentren zu berücksichtigen. Zur Sicherstellung der Mobilität der Bürger ist der ÖPNV 

nach wie vor von großer Bedeutung. 

Im bevölkerungsreichen und überwiegend dicht besiedelten Verbundgebiet des VRR wird besonders 

deutlich, dass der ÖPNV für einen großen Teil der Bevölkerung die alltägliche Mobilität sichert. Im 

Sinne der Daseinsvorsorge bietet der ÖPNV eine unverzichtbare Mobilitätsoption und zugleich eine 

umweltfreundliche und stadtverträgliche Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Unter Da-

seinsvorsorge werden Funktionen und Maßnahmen der Leistungsverwaltung verstanden, die das Ge-

meinwohl sichern. Es ist allgemein anerkannt, dass der ÖPNV eine Reihe von Aufgaben erfüllt, die für 

das Gemeinwesen unverzichtbar sind. Er gewährleistet die verkehrliche Erschließung und damit die 

Mobilität im städtischen und im ländlichen Raum. Als Massenverkehrsmittel trägt der ÖPNV zur Be-

friedigung der Verkehrsbedürfnisse zu Zeiten hoher Nachfrage (Spitzenlasten) und geringer Nach-

frage (Schwachlastzeiten) sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum bei. 

Nach § 1 Absatz 1 Regionalisierungsgesetz des Bundes ist die Sicherstellung einer ausreichenden Ver-

kehrsbedienung im ÖPNV eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Das Bundesrecht beschreibt damit eine 

Gewährleistungsverantwortung für den ÖPNV. Diese beruht auf dem Prinzip der Trennung von unter-

nehmerischer und staatlicher Verantwortung, das der Regionalisierung zugrunde liegt. Gemäß dem 

Bestellerprinzip ist die Festlegung und gegebenenfalls Bestellung der nötigen gemeinwirtschaftlichen 

Verkehrsleistungen durch die Aufgabenträger organisatorisch getrennt von der ökonomischen Um-

setzung dieser Verkehrsleistungen durch die Betreiber. Die Aufgabe der Daseinsvorsorge besteht da-

mit in erster Linie in planerischen, organisatorischen und finanziellen Maßnahmen der Leistungsver-

waltung. Durch sie legitimieren sich entsprechende Markteingriffe.  

 

1.3.1.5 Kulturelle Bedeutung  

Manche Einrichtungen des ÖPNV haben aufgrund ihrer technischen Besonderheiten den Status von 

Touristenattraktionen. Im Verbundgebiet des VRR ist in erster Linie die unter Denkmalschutz ste-

hende Wuppertaler Schwebebahn zu nennen, die darüber hinaus auch zahlreiche denkmalgeschützte 

Haltestellen besitzt. An ihrer westlichen Endstation befindet sich in der Rubensstraße eine Haltestelle 

des Solinger Oberleitungsbusses, der von dort unter anderem zum Bahnhof Solingen Mitte fährt. Mit 

Umstieg in den αMüngstenerά über die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands, die Müngstener Brü-

cke zwischen Remscheid und Solingen, können Fahrgäste Wuppertal-Oberbarmen erreichen. Gegen-

über ist das östliche Ende der Schwebebahn. Weitere touristisch interessante Anlagen des ÖPNV im 

VRR ist die H-Bahn in Dortmund und der SkyTrain am Flughafen Düsseldorf. In der einstigen Kultur-

hauptstadt Essen fährt auch heute noch die Kulturlinie 107 mit entsprechendem Informations-

schwerpunkt. 
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1.3.2 Nachfrageseite  der Mobilität  

Mobilität ist ein Grundbedürfnis von Menschen und eine Voraussetzung für die Teilnahme an wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Aktivitäten. Das entscheidende Kernelement ist dabei die Tat-

sache, dass Ortsveränderungen dazu dienen, am Zielort Bedürfnisse wie beispielsweise Einkaufen, 

Arbeiten, Freizeitgestaltung oder soziale Begegnungen zu befriedigen. Hierfür ist u. a. ein attraktives 

ÖPNV-Angebot notwendig, da nicht jedermann auf ein eigenes Verkehrsmittel zurückgreifen kann. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Mobilität von Menschen bzw. ihr Mo-

bilitätsverhalten sowie ihre Entwicklung in der Vergangenheit und in der Zukunft betrachtet. Es wird 

zudem dargestellt, welche Auswirkungen diese Einflussfaktoren auf die aktuelle und zukünftige Nach-

frage im ÖPNV haben und welche Maßnahmen für die Weiterentwicklung des ÖPNV sich hieraus er-

geben können. 

 

1.3.2.1 Inter modalität  (Intermodale Wegekette)  

Im Rahmen einer Mehrthemenbefragung des VRR von Februar 2023 mit 1.006 Befragten wurde auch 

das Thema Intermodalität behandelt. Die nachfolgende Abbildung zeigt, welche Verkehrsmittel in 

welcher Kombination für die zurückgelegten Wege verwendet wurden. 

 

 

Abbildung 000: Intermodalität ς Verkehrsmittelkombinationen (Quelle: Mehrthemenbefragung des VRR von Februar 2023) 

 

Der mit weitem Abstand größte Anteil aller Befragten (71 %) bewegt sich monomodal im Raum, es 

wird von diesen also nur ein einziges Verkehrsmittel für die erfragten Wege genutzt. Bei denen, die 

sich intermodal im Raum bewegen, stellt die Kombination aus dem (eigenen) Pkw als Fahrer oder 

Mitfahrer mit dem ÖPNV die größte Gruppe dar (20 %), was für das Thema P+R von Relevanz ist 

(siehe Kapitel 6.1.7.3). Diese Kombination darf nicht mit der ausschließlichen Nutzung von P+R 

gleichgesetzt werden, das es auch das Absetzen bzw. Abholen von Personen umfasst (K+R). Rund 
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11 % aller befragten kombiniert das eigene Fahrrad oder ein Leihfahrrad mit dem ÖPNV, was für das 

Thema B+R relevant ist (siehe Kapitel 6.1.7.2). Nur 3 % aller befragten kombiniert den eigenen oder 

einen geliehenen (E-)Tretroller mit dem ÖPNV, was für das Thema Mikromobilität wichtig ist (siehe 

Kapitel 6.1.7.6). 

Die nachfolgende Abbildung beleuchtet die Nutzungsintensität der drei genannten intermodalen We-

geketten.  

 

Abbildung 000: Intermodalität ς Nutzungsintensität der Verkehrsmittelkombinationen (Quelle: Mehrthemenbefragung des VRR von Feb-

ruar 2023) 

Sowohl die am häufigsten genannte Verkehrsmittelkombinationen aus Auto und ÖPNV als auch die 

Verkehrsmittelkombinationen aus Fahrrad und ÖPNV werden zu jeweils 26 % intensiv (vier- bis sie-

benmal pro Woche) und zu 41 % (Auto und ÖPNV) bzw. 49 % (Fahrrad und ÖPNV) extensiv, also sel-

tener als dreimal pro Monat genutzt. 

 

1.3.2.2 Pendlerströme ( Pendleraufkommen /-verflechtungen ) 

Das Pendleraufkommen als quantitative Größe in absoluten Zahlen (Fahrtenzahl) und die Pendlerver-

flechtungen zwischen Städten bzw. Regionen (Fahrtrichtung) sind wichtige Bestimmungsfaktoren für 

das Verkehrsaufkommen innerhalb des Verbundgebiets. 

Datenquelle für alle Angaben zum Pendleraufkommen, zu den Pendlerverflechtungen und zur Pend-

lerquote sind die Berechnungen der Statistischen Landesämter der Bundesrepublik bzw. der IT.NRW 

für NRW im sogenannten Pendleratlas (Pendlerrechnung der Länder24). Diese für NRW zuletzt am 

8. November 2021 aktualisierten Daten basieren auf den Ergebnissen der Pendlerrechnung25 der 

 
24 Die Pendlerrechnung der Länder stellt erstmalig tief regionalisierte Ergebnisse zu den Pendelnden für alle Gemeinden Deutschlands bereit. 
Für Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Thüringen werden Ergebnisse für Gemeindeverbände gezeigt. Die 
Ergebnisse basieren auf Auswertungen des Wohn- und Arbeitsortes und stellen daher die potenzielle Mobilität der Pendelnden dar. Der Weg 
zum Arbeitsort muss nicht zwangsläufig täglich zurückgelegt werden. Im neuen Pendleratlas werden die Ergebnisse der Pendlerrechnung 
deutschlandweit interaktiv präsentiert. Hier werden die Pendelverflechtungen zwischen einzelnen Städten und Gemeinden bzw. Gemeinde-
verbänden sowie Eckzahlen zu den Pendelnden und deren soziodemografischen Merkmalen dargestellt. Alle deutschlandweiten regionalen 
Ergebnisse stehen auch zum Download in der Regionaldatenbank Deutschland zur Verfügung. 
25 Methodische Erläuterung: Die Pendlerrechnung NRW liefert jährlich Angaben über die Pendelbewegungen der Erwerbstätigen auf Ge-
meindeebene. Erfasst werden die Pendelbewegungen zwischen den Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und die Pendelbewegungen, die 
über die Grenzen Nordrhein-Westfalens bzw. Deutschlands hinausgehen. Zudem werden für jede Gemeinde in Nordrhein-Westfalen ausge-
wählte Merkmale der Pendler ausgewiesen. Diese sind Geschlecht, Alter, Beschäftigungsumfang, Stellung im Beruf, Wirtschaftsbereich und 
Pendeldistanz. Berücksichtigt werden alle Erwerbstätigen, die eine auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig vom Umfang 
dieser Tätigkeit. Hierzu gehören die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die geringfügig Beschäftigen, die Beamten und die Selbststän-
digen. Die Pendlerrechnung ist eine Sekundärstatistik, die die benötigten Arbeits- und Wohnortangaben sowie die Merkmale der Pendler aus 
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IT.NRW, die wiederum auf Daten der Personalstandstatistik und des Mikrozensus sowie der Beschäf-

tigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit basieren. Es werden in allen Tabellen zum Pendlerauf-

kommen jeweils nur die Berufspendler26 angegeben. 

Das Verbundgebiet des VRR als polyzentrischer Ballungsraum in der Metropolregion Rhein-Ruhr ist 

ein wichtiger Verkehrsraum und zeichnet sich durch hohe Pendlerverflechtungen aus: ca. 3,3 Millio-

nen Berufspendler*innen bewegen sich täglich zwischen den Kreisen und Städten im Verbundgebiet 

des VRR. Ergänzt wird diese Zahl durch die ca. 2,2 Millionen täglichen innergemeindlichen Pend-

ler*innen. Allein durch das Pendeln kommen so jährlich ca. 2,6 Milliarden Fahrten im Verbundgebiet 

des VRR zustande. Neben den Fahrten zur Arbeitsstätte kommen noch Freizeit-, Erledigungs-, Ausbil-

dungs- und sonstige Fahrten hinzu. Insgesamt werden im Verbundgebiet täglich über 24 Millionen 

Wege zurückgelegt. 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Anzahl der innergemeindlichen Pendler (Binnenpendler)27, die 

Anzahl der Ein- und Auspendler28 sowie der hieraus berechnete Pendlersaldo29 für die zehn bevölke-

rungsreichsten kreisfreien Städte in NRW (hellgrün hinterlegt), davon sechs Städte im Verbundgebiet 

des VRR (dunkelgrün hinterlegt) für das Bezugsjahr 2021 dargestellt. 

 

Pendelsaldo der zehn bevölkerungsreichsten Städte in NRW (Jahr 2021) 

Kreisfreie 
Stadt 

Bevölkerung 
am 

30.06.2021 

Innerge-
meindlich 
Pendelnde 

Einpen-
delnde 

Auspen-
delnde 

Pendel-
saldo 

Summe Ein- 
und Aus-

pendelnde 

Summe Bin-
nen-, Ein- 
und Aus-

pendelnde 

Köln 1.073.426  388.836  346.086  165.510  180.576  511.596  900.432  

Düsseldorf 618.023  212.357  319.747  109.452  210.295  429.199  641.556  

Dortmund 585.972  185.346  137.748  101.705  36.043  239.453  424.799  

Essen 579.954  167.917  157.637  106.299  51.338  263.936  431.853  

Duisburg 494.812  124.006  105.528  104.844  684  210.372  334.378  

Bochum 363.593  97.709  88.830  80.706  8.124  169.536  267.245  

Wuppertal 354.333  106.851  61.721  63.645  -1.924  125.366  232.217  

 
unterschiedlichen Statistiken heranzieht. Die Personalstandstatistik liefert Informationen zu den Beamten, die Beschäftigungsstatistik der 
Bundesagentur für Arbeit zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie geringfügig Entlohnten und kurzfristig Beschäftigten, der 
Mikrozensus zu den Selbstständigen und (unbezahlten) mithelfenden Familienangehörigen. Fehlende Angaben zu den Merkmalen der ge-
ringfügig Beschäftigten sowie den Selbstständigen und (unbezahlten) mithelfenden Familienangehörigen werden geschätzt. Die Pendeldis-
tanzen werden über Luftlinienentfernungen in Kilometern auf Basis von Geodaten angenähert. Die Pendlerrechnung NRW greift im Wesent-
lichen auf Vollerhebungen zurück, die die Erwerbstätigen valide erfassen. Daher ist die Qualität der Daten als sehr gut zu bewerten. 
26 Zu den Berufspendlern zählen alle Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen, selbstständig ein Gewerbe oder eine 
Landwirtschaft betreiben, einen freien Beruf ausüben oder als unbezahlt mithelfendes Familienmitglied tätig sind. Hierbei ist die tatsächlich 
geleistete oder vertragsmäßig zu leistende Arbeitszeit ohne Bedeutung. Auszubildende, Beamtenanwärter sowie Zeit- und Berufssoldaten 
sind ebenfalls zu den Berufspendlern zuzurechnen. Wehrpflichtige und Zivildienstleistende zählen hiernach ebenfalls zu den Berufspendlern. 
Nicht zu den Berufspendlern zählen dagegen Hausfrauen und Hausmänner sowie ehrenamtlich tätige Personen. 
27 Innergemeindliche Pendler sind Erwerbstätige, die auf ihrem täglichen Weg zur Arbeitsstätte innerhalb der Gemeindegrenze unterwegs 
sind. 
28 Aus- und Einpendler sind Erwerbstätige, die auf ihrem täglichen Weg zur Arbeitsstätte eine Gemeindegrenze überschreiten. Für die Ge-
meinde, in der sie wohnen aber nicht arbeiten, sind sie Auspendler, für die Gemeinde, in der sie arbeiten aber nicht wohnen, sind sie Ein-
pendler. 
29 Der Pendlersaldo ist die Anzahl Einpendler abzüglich der Anzahl Auspendler. Von einem positiven Pendlersaldo wird gesprochen, wenn 
mehr Erwerbstätige in die Gemeinde einpendeln als auspendeln. Pendeln dagegen mehr Erwerbstätige aus der Gemeinde aus als ein, wird 
von einem negativen Pendlersaldo gesprochen. 
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Bielefeld 332.990  119.238  88.760  51.526  37.234  140.286  259.524  

Bonn 330.971  106.787  138.465  60.072  78.393  198.537  305.324  

Münster 315.245  124.068  108.998  45.337  63.661  154.335  278.403  

Summe Städte im VRR 894.186  871.211  566.651  304.560  1.437.862  2.332.048  

Tabelle 000: Pendelsaldo der zehn bevölkerungsreichsten Städte in NRW im Jahr 2021 (Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten-

quelle: IT.NRW) 

 

Anm.: Hierzu eine aussagekräftige thematische Karte erstellen und diese hier einfügen oder in den An-

hang stellen! 

 

Die vorangegangene Tabelle zeigt, dass täglich zwischen rund 62.000 (Stadt Wuppertal) und 320.000 

Menschen (Stadt Düsseldorf) in die sechs größten Städte im VRR einpendeln. In der Summe sind es 

870.000 Einpendelnde täglich. Demgegenüber pendeln täglich nur zwischen 64.000 (Stadt Wupper-

tal) und 109.000 Personen aus diesen sechs Städten aus (Stadt Düsseldorf); in der Summe sind es 

567.000 Auspendelnde. 

Ferner zeigt die Tabelle, dass fünf der sechs bevölkerungsreichsten kreisfreien Städte im Verbundge-

biet des VRR einen positiven Pendlersaldo, also höhere Einpendler- als Auspendlerzahlen aufweisen. 

Die einzige Ausnahme bildet die Stadt Wuppertal mit einem negativen Pendlersaldo von knapp 2.000 

Pendlern. Der Überschuss der übrigen Städte reicht von knapp 700 Erwerbstätigen (Stadt Duisburg) 

bis zu rund 210.000 Erwerbstätigen (Stadt Düsseldorf). Damit verbunden ist ein großes Pendlerauf-

kommen morgens in die betreffende (Innen-)Stadt und ein großes Pendleraufkommen abends aus 

der (Innen-)Stadt ins Umland. 

Wichtig für das gesamte auf dem Pendelaufkommen basierende Fahrtenaufkommen innerhalb einer 

Stadt bzw. eines definierten Raumes, ist die Summe des Binnen-, Ein- und Auspendelns. So werden in 

den betrachteten sechs kreisfreien Städten im VRR täglich zwischen rund 232.000 Fahrten (Stadt 

Wuppertal) und knapp 642.000 Fahrten (Stadt Düsseldorf) zum Zweck des Berufspendelns zurückge-

legt. 

Ein Vergleich der Pendlerverflechtungen zwischen dem Jahr 2014 (Datenstand VRR-Nahverkehrsplan 

2017) und dem Jahr 2021 (Datenstand VRR-Nahverkehrsplan 2025) zeigt bei allen sechs Städten eine 

Zunahme sowohl der Ein- als auch der Auspendlerzahlen (siehe nachfolgende Tabelle). Die prozentu-

ale Zunahme der Einpendler aller betrachteten sechs Städte liegt zwischen 5,6 % (Städte Duisburg 

und Dortmund) und 10,6 % (Stadt Düsseldorf) und bei den Auspendlern zwischen 12,0 % (Stadt Dort-

mund) und 18,0 % (Stadt Düsseldorf). Bei den innergemeindlichen Pendlern zeigt sich ein gemischtes 

Bild: Die Städte Düsseldorf, Bochum, Essen und Wuppertal zeigen seit 2014 eine schrumpfende An-

zahl innergemeindliche Pendler wohingegen die Städte Dortmund und Duisburg eine steigende An-

zahl innergemeindliche Pendler verzeichnen. Insgesamt ist das Ein- und Auspendlervolumen der 

sechs größten Städte im VRR seit 2014 um rund 141.000 Pendler oder 10,9 % angewachsen.30 

 
30 Im von KCW erarbeiteten Strategiekonzept Verkehr & Mobilität im VRR 2030/2045 wird dies in der allgemeinen Tendenz für die Jahre 
von 2013 bis 2018 ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘΥ α5ƛŜ !ƴŀƭȅǎŜ Ǿƻƴ tŜƴŘƭŜǊŘŀǘŜƴ ȊŜƛƎǘΣ Řŀǎǎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ WŀƘǊŜƴ нлмо ǳƴŘ нлму ŘƛŜ ½ŀƘƭ ŘŜǊ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎǎπ
verhältnisse und damit die Anzahl der Pendlerinnen und Pendler um 10,4 % gestiegen ist. Dabei steigt insbesondere der Anteil der Pendle-
rinnen und Pendler, die in den VRR-Verbundraum bzw. aus diesem hinaus pendeln, sowie der Anteil der Pendlerinnen und Pendler, die 
innerhalb des VRR-Verbundraums zwischen den Städten pendeln (Interkommunale Pendler). Der Anteil der Binnenpendler hingegen ist im 
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Anzahl täglicher Ein- und Auspendelnder bei den sechs größten Einpendlerstädten im 
VRR und Veränderung seit 2014 (Nahverkehrsplan 2017) 

Kreisfreie 
Stadt im 

VRR 

Einpendelnde Auspendelnde Summe Ein- und Auspendelnde 

Jahr 
2014 

Jahr 
2021 

Differenz 

Jahr 
2014 

Jahr 
2021 

Differenz 

Jahr 
2014 

Jahr 
2021 

Differenz 

abso-
lut 

pro-
zen-
tual 

abso-
lut 

pro-
zen-
tual 

abso-
lut 

Pro-
zen-
tual 

Düsseldorf 289.134 319.747 30.613 10,6% 92.743 109.452 16.709 18,0% 381.877 429.199 47.322 12,4% 

Dortmund 130.504 137.748 7.244 5,6% 90.802 101.705 10.903 12,0% 221.306 239.453 18.147 8,2% 

Essen 145.482 157.637 12.155 8,4% 93.039 106.299 13.260 14,3% 238.521 263.936 25.415 10,7% 

Duisburg 99.908 105.528 5.620 5,6% 90.879 104.844 13.965 15,4% 190.787 210.372 19.585 10,3% 

Bochum 81.269 88.830 7.561 9,3% 70.865 80.706 9.841 13,9% 152.134 169.536 17.402 11,4% 

Wuppertal 56.664 61.721 5.057 8,9% 55.217 63.645 8.428 15,3% 111.881 125.366 13.485 12,1% 

Summe 802.961 871.211 68.250 8,5% 493.545 566.651 73.106 14,8% 1.296.506 1.437.862 141.356 10,9% 

Tabelle 000: Anzahl täglicher Ein- und Auspendelnder bei den sechs größten Einpendlerstädten im VRR und Veränderung seit 2014 (Nah-

verkehrsplan 2017) (Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Datenquelle: IT.NRW 

 

Anm. Hierzu ggf. eine aussagekräftige thematische Karte erstellen und diese hier einfügen oder in den 

Anhang stellen. 

 

Alternativ: Die nachfolgende Tabelle kann wegen ihrer Größe ς sofern gewählt ς im Format DIN-A-3 

gefaltet an dieser Stelle in den VRR-Nahverkehrsplan 2025 aufgenommen werden. 

 

 

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf die vorangegangene Tabelle (Pendlersaldo der bevölke-

rungsreichsten kreisfreien Städte im Verbundgebiet des VRR im Jahr 2021) sowie Tabelle 000 

 
Zeitraum 2013-2018 gesunken. ώΧϐ 5ƛŜ ƛƴ ŀōǎƻƭǳǘŜƴ ½ŀƘƭŜƴ ƎŜƳŜǎǎŜƴŜ tŜƴŘƭŜǊȊǳƴŀƘƳŜ ŦƛƴŘŜǘ ƛƴ ŜǊǎǘŜǊ [ƛƴƛŜ ŀǳŦ ŘŜƴ IŀǳǇǘŀŎƘǎŜƴ ƛƳ ±ww-
Verbundraum statt. Überdurchschnittliche Zunahme verzeichnen aber auch tangentiale und bisher weniger starke Relationen. Grundsätz-
lich richtet diese Analyse das Augenmerk auf die Verbesserung interkommunaler Verflechtungen. Auch gewinnen Verflechtungen mit Städ-
ten außerhalb des Verbundraumes an Bedeutung.ά 

Jahr 2014 Jahr 2021
Differenz 

(absolut)

Differenz 

(prozentual)
Jahr 2014 Jahr 2021

Differenz 

(absolut)

Differenz 

(prozentual)
Jahr 2014 Jahr 2021

Differenz 

(absolut)

Differenz 

(prozentual)
Jahr 2014 Jahr 2021

Differenz 

(absolut)

Differenz 

(prozentual)

Düsseldorf 212.924 212.357 -567 -0,3% 289.134 319.747 30.613 10,6% 92.743 109.452 16.709 18,0% 381.877 429.199 47.322 12%

Dortmund 173.783 185.346 11.563 6,7% 130.504 137.748 7.244 5,6% 90.802 101.705 10.903 12,0% 221.306 239.453 18.147 8%

Essen 170.312 167.917 -2.395 -1,4% 145.482 157.637 12.155 8,4% 93.039 106.299 13.260 14,3% 238.521 263.936 25.415 11%

Duisburg 119.429 124.006 4.577 3,8% 99.908 105.528 5.620 5,6% 90.879 104.844 13.965 15,4% 190.787 210.372 19.585 10%

Bochum 100.907 97.709 -3.198 -3,2% 81.269 88.830 7.561 9,3% 70.865 80.706 9.841 13,9% 152.134 169.536 17.402 11%

Wuppertal 107.840 106.851 -989 -0,9% 56.664 61.721 5.057 8,9% 55.217 63.645 8.428 15,3% 111.881 125.366 13.485 12%

Innerörtlich Pendelnde Einpendelnde Auspendelnde Summe Aus- und Einpendelnde

Änderung Pendelsalden zwischen 2014 (VRR-Nahverkerhsplan 2017) und 2021 (VRR-Nahverkehrsplan 2025)

Kreisfreie 

Stadt
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(Erwerbstätigenzahlen) und zeigt die Einpendlerquote31 und die Auspendlerquote32 der sechs bevöl-

kerungsreichsten kreisfreien Städte im Verbundgebiet VRR. 

 

Aktuelle Ein- und Auspendlerquoten der sechs bevölkerungsreichsten kreis-
freien Städte im Verbundgebiet des VRR im Vergleich zum Jahr 2014 

Kreisfreie 
Stadt 

Erwerbstä-
tige nach In-
landskon-

zept 
(30.06.2022) 

Einpen-
delnde (Jahr 

2021) 

Einpendlerquote Auspen-
delnde 

(Jahr 2021) 

Auspendlerquote 

2021 2014 Differenz 2021 2014 Differenz 

Köln   346.086        165.510        

Düsseldorf 551.300  319.747  58,0% 57,6% 0,4% 109.452  19,9% 30,3% -10,4% 

Dortmund 331.000  137.748  41,6% 42,9% -1,3% 101.705  30,7% 34,3% -3,6% 

Essen 343.300  157.637  45,9% 46,1% -0,2% 106.299  31,0% 35,3% -4,3% 

Duisburg 232.800  105.528  45,3% 45,5% -0,2% 104.844  45,0% 43,2% 1,8% 

Bochum 192.100  88.830  46,2% 44,6% 1,6% 80.706  42,0% 41,3% 0,7% 

Wuppertal 173.900  61.721  35,5% 34,4% 1,1% 63.645  36,6% 33,9% 2,7% 

Bielefeld   88.760        51.526        

Bonn   138.465        60.072        

Münster   108.998        45.337        

Summe der 
VRR-Städte 

1.824.400  871.211  47,8%     566.651  31,1%     

Tabelle 000: Aktuelle Ein- und Auspendlerquoten der sechs bevölkerungsreichsten kreisfreien Städte im Verbundgebiet des VRR im Ver-

gleich zum Jahr 2014 (Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Datenquelle: IT.NRW) 

 

Die aktuellen Einpendlerquoten der sechs bevölkerungsreichsten kreisfreien Städte im Verbundge-

biet des VRR liegen im Jahr 2021 durchschnittlich bei 47,8 % und weisen dabei eine Bandbreite zwi-

schen 35,5 % (Stadt Wuppertal) und 58,0 % (Stadt Düsseldorf) auf. Ein Vergleich der aktuellen Ein-

pendlerquoten mit denen aus dem VRR-Nahverkehrsplan 2017 (Datenstand 2014) zeigt nur kleine 

Unterschiede zwischen -1,3 % (Stadt Dortmund) und +1,6 % (Stadt Bochum). 

Die aktuellen Auspendlerquoten der sechs bevölkerungsreichsten kreisfreien Städte im Verbundge-

biet des VRR liegen im Jahr 2021 durchschnittlich bei 31,1 % und weisen dabei eine ς im Vergleich zu 

den Einpendlerquoten ς größere Bandbreite zwischen 19,9 % (Stadt Düsseldorf) und 45,0 % (Stadt 

Duisburg) auf. Ein Vergleich der aktuellen Auspendlerquoten mit denen aus dem VRR-Nahverkehrs-

plan 2017 (Datenstand 2014) zeigt im Vergleich zu den Einpendlerquoten größere Bandbreite zwi-

schen -10,4% (Stadt Düsseldorf) und +2,7 % (Stadt Wuppertal) auf. 

Der in den beiden nachfolgenden Tabellen dargestellte Pendlersaldo zeigt im Vergleich zu den Ein- 

und Auspendlerquoten differenziertes Bild hinsichtlich der Pendlerverflechtungen. In diesen beiden 

Tabellen werden für die sechs bevölkerungsreichsten Städte im Verbundgebiet des VRR die Einpend-

ler nach ihrem Wohnort (Tabelle 000) und die Auspendler nach ihrem Arbeitsort (Tabelle 000) diffe-

renziert dargestellt. Es werden der besseren Übersichtlichkeit halber jeweils nur die drei wichtigsten 

 
31 Die Einpendlerquote ist der Anteil der Einpendler über die Grenze der jeweiligen Stadt an den Erwerbstªtigen am Arbeitsort in Prozent. 

32 Die Auspendlerquote ist der Anteil der Auspendler über die Grenze der jeweiligen Stadt an den Erwerbstªtigen am Wohnort in Prozent. 
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Wohnorte (Tabelle 000) bzw. Arbeitsorte (Tabelle 000) angegeben. Diese Daten basieren ebenfalls 

auf den im Dezember 2021 aktualisierten Ergebnissen der Pendlerrechnung der IT.NRW. 

 

!ǊōŜƛǘǎƻǊǘ ƛƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ Χ ²ƻƘƴƻǊǘ ƛƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ Χ 

Düsseldorf 
Duisburg 
20.861 

Neuss 
18.234 

Köln 
15.295 

Dortmund 
Bochum  
11.784 

Lünen 
10.545 

Castrop-Rauxel 
6.336 

Essen 
Gelsenkirchen 

13.478 
Bochum 
13.445 

Mülheim an der Ruhr 
12.897 

Duisburg 
Oberhausen 

11.095 
Moers 
8.811 

Essen 
8.348 

Bochum 
Herne 
12.332 

Dortmund 
11.802 

Essen 
8.771 

Wuppertal 
Remscheid 

6.183 
Solingen 

5.112 
Velbert 
3.697 

Tabelle 000: Die größten Einpendlerströme im Verbundgebiet des VRR im Jahr 2021 (Eigene Darstellung, Datenquelle: IT.NRW) 

 

 

²ƻƘƴƻǊǘ ƛƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ Χ !ǊōŜƛǘǎƻǊǘ ƛƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ Χ 

Düsseldorf 
Köln 
9.556 

Neuss 
9.441 

Ratingen 
7.284 

Dortmund 
Bochum 
11.802 

Essen 
5.959 

Hagen 
4.881 

Essen 
Düsseldorf 

13.236 
Mülheim an der Ruhr 

9.393 
Bochum 

8.771 

Duisburg 
Düsseldorf 

20.861 
Essen 
9.213 

Oberhausen 
8.487 

Bochum 
Essen 
13.455 

Dortmund 
11.784 

Herne 
6.446 

Wuppertal 
Düsseldorf 

9.698 
Remscheid 

6.727 
Solingen 

5.153 

Tabelle 000: Die größten Auspendlerströme im Verbundgebiet des VRR im Jahr 2014 (Eigene Darstellung, Datenquelle: IT.NRW) 

 

Beide Tabellen zeigen, dass der Wohnort der meisten Einpendler bzw. der Arbeitsort der meisten 

Auspendler in einer jeweils direkt angrenzenden Gebietskörperschaft ist. Unterstützt werden diese 

Aussagen von den Daten aus dem Strategiekonzept Verkehr & Mobilität im VRR 2030/2045, das von 

KCW im Auftrag des VRR erarbeitet wurde (siehe nachfolgende Tabelle). Die nachfolgende Tabelle 

vergleicht zwar zwei unterschiedliche Erhebungsjahre (2013 und 2018), allerdings unterstreichen 

diese Ergebnisse in der Tendenz die im vorliegenden VRR-Nahverkehrsplan 2025 aktuelleren Daten 

(2014 und 2021). 
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Jahr 2013 Jahr 2018 Entwicklung von 2013 
bis 2018 

 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl prozentual 

Extraregionale Pendler in/aus VRR 405.579  14,9 % 483.324  16,1 % 77.745  19,2 % 

Interkommunale Pendler im VRR 1.111.192  40,9 % 1.234.844  41,2 % 123.652  11,1 % 

Binnenpendler in VRR-Kommunen 1.199.531  44,2 % 1.279.841  42,7 % 80.310  6,7 % 

Summe 2.716.302  100,0 % 2.998.009  100,0 % 281.707  10,4 % 

Tabelle 000: Extraregionale, interkommunale und Binnenpendler in VRR-Kommunen (Eigene Darstellung. Quelle: Strategiekonzept Verkehr 

& Mobilität im VRR im Jahr 2023/2045, Datengrundlage: Daten der Bundesagentur für Arbeit). 

 

Hierzu wird im Strategiekonzept zusammenfassend analysiert: αDie Analyse von Pendlerdaten auf 

der Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit aus den Jahren 2013 und 2018 zeigt, dass zwischen 

den Jahren 2013 und 2018 die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse und damit die Anzahl der Pendle-

rinnen und Pendler im VRR um 10,4 % gestiegen ist. Dabei steigt insbesondere der Anteil der Pendle-

rinnen und Pendler, die in den VRR-Verbundraum ein- bzw. aus VRR-Verbundraum auspendeln, so-

wie der Anteil der Pendlerinnen und Pendler, die innerhalb des VRR-Verbundraums zwischen den 

Städten pendeln (Interkommunale Pendler). Der Anteil der Binnenpendler hingegen ist im Zeitraum 

2013 bis 2018 gesunken. Die in absoluten Zahlen gemessene Pendlerzunahme findet in erster Linie 

auf den Hauptachsen im VRR-Verbundraum statt. Überdurchschnittliche Zunahme verzeichnen aber 

auch tangentiale und bisher weniger starke Relationen.ά 

 

1.3.2.3 Modal Split  (Verkehrsaufkommen/ -leistung nach Verkehrsmittel)  

Der Modal Split (auch Modal Share genannt) ist eine Kenngröße zur Aufteilung der Verkehrsnach-

frage auf verschiedene Verkehrsmittel. Er stellt die prozentuale Verteilung des Verkehrsaufkommens 

(Wege) oder der Verkehrsleistung (Personenkilometer) differenziert nach den Verkehrsmitteln dar. 

Er gibt somit die Anteile der einzelnen Verkehrsarten an den insgesamt zurückgelegten Kilometern 

oder den pro Tag unternommenen Wegen wieder. Zudem dient er im Rahmen der Verkehrsplanung, 

welche die verkehrlichen Auswirkungen von infrastrukturellen Änderungen, verkehrstechnischen Än-

derungen sowie Änderungen der Raumstruktur prognostiziert und analysiert und im klassischen Mo-

dell aus vier Stufen besteht (Verkehrserzeugung, -verteilung, -aufteilung und -umlegung), der Auftei-

lung von Verkehrsströmen auf die verschiedenen Verkehrsmittel. Er dient als guter Indikator, um 

Veränderung im Mobilitätsverhalten über die Jahre hinweg zu erkennen. 

Im Strategiekonzept Verkehr & Mobilität im VRR 2030/2045 und seiner Weiterentwicklung (siehe Ka-

pitel 1.2.2.1 und 2.1) wird durch den Gutachter KCW zum Modal Split ausgeführt, dass im VRR der 

Verkehrsanteil des MIV mit sinkender Stadtgröße zunimmt. Ferner wird festgestellt, dass der Unter-

schied zwischen den VRR-Städten und den sogenannten Best-Practice-Kommunen weniger groß ist 

als unter den großen Großstädten (Unterschied von zwei Prozentpunkten z. B. zwischen Düsseldorf 

mit 40 % zu Leipzig mit 38 %), sondern vielmehr unter den kleinen Großstädten (Unterschied von 

neun Prozentpunkten z. B. zwischen Krefeld mit 51 % und Erfurt mit 42 %) und sogar den Mittelstäd-

ten (Unterschied von 15 Prozentpunkten z. B. zwischen Langenfeld mit 52 % und Bregenz mit 37 %). 

Siehe hierzu die drei nachfolgenden Abbildungen. In diesen Werten spiegelt sich die besondere Her-

ausforderung des polyzentrischen VRR-Raums mit vielfältigen, Gemeindegrenzen überschreitenden 

Verflechtungen wider, auf die vor allem das Straßennetz sehr gut ausgerichtet ist. Für den Rad- und 

Fußverkehr und auch den ÖPNV gibt es insofern erheblichen Nachholbedarf. Die Analyse von Modal-
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Split-Auswertungen aus Kommunen im Verbundgebiet des VRR und den erwähnten Best-Practice-

Kommunen gibt Aufschluss darüber, welche Rolle der MIV im Verbundgebiet des VRR einnimmt. Die 

drei folgenden Abbildungen veranschaulichen diese Erkenntnisse. 

 

 

Abbildung 000: Modal Split-Auswertungen von Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern (Quelle: KCW) 
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Abbildung 000: Modal-Split-Auswertungen von Städten mit zwischen 100.000 und 500.000 Einwohnern (Quelle: KCW) 

 

 

Abbildung 000: Modal Split-Auswertungen von Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern (Quelle: KCW) 
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Da keine mit einer verbundweit einheitlichen Erhebungsmethodik erfassten Daten zum Thema Mo-

dal Split vorliegen, muss auf die vorhandenen ς in der Regel im Rahmen von Nahverkehrs- und/oder 

Verkehrsentwicklungsplänen oder durch die Grundlagenuntersuchung Mobilität und Verkehr im VRR 

erhobenen ς Daten zurückgegriffen werden. 

Anm.: Gegebenenfalls hier für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 die im Onlinetool α/h2- und 

Kosteneffizienzrechnerά ό/ƻYƻύ33 hinterlegten Angaben zum Modal split der einzelnen Gebietskörper-

schaften im VRR aufnehmen (keine landes- oder verbundweit einheitliche Erhebungsmethodik!).  

Im Rahmen der Grundlagenuntersuchung Mobilität und Verkehr im VRR wurde durch das Gutachter-

büro Mobility Institut Berlin (MIB) herausgearbeitet, dass der Verbundraum geprägt ist durch einen 

sehr hohen Anteil von Wegen, die mit Verkehrsmitteln des MIV zurückgelegt werden. Der Anteil liegt 

derzeit bei 57 % aller zurück gelegten Wege. Die Wege, die mit dem ÖPNV zurückgelegt werden, sind 

hingegen relativ gering. Besonders in den Teilräumen Bergisches Städtedreieck (mit den Städten 

Wuppertal, Solingen und Remscheid) und dem kleinstädtisch-ländlich geprägten Nordwesten sind die 

Anteile des MIV sehr hoch. Während im kleinstädtischen-ländlich geprägten Nordwesten (Kreise 

Kleve und Wesel) kaum Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden (ca. 5 %) und 

dafür der Anteil der Fahrradfahrer*innen im gesamten Verbundraum am höchsten ist, ist im Bergi-

schen Städtedreieck die Anzahl der zurückgelegten Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Ver-

bundraum am höchsten (ca. 13 %). In der Rheinschiene (Stadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und 

Kreis Mettmann) dominiert der MIV auch stark, wird aber im Vergleich zum gesamten Verbundraum 

am wenigsten genutzt (ca. 48 %). Dort wird dafür im Verhältnis zu anderen Teilräumen im Verbund 

deutlich häufiger auf das Fahrrad zurückgegriffen. 

 
33 Dieses Online-Tool ermöglicht eine Abschätzung der CO2- und Kostenauswirkungen verschiedener auswählbarer Maßnahmen im Hinblick 
auf den Sektor Verkehr auf kommunaler Ebene in Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus gibt das Tool durch die Eingabe von Veränderun-
gen im Modal Split zu einem bestimmten Zieljahr (bis max. zum Jahr 2035) eine Entwicklung der CO2-Emissionen aus und schafft damit 
einen Ausblick für die Möglichkeiten zur CO2-Reduktion im Verkehrssektor. 
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Abbildung 000: Modal-split im VRR differenziert nach Teilräumen (Quelle: GUM 2023). 

 

Anm.: Zusätzlich können für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 hier Ergebnisse aus der MiD 2017 

o.ä. eingefügt werden (es gibt keine spezifischen Gutachten/Studien/Dokumente zu diesem Thema für 

das Verbundgebiet des VRR) ς Die ersten Ergebnisse der MiD 2023 werden voraussichtlich im vierten 

Quartal 2024 vorliegen. 

 

1.3.2.4 Konzept des Mobilitätsbudgets  

Das Mobilitätsbudget ist ein Angebot für Mitarbeiter*innen von Unternehmen, das es ihnen ermögli-

chen soll, dienstlich und/oder privat veranlasste Reisen mit Verkehrsmitteln ohne persönlichen Fir-

menwagen und mit alternativen Verkehrsmitteln abzudecken. Statt der Bereitstellung eines be-

stimmten Pkw oder eines Firmenparkplatzes hinterlegt der Arbeitgeber für den Mitarbeiter ein ent-

sprechendes Volumen (z. B. in Geldeinheiten, in Kilogramm CO2 oder in Streckenkilometern). Dieses 

Angebot kann auch in Form eines Deutschlandtickets gewährt werden (siehe Kapitel 2.4.1). 

Anm.: Für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 klären, ob dieser Aspekt relevant ist. Falls ja, wer-

den hier aktuelle Ergebnisse aus der MiD 2017 o.ä. eingefügt (es gibt keine spezifischen Gutach-

ten/Studien/Dokumente zu diesem Thema für das Verbundgebiet des VRR) 

 

1.3.3 ÖPNV-Erschließung  

In Ergänzung zu dem im voran gegangenen Kapitel beschriebenen raumdifferenzierten ÖPNV-Ange-

bot gibt die ÖPNV-Erschließung an, wie gut die Bevölkerung in verschiedenen Gebieten an das ÖPNV-

Netz angebunden ist. Sie kann als Indikator dafür dienen, wie attraktiv das ÖPNV-Netz in einer 
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Region ist und wie häufig Personen ihren Weg mit dem ÖPNV zurücklegen. Die Berechnung basiert 

auf Zensusdaten mit einer Rasterzellen-Größe von 100 Metern. 

Grundlage für diese Analyse ist die vom VRR im Auftrag gegebene und vom Gutachterkonsortium 

Mobility Institute Berlin (mib) und studio next mobility (snm) erarbeitete Grundlagenuntersuchung 

zur Mobilität sowie zur Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-

Ruhr (GUM). 

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie viele Personen im Verbundgebiet des VRR mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln erschlossen werden. Für die Ermittlung dieses Indikators wurde zunächst die maxi-

mal zuträgliche Distanz zu verschiedenen Verkehrsmitteln bestimmt (Regionalbahn: 800 m, S-Bahn, 

Stadtbahn und Seilbahn: 500 m, Bus und Straßenbahn: 300 m). Ist es den Bewohner*innen einer Ras-

terzelle nicht möglich, innerhalb dieser Distanzen ein öffentliches Verkehrsmittel zu erreichen, gilt 

diese Zelle als nicht erschlossen. 

 

 

Abb. 000: ÖPNV-Erschließung des Verbundgebiets des VRR (Quelle: GUM). 

 

Es zeigen sich große regionale Unterschiede im Verbundraum. Insbesondere dort, wo nach obiger 

Definition öffentliche Verkehrsmittel nicht erreichbar sind, ist die Pkw-Dichte und der Anteil der mit 

dem MIV zurückgelegten Wege besonders hoch. Wenig überraschend ist die ÖPNV-Erschließung in 

ländlich geprägten Räumen deutlich geringer. In den Teilräumen ländlich-geprägter Nordwesten und 

am linken Niederrhein ist nur bei wenigen Bewohner*innen eine zuträgliche Erreichbarkeit von öf-

fentlichen Verkehrsmitteln gewährleistet. 



VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 99 von 422 

 

Gut an das ÖPNV-Netz angebunden sind insbesondere Einwohner*innen in den urban geprägten 

Räumen, wie zum Beispiel in den nördlich von der Ruhr gelegenen Städten Mühlheim, Essen und Bo-

chum. In diesen Regionen sind auch die Pkw-Dichte und der MIV-Wegeanteil deutlich geringer.  

 

1.3.4 Angebotsseite  der Mobilität  

Die Mobilität der Menschen im Allgemeinen und in der Metropolregion Rhein-Ruhr bzw. im Verbund-

gebiet des VRR im Speziellen wird auch von den Rahmenbedingungen der Mobilität und den Entwick-

lungen bei den Mobilitätsangeboten beeinflusst, die wiederum die Mobilität, konkret das Mobilitäts- 

und Verkehrsmittelwahlverhalten beeinflussen. Dies wird im folgenden Kapitel dargelegt. 

Elektromobilität, Shared mobility oder autonomes Fahren: Die technologische Entwicklung liefert 

vielversprechende Ansätze für neue Verkehrsmittel und Verkehrskonzepte, um u. a. den öffentlichen 

Personenverkehr zu revolutionieren (Innovationen bei Verkehrsmitteln). 

 

1.3.4.1 Sharingangebote (Bike - und Carsharing)  

Im Rahmen einer Mehrthemenbefragung des VRR von Februar 2023 mit 1.035 Befragten wurde auch 

das Thema Sharingangebote behandelt. Die nachfolgende Abbildung zeigt, welche Sharingangebote 

im VRR genutzt werden. 

 

 

Abbildung 000: Nutzung von Sharingangeboten im VRR (Quelle: Mehrthemenbefragung des VRR von Mai 2023) 

 

Rund 83 % aller Befragten nutzt keinerlei Sharingangebote. Die Nutzer*innen von Leihrädern und 

Scootern sind klar in jüngeren Altersklassen zu verorten. Die nachfolgende Abbildung beleuchtet die 

Nutzungsintensität der genannten Sharingangebote. 
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Abbildung 000: Nutzungshäufigkeit von Sharingangeboten im VRR (Quelle: Mehrthemenbefragung des VRR von Mai 2023) 

 

Das klassische Carsharing mit festen Ausleihstationen wird von 51 % der Nutzer*innen intensiv, also 

an mindestens zwei Tagen pro Woche, genutzt. Das Carsharing ohne feste Ausleihstationen (freefloa-

ting) wird etwas weniger intensiver genutzt. Dieses nutzen 43 % der Nutzer*innen an mindestens 

zwei Tagen pro Woche. Mit gleicher Intensität werden das Bikesharing (39 %) und vor allem E-Tret-

roller (19 %) von weniger Nutzer*innen genutzt. 

 

1.3.4.2 Autonomes Fahren  

Digitalisierungstrends und technologische Entwicklungen stellen die öffentliche Mobilität vor tiefgrei-

fende Veränderungen. Durch das Automatisierte und Autonome Fahren können neue Mobilitätsan-

gebote dort geschaffen werden, wo sie heute noch fehlen ς sei es als bedarfsgesteuertes Angebot im 

ländlichen Raum oder als Zubringer im Linienbetrieb zur nächsten S-Bahn-Haltestelle.  

Neben der Entwicklung von Fahrassistenzsystemen in der Automobilindustrie finden sich auch im 

ÖPNV zahlreiche Projekte und Erprobungen des fahrerlosen Fahrens mittels autonomer Pendel- und 

Kleinbusse, so auch in der Stadt Monheim am Rhein, deutschlandweit als erster Flottenbetrieb von 

vollautomatisierten Shuttlefahrzeugen im Linienbetrieb ς auch wenn aufgrund rechtlicher Rahmen-

ōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ƘŜǳǘŜ ƴƻŎƘ Ŝƛƴ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘǎŦŀƘǊŜǊ όαhǇŜǊŀǘƻǊάύ ŀƴ .ƻǊŘ ǎŜƛƴ ƳǳǎǎΦ Das Fehlen harmoni-

sierter Genehmigungs- und Zulassungsvorschriften hat die Betreiber und zuständigen Behörden vor 

große Herausforderungen gestellt, die trotz aller Umstände durch eine effiziente und lösungsorien-

tierte Zusammenarbeit aller Beteiligten zu einer Genehmigung der Pilotvorhaben geführt haben. 

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ƛƴ ǎŜƛƴŜƳ tƻǎƛǘƛƻƴǎǇŀǇƛŜǊ α½ǳπ

kunftsszenarien autonomer Fahrzeuge ς /ƘŀƴŎŜƴ ǳƴŘ wƛǎƛƪŜƴ ŦǸǊ ±ŜǊƪŜƘǊǎǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴά ōŜǊŜƛǘǎ ƛƳ 

Jahr 2015 mit dem Thema des Autonomen Fahrens im ÖPNV auseinandergesetzt. Die im Folgenden 
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dargestellten Rahmenbedingungen und Hinweise für das Autonome Fahren sind bundesweit formu-

liert, gelten aber ς da sie eher allgemeiner und grundsätzlicher Natur sind ς auch für das Verbundge-

biet des VRR. 

Die Entwicklung und der Einsatz von vollautonom fahrenden, ŦŀƘǊŜǊƭƻǎŜƴ CŀƘǊȊŜǳƎŜƴ όά!ǳǘƻƴƻƳƻǳǎ 

±ŜƘƛŎƭŜέύ ǿƛǊŘ ŜƛƴŜƴ ŘƛǎǊǳǇǘƛǾŜƴ 9ŦŦŜƪǘ ŀǳŦ ŘŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎƳŀǊƪǘ ƘŀōŜƴΣ ŘŜǊ ŘƛŜ ƘŜǳǘƛƎŜƴ bǳǘȊǳƴƎǎπ

muster, Besitz- ǳƴŘ DŜǎŎƘŅŦǘǎƳƻŘŜƭƭŜ ƎǊǳƴŘƭŜƎŜƴŘ ŘǳǊŎƘŜƛƴŀƴŘŜǊǿƛǊōŜƭǘΦ 9ƛƴ αDŀƳŜ-/ƘŀƴƎŜǊά ƴƛŎƘǘ 

zuletzt deshalb, weil er die traditionellen Grenzen zwischen den Verkehrssystemen verwischt, denn 

das selbstfahrende Fahrzeug kann im Prinzip alles sein: ein privates Auto, ein Taxi, ein Bus, ein Car-

sharing-Fahrzeug oder ein Sammeltaxi. Dramatisch ausgedrückt: Das autonome Fahrzeug könnte ein 

Teil des öffentlichen Verkehrssystems werden ς es könnte aber auch in weiten Teilen die Existenz des 

heutigen öffentlichen Nah- und Fernverkehrs in Frage stellen. 

¶ Option 1: Das Autonome Fahren stellt eine Existenzbedrohung für den ÖV dar, da das auto-

nome Fahrzeug das Autofahren wesentlich attraktiver macht. Man kann während der Fahrt 

telefonieren, schlafen, online surfen. Am Zielort steigt man vor der Tür aus, danach sucht sich 

das Fahrzeug selbstständig einen Parkplatz ς oder es steht anderen Personen zur Verfügung. 

Und auch ohne Führerschein kann man es benutzen ς es könnte sogar die Kinder automa-

tisch zu ihren Aktivitäten bringen. Das heutige Alleinstellungsmerkmal des ÖV (gefahren wer-

den, keine Parkplatzsorgen) geht verloren. 

 

¶ Option 2: Das autonome Fahren wird Teil des ÖPNV, da das autonome Fahrzeug als Teil einer 

CƭƻǘǘŜ Ǿƻƴ αwƻōƻǘŜǊ-Minibus-¢ŀȄƛǎά ŜƛƴŜ ƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜ /ƘŀƴŎŜ ǎŜƛƴ kann und eine ideale Ergän-

zung zu einem Hochleistungs-ÖPNV darstellt: ein perfektes Carsharing-Auto, das auf Zuruf 

zum Fahrgast kommt und ihn am Ziel absetzt; oder ein Mini-Bus, mit dem auch schwach aus-

gelastete Buslinien fahrerlos im dichten Takt bedient werden können. Die Notwendigkeit, 

sich ein eigenes Auto kaufen zu müssen, ist gering, da man sich bei Bedarf jederzeit ein Auto 

rufen kann. Vollautonome Fahrzeuge erscheinen aus heutiger Sicht perspektivisch sicherer 

als Fahrzeuge mit einem menschlichen Fahrer, was nicht nur versicherungstechnisch interes-

sant ist, sondern auch stark die Akzeptanz des Autonomen Fahrens erhöhen kann. 

 

Für den ÖPNV im Verbundgebiet des VRR ς wie auch bundesweit ς bedeutet das: 

¶ Alle Schritte in Richtung des autonomen Fahrens führen automatisch zu einer Steigerung der 

Attraktivität des Pkw und sind deshalb zunächst für den ÖPNV kontraproduktiv. 

 

¶ Komplett autonom fahrende Fahrzeuge (aber auch bereits Fahrzeuge, die z. B. auf Autobah-

nen autonom fahren können) werden die bestehenden Geschäftsmodelle der Verkehrsunter-

nehmen unter starken Druck setzen oder sogar gänzlich in Frage stellen. Denn während da-

von auszugehen ist, dass Hochleistungs-ÖPNV (Schnellbahnen) auch künftig gegenüber auto-

nomen Fahrzeugen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Reisezeit und Verlässlichkeit, Vorteile auf-

weisen, ist dieses z. B. bei Busverkehren abseits der Hauptachsen oder in mittelgroßen Städ-

ten nicht der Fall. 

 

¶ Schätzungen zeigen, dass beim umfassenden Einsatz von autonom im urbanen Verkehr fah-

renden Fahrzeugen in einer Stadt nur noch ca. 10 % der heutigen Autoflotte notwendig ist. 

Das würde z. B. eine enorme Flächeneinsparung beim ruhenden Verkehr ermöglichen. Fatal 

ist allerdings, dass gleichzeitig jedoch die Pkw-Fahrleistung drastisch ansteigt, weil u. a. 
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Verkehre vom ÖPNV auf das Auto verlagert werden. Somit werden zwar weniger Autos für 

die Befriedigung der Mobilität genötigt, dafür entsteht allerdings mehr Autoverkehr, was aus 

klima- und umweltpolitischer Sicht eine unerwünschte Entwicklung darstellt. 

 

¶ Mit dem Sprung zum vollautonomen Fahren ergeben sich jedoch auch neue Chancen, da voll-

autonome Fahrzeuge auch als Teil einer öffentlichen Flotte (Roboter-Taxis, Carsharing) bzw. 

als Teil des ÖPNV eingesetzt werden können. So könnten vollautonome Fahrzeugflotten ei-

nerseits den ÖPNV stärken und andererseits eine Alternative zum Besitz eines privaten PKW 

sein. Auf diese Weise eröffnen sich Chancen für nachhaltige Verkehrskonzepte, die umfas-

sende Mobilität mit viel weniger (effizient genutzten) Autos, weniger Autoverkehr und mehr 

ÖPNV realisieren. 

 

¶ Vollautonom fahrende Fahrzeuge werden voraussichtlich über Flottenbetreiber und den Be-

trieb auf einem abgegrenzten Netz in den Markt vordringen. Öffentliche Verkehrsdienste, 

der Betrieb auf abgegrenzten Netzen und das Management von Flotten sind klassische Auf-

gabenbereiche von Verkehrsunternehmen und ς in koordinierender Funktion ς auch von 

Verkehrsverbünden, die in Deutschland aktuell an allen Projekten zum autonomen Fahren 

beteiligt sind. Hier ist also zu fragen, ob der ÖPNV in Abstimmung mit der öffentlichen Hand 

auch bei diesen Systemen weiterhin eine aktive Rolle übernimmt ς sei es als Betreiber, Be-

steller, Organisator oder Partner ς oder ob dieses Feld komplett und ungesteuert privaten 

Unternehmen überlassen werden soll. Hier werden sicherlich die Kosten für Nutzer*innen 

eine entscheidende Rolle spielen.  

 

¶ Über die eigenen Aktivitäten hinaus geht es auch darum, die verkehrspolitische Diskussion zu 

führen und die Rolle der öffentlichen Hand zu klären: Welche Entwicklungen sind gewollt? 

Wie können Verkehrsangebote kundenfreundlich integriert und aufeinander abgestimmt 

werden? Wo müssen Rahmenbedingungen (Ordnungspolitik, Finanzierung etc.) verändert 

werden? Vor allem muss es gelingen, den Schritt zu Sharing- und Flottenbetriebsmodellen zu 

etablieren. 

Mit dem Autonomen Fahren besteht für Personen mit eingeschränkter Mobilität und verminderter 

Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr (zum Beispiel aufgrund von Alter, Behinderung, 

Medikamentenkonsum) die Möglichkeit, am allgemeinen Mobilitätsleben verstärkt teilzunehmen. 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des in Kapitel 1.2.4.1.2 beschriebenen demographischen 

Wandels im VRR ein wichtiges Thema. Ebenso bekommen Personen ohne Fahrerlaubnis für ein kon-

ventionelles Fahrzeug, zum Beispiel Jugendliche oder alte Menschen, durch autonome Fahrzeuge in 

Räumen eines schlechten ÖPNV-Angebots die Option der Partizipation am motorisierten Straßenver-

kehr. Dies ist für den VRR vor dem Hintergrund der in Kapitel 1.1.1 und 1.2.4.3.1 aufgezeigten Räume 

insbesondere in den ländlich geprägten Gebieten des VRR oder zu Zeiten mit einem schlechten 

ÖPNV-Angebot ein wichtiges Thema. Mit dem Autonomen Fahren erhalten diese Personengruppen 

also die Chance einer erhöhten Mobilität und damit mehr soziale und gesellschaftliche Teilhabe. Ge-

rade in Zeiten des demographischen Wandels mit einer steigenden Zahl von mobilitätseingeschränk-

ten Personen ist diese Wirkung von Bedeutung. 

Vor diesem Hintergrund sieht der VRR im Autonomen Fahren einen Beitrag für ein attraktives Mobili-

tätsangebot für die genannten Personengruppen, sofern das Autonome Fahren mit dem ÖPNV ver-

netzt bzw. in den ÖPNV integriert wird. Autonom fahrende Fahrzeuge sollen somit als Zubringer zum 

ÖPNV oder als Abbringer vom ÖPNV fungieren (Erste bzw. letzte Meile zum/vom ÖPNV, sofern das 
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ÖPNV-Angebot nicht ausreichend ist). Der VRR kann dabei in seiner Rolle als Koordinator für den 

ÖPNV fungieren. 

Ferner kann das Autonome Fahren zukünftig ς nach erfolgreicher Umsetzung bei den im Verbundge-

biet aktiven Verkehrsunternehmen ς einen wichtigen Beitrag leisten, die negativen Auswirkungen 

des Fachkräftemangels, konkret des Mangels an Fahrpersonal auf die Erbringung des ÖPNV-Leis-

tungsangebots zu reduzieren oder zu minimieren (siehe Kapitel 1.3.5.2). 

 

1.3.4.3 Urbane Seilbahnen  

In den letzten Jahren geraten urbane Seilbahnen als potenzielle Ergänzung bzw. Bestandteil des kom-

munalen ÖPNV-Angebotes in Deutschland zunehmend in den Fokus34. Vollwertig in den ÖPNV inte-

grierte urbane Seilbahnen bestehen dabei in Deutschland bislang nicht, während sie in anderen Län-

dern der Welt bereits etabliert sind. Anwendungsfälle in Deutschland beschränken sich bislang auf 

touristische Zwecke sowie den Einsatz im Rahmen von Veranstaltungen, wie beispielsweise der Bun-

desgartenschauen in Koblenz (2011) und Mannheim (2023).  

 

Ausgangslage und aktueller Sachstand: 

Die rechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung von urbanen Seilbahnen als vollintegrierter Be-

standteil des ÖPNV sind in Nordrhein-Westfalen bereits geschaffen. So definiert § 1 Abs. 3a ÖPNVG 

NRW, dass das Gesetz auch für αSeilbahnen und Personenfähren [gilt], sofern diese ausschließlich 

dem ÖPNV dienen und der Gemeinschaftstarif sowie der landesweite Tarif nach § 5 Absatz 3 zur An-

ǿŜƴŘǳƴƎ ƪƻƳƳŜƴΦά Insofern nimmt der VRR seine gesetzlichen Aufgaben auch für urbane Seilbah-

nen wahr. 

Urbane Seilbahnen eignen sich insbesondere für Anwendungsfälle, bei denen sie ihre Stärken gegen-

über anderen Verkehrsmitteln entfalten können. Diese Anwendungsfälle sind in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellt. Dabei sollte beachtet werden, dass in der Regel Reisegeschwindigkeiten im Be-

reich zwischen lediglich 20 km/h und 40 km/h erreicht werden. Insofern eignen sich urbane Seilbah-

nen vor allem dann als Verkehrsmittel, wenn durch sie eine nennenswerte Streckenverkürzung im 

Vergleich zu den übrigen Verkehrsmitteln erzielt werden kann. 

 

Anwendungsfall Kurzbeschreibung 

Überbrückung Überwindung von Hindernissen wie z. B. Bergen, Tälern und Flüssen, die mit 
anderen Verkehrsmitteln nur über Umwege oder aufwendige Trassenführun-
gen realisiert werden können 

Verlängerung Verlängerung bestehender ÖPNV-Trassen, z. B. von Stadtbahnstrecken, durch 
Anschluss einer urbanen Seilbahn als direkte Verlängerung des Systems 

Entlastung Entlastung für die Straßenebene durch Nutzung des darüber liegenden Frei-
raums 

 
34 Auch sogenannte Peoplemover können als potenzielle Ergänzung bzw. Bestandteil des kommunalen ÖPNV-Angebotes in Deutschland 
angesehen werden. Peoplemover bezeichnet meist schienengebundene und in der Regel automatisch verkehrende Verkehrsmittel für 
kurze Strecken, wie sie hauptsächlich auf Flughäfen und Messen verwendet werden. Der Verkehrswert dieses speziellen ÖPNV-Angebots ist 
allerdings im Verbundgebiet des VRR eher zu vernachlässigen; zurzeit können die H-Bahn in Dortmund und der Skytrain am Flughafen Düs-
seldorf zu den Peoplemovern gezählt werden. 
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Lückenschluss Schaffung von Tangentialverbindungen zwischen radial angelegten Hauptver-
kehrsachsen 

Verbindung Anbindung entfernt gelegener Standorte von Einrichtungen mit hohem Fahr-
gastaufkommen 

Schaffung von Verkehrsnetzen Schaffung von eigenständigen Verkehrsnetzen durch Verknüpfung verschiede-
ner urbaner Seilbahnen 

Tabelle 000: Anwendungsfälle urbaner Seilbahnen (Eigene Darstellung, angelehnt an BMDV (Hrsg.ύΥ α¦ǊōŀƴŜ {ŜƛƭōŀƘƴŜƴ ƛƳ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ 

bŀƘǾŜǊƪŜƘǊά, 2022) 

 

Bei der Ausgestaltung von urbanen Seilbahnen sind zunächst zwei grundsätzliche Bauformen zu un-

terscheiden, nämlich Umlaufbahnen und Pendelbahnen. Umlaufbahnen bestehen aus einer großen 

Anzahl von Kabinen, die gleichmäßig entlang des Seils verteilt sind und so als sogenannter Stetigför-

derer mehrere Abfahrten je Minute an den Seilbahnstationen ermöglichen. Dabei haben die Kabinen 

in der Regel ein Fassungsvermögen von jeweils maximal zehn Passagieren. Pendelbahnen hingegen 

bestehen aus einer oder zwei Kabinen, die ein Fassungsvermögen von jeweils bis zu 200 Passagieren 

aufweisen. Die Kabinen pendeln dabei immer zwischen den Stationen der Seilbahn, sodass die kür-

zest mögliche Taktung die Fahrzeit zwischen den Stationen übersteigt. Bei Umlaufbahnen kann eine 

beliebige Anzahl Zwischenstationen eingerichtet werden, sodass nicht nur eine reine Punkt-zu-Punkt-

Verbindung, sondern auch eine lineare Erschließung durch die urbane Seilbahn realisiert werden 

kann.  

Urbane Seilbahnen bieten im Vergleich zu den übrigen Verkehrsmitteln verschiedene Vorteile. Auf-

grund ihrer Bauart können Sie auf direktem Wege, auch über Hindernisse hinweg, Verkehrsverbin-

dungen herstellen. Dabei verkehren sie auf einer eigenen Trasse, unabhängig vom übrigen Verkehr. 

Die Einrichtung einer solchen Trasse verbraucht aber im Vergleich zu einer Straßenbahnstrecke deut-

lich weniger Fläche am Boden und ist verglichen mit einer Tunnellösung deutlicher einfacher zu reali-

sieren. So können Seilbahnen in der Regel in einer Bauzeit von ca. zwei Jahren errichtet werden und 

die Einrichtung der notwendigen Infrastruktur ist vergleichsweise kostengünstig. Urbane Seilbahnen 

können dabei auch als Zwischenlösung bzw. Vorstufe zur Einrichtung größerer Infrastrukturen einge-

setzt werden, da große Anteile einer Seilbahn unkompliziert wieder zurückgebaut und an einem an-

deren Einsatzort erneut aufgebaut werden können. In der Ausführung als Umlaufseilbahn bieten sie 

zusätzlich den Vorteil, dass sie als Stetigförderer ein kontinuierliches Fahrtenangebot ohne Wartezei-

ten für die Fahrgäste zur Verfügung stellen.  

Allerdings gibt es auch Herausforderungen bei der Einrichtung und dem Betrieb urbaner Seilbahnen. 

So ist zu beachten, welche Grundstücke durch die Seilbahntrasse überflogen werden und ob hier pri-

vate Interessen gestört werden. Ggf. muss sich der Trassenverlauf an öffentlichen Verkehrsflächen 

und Grundstücken orientieren. Für die Seilbahnstützen und die Seilbahnstationen müssen geeignete 

Standorte gefunden werden. Im Betrieb ist zu beachten, dass Seilbahnen witterungsabhängig sind. 

Bei starkem Wind sowie Gewitter muss der Betrieb verlangsamt oder eingestellt werden. Ebenso ist 

ein durchgängiger 24-Stunden-Betrieb nicht möglich, da ein Zeitfenster für täglich anfallende War-

tungsarbeiten freigehalten werden muss. Auch hinsichtlich der bereitgestellten Kapazitäten bieten 

urbane Seilbahnen wenig Flexibilität. Eine Anpassung der Kapazität kann im laufenden Betrieb nur 

über eine Anpassung der Geschwindigkeit der Seilbahn vorgenommen werden, die sich damit aber 

unmittelbar auf die Reisedauer der Fahrgäste auswirkt. Die Größe und Anzahl der Kabinen ist festge-

legt und kann allenfalls in der nächtlichen Betriebspause angepasst werden. 
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Langfristiges Ziel (Strategie und Vision des VRR): 

Grundsätzlich bieten urbane Seilbahnen eine Chance zur Aufwertung und Erweiterung des ÖPNV-An-

gebotes im Verbundgebiet des VRR. Insbesondere durch die Möglichkeit einer vergleichsweise 

schnellen Realisierung und baulichen Umsetzung können sie einen Beitrag dazu leisten, im Sinne der 

Verkehrswende zusätzliche ÖPNV-Verbindungen zu schaffen. Dabei benötigen urbane Seilbahnen im 

Betrieb nur eine geringe Menge an Betriebspersonal, sodass auch angesichts des vorherrschenden 

Fachkräftemangels hier unter Einsatz geringer Ressourcen ein Mobilitätsangebot geschaffen werden 

kann. 

Im Rahmen seiner Hinwirkungsfunktion auf ein integriertes Verkehrssystem im ÖPNV im Verbundge-

biet beobachtet der VRR die Entwicklungen bei den urbanen Seilbahnen als alternatives Verkehrsmit-

tel für die in der Tabelle aufgelisteten sinnvollen Anwendungsfälle. Insbesondere steht hierbei der 

fachliche Austausch über die Vor- und Nachteile von Seilbahnen (Best Practice) und die mögliche Um-

setzung auf geeigneten Relationen im Verbundgebiet des VRR im Vordergrund. 

 

Kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Erreichung des Ziels: 

Die Stadt Herne hat die Errichtung einer urbanen Seilbahn im Stadtteil Wanne-Eickel zur Anbindung 

des zu entwickelnden Geländes der ehemaligen Zeche General Blumental beschlossen. Diese wird 

voraussichtlich während der Laufzeit dieses Nahverkehrsplans den Betrieb aufnehmen. Auch in wei-

teren Städten wird über die Errichtung urbaner Seilbahnen diskutiert. Bereits vor Etablierung der ers-

ten urbanen Seilbahn im Verbundraum sind die Vorbereitungen zur vollständigen Integration solcher 

Verkehrsangebote in das ÖPNV-Angebot zu treffen. So müssen diese in die Tarifstrukturen, die Pro-

duktpalette und die Auskunftsmedien vollständig integriert und als integraler Bestandteil des ÖPNV 

und nicht als Sonderfall verstanden und kommuniziert werden. 

 

Relevante Akteure: 

Die Aufgabenträger, die lokalen Verkehrsunternehmen, künftige Betreiber von Seilbahnen im VRR-

Verbundgebiet sowie der VRR sollten gemeinsam an der Bearbeitung der dargestellten Maßnahmen 

arbeiten. 

 

1.3.5 Auswirkungen (temporärer) externer Einflussfaktoren auf die Angebots - 
und Nachfrageentwicklung im ÖPNV  

 

Externe, also nicht geplante unvorhersehbare Einflussfaktoren können eine hohe Bedeutung für die 

aktuelle Mobilität und Nachfrage sowie die kurz- bis langfristige Mobilitätsentwicklung einerseits und 

für die Angebots- und Nachfrageentwicklung im ÖPNV andererseits haben. Dieser Einfluss kann sich 

sowohl auf die Angebotsseite (Erbringen des Leistungsangebots durch Fachkräftemangel, Finanzie-

rungsprobleme durch Energiekostensteigerung oder Deutschlandticket etc.) als auch auf die Nachfra-

geseite (Verkehrsmittelwahlverhalten, Suburbanisierung/Wohnortwahl, Homeoffice, New-Work-Mo-

delle etc.) beziehen. 

Der VRR hat zurzeit und wohl auch in Zukunft Finanzierungsprobleme für die Leistungserbringung im 

ÖPNV ς dies sowohl im SPNV, für den der VRR Aufgabenträger ist als auch im ÖSPV, für den die 
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kreisfreien Städte und Kreise Aufgabenträger sind ς, die insbesondere durch stark gestiegene Perso-

nal- und Energiekosten auf der Ausgabenseite sowie u. a. bundesseitig beschlossene stark rabattierte 

Nahverkehrstickets (Deutschlandticket) oder eine geringere Fahrgastnachfrage aufgrund geänderter 

Arbeitsmodelle (Zunahme des Mobilen Arbeitens bzw. Homeoffice) auf der Einnahmenseite ausge-

löst wurden. 

 

1.3.5.1 Finanzierungsproblem e im ÖPNV  

Im Folgenden wird die Perspektive für die kurz-, mittel- und langfristige Finanzierung des ÖPNV-Leis-

tungsangebots im VRR (SPNV & ÖSPV) angesichts aktueller Herausforderungen sowohl auf der Kos-

ten- als auch auf der Einnahmen- bzw. Erlösseite dargestellt. 

Die Finanzierung des ÖPNV basiert im Wesentlichen auf zwei Säulen: Fahrgeldeinnahmen sowie Zu-

schüsse aus öffentlichen Mitteln. Diese Struktur gerät durch verschiedene Entwicklungen sowohl kos-

ten- als auch einnahmenseitig unter Druck. 

Auf der Kostenseite sind die Betreiber des ÖPNV mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. Die 

Energiekosten, die einen wesentlichen Anteil der Betriebskosten ausmachen, sind stark gestiegen. 

Dies ist teilweise auf die globalen Energiemärkte und politische Unsicherheiten zurückzuführen. 

Ebenso haben die Personalkosten deutlich zugenommen, was unter anderem auf Tarifsteigerungen 

und den Fachkräftemangel zurückzuführen ist. Zusätzlich wirkt sich die allgemein hohe Inflation ne-

gativ auf die Kostenstruktur aus, da sie die Preise für Materialien, Wartung und Infrastruktur erhöht. 

Ein weiterer signifikanter Kostenfaktor ist die Antriebswende hin zu nachhaltigeren, emissionsärme-

ren Verkehrsmitteln. Die Umstellung auf Busse mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb sowie auf batte-

rie-elektrische Züge erfordert erhebliche Investitionen in Fahrzeuge und Infrastruktur, wie Ladestati-

onen oder Wasserstofftankstellen. Diese Transformation ist zwar langfristig sowohl ökologisch als 

auch ökonomisch sinnvoll, verursacht jedoch kurz- bis mittelfristig hohe Ausgaben für Investitionen.  

Die Einnahmen des ÖPNV leiden unter den langfristigen Auswirkungen der Coronapandemie. Obwohl 

sich die Fahrgastzahlen mittlerweile weitestgehend normalisiert haben, führte die Pandemie zu ei-

nem starken Rückgang der Fahrgeldeinnahmen, von dem sich die Anbieter nur langsam erholen. Die 

Einführung des Deutschlandtickets hat zwar das Potenzial, die Nutzung des ÖPNV attraktiver zu ma-

chen, führt jedoch zu einer deutlichen Reduzierung der Fahrgeldeinnahmen. Die Finanzierung der 

dadurch entstehenden Fahrgeldausfälle ist durch Bund und Länder nur bis 2025 gesichert, was Unsi-

cherheit über die zukünftige Finanzierung aufwirft. 

Die Aufgabenträger des ÖPNV, sind selbst finanziell stark belastet. Viele Kommunen stehen vor dem 

Problem, dass ihre Haushalte bereits ohne die zusätzlichen Belastungen durch den ÖPNV defizitär 

sind. Die steigenden Kosten und sinkenden Einnahmen im ÖPNV erhöhen den Druck auf diese Haus-

halte weiter. Dies führt zu einem Konflikt, in dem die notwendige finanzielle Unterstützung für den 

ÖPNV mit anderen kommunalen Aufgaben und Ausgaben konkurriert. 

Die Finanzierungsproblematik im ÖPNV ist vielschichtig und erfordert ein koordiniertes Vorgehen al-

ler Beteiligten. Es bedarf innovativer Lösungen, um die Finanzierung auf eine nachhaltige Basis zu 

stellen. Dazu könnten eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Betriebskosten, die Erschließung 

neuer Einnahmequellen oder die Effizienzsteigerung durch Digitalisierung zählen. Langfristig ist es 

entscheidend, den ÖPNV als attraktive Alternative zum Individualverkehr zu positionieren und so die 

Einnahmen aus Fahrgeldern zu stabilisieren, während gleichzeitig die Kostenstruktur angepasst wird. 
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Abbildung 000: Entwicklung der Kosten für Mobilität (Eigene Berechnung und eigene Darstellung, Quelle: Statista 2023, Datenquelle: ADAC 

und VRR AöR) 

 

 

 

Abbildung 000: Entwicklung ausgewählter Preise für Mobilität in NRW (Quelle: IT NRW, Stand Mai 2021) 
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1.3.5.2 Fachkräftemangel  

In diesem Kapitel wird der aktuelle Fachkräftemangel im ÖPNV mit seinen Auswirkungen auf die Er-

bringung des aktuellen ÖPNV-Leistungsangebots (Bestandsangebot) thematisiert. Aussagen zum zu-

künftigen Fachkräftemangel ς verstärkt durch den demographischen Wandel und die Anforderungen 

für die Umsetzung der Verkehrswende (Leistungsaufwuchs im ÖPNV) ς werden in Kapitel 2.4.2 be-

handelt. 

Voraussetzung für einen qualitativ hochwertigen und sicheren ÖPNV ist ausreichendes und gut quali-

fiziertes Personal. Das Personal im Fahrbetrieb ist eine der entscheidenden Ressourcen, um das 

ÖPNV-Angebot umfassend gewährleisten zu können. Dabei sind aktuell und in den kommenden Jah-

ren erhebliche Herausforderungen zu bewältigen. 

Der aktuelle und zukünftige Fachkräftemangel betrifft alle Bereiche der Leistungserbringung im 

ÖPNV, insbesondere das Fahrpersonal, aber auch Fachkräfte beim Werkstattpersonal und in den Ver-

waltungen (Planer*innen bei Verkehrsunternehmen, ÖPNV-Aufgabenträgern etc.). 

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat im Jahr 2023 eine repräsentative Umfrage 

zum aktuellen und zukünftigen Personal- und Fachkräftebedarf im ÖPNV unter seinen rund 640 Mit-

gliedsunternehmen durchgeführt (VDV-Branchenumfrage αPersonalbedarf in der Verkehrsbran-

ŎƘŜάύ35. Hieran haben 182 VDV-Mitgliedsunternehmen innerhalb des vierwöchigen Befragungszeit-

raums teilgenommen. 

Abbildung 000: Entwicklung Personalbedarf zwischen 2021 und 2022 (Quelle: VDV, Umfrage Personalbedarf in der Verkehrsbranche. 2023). 

 

Die Umfrageergebnisse zum aktuellen Personalbedarf machen deutlich, dass der Bedarf an Fachper-

sonal auch 2023 ungebrochen hoch ist und weiter steigen wird. 78,6 % der befragten Unternehmen 

 
35 Siehe https://www.vdv.de/vdv-personalumfrage-im-oev.aspx 
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gaben an, ihr Personalbedarf habe 2022 im Vergleich zu 2021 (teils stark) zugenommen. Über 81,6 % 

haben im Jahr 2022 mehr Einstellungen vorgenommen als noch 2021. 

 

Abbildung 000: Altersdurchschnitt Personal in Verkehrsunternehmen (Quelle: VDV, Umfrage Personalbedarf in der Verkehrsbranche. 

2023). 

 

Zudem haben die Unternehmen stark mit dem steigenden Durchschnittsalter des Personals zu kämp-

fen: Aktuell sind rund 62 % des Personals im Verkehrssektor 46 Jahre und älter. 24,7 % der Mitarbei-

ter*innen, also fast jeder Vierte, müssen bis 2030 altersbedingt ersetzt werden. Hierzu, konkret zum 

zukünftigen Fachkräftemangel im ÖPNV und seinem Einfluss auf die Umsetzung der Verkehrswende 

im VRR, wird in Kapitel 2.4.2 näher eingegangen. 

 

 

Abbildung 000: Auswirkung des Fachkräftemangels auf die Erbringung des ÖPNV-Angebots (Quelle: VDV, Umfrage Personalbedarf in der 

Verkehrsbranche. 2023). 
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Wesentliche Grundlage für die Quantifizierung des Fachkräftemangels im ÖPNV bei den im Verbund-

gebiet des VRR tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmen (SPNV) und Verkehrsunternehmen (ÖSPV) ist 

ein vom VRR in Auftrag gegebene und von der KCW GmbH durchgeführte Untersuchung. Die zu-

grunde liegende Modellrechnung für den Fahrpersonalbedarf im ÖPNV im VRR basiert auf aktuellen 

realistischen Annahmen hinsichtlich Personalfluktuation, Krankenstand/Krankheitsquote, zukünfti-

gen tarifvertraglichen Vereinbarungen, sonstiger Abwesenheit (Sonderurlaub, Feiertage usw.) etc. 

und quantifiziert den Fahrpersonalbedarf differenziert nach SPNV und ÖSPV für zwei Zeithorizonte: 

erstens für die Zeit bis zum Jahr 2030 und zweitens für die Jahre 2031 bis 2040. Hierin enthalten ist 

auch der für die Umsetzung der Verkehrswende im VRR notwendige Leistungsaufwuchs im SPNV und 

ÖSPV, der in unterschiedlich großem Umfang notwendig ist, wie die unterschiedlichen prozentualen 

Zuwachsraten zeigen. 

Zeitraum 1: Bis zum Jahr 2030 wird für den SPNV im VRR ein Fahrpersonalbedarf in Höhe von ca. 

140 jährlich neu zu besetzenden Vollzeitstellen und für den ÖSPV im VRR ein Fahrpersonalbedarf in 

Höhe von ca. 2.070 jährlich neu zu besetzenden Vollzeitstellen (ca. 1.690 Vollzeitstellen im Bereich 

Bus und ca. 380 Vollzeitstellen im Bereich Straßen-, U- und Stadtbahn) ermittelt.  

Zeitraum 2: Für die Jahre 2031 bis 2035 wird für den SPNV im VRR ein Fahrpersonalbedarf in Höhe 

von ca. 170 jährlich neu zu besetzenden Vollzeitstellen und für den ÖSPV im VRR ein Fahrpersonalbe-

darf in Höhe von ca. 1.430 jährlich neu zu besetzenden Vollzeitstellen (ca. 1.180 Vollzeitstellen im Be-

reich Bus und ca. 250 Vollzeitstellen im Bereich Straßen-, U- und Stadtbahn) ermittelt. 

Für die übliche Laufzeit eines Nahverkehrsplans, also für den vorliegenden VRR-Nahverkehrsplan 

2025 bis zum Jahr 2035, ermittelt sich ein Fahrpersonalbedarf von insgesamt ca. 1.690 neu zu beset-

zenden Vollzeitstellen für den Bereich SPNV36 und von insgesamt ca. 19.570 neu zu besetzenden Voll-

zeitstellen für den Bereich ÖSPV37. 

Wichtig ist, diese absoluten Zahlen vor dem Hintergrund des aktuellen Personalbestands zu betrach-

ten, um die Dimension besser analysieren zu können. Der aktuelle Bestand des Fahrpersonals bei den 

im Verbundgebiet des VRR tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmen liegt bei zurzeit ca. 1.300 Voll-

zeitstellen und der bei den Verkehrsunternehmen bei zurzeit ca. 15.500 Vollzeitstellen (jeweils Stand 

2023). Dies bedeutet, dass in den folgenden zehn Jahren die Summe der zu erfolgenden Neueinstel-

lungen beim Fahrpersonal ca. dem 1,3-fachen des heutigen Fahrpersonalbestandes entspricht. Dies 

bedeutet, dass rechnerisch innerhalb von zehn Jahren der aktuelle Bestand des Fahrpersonals sowohl 

im Bereich SPNV als auch beim ÖSPV mehr als einmal komplett durchgetauscht werden muss. 

Diese Zahlen machen sehr deutlich, dass beim zukünftigen Fachkräftemangel bei den im Verbundge-

biet des VRR tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmen (SPNV) und Verkehrsunternehmen (ÖSPV), der 

bereits jetzt schon deutlich spürbar ist, hoher Handlungsbedarf besteht, der nur gemeinsam von al-

len Akteuren (VRR, ÖPNV-Aufgabenträger, Eisenbahnverkehrsunternehmen und Verkehrsunterneh-

men, Land NRW etc. ggf. zusammen mit Personaldienstleistern) gelöst werden kann. In den Kapiteln 

8.3 und 10 werden hierzu einige Lösungsansätze seitens des VRR skizziert. 

Es sei zudem erwähnt, dass neben dem soeben beschriebenen Fachkräftemangel für die operative 

Leistungserbringung im SPNV und ÖSPV durch das Fahrpersonal auch ein Fachkräftemangel beim 

Werkstattpersonal, in den Verwaltungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verkehrsunterneh-

men, der kreisfreien Städte und Kreise als ÖPNV-Aufgabenträger, der VRR AöR als SPNV-

 
36 Rechenweg für SPNV: ((6 Jahre x 140 Vollzeitstellen/Jahr) + (5 Jahre x 170 Vollzeitstellen/Jahr)) = 1.690 Vollzeitstellen 
37 Rechenweg für ÖSPV: ((6 Jahre x 2.070 Vollzeitstellen/Jahr) + (5 Jahre x 1.430 Vollzeitstellen/Jahr)) = 19.570 Vollzeitstellen 
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Aufgabenträger bei der Planung der Verkehrsleistung, in den Leitstellen, beim Förder- bzw. Bewilli-

gungsmanagement etc. zu erwarten ist. 

 

1.3.5.3 Unvorhersehbare Ereignisse höherer Gewalt ( Epidemien , Pandemien  
etc.)  

Unvorhersehbare Ereignisse höherer Gewalt, wie beispielsweise Epidemien und Pandemien können 

zu abrupt geänderten Einnahmen (Einnahmeausfälle), Fahrgastzahlen (Fahrgastrückgang) etc. führen 

und damit sämtliche Angebotsplanungen und die Finanzierung obsolet machen. Damit werden sie für 

den VRR als Aufgabenträger für den SPNV, also für die Planung, Ausgestaltung und Finanzierung des 

SPNV-Leistungsangebots sowie für die kreisfreien Städte, Kreise und Verkehrsunternehmen, die für 

die Planung, Ausgestaltung und Finanzierung des ÖSPV-Leistungsangebots zuständig sind, relevant. 

Im Folgenden wird diese Problematik exemplarisch anhand der Coronapandemie aufgezeigt. 

 Die Coronapandemie hat unser Verhältnis zum Arbeiten in vielerlei Hinsicht verändert. Das Arbeiten 

von zuhause und auch die flexible Gestaltung von Arbeitszeiten scheinen heute sehr viel mehr akzep-

tiert zu sein als noch vor der Pandemie. Es ist zu vermuten, dass die Entwicklungen, die wir während 

der Coronapandemie beobachten haben, auch langfristig Auswirkungen auf das Arbeiten und auf die 

Arbeitsmobilität haben werden. 

Die Coronapandemie erreichte im Februar 2020 in Deutschland. Ab März 2020 hatten mehrere Lock-

downs und Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Folge, dass u. a. die Reisetätigkeit sowohl 

im Nahverkehr als auch im Fernverkehr insgesamt stark zurückging und sich die Verkehrsmittelwahl 

von den öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Pkw und besonders auf das Fahrrad verlagerte, 

wodurch teilweise deutliche Fahrgastrückgänge im ÖPNV registriert wurden. Aufgrund der insgesamt 

abnehmenden Mobilität der Menschen durch die Pandemie, auch aufgrund der Sorge vor Anste-

ckung, nutzten insbesondere in den Lockdown-Phasen weitaus weniger Fahrgäste den ÖPNV als vor 

der Pandemie. Einige Studien belegen, dass es auch Phasen gab, in denen sich die Nachfrage wieder 

etwas erholte, allerdings konnten die Fahrgastzahlen aus 2019 bislang nicht wieder erreicht werden. 

Seit Mitte 2022 hat sich das Pandemiegeschehen entspannt, langfristig kann jedoch niemand mit Ge-

wissheit sagen, inwieweit sich Veränderungen im Mobilitätsverhalten (Verkehrsmittelwahl), die auf-

grund der Pandemie notwendig waren und/oder gewählt wurden (u. a. vermehrte Arbeitstätigkeit im 

Homeoffice, Vermeidung von Menschenansammlungen), verstetigen. Dies wird jedoch Auswirkun-

gen auf die zukünftige Mobilität und auf die Angebotsgestaltung des ÖPNV haben ς auch im Ver-

bundgebiet des VRR. 

Kurz- bis mittelfristig können allerdings Aussagen getroffen werden, die die Nutzungsintensität öf-

fentlicher Verkehrsmittel vor und nach der Coronapandemie im VRR betreffen. Hierzu hat der VRR im 

Rahmen einer Mehrthemenbefragung im Juli/August 2023 mit 1.048 Befragten die Verkehrsmittel-

nutzung (Fahrtenhäufigkeit differenziert nach genutztem Verkehrsmittel) erfragt. Die Kategorien A1 

bis A3 betreffen die Größe der Gebietskörperschaft (die Gebietskategorie A1 umfasst die Großstädte 

im VRR, A2 die Mittel- und Kleinstädte und A1 die ländlich-urbane Kreise). 

 



VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 112 von 422 

 

 

Abbildung 000: Häufigkeit der ÖPNV-Nutzung vor und nach der Coronapandemie bis August 2023 ς differenziert nach Gebietskategorie 

(Quelle: Mehrthemenbefragung des VRR von Juli/August 2023) 

 

Die Nutzungshäufigkeit des ÖPNV im gesamten Verbundgebiet hat aktuell (Juli/August 2023) fast 

wieder das Niveau der Zeit vor der Coronapandemie erreicht. So nutzen aktuell wieder 34 % (vor 

Coronapandemie 37 %) aller Befragten den ÖPNV mindestens zwei Mal pro Woche. Der Anteil der 

ÖPNV-Nichtnutzer*innen hat sich um vier Prozentpunkte von 27 % auf 23 % aller Befragten redu-

ziert. Somit hat sich der Anteil der Gelegenheitsnutzer um sechs Prozentpunkte bzw. um rund ein 

Viertel (von einem Anteil von 37 Prozent auf 43 Prozent) verschoben. Diese Entwicklung ist in der 

Tendenz bei allen drei Gebietskategorien festzustellen. 

Damit ist der ÖPNV im VRR wieder bzw. nach wie vor in der Lage, als zentrales Element der Mobili-

tätswende zu fungieren. Das Ziel, die Fahrgäste, die während der Pandemie dem ÖPNV fernblieben, 

zurückzugewinnen und ς im Vergleich zur Zeit vor Coronapandemie und im Zusammenhang mit dem 

Erfordernis der Mobilitätswende ς die Anzahl der Fahrgäste zu steigern, wurde bzw. kann erreicht 

werden. Zu beachten ist allerdings, dass es noch völlig offen ist, welche Wirkung das Deutschlandti-

cket auf die Nachfrage im ÖPNV (Nutzungshäufig differenziert nach genutztem Verkehrsmittel) und 

auf die Bewertung tariflicher Maßnahmen haben wird. 

Weiterhin hat der VRR im Rahmen einer weiteren Mehrthemenbefragung im Januar 2024 mit 1.013 

Befragten die Verkehrsmittelnutzung (Fahrtenhäufigkeit differenziert nach genutztem Verkehrsmit-

tel) erfragt. In dieser Befragung wurde ς im Gegensatz zur Mehrthemenbefragung von August 2023 ς 

nicht nach Gebietskategorie differenziert. 

 



VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 113 von 422 

 

 

Abbildung 000: Häufigkeit der ÖPNV-Nutzung vor und nach der Coronapandemie bis Januar 2024 (Quelle: Mehrthemenbefragung des VRR 

von Juli/August 2023) 

 

Die vorangegangene Abbildung zeigt, dass sich der Anteil der ÖPNV-Nichtnutzer seit August 2023 

stabil bei 21 % bis 23 % eingependelt hat, was damit deutlich unter dem Anteil vor der Coronapande-

mie mit 27 % liegt und u. a. auf die Einführung des Deutschlandtickets zurückzuführen ist. Der Anteil 

der ÖPNV-Intensivnutzer liegt seit August 2023 bis heute stabil bei 30 bis 33 % und damit exakt auf 

dem Niveau vor der Coronapandemie. Somit sind nach der Coronapandemie und durch die Einfüh-

rung des Deutschlandtickets eine nennenswerte Anzahl ÖV-Nichtnutzer zu ÖV-Gelegenheitsnutzern 

geworden (rund sechs Prozentpunkte). 

 

1.3.5.4 Engstellen in der ÖPNV-Infrastruktur  

Aktuell bestehende Defizite und Engstellen in der ÖPNV-Infrastruktur (Sanierungsstau etc.) führen 

zurzeit (für den Bereich SPNV siehe Kapitel 3.2.2) und insbesondere durch den für die Umsetzung der 

Verkehrswende notwendigen Leistungsaufwuchs sowohl im SPNV (siehe Kapitel 2.4.3.1) als auch im 

ÖSPV (siehe Kapitel 2.4.3.2) zu Problemen für die Erbringung des Leistungsangebots im ÖPNV. 

In seiner Rolle als Fördermittelgeber für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur nach § 12 ÖPNVG 

NRW oder Bewilligungsbehörde nach § 13 ÖPNVG NRW kann der VRR für die Beseitigung dieser Defi-

zite Mittel zur Verfügung stellen. 

 

1.3.5.5 Raum- und Stadtplanung  sowie Städtebau  

Raum- und Stadtplanung sowie der Städtebau (im Ergebnis die aktuelle und geplante Raum-/Sied-

lungsstruktur) sind wichtige Rahmenbedingungen für die Mobilität bzw. den Verkehr und das Ver-

kehrsaufkommen im Allgemeinen und im Verbundgebiet des VRR. Eine stärkere Verzahnung von 

räumlicher Planung (Stadt- und Regionalplanung) und Verkehrsplanung hat prinzipiell einen positiven 

Einfluss auf die Verkehrsentstehung und kann gleichzeitig zu einer Reduktion des MIV führen, bei-

spielsweise durch die Entwicklung ÖPNV-affiner Neubauquartiere. 
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1.3.6 Änderungen auf  Angebots - und Nachfrageseite und ihre Bedeutung für 
die Mobilität und das Verkehrsaufkommen  sowie  die Verkehrs -/Mobili-
tätswende  

In der Verkehrswissenschaft zählen die Verkehrsvermeidung, die Verkehrsverlagerung und die um-

weltverträgliche Abwicklung des bestehenden Mobilitätsbedarfs (Verkehrsverbesserung) zu den 

Grundansätzen einer an der Nachhaltigkeit ausgerichteten Verkehrspolitik und -planung (so genann-

ter Dreiklang nachhaltiger Verkehrsplanung). 

Auch die für die Umsetzung der Verkehrswende bzw. konkret der Mobilitätswende wesentlichen Kli-

maschutzmaßnahmen im Bereich Verkehr orientieren sich an diesem Dreiklang nachhaltiger Ver-

kehrsplanung und sind unter anderen die Verkehrsvermeidung, die Verlagerung hin zu umwelt-

freundlichen Verkehrsträgern wie dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und dem Einsatz 

erneuerbarer Energien, dem Ersatz von fossilen Kraftstoffen, die Nutzung neuer Antriebstechnolo-

gien sowie die Steigerung der Energieeffizienz. 

ω Verkehrsvermeidung: Dem Konzept der Verkehrsvermeidung liegt die Annahme zu-

grunde, dass Verkehrsbedürfnisse aus der räumlich getrennten Anordnung von Daseins-

funktionen des menschlichen Lebens entstehen: Durch die funktionale Differenzierung 

der Städte in mehr oder minder homogene Teilgebiete für Wohnen, Arbeiten, Konsum 

und Freizeit sind die Bewohner gezwungen, sich zum Aufsuchen von Arbeitsplatz oder 

Versorgungsstätte fortzubewegen. Größtenteils sind diese Bewegungen unvermeidbar, 

da die meisten Menschen z. B. nicht in direkter Nähe ihres Arbeits- oder Ausbildungsplat-

zes wohnen. Die Verkehrs- und Stadtplanung geht jedoch davon aus, dass durch sinnvolle 

Zuordnung städtischer Funktionen Wege verkürzt und somit das Verkehrsaufkommen 

reduziert werden können. Existieren in einer Stadt zum Beispiel neben einem Hauptge-

schäftszentrum weitere Subzentren mit Einrichtungen der Versorgung oder der Freizeit, 

sinken die auf das Zentrum ausgerichteten Verkehrsströme. Deutlich wird der Zusam-

menhang zwischen Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung. Das der Verkehrsvermei-

ŘǳƴƎ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ tǊƛƴȊƛǇ ƛƳ {ǘŅŘǘŜōŀǳ ƛǎǘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ {ǘƛŎƘǿƻǊǘ α{ǘŀŘǘ ŘŜǊ ƪǳǊȊŜƴ 

²ŜƎŜά ōŜƪŀƴƴǘ ƎŜǿƻǊŘŜƴΦ Durch die Coronapandemie scheint das Mobile Arbeiten 

(Homeoffice) heute sehr viel mehr akzeptiert zu sein als noch vor der Pandemie, was 

auch mittel- bis langfristig zur Verkehrsvermeidung, insbesondere von Dienstreisen füh-

ren kann (siehe Kapitel 1.3.5.3). 

 

ω Verkehrsverlagerung: Jedem Konzept der Verkehrsverlagerung liegt die Erkenntnis zu 

Grunde, dass die Verkehrsträger Straße, Schiene, Luft und Wasserwege und die ihnen zu-

geordneten Verkehrsmittel unterschiedlich günstige Umwelteigenschaften besitzen. Der 

Ansatz der Verkehrsverlagerung verfolgt die qualitative Aufwertung ressourcenschonen-

der Verkehrsangebote wie dem ÖPNV (ÖSPV oder SPNV) ς mit dem Ziel, vor allem Fahr-

gastströme vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf den öffentlichen Verkehr zu 

verlagern. Neben der Angebotsoptimierung und -ausweitung im ÖPNV können auch Rest-

riktionen gegenüber dem MIV eingesetzt werden. Insgesamt wird angestrebt, den Mo-

dal-Split-Anteil der umweltfreundlichen Verkehrsmittel zu erhöhen. Die Verkehrsverlage-

rung ist mit der Mobilitätswende, also mit der die Vermeidung von Verkehr und die Ver-

lagerung von emissionsintensiveren auf emissionsärmere Verkehrsmittel, zu erreichen. 
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ω Verträgliche Abwicklung (der nicht vermeidbaren und nicht verlagerbaren Fahrten im 

MIV) bzw. Verkehrsverbesserung: Die Verkehrsverbesserung ist mit der Antriebswende 

zu erreichen, also durch die Umstellung von fossiler Antriebstechnik (insbesondere Diesel 

und Benzin) auf CO2-freie oder -neutrale Antriebe (insbesondere elektrische Antriebe). 

 

Die beiden nachfolgenden Abbildungen ŀǳǎ ŘŜƳ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƪƻƴȊŜǇǘ α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ ±ww 

нлолκнлрлά ǾƛǎǳŀƭƛǎƛŜǊŜƴ ŘŜƴ 5ǊŜƛƪƭŀƴƎ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜǊ ±ŜǊƪŜƘǊǎǇƭŀƴǳƴƎ ȊǳǊ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ±ŜǊƪŜƘǊǎπ

wende als Oberbegriff für die Mobilitätswende und die Antriebswende. 

 

Abbildung 000: Erläuterung von Verkehrs-, Mobilitäts- und Antriebswende (vǳŜƭƭŜΥ Y/² DƳōIΣ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƪƻƴȊŜǇǘ α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ 

±ww нлолκнлрлά, Stand: 28.02.2020). 

 

Die ersten beiden Maßnahmen des Dreiklangs nachhaltiger Verkehrsplanung, also Maßnahmen zur 

Verkehrsvermeidung und zur Verkehrsverlagerung leisten einen Beitrag zur Mobilitätswende. Der 

dritte Aspekt, also Maßnahmen zur verträglichen Abwicklung der nicht vermeidbaren und nicht verla-

gerbaren Fahrten vom MIV auf den ÖPNV, leistet einen Beitrag zur Antriebswende. 
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Abbildung 000: Erreichung der Klimaschutzziele durch Mobilitäts- und Antriebswende (vǳŜƭƭŜΥ Y/² DƳōIΣ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƪƻƴȊŜǇǘ α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ 

aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ ±ww нлолκнлрлά, Stand: 28.02.2020) 

 

Gemäß Strategiekonzept Verkehr und Mobilität 2030/2045 im VRR ist es von hoher Relevanz, dass 

sowohl die Antriebs- als auch die Mobilitätswende gleichermaßen in Angriff genommen werden, um 

bis zum Jahr 2045 (ursprünglich 2050) die CO2-Neutralität im Verkehr zu erreichen (siehe Kapitel 2). 

Ergebnis dieser Studie ist u. a., dass die Antriebswende notwendig, aber bei Weitem nicht hinrei-

chend ist, um die Klimaneutralität des Verkehrssektors bis zum Jahr 2045 erreichen zu können. Es ist 

nicht ausreichend, dass die Verkehrsleistung energieeffizienter erbracht wird, es müssen auch Maß-

nahmen im Bereich der Verlagerung des Verkehrs vom MIV auf den ÖV, dessen Primärenergieeffizi-

enz deutlich größer als die des Pkw ist, umgesetzt werden. 

Im Bundesklimaschutzgesetz (KSG) fehlt allerdings ein eindeutiges Bekenntnis der Bundesregierung 

zur sogenannten Mobilitätswende, mit der die Vermeidung von Verkehr und vor allem die Verlage-

rung von emissionsintensiveren Verkehrsmitteln (MIV) auf emissionsärmere Verkehrsmittel (ÖPNV) 

gemeint ist. Wie durch die Maßnahmen im Umweltverbund (Fuß-, Rad und öffentlicher Nahverkehr) 

die notwendige Verlagerung vom MIV auf den öffentlichen Verkehr erfolgen soll, ist nicht eindeutig. 

Es ist zwar z. B. im Rahmen von Gesetzesnovellen (Regionalisierungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinan-

zierungsgesetz etc.) eine Mittelaufstockung für den ÖPNV beabsichtigt, eine klare Verlagerungsstra-

tegie der Bundesregierung, die beispielsweise auf einem messbaren und Orientierung gebenden Ziel 

beruht, ist jedoch nicht ersichtlich. 

 

1.4 Aktuelle Mobilitätstrends und Szenarien zur mittel - bis langfristigen Ent-
wicklung der Mobilität im VRR  

1.4.1 Aktuelle Mobilitätstrends im VRR  

Im VRR sind ς wie auch über das Verbundgebiet des VRR hinaus ς eine Reihe von Mobilitätstrends zu 

erkennen, die einen großen Einfluss darauf haben dürften, wie Menschen sich in Zukunft fortbewe-

gen. Eine Identifikation der relevanten Trends im VRR erfolgte im Rahmen der Grundlagenuntersu-

chung Mobilität über eine umfassende Literaturanalyse sowie eine (teil-)standardisierte Befragung 

von Verkehrsplaner*innen und verkehrspolitischen Entscheidungsträger*innen der Städte und Kreise 
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im VRR, um die Relevanz der Trends und ihren Einfluss in der planungspolitischen Praxis für die 

nächsten Jahre abzuschätzen. 

Im Rahmen der Literaturanalyse wurden zehn zentrale Mobilitätstrends zusammengefasst, die das 

Mobilitätsverhalten beeinflussen und entsprechend in planungspolitischen Entscheidungsprozessen 

berücksichtigt werden sollten: 

(1) Multimodale Verhaltensweisen, d. h. der Wechsel zwischen mehreren Verkehrsmitteln, in 

dem ein starker ÖPNV oft als Rückgrat definiert wird. Ein Verkehrsmittelwahlverhalten hin zu 

multimodalen Verhaltensweisen wird i. d. R. durch systemverändernde neue Strukturen im 

Sinne der Verkehrsmittelflexibilität, progressive verkehrspolitische Strategien auf verschiede-

nen politischen Ebenen sowie veränderte subjektive Bewertungsprozesse von Verkehrsmit-

ǘŜƭƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ !ǳŦƭǀǎǳƴƎ ŘŜǊ α[ƛŜōŜ ȊǳƳ !ǳǘƻƳƻōƛƭά ƎŜŦǀǊŘŜǊǘΦ 

 

(2) Sharing und Smart Mobility, d. h. vor allem ein Verschnitt von Digitalisierungsprozessen und 

neuen Mobilitätsangeboten (z. B. flexibles und stationsbasiertes Carsharing, privates Carsha-

ring, Bikesharing, E-Scootersharing), das hochgradig multimodale Verkehrsmittelnutzungen 

mittels Informations- und Kommunikationstechnologienbegünstigt. 

 

(3) Mobilitätsgerechtigkeit, wonach im Zuge gesellschaftlicher Polarisierungs- und Fragmentie-

rungstendenzen restriktive Effekte im Feld von Alltagsmobilität durch sozialpolitische Maß-

nahmen aufgefangen werden. 

 

(4) Renaissance der Nahmobilität, worunter das Fahrrad sowie weitere nahraumbezogene Ver-

kehrsmittel und Mikromobilitäten im Mobilitätsalltag vieler Menschen an Bedeutung gewin-

nen werden. 

 

(5) Veränderte Mobilitätsbiografien, wonach vor allem in jungen Alterskohorten der öffentliche 

Verkehr durch den vermehrten Zugang zu progressiven Mobilitätsressourcen (z. B. das Se-

mesterticket) und veränderte psychologische Bewertungsprozesse von Verkehrsmitteln an 

Bedeutung gewinnt. 

 

(6) Neue Automobil- und Fahrzeugtechniken, wonach vor allem die politische motivierte Förde-

rung einerseits von neuen Antriebstechnologien in den Bereichen Elektromobilität und Was-

serstofftechnologien sowie andererseits die Förderung von realexperimenteller Forschung in 

der Praxis zum autonomen Fahren Veränderungen in allen Feldern antreibt. 

 

(7) Resilienz gegenüber Pandemien, Extremereignissen etc., wonach lokale Extremwetterereig-

nisse mit entsprechenden Folgen (Überflutungen, hitzebedingte Belastungen von Menschen 

und Infrastrukturen) immer häufiger Vulnerabilität der bestehenden Verkehrs- und Stadt-

strukturen offenlegen und zu Anpassungen führen. 

 

(8) Innovationen im ÖPNV, wonach viele verschiedene Entwicklungen zusammenlaufen und die 

Nutzung des ÖPNV mit einer höheren Reisequalität zu verbinden. Hierzu gehören etwa der 

Aufbau von On-Demand-Services, von Seilbahnen, einem kostenlosen WLAN, Steckdosenser-

vices und USB-Anschlüsse, ein Wechsel vom reinen Fahrgast-TV zu Kooperationen mit 

Streaming-Diensten, Ausbau der Barrierefreiheit für den besseren Einstieg in die Verkehrs-

mittel, neue Shuttle Services, autonome Fahrzeugsysteme, neue Ticketingstrukturen 
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(Semestertickets, Jobtickets, Bürgertickets, Einführung des Deutschlandtickets usw.), inter-

modale Schnittstellen (Mobilstationen). 

 

(9) Anstieg des Motorisierungsgrades, wonach Autobesitz und -nutzung in Deutschland in den 

letzten Jahrzehnten stetig zugenommen haben und voraussichtlich auch weiter zunehmen 

werden. 

 

(10)  Veränderung der Stadtraum- und Siedlungsentwicklung, wonach Restrukturierungen von 

Siedlungsstrukturen durch neue Strategien und Leitbilder zu erwarten sind, die von der heu-

tigen Realität abweichen (z. B. autoarme Quartiere, Einfahrverbote, Tempolimits, veränderte 

Bevölkerungskonstellation). 

 

Diese zehn (allgemeinen) Mobilitätstrends stellen ς in Abhängigkeit von ihrer Bedeutung im VRR ς 

die Grundlage für die Ableitung von Szenarien für die mittel- bis langfristige Mobilitäts- und Ver-

kehrsentwicklung im VRR dar. 

 

1.4.2 Szenarien zur mittel -/langfristigen Entwicklung der Mobilität im VRR  

Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse aus einer vom VRR im Dezember 2021 beauftragen und 

von einem Konsortium aus der MIB Mobility GmbH (MIB) und der studio next mobility GbR (snm) er-

ŀǊōŜƛǘŜǘŜƴ {ǘǳŘƛŜ ǾƻǊƎŜǎǘŜƭƭǘ όαDǊǳƴŘƭŀƎŜƴǳƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎ ȊǳǊ aƻōƛƭƛǘŅǘ ǎƻǿƛŜ ȊǳǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎ- und Ver-

kehrsentwicklung im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-wǳƘǊάΣ ƛƳ CƻƭƎŜƴŘŜƴ DǊǳƴŘƭŀƎŜƴǳƴǘŜǊǎǳπ

chung Mobilität oder GUM). 

In der Grundlagenuntersuchung Mobilität sollten u. a. maßgebliche gesellschaftliche, ökonomische 

und technologische Trends sowie klimapolitische Ziele mit ihren Auswirkungen auf die Mobilitäts- 

und Verkehrsentwicklung im Verbundgebiet des VRR mit den beiden Zeithorizonten 2035 und 

2045/2050 ausgearbeitet und deren Auswirkungen in Form verschiedener Szenarien sichtbar ge-

macht werden. Die Erarbeitung von Szenarien auf Basis vielfältiger, teils miteinander verwobener 

Trends und Einflussfaktoren ermöglicht es uns verschiedene Zukünfte systematisch zu erschließen, 

sie zu evaluieren und vergleichend gegenüberzustellen. Methodisch wurden die Szenarien mittels 

aufwändiger Methoden erarbeitet; zusammengefasst IΦ α±ƻǊƘŜǊά-Befragungen von sowohl Verkehrs-

planer*innen (Mobilitätsmanager*innen/Mobilitätsbeauftragte) bei den 23 Städten und Kreisen so-

wie bei den Verkehrsunternehmen als auch bei Mobilitätsexpert*innen aus der Forschung und Wis-

senschaft zur Aufbereitung der Szenarien und IIΦ ŜƛƴŜǊ αbŀŎƘƘŜǊά-Befragung, in der die Szenarien ve-

rifiziert bzw. die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens erfragt wurden. 

Nachfolgende vier Szenarien für die Mobilitäts- bzw. Verkehrsentwicklung bis zum Jahr 2035 wurden 

durch die Grundlagenuntersuchung Mobilität für das VRR-Gebiet identifiziert. Es ist vorwegzuneh-

men, dass es sich bei den vier Szenarien um ein Basisszenario und drei Alternativszenarien handelt. 

Das Basisszenario wurde zuerst erarbeitet und setzt an den konkreten aktuellen und künftigen Pla-

nungen in den kreisfreien Städten und Landkreisen an. Die Alternativszenarien beschreiben mögliche 

abweichende Entwicklungen vom Basisszenario. 

1) .ŀǎƛǎǎȊŜƴŀǊƛƻ нлор αAutodominierte MultimodalitätάΥ 5ƛŜǎŜǎ {ȊŜƴŀǊƛƻ ǎǘŜƭƭǘ ŜƛƴŜ ŀǳŦ ŘŜƳ 

Weg zur viel diskutierten Verkehrs- und Mobilitätswende ambitionierte Weiterentwicklung 

des Status quo dar. In diesem Szenario lässt sich im Vergleich zur heutigen Situation zwar ein 
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deutlicher Rückgang des stadtregionalen Autoverkehrs konstatieren, die Autoanteile bleiben 

im Vergleich zu den anderen Verkehrsmitteln aber weiterhin die höchsten. Dieses Szenario 

basiert vor allem auf den Einschätzungen der Gebietskörperschaften bezüglich zentraler ver-

kehrlicher Entwicklungen vor Ort und damit verbundenen planungspolitischen Entscheidun-

gen. Dieses Szenario heißt auch deshalb Basisszenario, weil für dieses Szenario die zukünfti-

gen Verkehrsströme auf Basis des Landesverkehrsmodells für 2035 quantifiziert werden sol-

len. 

 

2) !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾǎȊŜƴŀǊƛƻ L αFortsetzung privater AutomobilitätάΥ 5ƛŜǎŜƳ {ȊŜƴŀǊƛƻ ǳƴǘŜǊƭƛŜƎŜƴ 9ƴǘπ

wicklungstrends, wonach der Pkw-Verkehr das weit und breit vorherrschende Verkehrsmittel 

mit höchsten Anteilen am Modal Split bleibt. In diesem Szenario wird davon ausgegangen, 

dass verkehrs- und baurechtliche Grundlagen kaum verändert wurden, Siedlungsbau weiter-

hin auf das Auto ausgerichtet wurde und in der Konsequenz auch Verhaltenspraktiken im 

Feld der Alltagsmobilität kaum verändert werden. 

 

3) !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾǎȊŜƴŀǊƛƻ LL αGrüne MultimodalitätάΥ 5ƛŜǎŜǎ {ȊŜƴŀǊƛƻ ōŜǎŎƘǊŜƛōǘ ŜƛƴŜ ǊŀŘƛƪŀƭŜ !ōπ

kehr von dem Verkehrsregime der privaten Automobilität zugunsten eines starken Umwelt-

verbundes. Hinter dem Szenario liegen Annahmen, wonach eine immer stärker werdende 

umweltbewusste Öffentlichkeit starken Druck auf die politischen gesetzgebenden Entschei-

dungsträger*innen ausgeübt hat, was zu einem radikalen Umbau von Bau- und Verkehrs-

recht und in der Konsequenz der Verkehrsinfrastrukturen ganz im Sinne eines hoch attrakti-

ven Umweltverbundes zur Folge hat. 

 

4) !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾǎȊŜƴŀǊƛƻ LLL αZersplitterte VerkehrsräumeάΥ 5ƛŜǎŜƳ {ȊŜƴŀǊƛƻ ǳƴǘŜǊƭƛŜƎǘ ŘƛŜ !ƴπ

nahme, dass eine Verkehrs- und Mobilitätswende stattgefunden hat, grüne Verkehrsmittel-

ƴǳǘȊǳƴƎŜƴ ŀōŜǊ ƛƴ αǊŜƛŎƘŜƴά ǳƴŘ αŀǊƳŜƴά DŜōƛŜǘŜƴ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜƴ ²ŜǊǘƛƎƪŜƛǘŜƴ ǳƴǘŜǊƭƛŜπ

gen und folglich nicht frei von Widersprüchen sind. So sind es vor allem die ökonomisch pros-

perierenden Städte, die von einem Ausbau der ÖPNV- und Radverkehrsinfrastrukturen profi-

tieren. Hingegen sind jene vom Strukturwandel betroffenen, ärmeren Städte sowie die Sozi-

alräume marginalisierter Gruppen (einkommensarme Gruppen mit formal niedriger Bildung 

und in prekärer Beschäftigung) in der Peripherie und ländliche Räume von Prozessen der Ver-

kehrs- und Mobilitätsarmut betroffen. Formen grüner Multimodalität unterscheiden sich in 

ŘƛŜǎŜƳ {ȊŜƴŀǊƛƻ ŀƭǎƻ ƴŀŎƘ ŀǊƳŜƴ DŜōƛŜǘŜƴ όα±ŜǊƪŜƘǊǎ- und Mobilitätsarmut) und reichen 

DŜōƛŜǘŜƴ όαƘǀŎƘǎǘŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎƳƛǘǘŜƭŦƭŜȄƛōƛƭƛǘŅǘάύ ǎǘŀǊƪΦ 

Diese vier beschriebenen mobilitätsrelevanten Szenarien zeigen bis zum Jahr 2035 eine unterschiedli-

che Entwicklung des Modal-Split-Anteils der relevanten Verkehrsmittel, die in der nachfolgenden Ta-

belle übersichtlich dargestellt wird. 

 MIV ÖPNV Fahrrad Fuß 

Basisszenario 2035:  

Autodominierte Multimodali-
tät 

ĂHeute Auto, aber hin und wie-
der auch mal ein bisschen an-
ders éñ 

-20% 

(-17% bis -23%) 

+7% 

(+5% bis +9%) 

+8% 

(+5% bis +11%) 

+1% 

(+0,5% bis 
+1,5%) 

Alternativszenario 2035 I:  

Fortsetzung privater Auto-
mobilität 

ĂOhne Auto? Nie und nimmer!ñ 

+1,5% 

(-2% bis +5%) 

+0% 

(-2% bis +2%) 

+0% 

(-2% bis +2%) 

+0% 

(-1,5% bis 
+1,5%) 
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Alternativszenario 2035 II:  

Grüne Verkehrswelt 

ĂAm liebsten mit Fahrrad, FuÇ 
und ¥PNVñ 

-40% 

(-35% bis -45%) 

+15% 

(+14% bis 
+16%) 

+12,5% 

(+10% bis 
+15%) 

+9% 

(+6% bis +12%) 

Alternativszenario 2035 III:  

Zersplitterte Verkehrsräume 

ĂGr¿ne Verkehrsmittelnutzun-
gen in armen und reichen Ge-
bietenñ 

-20% 

(-17% bis -23%) 

+5% 

(+3% bis +7%) 

+8% 

(+5% bis +11%) 

+8% 

(+5% bis +11%) 

Tabelle 000: Entwicklung des Modal Split Anteils relevanter Verkehrsmittel differenziert nach den vier Szenarien (Eigene Darstellung, 

Quelle: Grundlagenuntersuchung Mobilität 2023) 

 

Im Folgenden wird die Eintrittswahrscheinlichkeit aller vier Szenarien (Basisszenario und die drei Al-

ternativszenarios I bis III) für die mittel-/langfristige Entwicklung der Mobilität im Verbundgebiet des 

VRR bis zum Jahr 2035 bewertet. Grundlage hierfür war die Einschätzung aller befragten Mobilitäts-

beauftragten bzw. Verkehrsplaner*innen/-expert*innen der kommunalen Gebietskörperschaften 

(also der kreisfreien Städte und Kreise) im Verbundgebiet des VRR zu den verkehrlichen Entwicklun-

gen und Planungen vor Ort im Rahmen einer Onlinebefragung sowie fünf Tiefeninterviews mit Mobi-

litätsexpert*innen aus Wissenschaft und Forschung (Universitäten und Hochschulen im Verbundge-

biet des VRR). 

Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Basisszenarios ōƛǎ ȊǳƳ WŀƘǊ нлор όαAutodominierte 

MultimodalitätάύΥ 5ŜǊ 9ƛƴǘǊƛǘǘ ŘŜǎ .ŀǎƛǎǎȊŜƴŀǊƛƻǎ ŜǊƘŅƭǘ ŘƛŜ ƘǀŎƘǎǘŜƴ ½ǳǎǘƛƳƳǳƴƎǎǿŜǊǘŜ ǳƴŘ ƛǎǘ ŦƻƭƎπ

lich aus Perspektive der kommunalen Gebietskörperschaften am wahrscheinlichsten. Das ist insofern 

plausibel, als dass das Basisszenario mithilfe der Expertengespräche unmittelbar aus den Einschät-

zungen der Mobilitätsbeauftragten der Gebietskörperschaften zu den verkehrlichen Entwicklungen 

und Planungen bei ihnen vor Ort im Rahmen der ersten Kommunalbefragung abgeleitet wurde. Hin-

sichtlich der hohen Zustimmungswerte für das Basisszenario lassen sich drei Argumentationslinien 

feststellen, die einerseits eine Fortführung der dominanten Rolle des Privat-Pkws und andererseits 

aber auch die Stärkung von Pkw-Alternativen bis 2035 begründen: Die erste Argumentationslinie be-

trifft die Bestätigung der im Szenario vielfach vorgesehen verkehrlichen Maßnahmen zur Vernetzung 

von Mobilitätsangeboten als Pull-Maßnahmen bei gleichzeitig persistenter Dominanz des privaten 

Pkws vor Ort und im Verbundgebiet. Die zweite Argumentationslinie betont (explizit und implizit) die 

starken räumlichen Wechselbeziehungen von exurbanen/ländlichen und suburbanen mit urbanen 

Siedlungsstrukturen innerhalb der Region, die im Zusammenhang mit entfernungsintensiven Produk-

tions- und Lebensweisen stehen und künftig allenfalls einen moderaten Rückbau des privaten Pkws 

vorstellbar machen. Die dritte Argumentationslinie ist kritischer ausgerichtet und problematisiert ς 

trotz aller Fördermaßnahmen von Pkw-Alternativen ς, dass man mit dem Basisszenario nicht über 

αŜƛƴŜƴ ǾŜǊōŜǎǎŜǊǘŜƴ {ǘŀǘǳǎ ǉǳƻά ƘƛƴŀǳǎƪŅƳŜΦ Lƴ ŘƛŜǎŜǊ ǿƛǊŘ ŘƛŜ ±ŜǊƳŜƛŘǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ǊŀŘƛƪŀƭŜƴ ±ŜǊπ

kehrs- und Mobilitätswende, die dem Basisszenario inhärent ist, in einen Zusammenhang mit ver-

schiedenen Ursachen gestellt. Zu diesen gehören räumlich fragmentierte Schwerpunktsetzungen 

progressiver Fördermaßnahmen, Finanzierungsengpässe, politische Willensdefizite mit Blick auf nö-

tige verkehrspolitische Reformen oder aber auch Sorgen vor Kritiken aus der Zivilbevölkerung im 

Falle der Umsetzung von Push-Maßnahmen. 

Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Alternativszenarios I ōƛǎ ȊǳƳ WŀƘǊ нлор όαFortsetzung 

privater AutomobilitätάύΥ IƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ ŘŜǎ 9ƛƴǘǊƛǘǘǎ ŘŜǎ ŜǊǎǘŜƴ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾǎȊŜƴŀǊƛƻǎ ǇƻǎƛǘƛƻƴƛŜǊŜƴ ǎƛŎƘ 

die kreisfreien Städte und Kreise und im Verbundgebiet des VRR leicht zustimmend. Dies ist insofern 

ǇƭŀǳǎƛōŜƭΣ ŀƭǎ Řŀǎǎ ƛƴ ƴŜǳŜǊŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎǘȅǇƻƭƻƎƛŜƴ ƛƳ ±ŜǊōǳƴŘƎŜōƛŜǘ ǾƛŜƭŜ αtkw-ȊŜƴǘǊƛŜǊǘŜ {ǘŅŘǘŜά 
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ǳƴŘκƻŘŜǊ α{ǘŅŘǘŜ Ƴƛǘ ƴŜƎŀǘƛǾŜƳ CŀƘǊǊŀŘƪƭƛƳŀά ǾŜǊƻǊǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ό5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦΣ 5ƻǊǘƳǳƴŘΣ 9ǎǎŜƴΣ ²ǳǇπ

pertal etc.). Hinsichtlich der ausdifferenzierten Zustimmungswerte für das erste Alternativszenario 

lassen sich vonseiten der Mobilitätsbeauftragten aus den Städten und Kreisen zunächst zwei Kom-

mentarmuster feststellen, die sich dem Szenario gegenüber ablehnend oder zustimmend positionie-

ǊŜƴΦ 9ǎ ƭŅǎǎǘ ǎƛŎƘ Ŝƛƴ ŘǊƛǘǘŜǎ aǳǎǘŜǊ Ǿƻƴ YƻƳƳŜƴǘŀǊŜƴ ŦŜǎǘǎǘŜƭƭŜƴΣ ǿƻƴŀŎƘ Řŀǎ {ȊŜƴŀǊƛƻ ŀƭǎ α{ŎƘǊŜπ

ŎƪŜƴǎǎȊŜƴŀǊƛƻά ƎŜŘŜǳǘŜǘ ǿƛǊŘ ǳƴŘ verkehrspolitisch progressive Maßnahmen intensiviert werden 

müssten, um den Eintritt des Szenarios zu unterbinden. Das erste Muster von Kommentaren beinhal-

tet mindestens drei Faktorenbündel, wonach aus Sicht der Mobilitätsbeauftragten das Szenario abge-

lehnt und als unwahrscheinlich empfunden wird. Zu diesen gehören die Aktivitäten und Pläne inner-

halb der Verbundgebiete und der einzelnen Gebietskörperschaften, Kapazitätsgrenzen privater Auto-

mobilität sowie der übergeordnete Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, die mitunter das Ba-

sisszenario ausmachen. Das zweite Muster von Kommentaren beinhaltet Faktorenbündel, wonach 

dem Alternativszenario aus Sicht der Mobilitätsbeauftragten ein Wahrheitsgehalt zugesprochen wird. 

Hierbei werden Kritiken aufgegriffen, die auch im Basisszenario genannt werden und vor allem im 

Zusammenhang mit den entfernungsintensiven räumlichen Verflechtungen oder aber auch der Fort-

setzung einer autozentrierten Verkehrspolitik stehen. Im dritten Muster von Kommentaren wird das 

erste Alternativszenario schließlich genutzt, um im Sinne der Vermeidung eines möglichen Eintritts 

aktiv für Gegenmaßnahmen zu plädieren. 

Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Alternativszenarios II ōƛǎ ȊǳƳ WŀƘǊ нлор όαMultimoda-

ler UmweltverbundάύΥ 5ŜǊ 9ƛƴǘǊƛǘǘ ŘŜǎ ȊǿŜƛǘŜƴ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾǎȊŜƴŀǊƛƻǎ ŜǊƘŅƭǘ ŘƛŜ ǎǘŅǊƪǎǘŜ !ōƭŜƘƴǳƴƎΦ 5ŀπ

mit ist weniger eine inhaltliche Ablehnung des Szenarios verbunden, als die Vorstellung, dass dieses 

Alternativszenario tatsächlich eintreten könnte. So stellen die Mobilitätsbeauftragten übereinstim-

ƳŜƴŘ ŦŜǎǘΣ Řŀǎǎ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǳƳ Ŝƛƴ αǿǸƴǎŎƘŜƴǎǿŜǊǘŜǎ {ȊŜƴŀǊƛƻά ƻŘŜǊ αLŘŜŀƭά ƘŀƴŘŜƭƴ ǿǸǊŘŜΣ Ŝǎ ŀōŜǊ αǎƻ 

noch nicht erkennbŀǊά ƻŘŜǊ ŘŜǊ 9ƛƴǘǊƛǘǘ ƎŀǊ αǳƴǊŜŀƭƛǎǘƛǎŎƘά ǎŜƛΦ 5ƛŜǎŜǎ 9ǊƎŜōƴƛǎ ƛǎǘ ƛƴǎƻŦŜǊƴ Ǿƻƴ .Ŝπ

deutung, als dass sich allein in diesem Szenario eine mögliche Vorstellung von der viel diskutierten 

Verkehrs- und Mobilitätswende widerspiegeln dürfte. Ein sich wiederholendes Muster an genannten 

Gründen für den Nichteintritt dieses zweiten Alternativszenarios und seine negative Bewertung wird 

in sowohl ökonomischen als auch zeitlichen Limitationen hinsichtlich der praktischen Umsetzung von 

notwendigen Infrastrukturmaßnahmen gesehen, aber auch in einer weiterhin autozentrierten ς 

durch Lobbyarbeit beförderte ς Verkehrspolitik, dem mangelnden Rückhalt dafür in der Bevölkerung 

sowie einem Mangel an möglichen der praktischen Planung zugrundeliegenden Visionen, wie eine 

Verkehrs- und Mobilitätswende vor Ort auszusehen hat. 

Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Alternativszenarios III ōƛǎ ȊǳƳ WŀƘǊ нлор όαZersplit-

terte VerkehrsräumeάύΥ 5ŀǎ ŘǊƛǘǘŜ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾǎȊŜƴŀǊƛƻ ŜǊƘŅƭǘ ŀǳŎƘ ǎǘŀǊƪŜ ½ǳǎǘƛƳƳǳƴƎǎǿŜǊǘŜ ǳƴŘ ƭƛŜƎǘ 

hier hinsichtlich des möglichen Eintritts vor allen anderen Alternativszenarien. Ferner zeigt sich, dass 

die Zustimmungswerte zu dem Szenario mit Blick auf die regionalen Entwicklungstendenzen gegen-

über den lokalräumlichen Entwicklungen zunimmt. Das ist insofern nachvollziehbar, als dass die 

räumlichen Disparitäten innerhalb des Verbundgebiets des VRR, beispielsweise mit Blick auf die vom 

Strukturwandel betroffenen Teilräume im Ruhrgebiet einerseits und die ökonomisch prosperieren-

den Gebietskörperschaften in der Rheinschiene andererseits, weitgehend bekannt sind. Hinsichtlich 

der Bewertung dieses letzten Alternativszenarios beschreiben die Mobilitätsbeauftragten dieses u.a. 

ŀƭǎ αŦŀǘŀƭŜǎ {ȊŜƴŀǊƛƻάΣ Řŀǎ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ αƴƛŎƘǘ ŀƴȊǳǎǘǊŜōŜƴά ǎŜƛ ǳƴŘ αƴƛŎƘǘ ŘŜƳ ŀƴƎŜǎǘǊŜōǘŜƴ ½ƛŜƭ 

einer sozialgerechten Mobilität für alle BevöƭƪŜǊǳƴƎǎƎǊǳǇǇŜƴά ōŜŘŜǳǘŜƴ ǿǸǊŘŜΦ 9ǎ ȊŜƛƎǘ ǎƛŎƘΣ Řŀǎǎ 

sich die räumlichen Skalen, auf denen die zersplitterten Verkehrsräume durch die Mobilitätsbeauf-

tragten problematisiert werden, entweder auf Stadt-Land-Differenzen oder intraurbane (sozio-öko-

nomische) Differenzen beziehen. Neben diesen Einschätzungen zum möglichen Eintritt des letzten 

Alternativszenarios fällt auf, dass viele Mobilitätsbeauftragte ς ähnlich, wie beim ersten 
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Alternativszenario ς dringenden Handlungsbedarf sehen und Handlungsvorschläge artikulieren, um 

die Wahrscheinlichkeit des Eintritts dieses Szenarios zu reduzieren. Hierbei wird vor allem der bezahl-

bare Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln thematisiert, aber auch allgemeiner die Notwendigkeit 

einer stabilen Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften als Aufgabenträger für den 

ÖPNV. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Bewertung der Szenarien durch die Mobilitätsbeauftragten 

nach kreisfreien Städten und Kreisen im Verbundgebiet des VRR mit Blick auf die lokalräumlichen 

verkehrlichen Entwicklungen innerhalb der eigenen Gebietskörperschaft und die regionalen verkehr-

lichen Entwicklungen im VRR-DŜōƛŜǘΦ 5ƛŜ .ŜǿŜǊǘǳƴƎǎǎƪŀƭŀ ǊŜƛŎƘǘ Ǿƻƴ αƳƛƴǳǎ оά ό-3,0) für eine starke 

!ōƭŜƘƴǳƴƎ ōƛǎ αǇƭǳǎ оά όҌоΣлύ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ǎǘŀǊƪŜ ½ǳǎǘƛƳƳǳƴƎΦ !ƴƎŜǎƛŎƘǘǎ ŜƛƴŜǊ wǸŎƪƭŀǳŦǉǳƻǘŜ Ǿƻƴ утΣл ҈ 

sind die Ergebnisse für den VRR insgesamt repräsentativ; konkret sind die Bewertungen von 20 der 

23 kommunalen Gebietskörperschaften im VRR eingeflossen.  

 

Abbildung 000: Bewertung der vier Szenarien durch die Mobilitätsbeauftragten nach kreisfreien Städten und Kreisen im Verbundgebiet des 

VRR (Quelle: Grundlagenuntersuchung Mobilität, 2023). 

 

Die Bewertung der Szenarien durch die Mobilitätsbeauftragten im Verbundgebiet des VRR sind im 

Mittelwertvergleich der kreisfreien Städte und Kreise gemäß vorangegangener Abbildung richtungs-

gleich, weisen im Spezifischen aber durchaus Abweichungen auf. Dies wird zudem deutlich, wenn die 

kreisfreien Städte und Kreise mit Blick auf die fünf im VRR-Projektkontext a-priori definierten Teil-

räume in den Blick genommen werden. 

5ŜǊ 9ƛƴǘǊƛǘǘ ŘŜǎ .ŀǎƛǎǎȊŜƴŀǊƛƻǎ αAutodominierte Multimodalitätά ŜǊƘŅƭǘ ƘƛŜǊ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ǳƴŘ ŘƛŜ ƘǀŎƘǎπ

ten Zustimmungswerte. Interessanterweise wird der Eintritt des Basisszenarios von den Kreisen im 

Verbundgebiet mit höherer Zustimmung bewertet als von den kreisfreien Städten. Dies dürfte in An-

lehnung an die oben zitierten Kommentare damit zusammenhängen, dass Transformationsprozesse 

im Zeichen der Verkehrs- und Mobilitätswende bis dato im ländlichen Kontext nicht ohne Automobil 
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gedacht werden. Diese Perspektive der Mobilitätsbeauftragten korrespondiert auch mit den überge-

ordneten Debatten zur räumlichen Entwicklung der Verkehrs- und Mobilitätswende. 

5ŜǊ 9ƛƴǘǊƛǘǘ ŘŜǎ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾǎȊŜƴŀǊƛƻǎ L αFortsetzung privater Automobilitätά ǿƛǊŘ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ Ǿƻƴ ŘŜƴ 

Kreisen als Alternative am wahrscheinlichsten eingeschätzt. Dies ist plausibel, weil insbesondere für 

den ländlichen Raum die Verkehrs- und Mobilitätswende nicht nur ohne Automobil besprochen wird, 

sondern ohnehin als große Herausforderung gesehen wird. Demgegenüber sind die kreisfreien Städte 

in der Bewertung eher unentschieden: Während die Städte aus der Rheinschiene und des linken Nie-

derrheins den Eintritt dieser autozentrierten Entwicklung eher verneinen, sehen die ohnehin mit 

dem Auto assoziierten Städte des Ruhrgebietes und des bergischen Städtedreiecks diese Entwicklung 

nicht ganz unwahrscheinlich. 

5ŜǊ 9ƛƴǘǊƛǘǘ ŘŜǎ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾǎȊŜƴŀǊƛƻǎ LL αMultimodaler Umweltverbundά ǿƛǊŘ ƘƛŜǊ ǎƻǿƻƘƭ Ǿƻƴ ŘŜƴ 

Kreisen und auch kreisfreien Städten gleichermaßen verneint. Diesbezüglich sind die oben zitierten 

Kommentare zu beachten. Es scheint damit auch auf raumübergreifender Ebene eher als utopisch 

gesehen zu werden. 

5ŜǊ 9ƛƴǘǊƛǘǘ ŘŜǎ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾǎȊŜƴŀǊƛƻǎ LLL αZersplitterte Verkehrsräumeά ǿƛǊŘ ȊŜƴǘǊŀƭ Ǿƻƴ ƪǊŜƛǎŦǊŜƛŜƴ 

Städten als wahrscheinlichstes Alternativszenario bewertet. Es deutet sich an, dass sich Verkehrs- 

und Mobilitätsarmut nicht zwangsläufig im Spannungsfeld von urbanem und ruralem Kontext mani-

festieren muss, sondern in allen vom Strukturwandel betroffenen Teilräumen des Verbundgebiets 

des VRR. 

Die beiden nachfolgenden Abbildungen zeigen die Bewertung der Szenarien durch die lokalen pla-

nungspolitischen Entscheidungsinstanzen (Verkehrs- bzw. Mobilitätsplanungsexpert*innen in den 

kreisfreien Städten und Kreisen in den fünf Teilräumen) mit Blick auf die lokalräumlichen verkehrli-

chen Entwicklungen in den Gebietskörperschaften (obere Grafik) und dem gesamten VRR-Gebiet (un-

tere Grafik). Die Bewertungsskala reicht von α-оά ŦǸǊ ǎǘŀǊƪŜ !ōƭŜƘƴǳƴƎ ōƛǎ αҌоά ŦǸǊ ǎǘŀǊƪŜ ½ǳǎǘƛƳπ

mung). Hierin sind die Rückmeldungen von 20 der 23 kommunalen Gebietskörperschaften im VRR 

eingeflossen. 
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Abbildung 000a: Bewertung der vier Szenarien durch die lokalen planungspolitischen Entscheidungsinstanzen nach kreisfreien Städten und 

Kreisen in den fünf homogenen VRR-Räumen mit Blick auf die lokalräumlichen verkehrlichen Entwicklungen innerhalb ihrer Gebietskörper-

schaft (Quelle: Grundlagenuntersuchung Mobilität, 2023). 
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Abbildung 000b: Bewertung der vier Szenarien durch die lokalen planungspolitischen Entscheidungsinstanzen nach kreisfreien Städten und 

Kreisen in den fünf homogenen VRR-Räumen mit Blick auf die allgemeinen regionalen verkehrlichen Entwicklungen im gesamten VRR-Ge-

biet (Quelle: Grundlagenuntersuchung Mobilität, 2023). 

 

 

 
Exkurs 4: 
 
Wie weit ist die Bevölkerung beim Thema Verkehrswende? 
 
In der Beschreibung verschiedener Szenarien für die Zukunft von Mobilität und Verkehr, die im Rahmen der 
Grundlagenuntersuchung Mobilität sowohl für den VRR als auch für go.Rheinland durchgeführt wurde, ist 
u. a. von folgenden Schlüsselfaktoren die Rede: 

¶ planungspolitischer Handlungsdruck für Maßnahmen zum Klimaschutz infolge des allgemeinen ge-
ǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎ ώΧϐΣ 

¶ politische Vorgaben mit dem Ziel einer Verkehrs- und Mobilitätswende und im Zeichen von Push- 
und Pull-Maßnahmen 

 
Ist das gesellschaftliche Bewusstsein für die Notwendigkeit von Veränderungen bei der Mobilität hoch und 
ƳŀŎƘǘ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǉǳŀǎƛ α5ǊǳŎƪάΣ Řŀƴƴ ōŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǘ ŘƛŜǎ ȊǿŜƛŦŜƭƭƻǎ ǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜ ²ƛƭƭŜƴǎōƛƭŘǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎŜ 
und vergrößert zugleich die Bereitschaft innerhalb der Bevölkerung, Veränderungen aktiv mitzutragen. 
Es lohnt daher ein Blick auf aktuelle bzw. absehbare Tendenzen zum Thema Klimaschutz und Verkehrswende 
in der Bevölkerung. Hierfür greifen wir auf drei Sekundärstudien zurück: das vom BMBF geförderte Ariadne-
tǊƻƧŜƪǘ α{ƻȊƛŀƭŜǎ bŀŎƘƘŀƭǘƛƎƪŜƛǘǎōŀǊƻƳŜǘŜǊ ŘŜǊ 9nergie- ǳƴŘ ±ŜǊƪŜƘǊǎǿŜƴŘŜά ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ ŀƪǘǳŜƭƭŜƴ {ǘǳŘƛŜƴ 
des ADAC (infas quo) und der Dt. Akademie für Technikwissenschaften (Allensbach). 
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Daraus einige zentrale Ergebnisse: 
 
Soziales Nachhaltigkeitsbarometer SNB 2021 und 2022 (BMBF, n = 6.615, online & mixed mode) 

¶ Für die Klimaschutzpolitik erwarten 65 % der Bevölkerung klare Vorschriften und Regeln, nur knapp 

19 % finden, dass Klimaschutz jedem Einzelnen überlassen werden sollte. 

¶ Etwa 9 von 10 Bürger*innen sind mindestens etwas besorgt, 6 von 10 sehr/äußerst besorgt im Hin-

blick auf den Klimawandel. 

¶ Ebenfalls gut 60 % befürworten eine Verkehrswende (abstrakt) und zwei Drittel wünschen sich auch 

regierungsseitige Maßnahmen, um die Verkehrswende voranzubringen. 

¶ Es lässt sich also von einer zumindest abstrakten gesellschaftlichen Offenheit und einem gewachse-

nen Bewusstsein für Verkehrswendeerfordernisse sprechen. 

¶ Zugleich halten aber nur ca. 30 % die Nutzung von PKW in Städten für ein Auslaufmodell. Starke Ab-

lehnung erfahren auch Maßnahmen wie ein CO2-Bepreisungsaufschlag auf Benzin und Dieselpreise, 

eine PKW-Maut, Zufahrtsbeschränkungen für Verbrenner-PKW und Parkraumreduktion zugunsten 

von Rad- und Fußwegen mit Ablehnungsquoten von 35 bis über 50 Prozent. 

ADAC, Verkehrswandel aus der Nutzerperspektive, 2022 (infas quo, n = 2.000, online) 

¶ 4 von 10 der Befragten mit Hauptnutzung Pkw geben an, nicht auf den ÖPNV umsteigen zu können. 

¶ PKW-Nutzer*innen leisten ihren Beitrag zum Klimaschutz vor allem dadurch, dass sie auf nicht not-

wendige Fahrten verzichten und bewusst spritsparend fahren. Fahrgemeinschaften oder gar Carsha-

ring spielen fast keine Rolle. Rund die Hälfte will dies auch nicht, ein weiteres gutes Viertel meint, 

dass derlei für sie nicht möglich sei. 

¶ Die Verantwortung für die Erreichung der Klimaschutzziele wird Bund und Ländern, der Wirtschaft 

und erst dann sich selbst zugeschrieben. 

¶ 80 Prozent der Befragten halten die Verbesserung von Bus- und Bahnverbindungen auf dem Land 

für dringend geboten. [Hinweis: 60 % der Bevölkerung in NRW leben in Orten < 100.000 EW] 

¶ YƭŀǎǎƛǎŎƘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ǿƛŜ α9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƴŜǳŜǊ mtb±-[ƛƴƛŜƴ ǳƴŘ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴά ǳƴŘ α¢ŀƪǘǾŜǊŘƛŎƘπ

ǘǳƴƎάΣ ǎƻǿƛŜ αƎǸƴǎǘƛƎŜΣ ǎǘŀǊƪ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴƛŜǊǘŜ ¢ƛŎƪŜǘǎά ǿŜǊŘŜƴ ƘǀƘŜǊ ǇǊƛƻǊƛǎƛŜǊǘ ŀƭǎ ƴŜǳŜΣ ŘƛƎƛǘŀƭƎŜπ

ǎǘǸǘȊǘŜ !ƴƎŜōƻǘǎŦƻǊƳŜƴ ǿƛŜ αhƴ ŘŜƳŀƴŘά ƻŘŜǊ {ƘŀǊƛƴƎ-Verknüpfungen. 

 

 

¶ Restriktive Maßnahmen wider den Autoverkehr in Städten wie Parkraumverteuerung, 
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Parkraumverknappung, Citymaut usw. hält die deutliche Mehrheit der Befragten für unverhältnis-

mäßig. 

Acatech, Mobilitätsmonitor, 2022 (Allensbach IfD, n = 1.006, face-to-face) 

¶ Etwa die Hälfte der Befragten gibt an, deutlich weniger oder etwas weniger Auto fahren zu können, 

ohne sich dabei stark einzuschränken. Es gibt also Spielraum für die Reduktion der PKW-Nutzung. 

¶ Für 80 % der Menschen auf dem Land, für 70 % der Menschen in Mittelstädten und immerhin für 54 

% der Großstadtmenschen (ab 16 Jahren) ist der ÖPNV keine ernsthafte Alternative zum Auto. 

¶ Erwartungen für den Verkehr in 10 Jahren beinhalten durchaus Zustände, die zu einem reduzierten 

MIV beitragen bzw. von einer solchen Reduktion geprägt sind. Allerdings sind eine Reihe solcher er-

warteter Zustände nicht gewünscht, sodass man hier von Befürchtungen sprechen kann. 

 

 
Fazit: 
 
Das Bewusstsein in der Bevölkerung hinsichtlich der Themen Klimawandel und Verkehrswende ist vorhanden. 
Gestaltende Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen werden erwartet, dies auch deswegen, weil 
eher dort die Verantwortung für notwendige Veränderungen gesehen wird. Insofern trifft zumindest die abs-
ǘǊŀƪǘŜ ±ŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎ Ǿƻƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎǿŜƴŘŜƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ŀǳŦ ŜƛƴŜ αǾƻǊōŜǊŜƛǘŜǘŜά DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΦ tƻǎƛǘƛǾ ƛǎǘ ŀǳŎƘ Ȋǳ 
sehen, dass der Ausbau des ÖPNV zu den von der Bevölkerung erwünschten und als zielführend erachteten 
Maßnahmen zählt. 
 
Die über Jahrzehnte gewachsene und manifestierte Dominanz des PKW in der Alltagsmobilität sorgt aller-
dings zugleich für eine empfindliche gesellschaftliche Atmosphäre, in der Maßnahmen für eine Verkehrs-
wende durchgeführt werden müssen. Wie häufig bei Veränderungsprozessen trifft die eigene, konkrete Be-
troffenheit insbesondere durch Push-Maßnahmen weg vom MIV bei einem guten Teil der Bevölkerung auf 
Ablehnung. 
 
Es ist daher eine große Aufgabe für alle am Thema Verkehrswende gestaltend Beteiligten, das abstrakte, 
grundsätzliche Gutheißen von Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr zu einem breiten, kollektiven Wunsch 
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nach tatsächlicher Realisierung zu machen. Und trotz erwartbaren anfänglichen Widerstands an langfristi-
ƎŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎǿŜƴŘŜƳŀǖƴŀƘƳŜƴ αŘǊŀƴȊǳōƭŜƛōŜƴάΦ 

 

 

 

1.5 Herausforderungen für den VRR (Zwischenfazit) und Leitbild des VRR  

Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, gibt es auf verschiedenen Ebenen Klimaschutzziele und po-

litische Vorgaben, die besonders im Verkehrsbereich grundlegende Veränderungen für die Mobilität 

vorsehen (siehe Kapitel 1.2.2 des VRR-Nahverkehrsplans 2025). Zu diesen politischen Vorgaben hat 

der VRR ein Leitbild formuliert: Klimaschutz durch Verkehrswende. Die Verkehrswende stellt einen 

wesentlichen Beitrag zu einer klimaneutralen Zukunft dar. Im Einzelnen hat sich der VRR folgende 

Ziele gegeben: 

¶ Effizienzsteigerung im System: Das System erhält eine Qualitäts- und Quantitätssteigerung 

durch Standardisierung und Koordination. Diese geschieht unter der Prämisse der Verläss-

lichkeit, Einfachheit, Flexibilität und der Innovationskraft. 

 

¶ Kundenbindung und Kundengewinnung als Gradmesser der Zufriedenheit: Durch die Opti-

mierung der Bestandssituation soll ein höherer Grad der Kundenbindung und Kundengewin-

nung erreicht werden. Gezielte Angebotsausweitungen durch Förderung von Infrastruktur-

ausbau und umfassender Modernisierung erhöhen die Qualität und die Quantität des Nah-

verkehrs und sind somit auch ein Gradmesser für die Kundenzufriedenheit.  

 

¶ Nahverkehr aus einem Guss: Die gesamte Wegekette muss bei der Ausgestaltung des Nah-

verkehrs berücksichtigt und gefördert werden. Hierzu bedarf es eines attraktiven und ange-

botsorientierten Bus- und Bahnangebotes. 

 

¶ Antriebswende im ÖPNV: Der VRR setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2030 mindestens 90 Pro-

zent der SPNV-Verkehre zu elektrifizieren. Ebenso müssen Anreizstrukturen und Finanzie-

rungsstränge für die Antriebswende im ÖPNV gestärkt werden.  

Diese vier strategischen Ziele des VRR bilden die Grundlage bzw. gleichsam die übergreifenden Ziele 

für die Ausführungen in Kapitel 2 und die in den fünf Fachkapiteln 4 bis 8 des vorliegenden VRR-Nah-

verkehrsplans behandelten Themen. Jedes in diesen fünf Fachkapiteln beschriebene Thema leistet 

einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der genannten vier strategischen Ziele. 

Die einzelnen im VRR-Nahverkehrsplan behandelten Fachthemen sollen grundsätzlich anhand folgen-

der Viergliederung bearbeitet werden: 

¶ Beschreibung der Ausgangslage und des aktuellen Sachstands 

¶ Formulierung eines langfristigen Ziels (Strategie und Vision des VRR) 

¶ Ableitung kurz- und mittelfristiger Maßnahmen zum Erreichen des Ziels 

¶ Nennung der für die Zielerreichung und die Maßnahmenumsetzung relevanten Akteure 

Um CO2-Emissionen einzusparen und so den notwendigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu 

leisten, muss sich der Anteil des Umweltverbundes am Modal Split im Verbundgebiet des VRR ver-

doppeln. Konkret bedeutet dies, dass der ÖPNV bis zum Jahr 2030 seinen Anteil von aktuell 8,8 % auf 

16,3 % steigern muss. Der SPNV muss von aktuell 4,6 % auf 8,6 % wachsen (GUM 2023). 
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Zum Erreichen von Klimaneutralität ist die Förderung attraktiver und umweltschonender Verkehrs-

mittel zwingend notwendig. Der VRR als Koordinator für den ÖPNV nimmt dabei eine entscheidende 

Rolle ein, die Zukunft mitzugestalten. Damit der VRR seine Klimaziele erreicht, müssen mehr Perso-

nen auf den ÖPNV umsteigen (mit Unterstützung deutlicher Absätze beim Deutschlandticket). In den 

kommenden Jahren sind insbesondere die in den nachfolgenden Bereichen beschriebenen Heraus-

forderungen von besonderer Bedeutung für den VRR. 

¶ Kapazitäten (Ausbau des Leistungsangebots im SPNV hinsichtlich Quantität): Für ein attrakti-

ves Angebot im ÖPNV ist wichtig, dass der VRR in der Lage ist, genügend Busse, Bahnen oder 

andere öffentliche Verkehrsmittel einzusetzen, um die Nachfrage zu bewältigen und einen 

reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dafür ist auch ein großer Ausbau der Infrastruktur 

notwendig. Neben der Steigerung des Leistungsangebots sollte versucht werden, freie Sitz-

platzkapazitäten im bestehenden Leistungsangebot zu nutzen. 

 

¶ Attraktivität des ÖPNV: Aus Kundensicht wird die Attraktivität des ÖPNV zudem nicht nur 

durch die angebotene Kapazität geprägt, sondern auch maßgeblich durch die Zugänglichkeit 

und die Einfachheit der Nutzung. Unübersichtliche Tarifstrukturen und nicht durchgängig ab-

gebildete Wegeketten, die mehrfache Buchungsschritte erfordern, stehen einer Nutzung des 

ÖPNV im Wege und fördern ein Ausweichen auf den Individualverkehr. 

 

¶ Kosten (Finanzierung des SPNV): Die Bereitstellung ausreichender Kapazitäten in der Zukunft 

erfordert erhebliche finanzielle und zeitliche Ressourcen. Der VRR hat zurzeit und wahr-

scheinlich auch in Zukunft Probleme, den Bestandsverkehr zu finanzieren, dies ist u. a. ausge-

löst durch stark gestiegene Personal- und Energiekosten und bundesseitig stark rabattierte 

Nahverkehrstickets (Deutschlandticket). Durch den erfolgreich etablierten Wettbewerb im 

SPNV wurden außerdem die finanziellen Spielräume maximal abgeschöpft und bereits in die 

Leistungsausweitung und Qualitätsverbesserung reinvestiert. Die Planung, Genehmigung und 

der Bau neuer Straßen, Schienenstrecken, Haltestellen und anderer Infrastrukturelemente 

sind mit beträchtlichen Kosten verbunden und erfordern eine präzise Koordination zwischen 

verschiedenen Behörden und Interessengruppen. Die damit einhergehenden angestrebten 

und auch schon teilweise in der Umsetzung befindlichen Pläne für die Netz- und Takterweite-

rung führen darüber hinaus zu zusätzlichen finanziellen Verbindlichkeiten. 

 

¶ Fachkräftemangel: Ein weiteres Hindernis für die Erfüllung der Aufgaben des VRR besteht im 

aktuellen und sich zukünftig deutlich verschärfenden Fachkräftemangel. Bereits heute ist 

eine große Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter*innen zu finden, die für den Betrieb 

(Fahr- und ggf. Prüfpersonal), die Wartung (Werkstattpersonal) und die Verwaltung (Ver-

kehrsplaner*innen und Verwaltungspersonal) zuständig sind. Zukünftig wird sich die Perso-

nalsituation im ÖPNV weiter verschärfen: Einerseits werden bis zum Jahr 2030 sehr viele 

Fachkräfte in den Ruhestand gehen (Baby-Boomer) und andererseits wird durch eine Reduk-

tion der Wochenarbeitszeit ς wie in den aktuellen Tarifverhandlungen seitens Verdi und GDL 

im Jahr 2023 gefordert ς ein weiterer hoher Personalbedarf mittelfristig entstehen. 

 

¶ Tendenz zur Inter- und Multimodalität sowie die Rolle des Autos in der Mobilitätsplanung 

und seine Integration in den ÖPNV: Es erfordert eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit und die 

Schaffung von Anreizen, um die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs für Nicht-ÖPNV-

Nutzer*innen zu steigern. Verbesserungen wie ein dichteres Streckennetz, höhere 
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Frequenzen, kürzere Wartezeiten, komfortablere Fahrzeuge und umweltfreundlichere Tech-

nologien können dazu beitragen, die Akzeptanz zu steigern. 

 

¶ Demografischer Wandel: Mit einer alternden Bevölkerung und veränderten Bevölkerungs-

strukturen müssen die Bedürfnisse und Anforderungen der Fahrgäste berücksichtigt und An-

gebote neu strukturiert werden. Es benötigt eine bedarfsgerechte Gestaltung des ÖPNV, wie 

beispielsweise barrierefreie Zugänge zu den Verkehrsmitteln, Angebote für ältere oder mobi-

litätseingeschränkte Menschen sowie fortschrittliche Informationssysteme, um die Anforde-

rungen unterschiedlicher Altersgruppen zu erfüllen. Darüber hinaus verstärkt der demogra-

phische Wandel den oben beschriebenen Fachkräftemangel.   

 

Genereller Lösungsansatz:  

Der VRR wird, um den genannten Herausforderungen entgegenzutreten, eine Effizienzoffensive vo-

rantreiben. Durch Standardisierungen und verbesserte Koordination sollen sowohl zeitliche als auch 

finanzielle Ressourcen eingespart werden. Hiermit wird ermöglicht, dass aus dem Status Quo und so-

mit mit den vorhandenen Rahmenbedingungen eine Steigerung der Qualität und Quantität ermöglich 

wird. 

Die Effizienzoffensive wird dabei auch in der Organisation des VRR vorangetrieben: Im Laufe der 

Jahre haben sich die Aufgaben des VRR stetig erweitert und gewandelt. Im Sinne des oben beschrie-

benen Leitbilds müssen auch regelmäßig die eigenen Strukturen überprüft werden, inwieweit durch 

Veränderungen Synergien gehoben werden können und eine Effizienzsteigerung möglich ist. Durch 

einen integrativen Ansatz können beispielsweise auch Verbundstrukturen verschlankt werden. 

 

Es bedarf klarer transparenter Prozesse und Vorgaben, durch bspw. von Vereinheitlichung der Verga-

beverfahren und Etablierung von Standards, wie bei der XBus-Flotte. Durch Vereinheitlichungen von 

Fahrplanwechseldaten und Standardisierung von Richtlinien können administrative Mehraufwände 

vermieden werden und somit vorhandene Ressourcen effizient eingesetzt werden.  

 

Mit der beschriebenen Effizienzoffensive geht aber auch das gemeinschaftliche Hinwirken einher. So-

mit ist es wesentlich, dass Finanzierungen und Förderungen so ausgestaltet sind, dass sie einer Ver-

einheitlichung und somit einer Standardisierung entsprechen. Der VRR wird hierzu im engen Aus-

tausch mit dem Land stehen, um genau diesem Aspekt gerecht zu werden. Es muss vermieden wer-

den, dass nicht anschlussfähige Insellösungen entwickelt und diese auch noch subventioniert wer-

den.  

 

Fördermittel sind hierbei nicht nur als Werkzeug der Standardisierung nutzbar, sondern müssen auch 

effizienter ausgeschöpft werden. Hierzu ist es erforderlich, Fördertatbestände weiter auszulegen und 

auf etwaige notwendige Gesetzesänderungen hinzuwirken.  

 

Die Standardisierung wird dabei auch weiter auf den Bereich Nutzererfahrung ausgerollt. 

 

Im Bereich der On-Demand-Systeme muss Kund*innen eine durchgängige Lösung angeboten wer-

den, die einfach zugänglich ist. Der VRR hat sich zum Ziel gesetzt, ein einheitliches vernetztes On-De-

mand-System bis Jahresende 2025 umgesetzt zu haben. Ebenso soll bis Anfang 2025 das Tarif- und 

Ticketsystem erheblich verschlankt und vereinfacht werden. Das Deutschlandticket, das für 
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Kund*innen mit seiner Einfachheit überzeugt, soll auch auf andere Tarife und Tickets angewandt 

werden. Diese Tickets richten sich an Gelegenheitsfahrer*innen, für die sich der Kauf des Deutsch-

landtickets nicht rentiert. Gleichwohl soll auch für diese Kund*innen durch eine einfache Zugänglich-

keit die Attraktivität der Nutzung des ÖPNV gesteigert werden. 

 

Der VRR will darüber hinaus der Problematik der finanziellen Engpässe entgegentreten und die Dritt-

nutzerfinanzierung stärken. Hierfür müssen die Unternehmen, die von einer guten Infrastruktur pro-

fitieren, stärker in die Pflicht genommen werden. Dieses darf aber keinesfalls als Einbahnstraße ver-

standen werden. Vielmehr wird gemeinschaftlich mit Großimmobilieneigentümern und Arbeitgebern 

der effektive Nahverkehrsanschluss und die damit einhergehende notwendige Finanzierung erarbei-

tet werden. Ein weiterer Baustein muss dabei auch das Deutschlandticket Job sein, die Abnahme die-

ses Tickets muss umfassend ausgerollt und gestärkt werden. 

 

Zur Daseinsvorsorge gehört zwingend ein attraktiver und funktionierender ÖPNV. Falls sich die finan-

ziellen und kapazitiven Engpässe nicht durch die Maßnahmen der Effizienzoffensive verbessern, muss 

mit den zur Verfügung stehenden Mitteln effizient gehaushaltet werden. Eine etwaige Abbestellung 

muss daher bei der Abwägung ebenfalls als Option mit bedacht werden. Effizient eingesetzte Abbe-

stellungen, können nicht nur dazu beitragen, weniger Finanzmittel zu benötigen, sondern auch dafür 

genutzt werden, punktuell das System zu stärken und eine bessere Zuverlässigkeit sicherzustellen, 

dennoch ist die Abbestellung immer als Ultima Ratio anzusehen.  

 

Neben diesen Maßnahmen ist aber auch weiterhin eine klare Zusage des Landes über das bis zum 

Jahr 2045 zur Verfügung stehende Finanzierungsvolumen erforderlich. Die Kooperationsräume sind 

auf eine langfristige finanzielle Planungssicherheit im SPNV (Infrastruktur und Betrieb) angewiesen, 

um sowohl die Bestandsverkehre als auch das Zukunftskonzept (Zielnetz 2032/2040) abzusichern und 

somit die Verkehrswende effektiv voranzutreiben. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, dass 

der Bund seinen Verpflichtungen und Aufgaben für einen bundesweiten Klimaschutz nachkommt. 

Der Klimaschutz kann nämlich nur gelingen, wenn die Energiewende gelingt. Die Energiewende kann 

aber nur mithilfe der Verkehrswende ς bestehend aus Mobilitäts- und Antriebswende ς gelingen. So-

mit ist die Mission des VRR αKlimaschutz durch Verkehrswendeά ein wesentlicher Baustein der bun-

desweiten Aufgabe im Kampf gegen den Klimawandel und gilt als übergeordnetes Ziel für im vorlie-

genden VRR-Nahverkehrsplan 2025 behandelten Fachthemen und zieht sich wie ein roter Faden 

durch alle Fachthemen. 
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2 Teil A.2: Umsetzung der Verkehrswende im VRR  

Basierend auf den in Kapitel 1 beschriebenen Grundlagen und Rahmenbedingungen werden die Er-

gebnisse und die Erkenntnisse aus dem Strategiekonzept Mobilität und Verkehr 2030/2045 des VRR 

als Grundlage für die Umsetzung der im Bundesklimaschutzgesetz und im Klimaschutzgesetz NRW 

enthaltenen Vorgaben detailliert behandelt. Dies bildet damit die wichtigste Grundlage für die fachli-

chen Planungen des VRR (SPNV-Leistungsangebot, XBus-Linien, Tarifliche Angebote, Marketingmaß-

namen etc.) sowie die Koordinierungsaufgabe des VRR (Kommunales Mobilitätsmanagement, B+R, 

P+R etc.). Hiermit kann das Ziel des VRR für die Entwicklung des SPNV-Leistungsangebots quantifi-

ziert werden und der VRR als Treiber der Verkehrswende und wichtiger Akteur bei dieser Aufgabe 

dargestellt werden. 

Der Klimawandel stellt weltweit eine der größten Herausforderungen für die Menschheit dar. Der 

prognostizierte Temperaturanstieg von Luft und Wasser wird gravierende Auswirkungen auf Mensch 

und Natur haben und wird beispielsweise zu Gletscherschmelze, Meeresspiegelanstieg, Artenster-

ben, Ernteeinbußen, vermehrten Dürreperioden und Wetterextremen führen. Diese Entwicklungen 

werden Lebensgrundlagen vieler Menschen, Pflanzen und Tiere zerstören und in der Folge Fluchtbe-

wegungen und globale Konflikte auslösen. 

Dabei zählt der Verkehrssektor aufgrund seiner Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu den 

Hauptverursachern des Klimawandels. Der höchste Anteil der THG-Emissionen im Verkehrssektor ist 

auf den Straßenverkehr und hier insbesondere auf den MIV zurückzuführen. Seit 1990 ist im Ver-

kehrssektor eine Zunahme der THG-Emissionen um rund 57 % zu verzeichnen. Pandemiebedingt kam 

es zwischen 2019 und 2020 zu einer Treibhausgasabnahme im Verkehrssektor (-14%). Seit 2020 stei-

gen die THG-Emissionen allerdings wieder an. Von 2020 auf 2021 betrug die Zunahme 4 %, dies ent-

spricht rund 774.000 Tonnen (Umweltbundesamt (Hrsg.): Verkehr beeinflusst das Klima. Berlin 2023). 

 

Abbildung 000: THG-Emissionen im Verkehrssektor von 1990 bis 2021 (Quelle: Umweltbundesamt (Hrsg.): Verkehr beeinflusst das Klima. 

Berlin 2023) 
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Eine Reduktion der THG-Emissionen im Verkehrssektor wird durch die Verkehrswende38 ermöglicht. 

Die Verkehrswende soll zu einem grundlegenden Umbau des Verkehrssystems und einem Umstieg 

der Gesellschaft auf umweltfreundliche Mobilität führen. Vorbild ist die Energiewende, also der sys-

tematische Umbau des Energiesystems auf erneuerbare Energieträger. Die Grundidee der Verkehrs-

wende ist ς wie in Kapitel 1.3.6 erläutert ς der Dreiklang aus vermeiden, verlagern, verbessern. Per-

sonenverkehr soll so weit wie möglich vermieden, der nicht vermeidbare Personenverkehr auf um-

weltschonendere Verkehrsmittel verlagert und zuletzt durch eine bessere Organisation und neue 

Technologien verbessert werden. 

Verkehr ist nicht nur die Bewegung von A nach B, sondern ein komplexes System, in dem neben der 

Infrastruktur und den Verkehrsträgern auch Gesetze und das Mobilitätsverhalten (soziale Praktiken, 

gesellschaftliche Wertvorstellungen und nicht zuletzt persönliche Gewohnheiten und Emotionen) 

eine Rolle spielen, wie im Folgenden dargestellt wird. 

Für die Umsetzung der Verkehrswende im ÖPNV werden von der Bundesregierung zwei Pfade, die 

Antriebswende und die Mobilitätswende, verfolgt, wobei der Schwerpunkt bisher auf die Antriebs-

wende gelegt wird. Aufgrund des hohen erneuerbaren Energiebedarfs kann das Reduktionsziel mit 

einer Antriebswende alleine nicht erreicht werden. Es bedarf ebenso der Mobilitätswende, also einer 

erheblichen Verlagerung vom MIV auf die energieeffizienteren und emissionsärmeren Verkehrsmittel 

des Umweltverbundes. 

Hierzu hat der VRR ein differenziertes Leitbild entwickelt, für das als Oberziel αKlimaschutz durch Ver-

kehrswende. Die Verkehrswende stellt einen wesentlichen Beitrag zu einer klimaneutralen Zukunft 

dar.ά ŦƻǊƳǳƭƛŜǊǘ ǿǳǊŘŜΦ 5ƛŜ Ƙieraus abgeleiteten vier Leitbilder (siehe Kapitel 1.5) zahlen allesamt auf 

dieses Oberziel ein, das sich auch als roter Faden durch alle Fachthemen des VRR-Nahverkehrsplan 

2025 zieht und auf das alle in den Kapiteln 4 bis 8 beschriebenen Fachthemen einzahlen. 

 

2.1 Rahmenbedingungen und Herausforderungen  für den Verkehrssektor  im 
VRR 

Wesentliche Grundlage für die Beschreibung der Herausforderungen für die Mobilität im VRR und 

den VRR als Mobilitätsdienstleister bei der Umsetzung der Verkehrswende im Verbundgebiet sind 

folgende zwei von dem VRR in Auftrag gegebene und von der KCW GmbH erstellte Gutachten bzw. 

Strategiekonzepte39 

1) Y/² DƳōIΦ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƪƻƴȊŜǇǘ α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ ±ww нлнолκнлрлάΦ !ōǎŎƘƭǳǎǎōŜǊƛŎƘǘΦ 

Berlin, 28.02.2020. (im Folgenden: KCW 2020) 

 

 
38 Als Verkehrswende wird der gesellschaftliche, technologische und politische Prozess bezeichnet, Verkehr auf nachhaltige Energieträger, 
sanfte Mobilitätsnutzung und eine Vernetzung verschiedener Formen des Individualverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs 
umzustellen. Sie beinhaltet auch einen kulturellen Wandel, eine Umverteilung des öffentlichen Raums und eine Umleitung von Geldströ-
men. 
39 Hinweis zu den unterschiedlichen Jahreszahlen im Titel der beiden Strategiekonzepte: Im Zeitraum der Erarbeitung des Strategiekonzepts 
α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ ±ww нлолκнлрлά hatte das Bundesklimaschutzgesetz (KSG) in der Fassung vom 12.12.2019 Gültigkeit, nach der die 
Klimaneutralität des Verkehrssektors bis zum Jahr 2050 erfolgen musste. Erst mit der Novellierung des KSG (Beschluss Bundestag vom 24. 
Juni 2021) wurde das Ziel der Klimaneutralität um fünf Jahre auf 2045 vorgezogen. Deshalb trägt Řŀǎ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƪƻƴȊŜǇǘǎ α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ aƻōƛƭƛπ
ǘŅǘ ƛƳ ±ww нлолκнлрлά ŘƛŜ WŀƘǊŜǎȊŀƘƭ нлрл ǳƴŘ ŘƛŜ ²ŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƪƻƴȊŜǇǘǎ α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ ±ww нлолκнлпрά ŘƛŜ 
Jahreszahl 2045 im Titel. 
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2) Y/² DƳōIΦ ²ŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƪƻƴȊŜǇǘ α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ ±ww нлнолκнлпрάΦ 

Berlin, 13.07.2022. (im Folgenden: KCW 2022) 

 

2.1.1 Klimapolitische Rahmenbedingungen und Herausforderungen  

Die Weltgemeinschaft hat sich mit dem sogenannten Pariser Klimaschutzabkommen dazu verpflich-

tet, den weltweiten Temperaturanstieg auf max. 2 °C zu beschränken, im besten Falle auf 1,5 °C über 

dem vorindustriellen Niveau (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-

heit, Klimaschutzplan 2050, Bonn 2016). Um das zu erreichen, müssen die Treibhausgas-Emissionen 

massiv reduziert werden, und zwar in allen Lebensbereichen. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens 

dazu verpflichtet, ihren Beitrag zur Reduktion von THG-Emissionen zu leisten. Im Klimaschutzplan 

2050 wurden hierfür ambitionierte Sektorziele für das Jahr 2030 gesetzt. So beträgt das Minderungs-

ziel im Sektor Verkehr für THG-Emissionen 40 bis 42 % (gegenüber dem Jahr 1990). Dies bedeutet, 

dass die THG-Emissionen von 171 Mio. t (im Jahr 2017) auf 95 bis 98 Mio. t CO2/Äqu im Jahr 2030 ge-

senkt werden müssen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass aufgrund schon getätigter Maß-

nahmen noch 52 bis 55 Mio. t CO2/Äqu eingespart werden müssen. 

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 benennt die Bundesregierung verschiedene Maßnah-

men, durch deren Anwendung die Reduktion der THG-Emissionen gelingen soll. Sie sieht auch für den 

Umweltverbund diverse Einzelmaßnahmen vor, die allerdings in Bezug auf ihre jeweilige Klimawirk-

samkeit nicht spezifiziert werden. Mit den Maßnahmen werden die richtigen Themen benannt, aller-

dings kann keine konkrete Aussage darüber getroffen werden, inwieweit die Einzelmaßnahmen oder 

das Maßnahmenbündel zur erforderlichen Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030 (Bezugsjahr 2017) 

im Verkehrssektor beitragen werden. 

Das Bundesklimaschutzgesetz (KSG) vom 12. Dezember 2019 legt für die schrittweise Minderung der 

THG-Emissionen für das Zieljahr 2030 eine Minderungsquote von mindestens 55 % im Vergleich zum 

Jahr 1990 rechtlich verbindlich fest (§ 3 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2). Das KSG überführt zudem die Sek-

torziele aus dem Klimaschutzplan 2050 in konkrete Emissionsmengen und definiert sie jahresscharf 

(§ 4 und Anlage 2). Darüber hinaus avisiert das KSG einen Klimaschutz nach dem Ressortprinzip: Für 

die Einhaltung der Jahresemissionsmengen ist das aufgrund seines Geschäftsbereichs für einen Sek-

tor überwiegend zuständige Bundesministerium verantwortlich (§ 4 Abs. 4). 

Die Bundesregierung hat am 21. Juni 2023 eine Neufassung des Klimaschutzgesetzes auf den Weg 

gebracht. Ziel der Novelle ist es, den Klimaschutz vorausschauender und effektiver zu machen. Der 

Entwurf sieht vor, dass künftig eine zukunftsgewandte, mehrjährige und sektorübergreifende Ge-

samtrechnung ausschlaggebend für weitere Maßnahmen ist. Dabei bleiben die ehrgeizigen Klima-

ziele Deutschlands unverändert ς durch die Reform darf nicht eine Tonne mehr CO2 ausgestoßen 

werden als mit dem bisherigen Gesetz. Damit steht künftig die Erreichung der gesamten Treibhaus-

gasemissionen im Fokus, unabhängig davon, wo sie entstanden sind. Bisher hatte das Klimaschutz-

gesetz vergangene Zielverfehlungen im Blick. Mit dem nun verstärkten Fokus auf zukünftige Emissio-

nen kann besser als bisher überprüft werden, ob Deutschland auf dem richtigen Weg ist ς oder ob 

Maßnahmen nachgeschärft werden müssen. Neu sind die Gesamtverantwortung und das flexible 

Erreichen der Ziele: Im Fokus steht nun, ob der Treibhausgasausstoß insgesamt reduziert wird, un-

abhängig davon, in welchem Bereich die Treibhausgase entstehen. Indem die Emissionen insbeson-

dere dort gemindert werden, wo die größten Einsparpotentiale vorhanden sind, können die Klima-

ziele sozial gerecht und volkswirtschaftlich effizient erreicht werden. Damit wird die 
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Gesamtverantwortung der Bundesregierung insgesamt und die Flexibilität zwischen den Sektoren 

gestärkt. Trotz dieser Gesamtbetrachtung sorgt die Bundesregierung weiter für volle Transparenz bei 

den einzelnen Sektoren wie zum Beispiel Verkehr, Energie und Wohnen. Der Gesetzentwurf wurde 

seit Herbst 2023 im Bundestag beraten und im April 2024 beschlossen. 

Cŀƭƭǎ ŘƛŜ wŜŘǳƪǘƛƻƴǎȊƛŜƭŜ ƴƛŎƘǘ ŜǊǊŜƛŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭǘŜƴΣ ƎǊŜƛŦŜƴ ŘƛŜ α9ŦŦƻǊǘ {ƘŀǊƛƴƎά-Entscheidung so-

ǿƛŜ ŘƛŜ α/ƭƛƳŀǘŜ !Ŏǘƛƻƴά-Verordnung der Europäischen Union (EU) als Instrumente dafür, die ge-

samteuropäischen THG-Emissionen Minderungsziele doch zu erreichen. Demnach wäre das Verfeh-

len der nationalen Reduktionsziele für die Bundesrepublik Deutschland mit hohen Kosten verbunden. 

Sie müsste für jede nicht reduzierte Tonne CO2-9ƳƛǎǎƛƻƴŜƴ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αwŜŎƘǘŜά ό!ƴƴǳŀƭ 9Ƴƛǎǎƛƻƴ 

Allowances) bzw. Zertifikate zukaufen. Bei einem CO2-Preis von 114 EUR/t (aktueller Preis in Schwe-

den) könnten bei Verfehlung der Reduktionsziele also Milliarden-Beträge auf die Bundesrepublik zu-

kommen. 

 

2.1.2 Mobilitätsrelevante Rahmenbedingungen und Herausforderungen  

Im ersten Gutachten zur Umsetzung der Verkehrswende im Verbundgebiet des VRR (KCW 2020) sind 

sieben Beobachtungen skizziert, die ς basierend auf der Analyse von mobilitätsrelevanten Daten ς 

wichtige Rahmenbedingungen für Maßnahmen zur Umsetzung der Verkehrswende im Verbundge-

biet des VRR darstellen. Sie stellen gleichzeitig die Ausgangslage für Maßnahmen zur Umsetzung der 

Verkehrswende im Verbundgebiet dar. 

(1) Der Verkehr im Verbundgebiet des VRR nimmt insgesamt zu40. 

(2) Der MIV nimmt im Verbundgebiet des VRR eine überdurchschnittlich starke Rolle ein41. 

(3) In der Fläche bestehen zum Teil große Lücken im ÖPNV-Angebot. 

(4) Das ÖV-Angebot konzentriert sich auf den Verkehr von Montag bis Freitag. 

(5) In der Nacht und zu Tagesrandzeiten ist das ÖV-Angebot deutlich ausgedünnt. 

(6) Mit dem ÖV kommt man schlecht von einem Ort zum nächsten ς zumindest wenn nicht das 

Ortszentrum Anfangs- oder Zielpunkt ist42. 

(7) Hohe Qualität im ÖV (Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Information etc.) ist aus Kundensicht es-

senziell43. 

Die Analyse von mobilitätsrelevanten Daten in Kapitel 1 des VRR-Nahverkehrsplans 2025 unterstützt 

die ersten beiden Beobachtungen und Kapitel 6.1 liefert Hinweise, dass die Beobachtung 3 ebenfalls 

für das Verbundgebiet des VRR zutreffend ist. Die Beobachtungen 4 bis 7 sind allgemeingültig. 

 
40 Während der Coronapandemie hat der Verkehr im Verbundgebiet zwar zeitweise abgenommen, es ist jedoch davon auszugehen, dass 
bei zunehmender Normalisierung des Alltags auch der Verkehr wieder das Niveau von 2019 ς ggf. jedoch mit einer veränderten Zusam-
mensetzung in Hinsicht auf Wegelänge, Relationen, Zwecke, Verkehrsmittel ς erreichen wird. Eine Tendenz, dass der Verkehr im VRR-Raum 
kurz- bis mittelfristig zurückgeht, ist nicht erkennbar. Dies ist angesichts der knapper werdenden Zeit zur Erreichung der Klimaschutzziele 
bedenklich. Umso wichtiger wird es sein, die Themen Verkehrsvermeidung / MIV-Reduzierung anzugehen (Push-Maßnahmen) 
41 Während der ÖV als der Verlierer der Pandemie angesehen wurde und z. T. deutlich seltener genutzt wurde als vor der Pandemie, wurde 
dies für die Nutzung des Pkw nicht ausgemacht ς im Gegenteil. Der Pkw wurde etwa genauso oft genutzt oder sogar häufiger. 
42 Im SPNV-Angebot gab es zwischen 2019 und 2020 einen Leistungszuwachs von ca. 48 auf über 50 Mio. Zugkilometer pro Jahr. Das ÖSPV-
Angebot wurde bis auf wenige Ausnahmen nicht ausgeweitet, an wenigen Orten wurden Betriebsleistungen sogar gekürzt. Die im Jahr 
2019 beobachteten Lücken und Reisezeitnachteile gegenüber dem MIV bestehen demnach unverändert. 
43 Die Qualität des ÖV ist weiterhin essenziell für die Kunden. Die Bedeutung hat sogar noch zugenommen. Neben der Verlässlichkeit, guten 
Informationen etc. sind hygienische Bedingungen (z. B. Desinfektion, gute Belüftung) und ausreichend Platz in den Fahrzeugen während 
der Pandemie für die Fahrgäste wichtiger geworden. 
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Im Folgenden werden drei Aspekte aus der Analyse von mobilitätsrelevanten oder Strukturdaten vor-

gestellt, die für die Umsetzung der Verkehrswende im Verbundgebiet des VRR relevant sind, näher 

betrachtet. Grundlage hierfür bildet das 1. Strategiekonzept (KCW 2020). 

Der erste Aspekt bezieht sich auf die stetig zunehmenden Reiseweiten. Insbesondere der regionale 

ÖPNV (XBus- und SPNV-Netz), für den der VRR Aufgabenträger ist (SPNV) bzw. diesen mit den ÖPNV-

Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen koordiniert (XBus), ist angesichts seiner Reiseweiten be-

deutsam für die Umsetzung der im KSG festgeschrieben Reduktionsziele und damit für die Verkehrs-

wende. Verkehr kann nach Entfernungsklassen unterschieden werden. So gelten Wege mit einer 

Länge von mehr als 50 km zumeist als Fernverkehr, während Wege, die kürzer als 5 km lang sind, 

ŘŜƳ bŀƘǾŜǊƪŜƘǊ ȊǳƎŜǊŜŎƘƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ CǸǊ ŘƛŜ ŘŀȊǿƛǎŎƘŜƴ ƭƛŜƎŜƴŘŜƴ 5ƛǎǘŀƴȊŜƴ ōƛŜǘŜǘ ǎƛŎƘ αwŜƎƛƻƴŀƭπ

ǾŜǊƪŜƘǊά ŀƭǎ ǊŅǳƳƭƛŎƘŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜ ŀƴΦ ¦Ƴ Ȋǳ ǿƛǎǎŜƴΣ ǿŜƭŎƘŜ wŜƭŜǾŀƴȊ ŘƛŜ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎǎƪƭŀǎπ

sen für den Verkehr und die vom Verkehr ausgehenden (negativen) Folgen wie den Ausstoß von 

Schadstoffen und Treibhausgasen haben, müssen die zurückgelegten Wege diesen Klassen zugewie-

sen werden. Dafür bieten sich zum einen die Zahl der Wege (Verkehrsaufkommen) und zum anderen 

die auf diesen Wegen zurückgelegten Strecken (Personenkilometer; Verkehrsleistung) an. 

Die nachfolgende Abbildung gibt an, welchen Anteil die Wege der einzelnen Entfernungsklassen am 

Gesamtverkehr haben ς sowohl nach Wegeanzahl als auch nach Verkehrsleistung. 

 

Abbildung 000: Anteil der Entfernungsklassen an der Gesamtheit aller Wege und der gesamten Verkehrsleistung (Quelle: KCW GmbH, Stra-

tegiekonzept Verkehr & Mobilität im VRR im Jahr 2030/2050, Jahr 2020) 

 

Es zeigt sich, dass zwar deutlich mehr als die Hälfte aller Wege kürzer als 5 km sind, diese aber nur 9 

% der Verkehrsleistung ausmachen. Entsprechend macht die Leistung der Wege über 50 km Länge 44 

% aus, obwohl die Zahl der Wege nur einen Anteil von 4 % hat. Da die klimarelevanten Verkehrsfol-

gen in direktem Zusammenhang mit der Verkehrsleistung stehen, sind demnach die längeren Wege 

klimapolitisch deutlich relevanter als die kürzeren.  
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Ein weiterer relevanter Aspekt ist die Verkehrsleistung nach Verkehrsmitteln, die in nachfolgender 

Abbildung dargestellt ist.  

 

Abbildung 000: Marktanteil ÖV im motorisierten Nah-, Regional- und Fernverkehr (Quelle: KCW GmbH, Strategiekonzept Verkehr & Mobili-

tät im VRR im Jahr 2030/2050, Jahr 2020) 

Es wird anschaulich, dass lediglich 5,2 % der gesamten Verkehrsleistung auf mit dem MIV im Nahbe-

reich zurückgelegte Wege entfällt. Anders verhält es sich mit den längeren MIV-Wegen. Verlage-

rungsstrategien im Fernverkehr haben insofern erhebliches Potenzial, als dass der MIV auf Strecken 

über 50 km 32,9 % der gesamten Verkehrsleistung ausmacht. Und auch im regionalen Maßstab bie-

ten die MIV-Anteile von 7 %, 12 % und knapp 18 % erhebliches Reduzierungspotenzial. Da auf den 

Distanzen zwischen 5 und 50 km der Radverkehr nur begrenzt eine Alternative zum MIV darstellt, 

muss eine Verlagerungsstrategie in diesem Nah- und Regionalverkehr auf den ÖV abzielen. Allerdings 

hat der ÖV in den Entfernungsklassen zwischen 5 und 50 km derzeit nur geringere Anteile an der Ver-

kehrsleistung (1,5 %, 2,2 % bzw. 3,5 %). Eine Verdoppelung erscheint insofern durchaus vorstellbar. 

Entsprechend groß ist der Handlungsbedarf im ÖPNV. 

Ein letzter Aspekt, der für die Umsetzung der Verkehrswende im VRR relevant ist, ist die Entwicklung 

der Schieneninfrastruktur. Angesichts des erheblichen Handlungsbedarfs im ÖV fällt besonders ins 

Gewicht, dass sich das Schienennetz unverändert auf dem Rückzug befindet. So wurden deutschland-

weit im Zeitraum von 1994 bis 2018 insgesamt 5.148 Streckenkilometer im Bahnnetz stillgelegt. Dem 

stehen im Zeitraum von 1994 bis 2019 insgesamt 1.186 km reaktivierter Streckenkilometer gegen-

über, was 23 % ausmacht. In Nordrhein-Westfalen wurden insgesamt 596 km stillgelegt und 135 km 

reaktiviert ς auch hier machen letztere 23 % aus. Eine Verdoppelung der Verkehrsleistung im ÖV 

würde jedoch nicht nur die Reaktivierung von Strecken erfordern, sondern auch ς und vor allem ς die 

Erhöhung der Leistungsfähigkeit bestehender, bereits heute intensiv genutzter Streckenabschnitte 

und Knoten. 
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2.2 Ziele für die Umsetzung der Verkehrswende  im VRR 

Das Umsteuern in der Verkehrspolitik benötigt klare Ziele. Für den VRR-Verbundraum sollten die in 

Kapitel 2.1 beschriebenen nationalen Klimaschutzziele Ausgangspunkt für die Herleitung von Zielwer-

ten für den Verbundraum sein. Methodisch wird also ein Top-down-Ansatz gewählt. Die Umsetzung 

der Verkehrswende im Verbundgebiet des VRR, also die Umsetzung der im KSG festgelegten nationa-

len Klimaschutzziele konkret für das Verbundgebiet des VRR, stellen den Ausgangspunkt für die Her-

leitung von Zielen und Zielwerten für den VRR dar. Die Zielwerte sollten demnach abbilden, was für 

die Verkehrswende im VRR aus Sicht des Klimaschutzes notwendig ist. Entsprechend wurden die in-

ternational bestehenden Klimaschutzziele - festgelegt im Pariser Klimaschutzabkommen und auf Re-

duktionsziele für CO2-Emissionen auf europäischer und nationaler Ebene heruntergebrochen ς, auf 

den Verkehrssektor im Verbundraum des VRR übertragen. Zielwerte bieten die Möglichkeit, einen 

anzustrebenden Soll-Zustand abzubilden und ς ausgehend vom Ist-Zustand ς die Grundlage dafür zu 

schaffen, die geeignete Strategie zur Erreichung des Soll-Zustandes bzw. der formulierten Zielwerte 

zu ermitteln. Die Ziele sind somit eine Messgröße für die handelnden Akteure und übernehmen 

gleichsam eine Steuerungsfunktion. Im Folgenden wird genauer dargelegt, wie für den VRR Zielwerte 

ermittelt wurden. 

Generell können verschiedene Ziele im VRR-Verbundraum in Bezug auf die Verkehrswende und die 

Mobilitätswende verfolgt werden. Wenn es darum gehen soll, die verkehrliche Entwicklung insge-

samt abzubilden, könnte ein Zielwert der Anteil des Umweltverbundes am Modal Split im Jahr 2030 

und/oder 2050 sein (Modal-Split-Ziel). Diesen Zielwert könnte man im Einzelnen für die Verkehrsträ-

ger ÖPNV, Rad- und Fußverkehr differenzieren. Des Weiteren könnte ein Zielwert für die Nachfrage-

steigerung z. B. im ÖPNV formuliert werden (Nachfragesteigerungsziel). Während das Erreichen des 

Modal-Split-Ziels auch davon abhängig ist, dass das Verkehrsaufkommen im MIV sinkt, damit eine 

Verschiebung der Anteile möglich ist, liegt das Augenmerk beim Nachfragesteigerungsziel alleine auf 

der Nachfragesteigerung bei einem oder mehreren Verkehrsträgern ς unabhängig davon, welche 

Entwicklungen bei den anderen Verkehrsträgern eintreffen. Allerdings muss ς um ein Nachfragestei-

gerungsziel zu erreichen und unter der Voraussetzung, dass die Mobilitätsnachfrage insgesamt stabil 

bleibt ς eine entsprechende Verlagerung beispielsweise vom MIV auf den ÖPNV oder auf den Rad-

verkehr erfolgen. Denkbar ist natürlich auch, dass die Steigerung der Verkehrsleistung im Umweltver-

bund mit einer allgemeinen Steigerung der Verkehrsleistung einhergeht. Klimapolitisch wäre mit ei-

ner solchen Maßnahme nichts gewonnen. Ein weiteres Wachstum der Verkehrsleistung kann durch 

Maßnahmen verhindert werden, die nahe Wege begünstigen (Reduzierung der erlaubten Höchstge-

schwindigkeiten, Abschaffung der Pendlerpauschale, Besteuerung der Antriebsenergien, Begünsti-

gung dichter und durchmischter Siedlungsweisen etc.). Zudem könnte ein Zielwert für die Angebots-

steigerung z. B. im ÖPNV formuliert werden (Angebotssteigerungsziel). Das Angebotssteigerungsziel 

würde abbilden, was es auf Seiten des ÖPNV-Angebots bräuchte, um der erhöhten Nachfrage ge-

recht zu werden, die aufgrund des Klimaschutzes erforderlich und/oder zu erwarten wäre. Dieser 

Zielwert ließe sich unabhängig von Entwicklungen bei anderen Verkehrsträgern verfolgen, was den 

Vorteil hat, dass die Akteure direkt zuständig sind und sich daran messen lassen können. Während 

das Modal-Split-Ziel ein gesamtgesellschaftliches Ziel darstellt, sind Nachfrage- und Angebotsziele 

eher als Handlungsziele zu verstehen. Hieraus lassen sich ς wie im Gutachten KCW 2020 beschrieben 

ς zwei unterschiedliche Ziele ableiten44: 

 
44 Kritischer Hinweis zu beiden Zielen: Während das Erreichen des Modal-Split-Ziels auch davon abhängig ist, dass das Verkehrsaufkommen 
im MIV sinkt, damit eine Verschiebung der Anteile möglich ist, liegt das Augenmerk beim Nachfragesteigerungsziel alleine auf der Nachfra-
gesteigerung bei einem oder mehreren Verkehrsträgern ς unabhängig davon, welche Entwicklungen bei den anderen Verkehrsträgern 
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¶ Formulierung eines Ziels in Anlehnung an das von der Nationalen Plattform Zukunft der Mo-

bilität45 (NPM) entwickelte Szenario (so genanntes NPM-Szenario) und 

 

¶ Formulierung eines Ziels in Anlehnung an die Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag der aktuel-

len Bundesregierung, in dem eine Verdoppelung des Schienenpersonenverkehrs bis zum Jahr 

2030 vorgesehen ist (so genanntes Verdopplungs-Szenario). 

In Kapitel 2.2.2 des VRR-Nahverkehrsplans (Quantifizieren der Verkehrswende) werden konkrete 

Aussagen zu beiden Zielen getroffen. 

 

2.2.1 Herausforderung für den VRR als Mobilitätsdienstleister  

Der VRR kann mit seiner Rolle als Aufgabenträger für den SPNV und als Koordinator für den ÖPNV in 

vielerlei Hinsicht Einfluss auf die Umsetzung der Verkehrswende im Verbundgebiet des VRR, konkret 

auf die Verlagerung von Fahrten des MIV auf den ÖPNV, nehmen. Diese Einflussnahme kann in zwei 

Richtungen erfolgen: Einerseits kann die gewünschte Verlagerung vom MIV auf den ÖPNV durch eine 

quantitative und qualitative Angebotsverbesserung im ÖPNV, konkret im SPNV (Pull-Maßnahmen) 

oder andererseits durch Restriktionen gegenüber dem MIV (Push-Maßnahmen) erfolgen. Die Kombi-

nation aus beiden Maßnahmenbereichen, mit einem starken Fokus auf Pull-Maßnahmen, da hier die 

klare Zuständigkeit des VRR für den SPNV liegt, stellt die Grundlage für eine optimale Strategie des 

VRR in puncto Verkehrswende dar. Der VRR kann darüber hinaus Hinweise an die zuständigen Ak-

teure für die Umsetzung von Push-Maßnahmen im VRR geben. Ferner kann der VRR in seiner Rolle 

als Zuwendungsgeber für die pauschalierte Investitionsförderung (§ 12 ÖPNVG NRW) und als Bewilli-

gungsbehörde für Investitionsmaßnahmen in die ÖPNV-Infrastruktur im besonderen Landesinteresse 

(§ 13 ÖPNVG NRW) Anreize schaffen, dass die kreisfreien Städte, die kreisangehörigen Städte mit 

übertragener Aufgabenträgerschaft und Kreise im VRR als ÖPNV-Aufgabenträger und zuständig für 

den ÖSPV Maßnahmen ergreifen, um den ÖSPV attraktiv zu gestalten, um die gewünschte Verlage-

rung vom MIV auf den ÖPNV durch eine quantitative und qualitative Angebotsverbesserung des 

ÖSPV zu erreichen. Weitere Ausführungen hierzu sind in Kapitel 2.3 zu finden. 

Nur gemeinsam ς im optimalen Zusammenwirken von VRR, ÖPNV-Aufgabenträgern und kommuna-

len Verkehrsunternehmen ς kann die Verkehrswende im VRR gelingen. 

 
eintreffen. Allerdings muss ς um ein Nachfragesteigerungsziel zu erreichen und unter der Voraussetzung, dass die Mobilitätsnachfrage 
insgesamt stabil bleibt ς eine entsprechende Verlagerung beispielsweise vom MIV auf den ÖPNV oder auf den Radverkehr erfolgen. Denk-
bar ist natürlich auch, dass die Steigerung der Verkehrsleistung im Umweltverbund mit einer allgemeinen Steigerung der Verkehrsleistung 
einhergeht. Klimapolitisch wäre mit einer solchen Maßnahme nichts gewonnen. Ein weiteres Wachstum der Verkehrsleistung kann durch 
Maßnahmen verhindert werden, die nahe Wege begünstigen (Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeiten, Abschaffung der Pend-
lerpauschale, Besteuerung der Antriebsenergien, Begünstigung dichter und durchmischter Siedlungsweisen etc.). Zudem könnte ein Ziel-
wert für die Angebotssteigerung z. B. im ÖPNV formuliert werden (= Angebotssteigerungsziel). Das Angebotssteigerungsziel würde abbil-
den, was es auf Seiten des ÖPNV-Angebots bräuchte, um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden, die aufgrund des Klimaschutzes er-
forderlich und/oder zu erwarten wäre. Dieser Zielwert ließe sich unabhängig von Entwicklungen bei anderen Verkehrsträgern verfolgen, 
was den Vorteil hat, dass die Akteure direkt zuständig sind und sich daran messen lassen können. Während das Modal-Split-Ziel ein ge-
samtgesellschaftliches Ziel darstellt, sind Nachfrage- und Angebotsziele eher als Handlungsziele zu verstehen. Es gilt abzuwägen, welche 
Ziele für die Akteure sinnvoll und handhabbar und darüber hinaus vermittelbar sind. Im vorliegenden Abschlussbericht sind Aussagen zu 
allen drei Zielkategorien enthalten. 
45 Die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) war in der vergangenen Legislaturperiode des Deutschen Bundestages ein zentraler 
Ort zur Diskussion strategischer Weichenstellungen im Mobilitätsbereich. Der Wandel im Mobilitätssektor geht mit tiefgreifenden techni-
schen, rechtlichen und gesellschaftlichen Veränderungen einher. Daher hat die NPM zu komplexen Themen Faktenklärung betrieben und 
relevante Stakeholder sowie Fachexpertise und Politik eingebunden. Aufbauend auf den Diskussionsergebnissen in der NPM werden Hand-
lungsempfehlungen an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ausgesprochen. In insgesamt sechs Arbeitsgruppen setzten sich Expert* innen 
verschiedener Fachbereiche mit den zentralen Entwicklungen im Verkehrsbereich auseinander. 
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Der VRR steht also vor großen Herausforderungen, die über seine Zuständigkeit als Aufgabenträger 

für den SPNV und in seiner Rolle als Koordinator für den ÖPNV im Verbundraum hinausgehen. Der 

VRR sieht seine Funktion nicht mehr nur als klassischer Verkehrsdienstleister, sondern vor allem als 

Innovator für zukunftsfähige und nachhaltige Mobilitätsangebote für die Menschen in der Metropol-

region Rhein-Ruhr ς gemeinsam mit allen oben genannten Akteuren. 

5ŜǊ mtb± ŀƭƭŜƛƴ ƪŀƴƴ ƪŜƛƴŜ ǳƳŦŀǎǎŜƴŘŜ aƻōƛƭƛǘŅǘ όαǾƻƴ ¢ǸǊ Ȋǳ ¢ǸǊάύ ŀǳŦ ƪƻƳƳǳƴŀƭŜǊ 9ōŜƴŜ ƻŘŜǊ ƛƴ 

einer Region gewährleisten und sollte nicht als in sich geschlossenes System betrachtet werden. Die 

intermodale Mobilität, bei der mehrere Verkehrsmittel in einer Wegekette verknüpft werden kön-

nen, sollte als Mobilitätsform der Zukunft in den Fokus rücken. Um eine nachhaltige Mobilität für alle 

Bevölkerungsgruppen zu garantieren, ist daher eine optimale Verknüpfung des Nahverkehrssystems 

mit dem Rad- und Fußverkehr sowie mit dem motorisierten Verkehr von wichtiger Bedeutung (ver-

netzte Mobilität), ebenso die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit (Barrierefreiheit) von ÖPNV-Anlagen. 

Darüber hinaus werden Sharing-Angebote und On-Demand-Verkehre als Ergänzung zum öffentlichen 

Nahverkehr (in schwach oder nicht bedienten Gebieten und Zeiten) sowie als Alternative zum moto-

risierten Individualverkehr in naher Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen. Somit bleibt der ÖPNV 

weiterhin ein an Massenmobilität orientiertes Angebot, welches jedoch durch weitere Mobilitätsan-

gebote ergänzt wird und somit auch Lösungen für individuelle Mobilitätsbedürfnisse und insbeson-

dere den ländlich geprägten Raum mit sich bringt. Hierdurch werden die Abhängigkeit vom motori-

sierten Individualverkehr verringert und Wegeketten optimiert.  

Auf diese ς eher allgemein gültige und nicht nur auf die Erfordernisse der Verkehrswende ausgerich-

tete ς Ausgangslage, die die Grundlage vieler Ziele und Maßnahmen des VRR darstellt, wird in Kapitel 

6.1. noch näher eingegangen. 

 

2.2.2 Übertragung der Verkehrswende  auf den VRR (Verkehrswende in Zahlen)  

Anknüpfend an die Aussagen in der Einleitung zu Kapitel 2.2 wurde im Gutachten KCW 2020, das sich 

mit der Umsetzung der Erfordernisse zur Verkehrswende im Verbundgebiet des VRR auch in zahlen-

mäßiger Hinsicht befasst, erfolgt die Herleitung der Zielwerte für den Verbundraum des VRR in An-

lehnung an die oben erwähnten zwei Szenarien: zum einen an das von der Nationalen Plattform Zu-

kunft der Mobilität (NPM)46 entwickelte Szenario, das sogenannte NPM-Szenario, zum anderen ori-

entiert am Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, in dem eine Verdoppelung des Schie-

nenpersonenverkehrs bis 2030 vorgesehen ist (so genanntes Verdopplungs-Szenario). Für die Be-

rechnung der Zielwerte für das Verbundgebiet des VRR ǿǳǊŘŜƴ ŘƛŜ 5ŀǘŜƴ ŀǳǎ ŘŜǊ {ǘǳŘƛŜ αaƻōƛƭƛǘŅǘ 

 
46 Hintergrund: Die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM), ein Beratungsgremium der Bundesregierung, hat eine Quantifizierung 
des Verlagerungsbedarfs vom MIV auf den ÖPNV für das Zieljahr 2030 errechnet. Das im Koalitionsvertrag fixierte Ziel einer Verdoppelung 
der Fahrgastzahlen im Bahnverkehr wird in dieser Berechnung aber verfehlt. Auch wird nicht deutlich, durch welche Maßnahmen die ange-
strebte Verlagerung erreicht werden kann. Gleichwohl liefert das Szenario einen ersten Hinweis, welche Verkehrsträger welchen Anteil der 
±ŜǊƭŀƎŜǊǳƴƎ ǸōŜǊƴŜƘƳŜƴ ǎƻƭƭǘŜƴΦ ¦ƴǘŜǊ IŜǊŀƴȊƛŜƘǳƴƎ ŘŜǊ 5ŀǘŜƴ ŀǳǎ α±ŜǊƪŜƘǊ ƛƴ ½ŀƘƭŜƴά όǾƎƭΦ .a±L нлмуύ ǿƛǊŘ ƴŀŎƘǾƻƭƭȊƻƎŜƴΣ ǿƛŜ sich der 
Modal-Split-Anteil des Umweltverbundes an der Verkehrsleistung (Pkm) in Deutschland entwickeln müsste und welche Nachfragesteige-
rungen (Pkm) damit konkret verbunden wären, wenn die im NPM unterstellten Maßnahmen umgesetzt würden. Demnach müsste der 
Modal-Split-Anteil des Umweltverbundes von 2015 bis 2030 um ca. 7 bis 9 Prozentpunkte auf dann ca. 27 bis 29 % zunehmen. Die Nachfra-
gezuwächse innerhalb des Umweltverbundes unterscheiden sich nach diesem Szenario jedoch teilweise deutlich. Während die Nachfrage 
(Pkm) im ÖPNV um 10 bis 17 % zunähme, würde der Bahnverkehr (37 bis 54 %) und insbesondere der Rad- und Fußverkehr (60 %) eine 
wesentlich deutlichere Zunahme erfahren. Das NPM-Szenario bildet die Grundlage für die Herleitung der Zielwerte für den VRR-Verbund-
raum. 
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ƛƴ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘά όaƛ5ύ ŀƭǎ !ǳǎƎŀƴƎǎŘŀǘŜƴ Ȋǳ DǊǳƴŘŜ ƎŜƭŜƎǘ όLǎǘ-Zustand im Verbundgebiet des VRR 

im Jahr 2017).  

Die NPM-Werte für Deutschland wurden auf den VRR-Verbundraum übertragen. Da das NPM-Szena-

rio für Deutschland nur bis zum Jahr 2030 berechnet wurde, wurden die Werte für den VRR-Verbund-

raum über das Jahr 2030 hinaus bis zum Jahr 2050 fortgeschrieben. 

 

Abbildung 000: Veränderung des Anteils des Umweltverbunds am Modal Split im Verbundgebiet des VRR gemäß NPM-Szenario bis zum 

Jahr 2030 bzw. 2050. (Quelle: KCW 2020). 

 

Für das Verdopplungs-Szenario wurden ebenfalls die MiD-Werte als Ausgangswerte genutzt. Die im 

Koalitionsvertrag nur für den Schienenpersonenverkehr ausgerufene Verdopplung bis 2030 wurde 

auch auf die anderen Verkehrsmittel des Umweltverbundes übertragen. Bis zum Jahr 2050 wurde 

nochmals mit einer Verdoppelung der Verkehrsleistung (Personenkilometer) gegenüber 2030 gerech-

net. Konkret werden im Gutachten KCW 2020 die NPM-Werte auf den VRR-Verbundraum übertra-

gen, um aufzuzeigen, wie sich der Modal Split bis zum Jahr 2050 (2045) verändern muss, um die Ver-

kehrswende erfolgreich umgesetzt zu haben. 
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Abbildung 000: Veränderung des Anteils des Umweltverbunds am Modal Split im Verbundgebiet des VRR gemäß Verdoppelungsszenario 

bis zum Jahr 2030 bzw. 2050. (Quelle: KCW 2020). 

 

Konkret müsste im Verbundgebiet des VRR der Modal Split-Anteil des Umweltverbundes (ausge-

drückt hier in Personenkilometern) von 22,2 % im Jahr 2017 auf 29 % im Jahr 2030 und auf 47 % im 

Jahr 2050 steigen. Die Nachfrage würde insbesondere im Radverkehr (60 % bis 2030) und im SPNV 

(54 % bis 2030) stark zunehmen. Mit diesem Szenario könnten bis zum Jahr 2030 ca. 47 % CO2-Emissi-

onen eingespart werden, bis zum Jahr 2050 (2045) ca. 77 %47. Im Verdopplungs-Szenario für den 

VRR-Verbundraum sind die Steigerungsraten erwartungsgemäß größer. Der Modal-Split-Anteil des 

Umweltverbundes würde sich von 2017 bis zum Jahr 2030 auf 41 % in etwa verdoppeln; bis 2050 

(2045) würde der Anteil auf knapp 75 % weiter steigen. Mit diesem Szenario könnten bis zum Jahr 

2030 ca. 55 % CO2-Emissionen eingespart werden, bis zum Jahr 2050 (2045) ca. 89 %48. 

Zusammenfassend: Der Verkehr in Deutschland muss im Jahr 2045 klimaneutral sein, wobei neben 

einer Antriebswende vor allem eine Mobilitätswende notwendig ist, um Klimaneutralität zu erzielen. 

Mobilitätswende bedeutet eine erhebliche Verlagerung vom MIV auf den Umweltverbund. Aus die-

sen Notwendigkeiten wurde für den VRR-Verbundraum ermittelt, dass sich eine notwendige Verlage-

rung in hohen Steigerungsraten bis 2030 und 2050 (2045) sowohl in Bezug auf die Nachfrage (in Per-

sonenkilometern) als auch in Bezug auf die Betriebsleistung im SPNV und im ÖSPV auswirkt. Es 

wurde ebenfalls aufgezeigt, wo hohes Potenzial für Angebotsverbesserungen (Kapazitätsausweitung, 

Lückenschluss, Attraktivitätssteigerung) besteht. Wichtig dabei ist, dass das bestehende Angebot so 

aufgewertet wird, dass weitere Angebotsverbesserungen darauf aufbauen können. In den beiden fol-

genden Unterkapiteln 2.2.1 und 2.2.2 werden die Handlungserfordernisse, die sich aus den vorheri-

gen Daten und Erfordernissen ergeben, aufgezeigt. Diese Handlungserfordernisse können für viele 

Bereiche des VRR bei der Wahrnehmung seiner gesetzlichen und übertragenen Aufgaben als 

 
47 Legt man den aktuellen CO2-Zertifikate-tǊŜƛǎ ŀǳǎ {ŎƘǿŜŘŜƴ Ȋǳ DǊǳƴŘŜ όммп ϵ κ ǘ /h2) könnten zudem Zahlungen in Höhe von etwa 504 
Mio. Euro (2030) bzw. 833 Mio. Euro vermieden werden. 
48 Es könnten zudem Zahlungen in Höhe von etwa 589 Mio. Euro (2030) bzw. 957 Mio. Euro vermieden werden. 
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langfristige Ziele dienen. Gleichzeitig können sie die Grundlage für die Entwicklung einer Strategie 

des VRR für die Umsetzung der Verkehrswende im Verbundgebiet des VRR bilden. 

Das Ziel eines klimaneutralen ÖPNV im Verbundgebiet des VRR bis zum Jahr 2045 soll nach Aussage 

des Gutachters (KCW 2020) über acht Handlungsempfehlungen (Botschaften) erfolgen, die im Fol-

genden aufgelistet werden: 

(1) Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine erhebliche Verlagerung vom MIV auf den ÖPNV 

und auf das Fahrrad erforderlich. 

(2) Für jede Handlungsebene im VRR-±ŜǊōǳƴŘǊŀǳƳ Ƴǳǎǎ Ŝƛƴ αSPNV-Zielnetz нлрлά ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ 

werden, welches das Erreichen der Klimaschutzziele abbildet. [Folgende Handlungsebenen 

wurden genannt: zeitlich, gesamthaft, räumlich differenziert nach Produkten und Zuständig-

keiten und intermodal] 

(3) Im VRR-Verbundraum muss das Verlagerungspotenzial räumlich differenziert ermittelt und 

ausgeschöpft werden. 

(4) Durch gemeinsames Wirken aller Akteure und Einhaltung eines ambitionierten Zeitplans 

Ƴǳǎǎ Řŀǎ αSPNV-Zielnetz нлрлά Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ȊƛŜƭƎŜǊƛŎƘǘŜǘŜƴ .ǸƴŘŜƭ ŀƴ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƴ ŜǊǊŜƛŎƘǘ ǿŜǊπ

den. 

(5) 5ŀǎ αSPNV-Zielnetz нлрлά ƪƻǎǘŜǘ DŜƭŘ ǳƴŘ ōŜŘŀǊŦ ŜƛƴŜǊ ōŜǎǘŅƴŘƛƎŜƴ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎΦ 

(6) Das verbindliche gemeinsame Vorgehen braucht entsprechende verbindliche Instrumente 

mit konkreten Zielen. 

(7) VRR-intern / bei den Akteuren müssen alle Entscheidungen und Handlungen auf die Umset-

zung und das Erreichen der Klimaschutzziele ausgerichtet sein. 

(8) VRR-weit braucht es eine abgestimmte politische und mediale Kommunikation zur Vermitt-

lung des Themas. 

Für den vorliegenden VRR-Nahverkehrsplan 2025 als strategisches Planungsinstrument des VRR für 

seine langfristigen planerischen Ziele sind die Botschaften 1 bis 4 und 6 sowie als wichtige Rahmen-

bedingung die Botschaft 5 von Relevanz. 

Zur Quantifizierung der für den VRR-Nahverkehrsplan 2025 planungsrelevanten Botschaften 1 bis 4 

und zur Entwicklung einer strategischen Vorgehensweise für diese Themen wurde ς auf Basis geän-

derter mobilitätsrelevanter und politischer Rahmenbedingungen (Novellierung des Bundesklima-

schutzgesetzes im August 2021) ς ein zweites Gutachten vom VRR in Auftrag gegeben, in dem u. a. 

der für die Umsetzung der Mobilitäts- bzw. Verkehrswende im VRR notwendige Leistungsaufwuchs 

im ÖPNV ς differenziert nach SPNV und ÖSPV ς dargestellt wird, um die notwendige Verlagerung 

vom MIV auf den ÖPNV zu erreichen (KCW 2022). Auch sollte der zukünftige Kostenbedarf für den 

notwendigen Leistungsaufwuchs ermittelt sowie mögliche ergänzende Finanzierungsinstrumente für 

den ÖPNV empfohlen werden. 

Kernaussage: Im Strategiekonzept 2030/2050 (KCW 2020) wurde ς ausgehend von den Klimaschutz-

zielen auf Bundes- und Landesebene (siehe Kapitel 1.2.2 des VRR-Nahverkehrsplans 2025) ς ermit-

telt, wie stark das Leistungsangebot im SPNV und im ÖSPV bis 2030 und 2050 gesteigert werden 

Ƴǳǎǎ όαTop-Řƻǿƴά-Ansatz). Dies wurde anhand von zwei Szenarien berechnet, das erste ausgehend 

von Berechnungen der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (vgl. NPM 2019), das zweite aus-

gehend vom Verdopplungsziel der Bundesregierung (2019). Da die NPM-Szenarien weder von der 

Bundesregierung noch von der Branche weiter betrachtet wurden, wird im Folgenden nur noch das 

Verdopplungsszenario herangezogen. 
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Abbildung 000: Angebotssteigerungsziele für SPNV und ÖSPV im Verbundgebiet zum Basisjahr 2017 nach dem Top-down-Ansatz (Quelle: 

KCW 2022, Seite 17) 

 

Anhand des in Kapitel 4 als langfristiges Ziel beschriebenen SPNV-Zielnetzes 2040 sowie des ange-

nommenen Leistungsangebotes für den ÖSPV bis zum Jahr 2030 kann nun der tatsächlich vorgese-

hene bzw. angenommene Leistungsaufwuchs ermittelt werden (αBottom-ǳǇά-Ansatz). Der Abgleich 

ergibt, dass mit dem angenommenen Leistungsaufwuchs im ÖSPV bis 2030 die Zielmarke erreicht, 

sogar leicht übertroffen wird. Bis zum Jahr 2040 bedarf es dann eines weiteren nicht unerheblichen 

Zuwachses. Mit dem geplanten Leistungsaufwuchs im SPNV wird die Zielmarke des Top-down-Ansat-

zes noch nicht erreicht, der Weg dorthin wird jedoch sichtbar. 

 

Abbildung 000: Geplante bzw. angenommene Leistungszuwächse für SPNV und ÖSPV im Verbundgebiet zum Basisjahr 2017 nach dem Bot-

tom-up-Ansatz (Quelle: KCW 2022, Seite 17) 

 

Die aus diesem Leistungsaufwuchs resultierenden Mehrkosten für die zukünftige Leistungserbrin-

gung im ÖPNV stellen sowohl für den VRR als Aufgabenträger für den SPNV als auch für die Städte 

und Kreise als Aufgabenträger für den ÖSPV eine immense finanzielle Herausforderung dar. Dieses 

Thema kann allerdings nicht im VRR-Nahverkehrsplan 2025 erschöpfend behandelt werden, da dies 

nicht Aufgabe des VRR-Nahverkehrsplans als Planungsinstrument für das ÖPNV-Leistungsangebot ist. 

Festzustellen ist allerdings, dass die in Kapitel 1.2.3 des VRR-Nahverkehrsplans beschriebenen (der-

zeitig geltenden) Finanzierungsquellen hierfür bei Weitem nicht ausreichen werden und diese entwe-

der massiv erhöht oder ergänzende Finanzierungsquellen erschlossen werden müssen49. 

Der sich aus der Gesetzeslage für den Verbundraum des VRR ergebende Leistungsaufwuchs im SPNV 

und im ÖSPV zeigt, dass die Finanzierung des ÖPNV sowohl im VRR, aber auch bundesweit an Bedeu-

tung gewinnt. Es müssen zeitnah Lösungen für eine dauerhafte Finanzierung des Nahverkehrssys-

tems gefunden werden. Dies ist nicht nur angesichts des massiven Leistungsaufwuchses, sondern 

auch vor dem Hintergrund knapper Finanzmittel einer Vielzahl von Städten und Kreisen im Verbund-

gebiet zu sehen. Angesichts der Fahrgeldeinnahmenrückgänge wegen der Einführung des 

 
49 Einen Beitrag zur Schließung der Deckungslücke können die gegenwärtigen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über eine mit 
dem Verdopplungsziel verbundene Erhöhung der Regionalisierungsmittel leisten. Der Anteil des VRR an den im VMK-Beschluss vom 
23.2.2022 geforderten Regionalisierungsmittel-Aufwuchs wird hier auf 243 Mio. Euro geschätzt. Damit würde der zusätzliche Finanzie-
rungsbedarf um 440 Mio. Euro, d. h. um 23,2 % gesenkt werden. Diese Mittel würden also nicht ausreichen, um die bis 2030 auflaufende 
Deckungslücke komplett zu schließen. Diese (recht grob vorgenommenen) Berechnungen basieren auf der Annahme eines gesicherten 
Bestandes. 
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Deutschlandtickets und der zunehmend angespannten Haushaltslage vieler Städte und Kreise im Ver-

bundgebiet, erhöht sich die Dringlichkeit, die zentrale Frage, wie eine ausreichende und dauerhafte 

Finanzierung des ÖPNV unter diesen Voraussetzungen gewährleistet werden kann, zu beantworten. 

In Kapitel 7 des {ǘǊŀǘŜƎƛŜƪƻƴȊŜǇǘǎ α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ ±ww нлолκнлпрά (KCW 2022) sind eine de-

taillierte Beschreibung der hier skizzierten Problematik sowie Ansätze und Empfehlungen für eine 

dauerhaft ausreichende Finanzierung beschrieben. 

In der Tendenz decken sich die im Strategiekonzept Verkehr & Mobilität im VRR 2030/2045 verfolg-

ten Ziele mit dem für den VRR herausgearbeiteten Leistungsaufwuchs mit den Zielen, die das Land 

NRW im Klimaschutzgesetz NRW (siehe Kapitel 1.2.2) festgelegt hat. 

 

2.3 Maßnahmen für die  Umsetzung der Verkeh rswende  im VRR 

2.3.1 Angebotsverbesserung en im ÖPNV (Pull -Maßnahmen)  

Notwendige Maßnahmen zur Umsetzung der Verkehrswende im Verbundgebet des VRR ς also einer 

Verlagerung von Fahrten vom MIV auf den ÖPNV ς beziehen sich auf Angebotsverbesserungen im 

ÖPNV sowohl hinsichtlich der Kapazitäten (Leistungsaufwuchs) als auch hinsichtlich der Qualität der 

Nahverkehrsleistung. 

Um die diese Verlagerungspotenziale ermitteln können, muss der Status quo des Leistungsangebots 

im ÖPNV im Verbundgebiet des VRR ς auch im Vergleich zum MIV ς betrachtet und analysiert wer-

den. Tabelle 2 in Kapitel 1.1.1 des VRR-Nahverkehrsplans zeigt die im VRR liegenden und über- bzw. 

unterdurchschnittlich mit ÖSPV-Leistungen (Stadtbahn-/Straßenbahn-/Schwebebahn und Omnibus- 

und O-Busverkehr) versorgten kreisfreien Städte und Kreise. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die im VRR liegenden und über- bzw. unterdurchschnittlich mit ÖSPV-

Leistungen (Stadtbahn-/Straßenbahn-/Schwebebahn und Omnibus- und O-Busverkehr) versorgten 

kreisfreien Städte und Kreise (Kapitel 1.1.1) im Vergleich zur Pkw-Verfügbarkeit (Kapitel 1.2.4.3.1). 

 

 
Gebietskörperschaft im Verbundgebiet des VRR 
(Kreise und kreisfreie Städte, teils ohne die Kreise 
Kleve und Wesel) 

Zug- und Buskilometer im ÖSPV p.a. Pkw-Verfügbarkeit 
(Anzahl Pkw pro 

1.000 Einwohner) 

pro Einwohner 
pro km² Stadt-/Kreis-

fläche 

Düsseldorf 50,2 144.432 513,8 

Duisburg 31,3 67.311 475,7 

Essen 36,8 102.178 507,6 

Krefeld 28,1 46.730 535,5 

Mönchengladbach 38,6 59.490 548,6 

Mülheim an der Ruhr 30,7 57.921 557,8 

Oberhausen 44,4 120.791 541,3 

Remscheid 32,9 49.705 570,7 

Solingen 29,8 53.289 614,8 

Wuppertal 39,9 84.863 501,7 
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Kreis Kleve     637,0 

Kreis Mettmann (inkl. Stadt Monheim) 34,6 41.518 620,0 

Rhein-Kreis Neuss (inkl. Stadt Neuss) 27,0 21.387 614,7 

Kreis Viersen (inkl. Stadt Viersen) 21,7 11.559 644,6 

Kreis Wesel     636,1 

Bottrop 35,7 41.805 595,6 

Gelsenkirchen 34,8 86.840 482,1 

Kreis Recklinghausen 26,2 21.215 588,5 

Bochum 40,2 100.398 579,4 

Dortmund 33,8 71.412 506,9 

Hagen 47,1 55.547 529,4 

Herne 33,4 102.489 502,2 

Ennepe-Ruhr-Kreis 30,0 23.832 624,4 

Summe VRR (ohne die Kreise Kleve und Wesel) 34,8 48.971 559,6 

Tabelle 000: ÖSPV-Leistungen und Pkw-Verfügbarkeit im Verbundgebiet des VRR differenziert nach Gebietskörperschaft (Quelle: Verbund-

bericht VRR 2021/2022)  

 
Anm.: Hierzu für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 eine aussagekräftige thematische Karte er-

stellen und diese hier einfügen oder in den Anhang stellen. 

 

Diese Tabelle (und gegebenenfalls die thematische Karte 000 im Anhang) gibt Hinweise, in welchen 

Regionen Angebotsverbesserungen möglich bzw. geboten sein könnten, um die Bevölkerung zum 

Umstieg auf den Nahverkehr bewegen zu können (Angebotsverbesserung durch Erhöhung des Nah-

verkehrsangebots). So wird es auch möglich, den Handlungsbedarf zwischen Relationen und Teilräu-

men zu differenzieren. Es wird außerdem deutlich, dass an bestimmten Stellen kein Verbesserungs-

bedarf besteht. Der VRR ist im Bereich des ÖSPV allerdings nicht Aufgabenträger und kann damit 

keine quantitativen Angebotsverbesserungen umsetzen. Auch ist dem VRR bewusst, dass die Raum-

struktur (Bevölkerungsdichte und demographische Zusammensetzung der Bevölkerung) sowie die 

finanzielle Lage der einzelnen Gebietskörperschaften großen Einfluss auf das quantitative Leistungs-

angebot im ÖSPV haben. 

Im Gutachten KCW 2020 wurde herausgearbeitet, dass das ÖPNV-Angebot außerhalb der Ballungs-

räume überwiegend höchstens das Grundangebot abdeckt (ÖPNV als Daseinsvorsorge)50, was durch 

die vorangegangene Tabelle zum Leistungsangebot tendenziell bestätigt wird. Allgemein wird das An-

gebot zum Wochenende (insbesondere an Sonntagen) nochmals deutlich reduziert, mancherorts ver-

kehrt an Wochenenden nur noch der SPNV. Im Ballungsraum und seinem direkten Einzugsgebiet ist 

das ÖSPV-Angebot zwar deutlich besser, aber auch hier wird es zum Wochenende hin spürbar ausge-

dünnt. Legt man das Autobahnnetz im VRR-Verbundraum und die U-, Stadt- und Straßenbahnnetze 

sowie das Schwebebahnnetz übereinander, erkennt man, dass das Autobahnnetz aufgrund der städ-

teübergreifenden Verbindungen deutliche Vorteile gegenüber den kommunalen ÖPNV-Systemen 

 
50 In diesem Gutachten wurde das ÖPNV-Angebot auf der Basis des Ist-Fahrplans gebildet, teilweise bereinigt um baustellenbedingte Ab-
weichungen. Ein Verkehrsmodell wurde nicht eingesetzt, weshalb die Analyse auf anderweitig verfügbaren Daten (z. B. Pendlerdaten), 
5ƻƪǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴŜƴ όαōŜǎǘ ǇǊŀŎǘƛŎŜǎάΣ CŀƘǊǊŀŘǎǘŀǘƛƻƴŜƴΣ aŀǊƪǘŦƻǊǎŎƘǳƴƎǎŜǊƎŜōƴƛǎǎŜύ ǳƴŘ ŜƛƎŜƴǎ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘŜƴ !ƴŀƭȅǎŜƴ ŘŜǊ CŀƘǊǇƭäne 
und Reisezeiten im belasteten Netz (Google-Abfragen) fußt. 



VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 147 von 422 

 

hat, welche häufig an den Stadtgrenzen enden. Hier sind nur wenige städteübergreifende Verbindun-

gen vorhanden. Die Ergebnisse der Fahrplananalyse stützen den Eindruck, dass der ÖPNV im VRR-

Verbundgebiet nur zu den Hauptverkehrszeiten und dort vorwiegend auf den Hauptrelationen ein 

gutes Angebot erbringt. Auf diese Weise ist er in den Regionen außerhalb der Ballungsräume nur für 

die sogenannten ½ǿŀƴƎǎƪǳƴŘŜƴ όαŎŀǇǘƛǾŜǎάύ ŜƛƴŜ hǇǘƛƻƴΦ CǸǊ ŘƛŜ ²ŀƘƭŦǊŜƛŜƴ ŦǳƴƎƛŜǊǘ ŜǊ ƘƛƴƎŜƎŜƴ ŀƭǎ 

α«ōŜǊƭŀǳŦǾŜƴǘƛƭά (KCW 2020, Seite 28). Den klimapolitischen Zielen für den Verkehr, die in eine spür-

bare Zunahme der Verkehrsleistung münden, wird ein solches Angebot nicht gerecht werden kön-

nen. Zentral für die Verkehrswende ist hingegen die Abrundung des Angebotes auch in den nachfra-

gearmen Neben- und Schwachverkehrszeiten. 

Während das Abendangebot im VRR-Verbundraum noch vergleichsweise gut ist, ist das Angebot in 

der Nacht stark ausgedünnt. In anderen deutschen Metropolregionen hingegen ς im Gutachten KCW 

2020 wird Berlin zum Vergleich herangezogen ς ist das Nachtangebot deutlich besser ausgebaut. Dies 

war jedoch nicht immer der Fall. Auch in Berlin wurde zunächst nachfrageorientiert agiert und der 

Nachtverkehr entsprechend vernachlässigt. Seit etwa 30 Jahren wird dort jedoch eine angebotsorien-

tierte Planung betrieben ς und zwar mit dem Ergebnis, dass mittlerweile Busse und Bahnen auch 

nachts gut besetzt sind. Zudem stellt ein Nachtangebot ein Mehrangebot zu verhältnismäßig gerin-

gen (Grenz-)Kosten dar, da die Infrastruktur für die Hauptverkehrszeiten bereits vorhanden ist und 

nur zusätzlich in der Nebenverkehrszeit genutzt wird. 

Die Entfernungsklassen zwischen 5 und 50 Kilometern sind für die Mobilitätswende von besonderem 

Interesse, da der ÖPNV hier klar in Konkurrenz zum MIV steht und sie somit klimapolitisch relevant 

sind und für die Entwicklung des kommunalen Nahverkehrs großes Potenzial bieten. Die Stadt- und 

Kreisgrenzen überschreitenden ÖSPV-Relationen stellen hierbei einen Sonderfall dar, da der VRR für 

diese eine koordinierende Rolle einnimmt (siehe Kapitel 6.1.2). Um hier Angebotslücken aufzuspü-

ren, wurde jeweils das Reisezeitverhältnis vom ÖPNV zum MIV sowohl in der Haupt- als auch in der 

Nebenverkehrszeit ermittelt (KCW 2020). Im Ergebnis des Gutachtens von KCW zeigt sich für den 

VRR-Verbundraum, dass bei der überwiegenden Zahl an Relationen die Reisezeit im ÖSPV deutlich 

länger ist als im MIV. Häufig ist man mit dem ÖSPV doppelt bis dreifach so lange unterwegs wie mit 

dem MIV (KCW 2020, Seite 28). Ausnahmen bilden jene Relationen, auf denen ÖPNV-Fahrgäste auf 

den SPNV oder straßenunabhängig geführten ÖSPV zurückgreifen können. In der Nebenverkehrszeit 

hat der MIV den Vorteil, dass er weitgehend stauunabhängig die Reisezeitvorteile, die das gut ausge-

baute, weit verzweigte Straßennetz erlaubt, genutzt werden können. Hier hat der ÖSPV nur noch 

dann einen Reisezeitvorteil, wenn er auf Schienen geführt wird. Betrachtet man das Reisezeitverhält-

nis auf den wichtigsten Achsen, also dort, wo u. a. die meisten Pendler* innen unterwegs sind, zeigt 

sich zum einen, dass die Reisezeit im ÖPNV (SPNV) auf der Hauptachse (Dortmund ς Essen ς Duisburg 

- Düsseldorf) sowohl in der Haupt- als auch in der Nebenverkehrszeit vergleichbar oder sogar besser 

ist als die des MIV.  

Ob Menschen vom MIV auf den ÖPNV umsteigen, hängt nicht nur von der Quantität, sondern auch 

von der Qualität des Nahverkehrsangebotes ab. Wie zahlreiche Studien übereinstimmend zeigen, 

sind hierbei für die Kunden sowohl harte Faktoren (z. B. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit) als auch wei-

che Faktoren (u. a. Sauberkeit, Sicherheit, Fahrgastinformation, Sicherheit) relevant. Im Gutachten 

KCW 2020 wurde aufgezeigt, dass dichtere Takte (auch nachts) und erhöhte Sitzplatzkapazitäten An-

reize bieten, den ÖPNV häufiger zu nutzen. Auch Serviceleistungen, insbesondere der direkte Kontakt 

mit dem Personal sowie innovative Tarifangebote wie eezy.nrw, wirken sich positiv aus. Negativ wir-

ken sich schlechte Anbindungen ins Umland (insbesondere nachts), das komplizierte Tarifsystem51, zu 

 
51 Diese kundenseitig negative Bewertung erfolgte vor Einführung des Deutschlandtickets. 
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volle Verkehrsmittel und fehlende Fahrgastinformationen aus. hō ǎƛŎƘ Ŝƛƴ αǿŀƘƭŦǊŜƛŜǊά CŀƘǊƎŀǎǘ ŦǸǊ 

die Nutzung des ÖPNV entscheidet, hängt entscheidend von der Qualität der erbrachten Nahver-

kehrsleistungen ab. Regelmäßige und gravierende Schlecht- und Minderleistungen beeinträchtigen 

die Attraktivität des ÖPNV. Um Neufahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen, sind ein gutes Image und 

eine professionelle Vermarktung erforderlich. 

Auf eine Vielzahl dieser genannten Themen wird in Kapitel 6.1 des VRR-Nahverkehrsplans 2025 de-

taillierter und tiefergehend eingegangen. Es wird herausgestellt, wie der VRR in seiner Rolle als Koor-

dinator für den ÖPNV gestalterisch und rahmensetzend aktiv werden kann - und zwar mit dem Ziel, 

auf eine integrierte Verkehrsgestaltung im ÖPNV hinzuwirken, ohne in die Planungshoheit der ÖPNV-

Aufgabenträger und ohne in die betrieblichen Belange der Verkehrsunternehmen einzugreifen. 

Diese Aspekte zusammen mit den in Kapitel 1 des VRR-Nahverkehrsplans 2025 dargelegten mobili-

tätsrelevanten Rahmenbedingungen stellen die Ausgangslage und den aktuellen Sachstand für die 

Herausforderungen für den VRR als Mobilitätsdienstleister im Bereich der sogenannten Pull-Maß-

nahmen dar. Der VRR legt im Rahmen seiner Aufgabenträgerschaft das Leistungsangebot im SPNV 

hinsichtlich Quantität (Fahrtenangebot, Sitzplatzkapazitäten, Bedienungszeiten etc.) und Qualität 

(Pünktlichkeit, Fahrgastinformation, Sauberkeit, Sicherheit etc.) zwar vertraglich fest, die betriebli-

che Leistungserbringung, also die Umsetzung der vertraglich vereinbarten Leistung, obliegt aller-

dings den Eisenbahnverkehrsunternehmen. Für den ÖPNV hat der VRR (nur) eine koordinierende 

Rolle, indem er zusammen mit den Städten und Kreisen auf eine integrierte Verkehrsgestaltung 

hinwirkt. Dies bedeutet, dass der VRR das Leistungsangebot im ÖSPV weder hinsichtlich Quantität 

(Fahrtenangebot, Sitzplatzkapazitäten, Bedienungszeiten etc.) noch Qualität (Pünktlichkeit, Fahr-

gastinformation, Sauberkeit, Sicherheit etc.) vorgibt; dies obliegt den Städten und Kreisen als Auf-

gabenträger für den ÖPNV und den Verkehrsunternehmen hinsichtlich der Leistungserbringung. 

Somit wird deutlich, dass notwenige Maßnahmen zur Umsetzung der Verkehrswende im Verbund-

raum des VRR nur von allen für den ÖPNV verantwortlichen Akteuren gemeinsam und in enger Ab-

stimmung umgesetzt werden können. 

 

2.3.2 Flankierende und u nterstützende Maßnahmen (Push -Maßnahmen)  

Die im Bundesklimaschutzgesetz aufgezeigten Maßnahmen zur Reduktion klimaschädigender Emissi-

onen zeigen auch, dass die vorrangige Strategie der Bundesregierung darin besteht, die erforderliche 

Reduktion von THG-Emissionen im Verkehrssektor durch die sogenannte Antriebswende zu errei-

chen, also durch die Umstellung von fossiler Antriebstechnik (insbesondere Diesel und Benzin) auf 

CO2-freie oder -neutrale Antriebe (insbesondere elektrische Antriebe). Maßnahmen, die den Um-

weltverbund bzw. den ÖPNV stärken und so zu einer Verkehrsverlagerung vom MIV auf den ÖPNV 

führen, sind wenig ambitioniert formuliert. Verkehrseinschränkende Maßnahmen, insbesondere für 

den MIV, wie z. B. verschärfte Tempolimits, eine Abschaffung der Pendlerpauschale o. ä. werden 

nicht oder nur von einzelnen Mitgliedern der Bundesregierung benannt. 

In diesem Kontext können Maßnahmen zur Reduzierung des MIV bzw. zur nachhaltigen Veränderung 

des Modal Split, also sogenannte Push-Maßnahmen sinnvoll erscheinen, um (weitere) Fahrten vom 

MIV auf den ÖPNV zu verlagern.  

Der VRR hat allerdings weder in seiner Rolle als Aufgabenträger für den SPNV noch als Koordinator 

für den ÖPNV eine direkte Zuständigkeit beim Thema Push-Faktoren. Indirekt kann der VRR in seiner 

Rolle als Zuwendungsgeber für die pauschalierte Investitionsförderung oder als Bewilligungsbehörde 

für Investitionsmaßnahmen in die ÖPNV-Infrastruktur im besonderen Landesinteresse die 
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Grundlagen für die Umsetzung von Push-Maßnahmen schaffen. Einzig die (Straßen-)Baulastträger, 

also abhängig vom Thema die kreisfreien oder kreisangehörigen Städte, Kreise oder Gemeinden oder 

die Eigentümer der betroffenen Flächen haben die Zuständigkeit für die Umsetzung entsprechender 

Maßnahmen in diesem Bereich. Bei Maßnahmen, die Investitionen in die Infrastruktur des ÖPNV be-

treffen, fungiert der VRR allerdings als Fördermittelgeber nach § 12 ÖPNVG NRW oder Bewilligungs-

behörde nach § 13 ÖPNVG NRW. In seiner gesetzlich verankerten Rolle als Koordinator für den ÖPNV 

(siehe Kapitel 1.3) kann der VRR den genannten Baulastträgern Hinweise und Handlungsempfehlun-

gen zu Push-Maßnahmen geben. Vor diesem Hintergrund werden im vorliegenden VRR-Nahverkehrs-

plan auch Hinweise für Maßnahmen und deren finanzielle sowie verkehrliche Bewertung an die zu-

ständigen Akteure gegeben, damit diese sowohl die Bandbreite der Möglichkeiten als auch die darin 

liegenden Chancen und Risiken für deren Umsetzung besser bewerten können. 

 

 
Exkurs 3: 
 
Push-Maßnahmen als Instrument zur Verkehrsverlagerung durch verkehrseinschränkende Maßnahmen 
gegenüber dem MIV 
 
Bei Push-Maßnahmen geht um konkrete Maßnahmen, die den Autoverkehr zugunsten von Radverkehr, 
ÖPNV oder Fußverkehr einschränken oder einengen. Die Verbesserung von Rad-, Bus- und Bahnverkehr allein 
(also Pull-Maßnahmen) führt nachweislich nur in geringem Maß zu weniger Autofahrten und zu weniger Au-
tos. Hierfür liegen wissenschaftliche Beweise vor, dass ein Rückgang des Autoverkehrs nötig ist, um die 
Klima- und Nachhaltigkeitsziele unserer Regierungen zu erreichen. Es muss an dieser Stelle allerdings darauf 
hingewiesen werden, dass das Thema Push-Maßnahmen nicht in den Zuständigkeitsbereich des VRR fällt. 
Nichtsdestotrotz wird das Thema im VRR-Nahverkehrsplan 2025 behandelt, weil es für die Umsetzung der 
Verkehrswende im Verbundgebiet von großer Bedeutung ist, da Pull-Maßnahmen alleine nicht mehr ausrei-
chen, um die gewünschten bzw. erforderlichen Verkehrsverlagerung auf den ÖPNV bzw. Umweltverbund zu 
erreichen. 
 
Beispiele für Push-Maßnahmen, deren Umsetzung teilweise auch als ergänzende Finanzierungsquellen für 
den ÖPNV dienen können, sind: 
 

(1) City-Maut: Bei einer City-Maut erheben die Kommunen von den Pkw-Fahrenden Gebühren für 
den Zugang oder die Durchfahrt durch Innenstädte oder besonders belastete Teile von Städten 
 

(2) Parkraummanagement durch Parkraumbewirtschaftung und Anwohnerparkgebühren: Über 
eine Parkraumbewirtschaftung werden durch die Kommune zusätzliche Einnahmen über das 
Erheben oder Ausweiten (mindestens im Innenstadtbereich) von Parkgebühren generiert. Die 
Einnahmen können dabei für die ÖPNV-Finanzierung ς zumindest in Anteilen ς zweckgebunden 
sein. 

 
(3) Anpassung der kommunalen Stellplatzverordnungen/-satzungen: Die Pflicht, Stellplätze einzu-

richten, führt strukturell zu einer Förderung des MIV, da sie den Gebäudenutzer*innen die An-
fahrt mit dem Auto erleichtert. Insbesondere im Vergleich zum ÖPNV, zu dessen Haltestellen in 
der Regel ein Fußweg zurückzulegen ist, bilden Stellplätze auf dem Grundstück einen erhebli-
chen Komfortvorsprung. In der Konsequenz führt dies zur Zunahme des Kfz-Verkehrs ς auch mit 
all seinen unerwünschten Folgen wie Lärm-, Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen, Un-
fällen und gesellschaftlichen Kosten. Ein zu geringes Stellplatzangebot kann zu unerwünschtem 
Parkdruck und zu einer schlechten Erreichbarkeit führen; eine großzügige Stellplatzschaffung 
kann zu erheblichen negativen Effekten bei Kosten, Flächenverbrauch, Stadtgestaltung und Mo-
bilitätsverhalten führen. Mit Inkrafttreten der landesweit einheitlichen Stellplatzverordnung 
NRW am 1. Juli 2022 haben eigene kommunale Stellplatzsatzungen einen besonderen Stellen-
wert erhalten: Sie ermöglichen es, die Stellplatzregelungen differenziert auf örtliche 
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Gegebenheiten und kommunale Entwicklungsstrategien auszurichten und können als Baustein 
der kommunalen Verkehrsentwicklung und des Mobilitätsmanagements genutzt werden. 

 
(4) Erschließungsbeitrag: Der Erschließungsbeitrag sieht eine Beteiligung von Grundstückseigentü-

mer*innen beim Bau sowie der Erweiterung von ÖPNV-(Schienen)-Infrastruktur vor. Begründet 
wird dies durch die verbesserte ÖPNV-Anbindung (einmalig oder wiederkehrend), insbesondere 
in den Städten. Abgabepflichtig wären somit die Grundstückseigentümer*innen, die einen Son-
dervorteil durch die ÖPNV-Anbindung haben. Der Abgabegläubiger ist hierbei die Kommune. 
Grundsätzlich ist die Erhebung des Erschließungsbeitrags für alle Verkehrsträger des Umwelt-
verbunds denkbar. 

 
(5) ÖPNV-Beitrag: Der ÖPNV-Beitrag sieht ς als eher indirekt wirkende Maßnahme ς eine solidari-

sche ÖPNV-Finanzierung durch einen verpflichtenden Beitrag aller Bürger*innen unabhängig 
von der (bisherigen) ÖPNV-Nutzung vor. Dadurch soll die Finanzierung bestimmter Kosten, ins-
besondere der Angebotsausweitung, ermöglicht werden. Der Erwerb von Fahrausweisen ist wei-
terhin notwendig. 

 
(6) Bürger*innenticket: siehe Anmerkung. 

 
(7) Kur- und Gästebeitrag: Der Kur- und Gästebeitrag ist ein verpflichtender Beitrag für Übernach-

ǘǳƴƎǎƎŅǎǘŜΤ ƛƳ DŜƎŜƴȊǳƎ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ŘƛŜǎŜ ŜƛƴŜƴ CŀƘǊŀǳǎǿŜƛǎ όα±ƻƭƭǘƛŎƪŜǘάΣ ŘΦ ƘΣ ǾƻǊ hǊǘ ƛǎǘ ƪŜƛƴ 
Erwerb von Fahrausweisen vom Beitragspflichtigen mehr notwendig) oder die Möglichkeit zum 
Erwerb eines ermäßigten Fahrausweises. 

 
(8) Arbeitgeber*innenbeitrag: Beim Arbeitgeber*innenbeitrag bzw. bei einer Nahverkehrsabgabe 

ist eine Beteiligung des Unternehmens an der ÖPNV-Finanzierung auf Grundlage der ÖPNV-An-
bindung des Unternehmens vorgesehen: Die für Arbeitgeber*innen relevanten Kosten des ÖPNV 
werden nach Anzahl der Mitarbeiter*innen auf die beitragspflichtigen Arbeitgeber*innen eines 
zu definierenden Gebietes umgelegt. 

 
(9) Stärkere Verzahnung von Stadt-/Regional- bzw. Raumplanung und Verkehrsplanung: Ein sinn-

volles Zusammenspiel zwischen räumlicher Planung (Stadt- und Regionalplanung) und Verkehrs-
planung hat prinzipiell einen positiven Einfluss auf die Verkehrsentstehung und kann gleichzeitig 
zu einer Reduktion des MIV führen, beispielsweise durch die Entwicklung ÖPNV-affiner Neubau-
quartiere. 

 
(10) Tempo-30-Zonen in den Städten52 

 
(11) Umweltspuren: Auf Umweltspuren dürfen nur noch Linienbusse, Taxis, E-Fahrzeuge und Fahrrä-

der genutzt werden, für den MIV sind sie gesperrt und führen damit zu Fahrtzeitverkürzung für 
den ÖPNV und zu Fahrtzeitverlängerung für den MIV. 
 

 
 
Bewertung der genannten Push-Maßnahmen  
 

(1) City-Maut: Die Einführung einer City-Maut in NRW wäre problematisch, da die Ballungsräume sehr 
dicht zusammenliegen. Würde die City-Maut nur in einigen Städten eingeführt werden, führte dies 
zu erheblichen Standortnachteilen. Die isolierte Einführung einer City-Maut bringt die Gefahr der 
Verlagerung des Verkehrs auf autofreundliche Nachbarkommunen und fördert die Ansiedlung von 
Unternehmen außerhalb der Mautgebiete. 

 

 
52 Bei der Einführung von Tempo-30-Zonen in Städten muss zwingend berücksichtigt werden, dass diese Vorgabe auch für den ÖSPV gilt. 
Durch die hieraus resultierende generelle Fahrtzeitverlängerungen kann es für den ÖSPV zu einem (erheblichen) Mehrbedarf an Fahrzeu-
gen kommen. 
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(2) Parkraumbewirtschaftung: Die Parkraumbewirtschaftung ist ein etabliertes Mittel für Kommunen 
und kann sofort umgesetzt werden, da die rechtlichen Grundlagen gegeben sind. Eine Zweckbindung 
der Mittel für den ÖPNV müsste geprüft werden. Generell besteht ein ähnliches Problem wie bei der 
City-Maut bei einer nicht flächendeckenden Einführung (Ausweichverkehr).  
 

(3) Erschließungsbeitrag: Die Einrichtung eines Erschließungsbeitrags bietet sich vor allem in städti-
schen Räumen mit kommunaler Schieneninfrastruktur an. Eine Umsetzung im ländlichen Raum wäre 
nur schwer durchzusetzen. Bei einer nicht flächendeckenden Umsetzung kann es zu Standortvortei-
len kommen.  
 

(4) ÖPNV-Beitrag: Eine Einführung in einzelnen VRR-Städten wäre problematisch, da es dadurch zu ver-
änderten politischen Interessen an verbundweiten Tariffragen käme. Dadurch könnte eine Tarif-
schieflage entstehen. 
 

(5) Bürger* innenticket: siehe Anmerkung 
 

(6) Arbeitgeber* innenbeitrag: Bei einer nicht flächendeckenden Umsetzung besteht insbesondere im 
Standortwettbewerb das Risiko, dass Gemeinden mit Arbeitgeber* innenbeitrag einen Nachteil erlei-
den, weil Unternehmen ihre Standortentscheidungen von den Beiträgen abhängig machen.  
 

(7) Kur- und Gästebeitrag: Die Rechtsgrundlage für eine Einführung eines Kur-/Gästebeitrags wäre zu 
prüfen und voraussichtlich schnell herzustellen, falls sie nicht schon besteht. Eine reine Kurabgabe 
wäre im VRR-Raum aufgrund der wenigen Kurorte wenig ergiebig. Die Einführung eines Gästebei-
trags für alle Tourist* innen wäre denkbar. Dies könnte eine Ergänzung bei der Umsetzung eines Bür-
ger* innentickets für Gäste darstellen. 
 
 

Anmerkung: Im Gutachten KCW 2022 wurde auch ein sogenanntes Bürger*innenticket vorgeschlagen. Beim 
Bürger*innenticket zahlen, ähnlich wie bei dem ÖPNV-Beitrag, alle Bürger*innen einen verpflichtenden Bei-
trag zur ÖPNV-Finanzierung, der unabhängig von der (bisherigen) ÖPNV-Nutzung ist. Der Unterschied ist: 
IƛŜǊ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ŀƭƭŜ .ǸǊƎŜǊϝƛƴƴŜƴ Ŝƛƴ α±ƻƭƭǘƛŎƪŜǘάΣ ŘΦ ƘΦ Ŝǎ ƛǎǘ ƪŜƛƴ 9ǊǿŜǊō Ǿƻƴ CŀƘǊŀǳǎǿŜƛǎŜƴ Ǿƻƴ .ŜƛǘǊŀƎǎπ
pflichtigen mehr notwendig. Die Einführung eines solchen Tickets muss vor dem Hintergrund der Einführung 
des Deutschlandtickets kritisch hinterfragt und neu bewertet werden. 
 
In diesem Exkurs wurden Push-Maßnahmen, die eine eindeutige verkehrliche Priorisierung des Umweltver-
bundes zur Folge haben, als Teil einer integrierten Verkehrsentwicklung im ÖPNV behandelt. Der MIV wird 
insofern unattraktiver, weil Parkraum knapper, der fließende ÖPNV bevorzugt, und etwaige Zufahrtsbe-
schränkungen für den MIV in den Städten zur Verkehrsflächengerechtigkeit beitragen wird. 

 

 

Nur die Kombination aus Push- und Pull-Maßnahmen kann die notwendige, erhebliche Verlage-

rung in den Verkehrsmarktanteilen herbeiführen. Im Sinne einer angebotsorientierten Nahver-

kehrsplanung ist zu berücksichtigen, dass Push-Maßnahmen allerdings nur dann akzeptiert und 

wirksam werden, wenn die Alternativen im Umweltverbund ς also die Pull-Maßnahmen ς entspre-

chend attraktiv und alltagsadäquat sind. Hierzu zählen insbesondere eine Kapazitätssteigerung und 

eine deutliche Attraktivitätssteigerung im ÖPNV auf den stark frequentierten Pendlerrelationen. 

Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass die Verkehrswende für den VRR selbst und für die 

Mobilitätsakteure im Verbundgebiet des VRR eine große Herausforderung darstellt. Nur mit Pull-

Maßnahmen, also mit einer quantitativen und qualitativen Angebotsverbesserung im SPNV, kann die 

Verkehrswende allein durch Maßnahmen des VRR nicht gemeistert werden. Nur gemeinsam mit den 

kreisfreien Städten und Kreisen im VRR-Verbundgebiet als Aufgabenträger für den lokalen ÖPNV so-

wie den Verkehrsunternehmen kann sie erfolgreich umgesetzt werden. Die Skizzierung der beschrie-

benen Pull- und Push-Maßnahmen zeigt auch, dass die kreisfreien Städte, Kreise und Gemeinden vor 
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einer doppelten Herausforderung stehen, da sie neben den hohen Kosten für die Finanzierung des 

Leistungsaufwuchses auch (tendenziell unpopuläre) Push-Maßnahmen umsetzen müssen/sollen, um 

durch effektive Restriktionen gegenüber dem Pkw Fahrten vom MIV auf den ÖPNV zu verlagern. 

 

2.4 Herausforderun gen für die  Umsetzung der Verkehrswende im VRR  (Prob-
lemfelder)  

Im Folgenden werden die wesentlichen Herausforderungen skizziert, die die zurzeit erkennbaren 

wichtigsten limitierenden Faktoren (Problemfelder) für die Umsetzung der Verkehrswende im Ver-

bundgebiet des VRR darstellen, konkret sind dies 

¶ die Finanzierung des zukünftigen Leistungsaufwuchses im ÖPNV (Kapazitäts- und Angebots-

steigerungen)53, 

¶ der sich durch den notwendigen Leistungsaufwuchs weiter verschärfende Fachkräftemangel 

im ÖPNV und 

¶ infrastrukturelle Engpässe im ÖPNV, deren Behebung für den zukünftigen Leistungsaufwuchs 

notwendig sind. 

Auch die Behandlung dieses Aspekts geht über die gewohnten Inhalte bisheriger VRR-Nahverkehrs-

pläne und die Kernzuständigkeiten des VRR basierend auf dem ÖPNVG NRW und der Satzung der 

VRR AöR sowie dem Verbundgrundvertrag hinaus (siehe Kapitel 1.2.1), soll aber trotzdem hier be-

handelt werden, um das Bewusstsein der politischen Akteur*innen auf allen Ebenen (Bundes-, Lan-

des- und Kommunalebene) zu schärfen, dass die Umsetzung der Verkehrswende Aktivitäten und 

Maßnahmen auf vielen fachlichen Ebenen mit einem teils langen zeitlichen Vorlauf bedarf (große Pla-

nungsvorgaben, Personalakquise, Erschließen ergänzender Finanzierungsquellen etc.). Ebenso kann 

der VRR hier teilweise im Rahmen seiner Aufgaben als Bewilligungsbehörde und als Koordinator für 

den ÖPNV zumindest flankierend und/oder unterstützend aktiv werden.  

Ferner soll hiermit auch das Bewusstsein bei den politischen Vertreter*innen auf allen Ebenen für die 

Herausforderungen bei der Umsetzung der Verkehrswende geschärft werden. Vor allem soll auch 

aufgezeigt werden, dass die Verkehrswende ein Thema ist, dass weder von den Aufgabenträgern für 

den SPNV noch von den Aufgabenträgern für den ÖPNV (ÖSPV) jeweils allein gemeistert werden 

kann. Nur gemeinsam mit allen relevanten Akteuren aus diesen beiden Bereichen kann die Verkehrs-

wende im Verbundgebiet des VRR gemeistert werden, weshalb hier im VRR-Nahverkehrsplan 2025 

auch die für den ÖPNV (ÖSPV) wichtigen Voraussetzungen zur Umsetzung der Verkehrswende im lo-

kalen ÖPNV in den kreisfreien Städten und Kreisen behandelt werden. Grundlage für die hier darge-

stellten Sachverhalte war ein partnerschaftlicher fachlicher Austausch zwischen dem VRR, den kreis-

freien Städten und Kreisen als Aufgabenträger für den ÖPNV (ÖSPV) und den (kommunalen) Ver-

kehrsunternehmen.  

 

 
53 Eine Abschätzung der Kosten für den zukünftigen Leistungsaufwuchs im ÖPNV vor dem Hintergrund der Reduktion klimaschädigender 

Treibhausgasemissionen, insbesondere der CO2 erfolgt in Kapitel 9 des VRR-Nahverkehrsplans (Teil D). 

 



VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 153 von 422 

 

2.4.1 Finanzierung des Leistungsaufwuchses  im ÖPNV (Kapazitätssteigerun-
gen) 

Dieses Kapitel befasst sich mit den für die Umsetzung der Verkehrswende im Verbundgebiet des VRR 

voraussichtlich entstehenden Kosten und ihrer möglichen Finanzierung und muss zwingend vor dem 

Hintergrund der in Kapitel 1.3.5.1 dargestellten derzeit bereits bestehenden Finanzierungsprobleme 

bei der Leistungserbringung im ÖPNV betrachtet werden. Die Kostenzuwächse für den SPNV und 

ÖSPV wurden durch den Gutachter KCW (KCW 2022) unter der Annahme ς derzeit ς realistischer 

Kostensätze und sonstiger realistischer Rahmenbedingungen ermittelt54 und zum Ende des Jahres 

2023 nochmal auf Basis der bis dahin vorliegenden Erkenntnisse aktualisiert (KCW 2023). 

Für den SPNV ergeben diese Berechnungen in den Jahren 2022 bis 2040 Kostenzuwächse in Höhe 

von 2.260 Mio. Euro, davon 1.122 Mio. Euro Preiseffekt und 1.138 Mio. Euro Mengeneffekt. Der Zu-

schussbedarf erhöht sich im Jahr 2040 um 1.880 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2022, dies ent-

spricht ungefähr dem Faktor 3,7. 

SPNV 2022 2030 2040 Delta 2022 ς 2040 

Leistung (Mio. km) 51,1 68,4 94,8 + 43,7 

Aufwendungen (Mio. Euro) 924 1.628 3.184 + 2.260 

Erträge (Mio. Euro) 230 361 610 + 380 

Zuschussbedarf (Mio. Euro) 694 1.267 2.574 + 1.880 
 

Tabelle 000: Abschätzung des Zuschussbedarfs für den notwendigen Leistungsaufwuchs im SPNV für den VRR bis zum Jahr 2030 bzw. 2040. 

(Quelle: KCW 2023). 

 

Für den ÖSPV ergaben die Berechnungen in den Jahren 2022 bis 2030 Kostenzuwächse in Höhe von 

1.985 Mio. Euro, davon 781 Mio. Euro Preiseffekt und 1.204 Mio. Euro Mengeneffekt. Der Zuschuss-

bedarf erhöht sich im Jahr 2030 um 1.042 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2022, dies entspricht un-

gefähr einem Faktor von 2,4. 

ÖSPV 2022 2030 Delta 2022 ς 2030 2040 

Leistung (Mio. km) 245,3 366,9 + 121,6 366,9 

Aufwendungen (Mio. Euro) 2.047 4.032 + 1.985 5.687 

Erträge (Mio. Euro) 1.253 2.196 + 943 2.677 

Zuschussbedarf (Mio. Euro) 794 1.836 + 1.042 3.010 
 

Tabelle 000: Abschätzung des Zuschussbedarfs für den notwendigen Leistungsaufwuchs im ÖSPV für den VRR bis zum Jahr 2030 bzw. 2040. 

(Quelle: KCW 2023). 

 

Bis heute ς zumindest bis zur Einführung des Deutschlandtickets ς wird der ÖPNV in Deutschland 

überwiegend durch die Fahrgäste finanziert. Der verbleibende Teil wird im Wesentlichen durch die 

öffentliche Hand bereitgestellt. Eine Beteiligung weiterer Profiteure eines qualitativ hochwertigen 

ÖPNV ς wie zum Beispiel von Immobilieneigentümer*innen oder dem auf den Straßen verbleibenden 

 
54 Auf Grundlage der Aufwuchswerte konnten für das sogenannte α{tb±-½ƛŜƭƴŜǘȊ нлплά ǎƻǿƛŜ ŦǸǊ ŘŜƴ ŀƴƎŜƴƻƳƳŜƴŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎȊǳǿŀŎƘǎ 
im ÖSPV im VRR-Verbundraum bis 2030 grobe Kostenindikationen vorgenommen werden. Maßgebliche Grundlage sind die vom VRR be-
reitgestellten Strukturdaten, welche die aktuellen Betriebsleistungen im SPNV in Form von Zugkilometern sowie im ÖSPV in Form von Fahr-
plankilometern beinhalten. Darüber hinaus wurden aggregierte Angaben zur Kostenstruktur und zum Kostendeckungsgrad im SPNV über-
mittelt. Für den ÖSPV wurden differenzierte Aufwendungen und Erträge für den Zeitraum 2007 bis 2020 übermittelt. Die Betrachtung zielt 
insbesondere auf die zu erwartenden Zuschussbedarfe nach Berücksichtigung von Fahrgeldeinnahmen in den Zieljahren 2030 und 2040 ab. 
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MIV ς erfolgt dagegen kaum (siehe hierzu auch die Aussagen zu den Push-Maßnahmen im Exkurs und 

den neuen Finanzierungsquellen in Kapitel 2.3.2). Dabei wäre eine Aktivierung dieser dritten Finan-

zierungssäule ein wesentlicher Schritt in Richtung ÖPNV der Zukunft und Finanzierung des für die 

Umsetzung der Verkehrswende notwendigen Leistungsaufwuchses im SPNV und ÖSPV. Das Konzept 

der Nutznießerfinanzierung (oder auch Drittnutzerfinanzierung) ist mittlerweile geradezu zu einem 

geflügelten Begriff geworden. Als Teil der Diskussion, wie sich eine stadt- und umweltgerechte Ver-

kehrspolitik auskömmlich finanzieren lässt, gewinnen bisher unterrepräsentierte Finanzierungsinstru-

mente zunehmend an Bedeutung. Während die Beteiligung von Nutznießern international schon 

längst ein Erfolgsmodell ist, bleibt sie in Deutschland noch eher eine Ausnahmeerscheinung. Wo es 

sie doch schon gibt, werden eher begrenzte Sonderregeln erlassen, als dass die Nutzung solcher In-

strumente rechtlich beziehungsweise politisch weitreichend vorgesehen ist. Dabei könnten Instru-

mente zur Nutznießerfinanzierung nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des öffentli-

chen Verkehrs leisten, sondern auch beträchtliche Lenkungseffekte zu dessen Gunsten ermögli-

chen.55 

Abb. 000: Schematische Darstellung der ergänzenden Finanzierungsquellen für den ÖPNV (Quelle: NN). 

 

Darüber hinaus kann auch die Einbeziehung der regionalen Wirtschaft über eine intensive Ver-

marktung des Deutschlandtickets bei den im Verbundgebiet des VRR ansässigen Unternehmen 

durch den VRR eine zusätzliche Einnahmequelle für den ÖPNV und seine langfristige Finanzierung 

darstellen. So können willige Unternehmen für alle Mitarbeiter*innen ein Deutschlandticket kau-

fen und dieses ihren Mitarbeiter*innen zusätzlich und unentgeltlich zum Gehalt zur Verfügung stel-

len. 

 

 
55 civity Management Consultants GmbH & Co. KG (Hrsg.): Studie matters No. 4. Neue Einnahmequellen braucht der ÖPNV. Plädoyer für 
eine dritte Säule zur Finanzierung der Verkehrswende, Hamburg 2021. 
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2.4.2 Zukünftig  verschärft er Fachkräftemangel im ÖPNV  

In Kapitel 1.3.5.2 wurde der aktuell bestehende bundesweite Fachkräftemangel im ÖPNV mit seinen 

Auswirkungen auf die Erbringung des (vertraglich vereinbarten) Leistungsangebots im ÖPNV, sowohl 

im SPNV als auch im ÖSPV thematisiert. 

In diesem Kapitel wird thematisiert, welche Herausforderung mit dem im vorangegangenen Kapitel 

beschriebenen und quantifizierten erheblichen Leistungsaufwuchs im ÖPNV bei der Umsetzung der 

Verkehrswende für das hierfür notwendige Personal verbunden sind, konkret für das Werkstatt- und 

Fahrpersonal, aber auch für das Personal in der Verwaltung (Verkehrsplanung und Fördermanage-

ment) bei den Städten und Kreisen sowie den Verkehrsunternehmen hat. Dies erfolgt vor dem Hin-

tergrund des bereits in Kapitel 1.3.5.2 aktuell festgestellten aktuellen Fachkräftemangels im ÖPNV ς 

dies erfolgt zunächst allgemein auf Bundesebene (Ergebnisse einer Studie des VDV) und anschlie-

ßend konkret für den VRR (Ergebnisse eines Gutachtens des KCW 2022). 

Konkret werden mittelfristig (vom Jahr 2021 bis zum Jahr 2030) von den bundesweit aktuell rund 

152.000 Beschäftigten in den VDV-Mitgliedsunternehmen im ÖPNV nach Berechnungen des VDV 

rund 80.000 Beschäftigte in den Ruhestand gehen. Das heißt, fast 50 % neue Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter werden benötigt, nur um den Status quo aufrechtzuerhalten. Von diesen Stellen wird nur 

jede Fünfte von einem Auszubildenden besetzt werden können. Und die Bus- und Bahnunternehmen 

haben einen besonders hohen Anteil an Baby-Boomern, da die Branche über Jahre hinweg wegen 

politischer Sparvorgaben kaum Nachwuchs einstellen konnte. Dabei gaben 74,2 % der an einer Um-

frage teilnehmenden VDV-Mitgliedsunternehmen an, dass der Bedarf an Personal im Fahrdienst bis 

2030 steigen wird. Die Branche wird jährlich bis zu 8.000 Fahrpersonale im ÖPNV und SPNV gewin-

nen müssen, um das altersbedingte Ausscheiden von Fahrpersonalen bei Bus und Bahn kompensie-

ren zu können. 

Zusätzlich müssen für die Verkehrswende bis zum Jahr 2030 bundesweit weitere rund 110.000 Be-

schäftigte eingestellt werden, was die Situation des Fachkräftemangels weiter verschärfen wird. Zu 

berücksichtigen ist zudem der Wunsch der Gewerkschaften in der aktuellen Tarifrunde (GDL und 

Deutsche Bahn AG, Februar 2024), die Wochenarbeitszeit für im Schichtbetrieb arbeitende Ange-

stellte auf 35 Stunden reduzieren zu wollen, was die Problematik des Fachkräftemangels kurz- bis 

langfristig noch weiter verschärfen wird. 

Für die Ausweitung des Angebots bei Bus und Bahn für die Mobilitätswende und das Erreichen der 

Klimaschutzziele wird außerdem zusätzliches Personal benötigt. Vor allem im Fahrdienst prognosti-

zierten 77 % der Unternehmen einen höheren Personalbedarf für die kommenden Jahre bis 2030. 

Auch im Bereich der Nachwuchsgewinnung planen 43,2 % der Unternehmen einen höheren Bedarf 

an Auszubildenden und dual Studierenden bis 2030 ein, um u. a. die altersbedingten Abgänge im Un-

ternehmen zu kompensieren. 
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Abbildung 000: Problematische Bereiche bei Neubesetzung von Stellen (Quelle: VDV-Studie basierend auf einer Mitgliederbefragung im 

Jahr 2021). 

 

 

Abbildung 000: Personalfluktuation differenziert nach Tätigkeitsbereich (Quelle: VDV-Studie basierend auf einer Mitgliederbefragung im 

Jahr 2021). 

 

Dieselbe Problematik ist in der grundsätzlichen Tendenz auch im Verbundgebiet des VRR erkennbar. 

Das Gutachterbüro KCW hat hierzu ς ŜǊƎŅƴȊŜƴŘ ȊǳƳ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƪƻƴȊŜǇǘ α±ŜǊƪŜƘǊ ϧ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ ±ww 

2030/2045ά ς auch die Problematik des durch die Umsetzung der Verkehrswende im Verbundgebiet 

resultierenden Personal- und Fachkräftemangels im ÖPNV untersucht. Grundsätzlich wurde bereits 

skizziert, dass der notwendige Leistungsaufwuchs im ÖPNV zu einem massiven Personalmehrbedarf 

in den oben genannten Bereichen führen wird (KCW 2022). 

Wesentliche Grundlage für die Quantifizierung des Fachkräftemangels im ÖPNV bei den im Verbund-

gebiet des VRR tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmen (SPNV) und Verkehrsunternehmen (ÖSPV) ist 
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eine vom VRR in Auftrag gegebene und von der KCW GmbH durchgeführte Untersuchung. Die zu-

grunde liegende Modellrechnung für den Personalbedarf im ÖPNV im VRR basiert auf aktuellen rea-

listischen Annahmen hinsichtlich Personalfluktuation, Krankenstand/Krankheitsquote, zukünftigen 

tarifvertragliche Vereinbarungen, sonstiger Abwesenheit (Sonderurlaub, Feiertage usw.) etc. und 

quantifiziert den Fahrpersonalbedarf differenziert nach SPNV und ÖSPV für zwei Zeithorizonte: ers-

tens für die Zeit bis zum Jahr 2030 und zweitens für die Jahre 2031 bis 2040. Hierin enthalten ist auch 

der für die Umsetzung der Verkehrswende im VRR notwendige Leistungsaufwuchs im SPNV und 

ÖSPV, der in unterschiedlich großem Umfang notwendig ist, wie die unterschiedlichen prozentualen 

Zuwachsraten zeigen. 

Zeitraum 1: Bis zum Jahr 2030 wird für den SPNV im VRR ein Fahrpersonalbedarf in Höhe von ca. 

140 jährlich neu zu besetzenden Vollzeitstellen und für den ÖSPV im VRR ein Fahrpersonalbedarf in 

Höhe von ca. 2.070 jährlich neu zu besetzenden Vollzeitstellen (ca. 1.690 Vollzeitstellen im Bereich 

Bus und ca. 380 Vollzeitstellen im Bereich Straßen-, U- und Stadtbahn) ermittelt.  

Zeitraum 2: Für die Jahre 2031 bis 2035 wird für den SPNV im VRR ein Fahrpersonalbedarf in Höhe 

von ca. 170 jährlich neu zu besetzenden Vollzeitstellen und für den ÖSPV im VRR ein Fahrpersonalbe-

darf in Höhe von ca. 1.430 jährlich neu zu besetzenden Vollzeitstellen (ca. 1.180 Vollzeitstellen im Be-

reich Bus und ca. 250 Vollzeitstellen im Bereich Straßen-, U- und Stadtbahn) ermittelt. 

Für die übliche Laufzeit eines Nahverkehrsplans von zehn Jahren, also für den vorliegenden VRR-

Nahverkehrsplan 2025 bis zum Jahr 2035, ermittelt sich ein Fahrpersonalbedarf von insgesamt ca. 

1.690 neu zu besetzenden Vollzeitstellen für den Bereich SPNV ((6 Jahre x 140 Vollzeitstellen/Jahr) 

+ (5 Jahre x 170 Vollzeitstellen/Jahr)) und von insgesamt ca. 19.570 neu zu besetzenden Vollzeit-

stellen ((6 Jahre x 2.070 Vollzeitstellen/Jahr) + (5 Jahre x 1.430 Vollzeitstellen/Jahr)) für den Be-

reich ÖSPV. 

Wichtig ist, diese absoluten Zahlen vor dem Hintergrund des aktuellen Personalbestands zu betrach-

ten, um die Dimension besser analysieren zu können. Der aktuelle Bestand des Fahrpersonals bei den 

im Verbundgebiet des VRR tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmen liegt bei zurzeit ca. 1.300 Voll-

zeitstellen und der bei den Verkehrsunternehmen bei zurzeit ca. 15.500 Vollzeitstellen (jeweils Stand 

2023). Dies bedeutet, dass in den folgenden zehn Jahren die Summe der zu erfolgenden Neueinstel-

lungen beim Fahrpersonal ca. dem 1,3-fachen des heutigen Fahrpersonalbestandes entspricht. Dies 

bedeutet, dass rechnerisch innerhalb von zehn Jahren der aktuelle Bestand des Fahrpersonals sowohl 

im Bereich SPNV als auch beim ÖSPV mehr als einmal komplett durchgetauscht werden muss. 

Diese Zahlen machen sehr deutlich, dass beim zukünftigen Fachkräftemangel bei den im Verbundge-

biet des VRR tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmen (SPNV) und Verkehrsunternehmen (ÖSPV), der 

bereits jetzt schon deutlich spürbar ist, hoher Handlungsbedarf besteht, der nur gemeinsam von al-

len Akteuren (VRR, ÖPNV-Aufgabenträger, Eisenbahnverkehrsunternehmen und Verkehrsunterneh-

men, Land NRW etc. gegebenenfalls zusammen mit Personaldienstleistern) gelöst werden kann. In 

den Kapiteln 8.3 und 10 werden hierzu einige Lösungsansätze seitens des VRR skizziert). 

Es sei zudem erwähnt, dass neben dem soeben beschriebenen Fachkräftemangel für die operative 

Leistungserbringung im SPNV und ÖSPV durch das Fahrpersonal auch ein Fachkräftemangel beim 

Werkstattpersonal, in den Verwaltungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verkehrsunterneh-

men, der kreisfreien Städte und Kreise als ÖPNV-Aufgabenträger, der VRR AöR als SPNV-Aufgaben-

träger bei der Planung der Verkehrsleistung, in den Leitstellen, beim Förder- bzw. Bewilligungsma-

nagement etc. zu erwarten ist. 
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2.4.3 Zukünftige i nfrastrukturelle Engpässe im ÖPNV  

Für die Umsetzung der Verkehrswende im VRR sind für die Ausweitung des Leistungsangebots im 

ÖPNV schon heute erkennbare infrastrukturelle Maßnahmen nicht nur im SPNV (siehe Kapitel 3.2.2 

und 4.2.4), sondern auch im ÖSPV umzusetzen. 

 

2.4.3.1 Infrastrukturelle Engpässe im SPNV 

Die Maßnahmen zu den infrastrukturellen Engpässen im SPNV werden in Kapitel 3.2.2 und 4.2.4 des 

VRR-Nahverkehrsplans behandelt. 

 

2.4.3.2 Infrastrukturelle Engpässe im ÖSPV 

Im Rahmen einer Abfrage des VRR bei allen kreisfreien Städten und Kreisen sowie Verkehrsunterneh-

men im VRR wurden insgesamt 163 Maßnahmen gemeldet, die einen schon jetzt erkennbare infra-

strukturelle Engpass zeigen, der beseitigt werden muss, um die für die Umsetzung der Verkehrs-

wende notwendigen Leistungsaufwuchs im ÖSPV infrastrukturell erreichen zu können. 

Der VRR hat keine direkte Zuständigkeit für die Beseitigung von infrastrukturellen Engpässen im 

ÖSPV. Die Zuständigkeit hierfür liegt ausschließlich bei den (Straßen-)Baulastträgern, also abhängig 

vom betreffenden Bereich bei den kreisfreien oder kreisangehörigen Städten, Kreisen oder Gemein-

den oder den Eigentümern der betroffenen Flächen. Bei Maßnahmen, die Investitionen in die Infra-

struktur des ÖPNV betreffen, fungiert der VRR allerdings als Fördermittelgeber nach § 12 ÖPNVG 

NRW oder Bewilligungsbehörde nach § 13 ÖPNVG NRW. Da die Verkehrswende im VRR allerdings 

von allen für die Mobilität und den Verkehr im Verbundgebiet des VRR zuständigen Akteuren ge-

meinsam gemeistert werden muss und der VRR als Fördermittelgeber bzw. Bewilligungsbehörde für 

diese Maßnahmen fungieren kann, wurden im VRR-Nahverkehrsplan 2025 entsprechende Aussagen 

hierzu aufgenommen. In der nachfolgenden Auflistung wurden alle gemeldeten Maßnahmen der 

Übersichtlichkeit halber differenziert nach 

¶ ÖSPV-Verkehrsmittel (Bus oder Schiene), 

¶ Kosten (Kategorien/Bandbreite), 

¶ aktueller Planungsstand (Leistungsphase HOAI) und 

¶ Umsetzungshorizont 

aggregiert aufgezeigt. Konkret betreffen die insgesamt 163 gemeldeten Maßnahmen zahlenmäßig 

folgende Bereiche differenziert nach ÖSPV-Verkehrsmittel 

¶ 62 Maßnahmen (38,0 % aller Maßnahmen) zum Aus- oder Neubau der Verkehrsinfrastruktur, 

¶ 5 Maßnahmen (3,1 % aller Maßnahmen) zum Aus- oder Neubau der Betriebsinfrastruktur 

(Bereich Bus), 

¶ 21 Maßnahmen (12,9 % aller Maßnahmen) zum Aus- oder Neubau der Betriebsinfrastruktur 

(Bereich Schiene ÖSPV), 

¶ 31 Maßnahmen (19,0 % aller Maßnahmen) zum Kapazitätsausbau Haltestellen (Bereich Bus), 

¶ 9 Maßnahmen (5,5 % aller Maßnahmen) zum Kapazitätsausbau Haltestellen (Bereich Schiene 

ÖSPV), 

¶ 2 Maßnahmen (1,2 % aller Maßnahmen) zum Kapazitätsausbau Haltestellen (Bereich SPNV) 

als Verbesserung der Verknüpfung zum ÖSPV, 
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¶ 22 Maßnahmen (13,5 % aller Maßnahmen) zur Priorisierung des ÖV, 

¶ 10 Maßnahmen (6,1 % aller Maßnahmen) zum Dekarbonisierung und 

¶ 1 Maßnahme (0,6 % aller Maßnahmen) zur Digitalisierung (Leit- und Sicherungstechnik 

Schiene ÖSPV). 

Bei dieser Auflistung und den darin angegebenen Nennungen ist zu beachten, dass nicht alle kreis-

freien Städte und Kreise im VRR bzw. Verkehrsunternehmen im VRR Maßnahmen zurückgemeldet 

haben und dass bei den gemeldeten Maßnahmen ein unterschiedlich hoher Grad Detailliertheit zu 

erkennen ist. 

Hinsichtlich der Kosten und der Umsetzungszeiträume wurde die Kostenschätzung für alle gemelde-

ten Maßnahmen in Kategorien eingeteilt und differenziert nach Jahresspannen angegeben. 

 

 

Tabelle 000: Grobe Kostenschätzung für alle gemeldeten Maßnahmen zur Behebung der infrastrukturelle Engpässe im ÖSPV (Quelle: VRR 

AöR). 

 

Bis zum Jahr 2035, also innerhalb der maximal zehn Jahre, die ein Nahverkehrsplan ab seinem Be-

schluss üblicherweise aktuell ist bzw. Gültigkeit besitzt, summieren sich die Investitionskosten in die 

ÖPNV-Infrastruktur für die Erbringung von ÖPNV-Leistungen, die den Vorgaben der Verkehrswende 

entsprechen, auf rund 0,000 Milliarden Euro. Insgesamt wurden Maßnahmen von den Baulastträgern 

im Volumen von rund 0,000 Milliarden Euro genannt, um die Erfordernisse der Verkehrswende bis 

zum Jahr 2045 vollständig umzusetzen (Klimaneutralität gemäß KSG). 
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Bei der Kostenschätzung ist zu beachten, dass keine Preisfortschreibung stattfand, es handelt sich bei 

den Kosten um den Preisstand 2023. 
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3 (Teil B.1): Bestandsanalyse SPNV  

 

3.1 SPNV-Leistungsangebot  

Kapitel 3.1 beschäftigt sich mit dem Leistungsangebot im SPNV und zeigt neben dem aktuellen Stand 

auch die Entwicklung des Leistungsangebots seit dem VRR-Nahverkehrsplan 2017 auf. 

 

3.1.1 Bestandsaufnahme  

Im Verbundgebiet des VRR verkehren im Netzfahrplan 2024 insgesamt 53 SPNV-Linien ς darunter 

zwölf S-Bahn-Linien, 22 Regionalexpress-Linien (RE) und 19 Regionalbahn-Linien (RB). Planmäßig sind 

in diesem Fahrplanjahr insgesamt 52,95 Mio. Zugkilometer bei insgesamt sechs verschiedenen Eisen-

bahnverkehrsunternehmen (EVU) in Auftrag gegeben, konkret bei DB Regio, National Express, 

Transdev Rhein-Ruhr, VIAS Rail, der Eurobahn und der Regiobahn. Aktuell umfasst das fahrplanmä-

ßige Leistungsangebot im SPNV insgesamt 53 Mio. Zugkilometer oder etwa 10 % mehr als im Fahr-

planjahr 2017.  

In der nachfolgenden Tabelle sind alle SPNV-Linien im Verbundgebiet des VRR (Liniennummer und -

name) für das Fahrplanjahr 2024/2025 mit Angabe des jeweiligen Betreibers (EVU) und seinem jährli-

chen Leistungsvolumen aufgelistet: 

Nr. Linie Betreiber 

Zugkm pro Jahr (Fahrplanjahr 
2024/2025) 

      1     S 1   DB Regio                       3.909.584,12    

      2     S 2   DB Regio                       1.299.715,76    

      3     S 3   DB Regio                          952.135,83    

      4     S 4   DB Regio                          822.036,90    

      5     S 5   DB Regio                          707.104,80    

      6     S 6   DB Regio                       2.248.255,59    

      7     S 7   NordWestBahn                       1.446.403,56    

      8     S 8   DB Regio                       2.615.799,61    

      9     S 9   DB Regio                       2.755.679,22    

    10     S 11   DB Regio                       1.412.392,26    

    11     S 28   Regio Bahn                       1.606.057,76    

    12     S 68   DB Regio                          222.810,84    

    13     RE 1   National Express                       1.844.283,84    

    14     RE 2   DB Regio                       1.371.034,38    

    15     RE 3   Eurobahn                       1.363.326,90    

    16     RE 4   National Express                       1.750.877,37    

    17     RE 5   National Express                          997.980,37    

    18     RE 6   National Express                       1.736.729,40    

    19     RE 7   National Express                       1.284.312,28    

    20     RE 8   DB Regio                          377.460,48    

    21     RE 10   NordWestBahn                       2.110.237,91    

    22     RE 11   National Express                       1.080.233,44    
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    23     RE 13   Eurobahn                       1.374.242,93    

    24     RE 14   NordWestBahn                       1.063.009,03    

    25     RE 16   VIAS                          660.387,84    

    26     RE 17   DB Regio                          106.798,41    

    27     RE 19   VIAS                       1.813.428,00    

    28     RE 34   DB Regio                          359.603,44    

    29     RE 41   DB Regio                          430.270,04    

    30     RE 42   DB Regio                       2.196.129,82    

    31     RE 44   NordWestBahn                          357.837,76    

    32     RE 47   Regiobahn                          533.554,32    

    33     RE 49   DB Regio                          663.944,40    

    34     RE 57   DB Regio                          157.919,06    

    35     RB 27   DB Regio                          514.640,00    

    36     RB 31   NordWestBahn                          792.696,00    

    37     RB 32   DB Regio                          908.598,60    

    38     RB 33   DB Regio                       1.188.376,44    

    39     RB 34   VIAS                          146.794,54    

    40     RB 35   VIAS                          566.899,20    

    41     RB 36   NordWestBahn                          197.719,76    

    42     RB 37   TRI                          144.622,80    

    43     RB 39   VIAS                          607.179,64    

    44     RB 40   DB Regio                          690.516,48    

    45     RB 43   DB Regio                          709.905,00    

    46     RB 46   VIAS                          358.812,88    

    47     RB 48   National Express                          723.217,22    

    48     RB 50   Eurobahn                          143.178,70    

    49     RB 51   DB Regio                          195.089,37    

    50     RB 52   DB Regio                          586.287,42    

    51     RB 53   DB Regio                          294.277,38    

    52     RB 59   Eurobahn                          308.385,28    

    53     RB 91   VIAS                          238.281,12    

   
                  52.947.055,50    

Tabelle 000: SPNV-Linien im Verbundgebiet des VRR (Stand 2024, Quelle: VRR AöR). 

 

3.1.2 Umsetzung der im VRR -Nahverkehrsplan 2017 beschriebenen Maßnah-
men im SPNV-Leistungsangebot  

3.1.2.1 Umgesetzte Maßnahmen im Fahrplanjahr 2016/2017  

LƳ CŀƘǊǇƭŀƴƧŀƘǊ нлмсκнлмт ƪŀƳ Ŝǎ ȊǳǊ .ŜǘǊƛŜōǎŀǳŦƴŀƘƳŜ ŘŜǎ bƛŜŘŜǊǊƘŜƛƴπbŜǘȊŜǎ όw9 мфΣ w. онŀƭǘ 

ǳƴŘ w. орύΦ ½ǳŘŜƳ ƪƻƴƴǘŜƴ ȊǳǎŀƳƳŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƴ ƴŜǳ ŀǳǎƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎǾŜǊǘǊŅƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ [ƛπ

ƴƛŜƴ RE 19 ǳƴŘ w9 пн ŦƻƭƎŜƴŘŜ ƪƻƴȊŜǇǝƻƴŜƭƭŜ ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ǳƳƎŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΥ 

¶ w9 мΥ 5ŜǊ [ƛƴƛŜƴŀōǎŎƘƴƛǧ IŀƳƳ ς tŀŘŜǊōƻǊƴ ŜƴǜƛŜƭ ǳƴŘ ǿǳǊŘŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w9 мм ǸōŜǊƴƻƳπ

ƳŜƴΦ 
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¶ w9 рΥ 5ŜǊ [ƛƴƛŜƴŀōǎŎƘƴƛǧ ²ŜǎŜƭ ς 9ƳƳŜǊƛŎƘ ŜƴǜƛŜƭ ǳƴŘ ǿǳǊŘŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ƴŜǳŜƴ [ƛƴƛŜ w9 мф 

ǸōŜǊƴƻƳƳŜƴΦ 

¶ w9 сΥ 5ƛŜ [ƛƴƛŜ w9 с ǿǳǊŘŜ ŀō 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦ ǸōŜǊ bŜǳǎǎΣ 5ƻǊƳŀƎŜƴ ǳƴŘ Yǀƭƴ IōŦ ōƛǎ Yǀƭƴκ.ƻƴƴ 

CƭǳƎƘŀŦŜƴ ǾŜǊƭŅƴƎŜǊǘ ǳƴŘ ǾŜǊƪŜƘǊǘ ƛƳ {ǘǳƴŘŜƴǘŀƪǘΦ {ƻƳƛǘ ƪŀƳ Ŝǎ ȊǳǊ ±ŜǊƪŜƘǊǎŀǳǎǿŜƛǘǳƴƎ Ȋǿƛπ

ǎŎƘŜƴ ŘŜƳ wǳƘǊƎŜōƛŜǘ ǳƴŘ Yǀƭƴ ǳƴŘ Ŝǎ ǿǳǊŘŜ ŜƛƴŜ ŘƛǊŜƪǘŜ w9π±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 5ƻǊƳŀπ

ƎŜƴ ǳƴŘ 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦ ƎŜǎŎƘŀũŜƴΦ 

¶ w9 ммΥ 5ŜǊ [ƛƴƛŜƴŀōǎŎƘƴƛǧ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 5ǳƛǎōǳǊƎ ǳƴŘ aǀƴŎƘŜƴƎƭŀŘōŀŎƘ ǿǳǊŘŜ ǾƻƳ w9 пн ǸōŜǊπ

ƴƻƳƳŜƴΦ ½ǳǊ !ƴƎŜōƻǘǎǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ǾŜǊƪŜƘǊǘŜ ŘƛŜ [ƛƴƛŜ ŀō 5ǳƛǎōǳǊƎ ƴŀŎƘ 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦΦ DŜπ

ƳŜƛƴǎŀƳ Ƴƛǘ ŘŜǊ w9 м ǳƴŘ w9 с ǿǳǊŘŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ IŀƳƳ ǳƴŘ 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦ ŀƴƴŅƘŜǊƴŘ Ŝƛƴ нлπ

aƛƴǳǘŜƴπ¢ŀƪǘ ŀƴƎŜōƻǘŜƴΦ  

¶ w9 мфΥ {Ŝƛǘ ŘŜƳ сΦ !ǇǊƛƭ нлмт ǾŜǊƪŜƘǊǘ ŘƛŜ [ƛƴƛŜ w9 мф ǎǘǸƴŘƭƛŎƘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦ ǳƴŘ !Ǌƴπ

ƘŜƛƳ ǳƴŘ ōƛŜǘŜǘ ǎƻƳƛǘ ŜƛƴŜ bŜǳƭŜƛǎǘǳƴƎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 9ƳƳŜǊƛŎƘ ǳƴŘ !ǊƴƘŜƛƳΦ ½ǿƛǎŎƘŜƴ 9Ƴπ

ƳŜǊƛŎƘ ǳƴŘ 5ǳƛǎōǳǊƎ ǿǳǊŘŜƴ ǿŜƛǘŜǊƘƛƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ IŀǳǇǘǾŜǊƪŜƘǊǎȊŜƛǘ ŀƴƎŜπ

ōƻǘŜƴΦ ½ǿƛǎŎƘŜƴ ²ŜǎŜƭ ǳƴŘ 9ƳƳŜǊƛŎƘ ŜǊǎŜǘȊǘ ŘƛŜ [ƛƴƛŜ ŘŜƴ w9 рΦ 

¶ w9 пнΥ 5ƛŜ [ƛƴƛŜ ǿǳǊŘŜ ŀō 9ǎǎŜƴ ǸōŜǊ 5ǳƛǎōǳǊƎ ǳƴŘ YǊŜŦŜƭŘ ƴŀŎƘ aǀƴŎƘŜƴƎƭŀŘōŀŎƘ ǾŜǊƭŅƴπ

ƎŜǊǘ ǳƴŘ ǸōŜǊƴŀƘƳ ǎƻƳƛǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 5ǳƛǎōǳǊƎ ǳƴŘ aǀƴŎƘŜƴƎƭŀŘōŀŎƘ Řŀǎ w9π!ƴƎŜōƻǘ ǾƻƳ w9 

ммΦ  

 

3.1.2.2 Umgesetzte Maßnahmen im Fahrplanjahr 2017/2018  

LƳ CŀƘǊǇƭŀƴƧŀƘǊ нлмтκнлму ƭŀƎ ŘŜǊ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ŀǳŦ ŘŜǊ !ǳǎǿŜƛǘǳƴƎ ŘŜǎ .ŜŘƛŜƴŀƴƎŜōƻǘŜǎ ƛƳ {ǇŅǘπ

ǾŜǊƪŜƘǊ ƛƳ {π.ŀƘƴπ±ŜǊƪŜƘǊ ǎƻǿƛŜ ōŜƛ ŘŜƴ w.π ǳƴŘ w9π[ƛƴƛŜƴ ƛƴ ŘŜƴ bŀŎƘǘǎǘǳƴŘŜƴ ƛƴ ŘŜǊ tŜǊƛǇƘŜǊƛŜΦ 

5ƛŜǎŜǎ ǿŀǊ ƛƴ ŘŜƴ WŀƘǊŜƴ ȊǳǾƻǊ ŜƛƴŜ {ŎƘǿŀŎƘǎǘŜƭƭŜ ŘŜǎ {tb±π!ƴƎŜōƻǘǎ ƛƳ ±wwΦ  

5ŜǎƘŀƭō ǿǳǊŘŜƴ ȊǳǊ !ƴƎŜōƻǘǎƪƻƳǇƭŜǩŜǊǳƴƎ ƛƳ {ǇŅǘǾŜǊƪŜƘǊ ŀƴ ²ŜǊƪǘŀƎŜƴ ǳƴŘκƻŘŜǊ ŀƴ ²ƻŎƘŜƴŜƴπ

ŘŜƴ ŀǳŦ ŘŜƴ {π.ŀƘƴπ[ƛƴƛŜƴ { мΣ { нΣ { оΣ { пΣ { рΣ { сΣ { тΣ { у ǳƴŘ { ммΣ ŘŜƴ w.π[ƛƴƛŜƴ RB 31, RB 32, RB 33, 

RB 38, RB 40, RB 48, RB 51, RB 52 und RB 53 sowie den RE-Linien RE 1, RE 2, RE 4, RE 6, RE 7, RE 10 und 

RE 14 zusätzliche Leistungen auf unterschiedlichen Abschnitten ergänzt. 

Auf der RB 38 wurden einzelne zusätzliche HVZ-Verstärkerzüge zwischen Grevenbroich und Neuss Hbf 

zur Verdichtung auf einen annähernden 15-Minuten-Takt ergänzt.  

 

3.1.2.3 Umgesetzte Maßnahmen im Fahrplanjahr 2018/2019  

LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ {ǘǳŦŜƴƪƻƴȊŜǇǘŜǎ ȊǳƳ ww·π±ƻǊƭŀǳŧŜǘǊƛŜō ƪƻƴƴǘŜƴ ŀǳŦ ŘŜƴ [ƛƴƛŜƴ w9 р όww·ύ όŀō Wǳƴƛ 

нлмфύ ǳƴŘ w9 мм όww·ύ ŜƛƴȊŜƭƴŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ CŀƘǊǘŜƴ ŀǳŦ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜƴ !ōǎŎƘƴƛǧŜƴ ŜƛƴƎŜƭŜƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

½ǳǊ bŜǘȊǎǘŀōƛƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ƪƻƴƴǘŜ ŀǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w. нт ŀǳŎƘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ aǀƴŎƘŜƴƎƭŀŘōŀŎƘ ǳƴŘ DǊŜǾŜƴōǊƻƛŎƘ 

ǿŜǊƪǘŀƎǎ Ŝƛƴ ŘǳǊŎƘƎŜƘŜƴŘŜǊ слπaƛƴǳǘŜƴπ¢ŀƪǘ ŜƛƴƎŜǊƛŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ !ǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w. оп ǿǳǊŘŜ ŀƴ 

²ŜǊƪǘŀƎŜƴ ŀǳǖŜǊ ǎŀƳǎǘŀƎǎ Ŝƛƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǊ ½ǳƎ ƛƴ ŘŜƴ ŦǊǸƘŜƴ aƻǊƎŜƴǎǘǳƴŘŜƴ ŜƛƴƎŜƭŜƎǘΦ 9ōŜƴǎƻ 

ƪƻƴƴǘŜƴ ŀǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w. пу ȊǿƛǎŎƘŜƴ Yǀƭƴ ǳƴŘ {ƻƭƛƴƎŜƴΣ ŀǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w. пр ǎƻǿƛŜ ŀǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w. нт 

ȊǿƛǎŎƘŜƴ Yǀƭƴ ǳƴŘ wƻƳƳŜǊǎƪƛǊŎƘŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ǘŅƎƭƛŎƘŜ CŀƘǊǘŜƴ ƛƴ ŘŜƴ !ōŜƴŘǎǘǳƴŘŜƴ ƴŜǳ ŀƴƎŜōƻπ

ǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 

½ǳǊ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ CǊŜƛȊŜƛǘǾŜǊƪŜƘǊŜ ƛƳ ±ŜǊōǳƴŘƎŜōƛŜǘ ŘŜǎ ±ww ǿǳǊŘŜ ŀǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w9 мп ȊǿƛǎŎƘŜƴ 

5ƻǊǎǘŜƴ ǳƴŘ .ƻǊƪŜƴ ǎƻǿƛŜ ŀǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w. пр ŀƴ ŘŜƴ ²ƻŎƘŜƴŜƴŘŜƴ Ŝƛƴ слπaƛƴǳǘŜƴπ¢ŀƪǘ 
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ŜƛƴƎŜǊƛŎƘǘŜǘΦ !ǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w. рф ƪƻƴƴǘŜ ŘŜǊ олπaƛƴǳǘŜƴπ¢ŀƪǘ ŀƴ {ŀƳǎǘŀƎŜƴ ǿƛŜŘŜǊ ƘŜǊƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊπ

ŘŜƴΦ !ǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w. нт ǾŜǊƪŜƘǊŜƴ ǎƻƴƴπ ǳƴŘ ŦŜƛŜǊǘŀƎǎ ǾŜǊŜƛƴȊŜƭǘ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ½ǸƎŜΦ 

¦Ƴ Řŀǎ ±ŜǊƪŜƘǊǎōŜŘǸǊŦƴƛǎ ƛƴ ŘŜƴ ²ƻŎƘŜƴŜƴŘƴŅŎƘǘŜƴ ǎƻǿƛŜ ǾƻǊ CŜƛŜǊǘŀƎŜƴ ǿŜƛǘŜǊ Ȋǳ ōŜŦǊƛŜŘƛƎŜƴΣ ǿǳǊπ

ŘŜƴ ŀǳŦ ŘŜǊ {π.ŀƘƴπ[ƛƴƛŜ { мм ȊǿƛǎŎƘŜƴ 5ƻǊƳŀƎŜƴ ǳƴŘ YǀƭƴΣ ŀǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w9 мп ǎƻǿƛŜ ŀǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w. 

пу ȊǿƛǎŎƘŜƴ Yǀƭƴ ǳƴŘ {ƻƭƛƴƎŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ CŀƘǊǘŜƴ ŜƛƴƎŜƭŜƎǘΦ 

 

3.1.2.4 Umgesetzte Maßnahmen im Fahrplanjahr 2019/2020  

LƳ CŀƘǊǇƭŀƴƧŀƘǊ нлмфκнлнл ƪŀƳ Ŝǎ ȊǳǊ ƎǊǀǖǘŜƴ CŀƘǊǇƭŀƴŀƴǇŀǎǎǳƴƎ Ƴƛǘ ȊŀƘƭǊŜƛŎƘŜƴ &ƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ 

!ǳǎǿŜƛǘǳƴƎŜƴ ŀǳŦ ŘŜƴ w9πΣ w.π ǳƴŘ {π.ŀƘƴπ[ƛƴƛŜƴ ǎŜƛǘ ŘŜǊ ȊǿŜƛǎǘǳŬƎŜƴ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǎ L¢C bw² ǳƳ 

ŘƛŜ WŀƘǊǘŀǳǎŜƴŘǿŜƴŘŜΦ 

IƛŜǊōŜƛ ōƛƭŘŜǘŜ ŘƛŜ ƎǊǀǖǘŜ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘƛŜ {π.ŀƘƴΣ ŘƛŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ƴŜǳŜƴ ¢ŀƪǘǎǘǊǳƪǘǳǊ ǳƴŘ ƴŜǳŜƴ [ƛƴƛŜƴ 

ŀǳŦǿŀǊǘŜǘŜΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ƎƛƴƎŜƴ ȊǿŜƛ ǿŜƛǘŜǊŜ w9π[ƛƴƛŜƴ όw9 м όww·ύ ǳƴŘ w9 с όww·ύύ Ƴƛǘ ƴŜǳŜƴ 

CŀƘǊȊŜǳƎŜƴ ƛƴ ŘŜƴ ww·π±ƻǊƭŀǳŧŜǘǊƛŜō ǸōŜǊΦ 9ōŜƴŦŀƭƭǎ ƎƛƴƎ ŘƛŜ ±ƻǊǎǘǳŦŜ ŘŜǊ αbƛŜŘŜǊǊƘŜƛƴōŀƘƴά ό5ǳƛǎπ

ōǳǊƎ ς aƻŜǊǎύ ƛƴ ŘŜƴ .ŜǘǊƛŜō ǳƴŘ ƛƳ ¦ƳŦŜƭŘ ōȊǿΦ ½ǳƭŀǳŦ ŘŜǊ ww·π!ŎƘǎŜ Ǝŀō Ŝǎ ȊŀƘƭǊŜƛŎƘŜ ƅŀƴƪƛŜπ

ǊŜƴŘŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎŀǳǎǿŜƛǘǳƴƎŜƴΣ ǳƳ ŀǳŎƘ ƛƳ .ŀƭƭǳƴƎǎǊŀǳƳπwŀƴŘōŜǊŜƛŎƘ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎŜƴ Ȋǳ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎπ

ǘŜƴΣ ŘƛŜ ƴƛŎƘǘ ŘƛǊŜƪǘ Ƴƛǘ ŘŜǊ {π.ŀƘƴ ƻŘŜǊ ŘŜƳ ww· ƛƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ ǎǘŀƴŘŜƴΦ  

!ǳŦ ŘŜƴ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜƴ !ōǎŎƘƴƛǧŜƴ ŘŜǊ {π.ŀƘƴπ[ƛƴƛŜƴ ǿǳǊŘŜ Ŝƛƴ мрπaƛƴǳǘŜƴπ¢ŀƪǘ ōȊǿΦ олπaƛƴǳπ

ǘŜƴπ¢ŀƪǘ ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘ ό{π.ŀƘƴπ[ƛƴƛŜƴ { мΣ { нΣ { оΣ { пΣ { у ǳƴŘ { фύΣ ǿŜƭŎƘŜǊ ǎƛŎƘ ŀƴ ŘƛŜ ǎŎƘƴŜƭƭŜƴ w9π[ƛπ

ƴƛŜƴ ŀƴƎŜƎƭƛŎƘŜƴ ƘŀǘΦ ½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ { ф Ǿƻƴ .ƻǧǊƻǇ ƴŀŎƘ wŜŎƪƭƛƴƎƘŀǳǎŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ IŜǊǘŜƴŜǊ 

.ŀƘƴ ǾŜǊƭŅƴƎŜǊǘ όǾƻǊŜǊǎǘ ƴƻŎƘ ƻƘƴŜ Iŀƭǘ ƛƴ IŜǊǘŜƴύΦ 

5ŜǊ ¢ŀƪǘ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w9 мп ǿǳǊŘŜ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ ŀǳŦ ŜƛƴŜƴ олπaƛƴǳǘŜƴπ¢ŀƪǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 9ǎǎŜƴπ{ǘŜŜƭŜ ǳƴŘ 

5ƻǊǎǘŜƴ ǿŜǊƪǘŀƎǎ ƛƴ ŘŜƴ ¢ŀƎŜǎǎǘǳƴŘŜƴ ǾŜǊŘƛŎƘǘŜǘΦ .Ŝƛ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w9 мф ƪŀƳ Ŝǎ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ !ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ 

w9 мфπI±½π±ŜǊǎǘŅǊƪŜǊ όƎŜƳŜƛƴǎŀƳ Ƴƛǘ w9 р όww·ύ Ŝƛƴ ŀƴƎŜƴŅƘŜǊǘŜǊ мрπaƛƴǳǘŜƴπ¢ŀƪǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 5ǸǎǎŜƭπ

ŘƻǊŦ ǳƴŘ ²ŜǎŜƭύΦ 

!ǳŦ ŘŜƳ w9 н ƪŀƳ Ŝǎ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ .ŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǳƴƎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 9ǎǎŜƴ ǳƴŘ aǸƴǎǘŜǊ ǳƳ ŎŀΦ мр aƛƴǳǘŜƴΣ Ȋǳ 

ŜƛƴŜǊ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ōƛǎ hǎƴŀōǊǸŎƪ ǳƴŘ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ Ƴƛǘ ŘŜƳ w9 пн Ȋǳ ŜƛƴŜǊ {ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ ŘŜǎ CŀƘǊǇƭŀƴŀπ

ƴƎŜōƻǘŜǎ ǳƳ рл ҈Φ 

5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ǿǳǊŘŜƴ ŀǳŦ ŘŜƴ w.π[ƛƴƛŜƴ ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ ŦƻƭƎŜƴŘŜ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎŜƴ ǳƳƎŜǎŜǘȊǘΥ 

¶ w. ооΥ bŀŎƘǘƭǸŎƪŜƴǎŎƘƭǳǎǎ ƛƴ ŘŜƴ bŅŎƘǘŜƴ ŀƳ ²ƻŎƘŜƴŜƴŘŜ ǳƴŘ ǾƻǊ CŜƛŜǊǘŀƎŜƴ  

¶ w. поΥ ±ŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎ ŀǳŦ ŜƛƴŜƴ {ǘǳƴŘŜƴǘŀƪǘ ŀƳ ²ƻŎƘŜƴŜƴŘŜ ǳƴŘ ŀƴ ŘŜƴ CŜƛŜǊǘŀƎŜƴ  

¶ w9 ппΥ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ Ǿƻƴ .ƻǧǊƻǇ ƪƻƳƳŜƴŘŜƴ ½ǸƎŜ ǸōŜǊ hōŜǊƘŀǳǎŜƴ Ƙƛƴŀǳǎ ōƛǎ ƴŀŎƘ aƻπ

ŜǊǎ όŀō aŅǊȊ нлнлύ 

¶ w. прΥ !ǳǎǿŜƛǘǳƴƎ ŘŜǎ CƭǸƎŜƭƪƻƴȊŜǇǘŜǎ 

¶ w. ом ǳƴŘ w9 ппΥ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ŀƴƎŜƴŅƘŜǊǘŜƴ мрπaƛƴǳǘŜƴπ¢ŀƪǘŜǎ ƛƴ ŘŜǊ CǊǸƘπI±½ όw. ом 

Ƴƛǘ w9 ппύ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 5ǳƛǎōǳǊƎ ǳƴŘ aƻŜǊǎ 
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¶ w. орΥ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w. ор ȊǿƛǎŎƘŜƴ 5ǳƛǎōǳǊƎ ǳƴŘ DŜƭǎŜƴƪƛǊŎƘŜƴΣ ǎƻƳƛǘ ŜǊƎŀō ǎƛŎƘ ŜƛƴŜ 

!ƴƎŜōƻǘǎǾŜǊŘƻǇǇŜƭǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ ƪƭŜƛƴŜǊŜƴ {ǘŀǝƻƴŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜǎŜǊ !ŎƘǎŜ 

¶ w9 пф ǳƴŘ w. орΥ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ ǎǘǸƴŘƭƛŎƘ ǾŜǊƪŜƘǊŜƴŘŜƴ [ƛƴƛŜ w9 пф Ǿƻƴ ²ŜǎŜƭ ƴŀŎƘ ²ǳǇǇŜǊπ

ǘŀƭ Ǿƻƴ aƻƴǘŀƎ ōƛǎ CǊŜƛǘŀƎ ό9ǊǎŀǘȊ ŦǸǊ w. ор ŀǳŦ ŘŜƳ !ōǎŎƘƴƛǧ ²ŜǎŜƭ ς hōŜǊƘŀǳǎŜƴύ 

²ŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ [ŀƴŘŜǎƎŀǊǘŜƴǎŎƘŀǳ нлнл ƛƴ YŀƳǇπ[ƛƴǜƻǊǘ ǾŜǊƪŜƘǊǘŜ Ŝƛƴ ǎǘǸƴŘƭƛŎƘŜǊ tŜƴŘŜƭȊǳƎ ό5ǳƛǎōǳǊƎ 

ς aƻŜǊǎ ς YŀƳǇπ[ƛƴǜƻǊǘύ ŀƴ {ŀƳǎǘŀƎŜƴ ǳƴŘ {ƻƴƴǘŀƎŜƴ ǳƴŘ ŘŜǊ w. омπ½ǿƛǎŎƘŜƴǘŀƪǘ ό5ǳƛǎōǳǊƎ ς aƻŜǊǎύ 

ǿǳǊŘŜ ŀǳŎƘ ŀƴ {ŀƳǎǘŀƎŜƴ ǳƴŘ {ƻƴƴǘŀƎŜƴ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ mũƴǳƴƎǎȊŜƛǘŜƴ ŀƴƎŜōƻǘŜƴΦ 

 

3.1.2.5 Umgesetzte Maßnahmen im Fahrplanjahr 2020/2021  

5ƛŜ wŜƎƛƻōŀƘƴ ό{π.ŀƘƴπ[ƛƴƛŜ { нуύ ǿǳǊŘŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ aŜǧƳŀƴƴ ǳƴŘ ²ǳǇǇŜǊǘŀƭ Ƴƛǘ ȊǿŜƛ CŀƘǊǘŜƴ ǇǊƻ 

{ǘǳƴŘŜ ǳƴŘ wƛŎƘǘǳƴƎ ǾŜǊƭŅƴƎŜǊǘΦ 

½ǳǊ !ƴƎŜōƻǘǎƪƻƳǇƭŜǩŜǊǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ ¢ŀƎŜǎǊŀƴŘƭŀƎŜƴ ǿǳǊŘŜ Řŀǎ !ƴƎŜōƻǘ ŀǳŦ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w9 мп ό9ǎǎŜƴ ς 

5ƻǊǎǘŜƴύ ǳƳ Ŝƛƴ ½ǳƎǇŀŀǊ ƛƴ ŘŜƴ aƻǊƎŜƴǎǘǳƴŘŜƴ ǎƻǿƛŜ ŀǳŦ ŘŜƴ [ƛƴƛŜƴ w. оф όDǊŜǾŜƴōǊƻƛŎƘ ς .ŜŘōǳǊƎύ 

ǳƴŘ w. пу όYǀƭƴ ς {ƻƭƛƴƎŜƴύ ǳƳ ƧŜǿŜƛƭǎ Ŝƛƴ ½ǳƎǇŀŀǊ ƛƴ ŘŜƴ !ōŜƴŘǎǘǳƴŘŜƴ ŜǊƎŅƴȊǘΦ 

½ǳǊ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ CǊŜƛȊŜƛǘƳƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƳ .ŀƭƭǳƴƎǎǊŀǳƳ wƘŜƛƴπwǳƘǊ ǿǳǊŘŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ 9ƛƴǎŀǘȊ ǿŜƴƛƎŜǊ ȊǳǎŅǘȊπ

ƭƛŎƘŜǊ ½ǸƎŜ ŀǳŦ ŘŜƴ wŜƭŀǝƻƴŜƴ  

¶ 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦ ς DŜƭǎŜƴƪƛǊŎƘŜƴ ς 5ƻǊǘƳǳƴŘ όw9 оύΣ 

¶ 9ǎǎŜƴ ς ²ŀƴƴŜπ9ƛŎƪŜƭ ς IŀƭǘŜǊƴ όw9 пнύΣ 

¶ Yǀƭƴ ς {ƻƭƛƴƎŜƴ όw. пуύ ǳƴŘ 

¶ 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦ ς bŜǳǎǎ ς 5ƻǊƳŀƎŜƴ ς Yǀƭƴ ό{ ммύ 

ŀƴ ŘŜƴ ²ƻŎƘŜƴŜƴŘŜƴ ǎƻǿƛŜ ǾƻǊ CŜƛŜǊǘŀƎŜƴ Ŝƛƴ ŘǳǊŎƘƎŜƘŜƴŘŜǊ нпπ{ǘǳƴŘŜƴπ.ŜǘǊƛŜō ƛƳ слπaƛƴǳǘŜƴπ

¢ŀƪǘ ƻƘƴŜ .ŜǘǊƛŜōǎǇŀǳǎŜ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘΦ 

 

3.1.2.6 Umgesetzte Maßnahmen im Fahrplanjahr 2021/2022  

{Ŝƛǘ ŘŜƳ муΦ aŅǊȊ нлнн ƪŀƴƴ ŘŜǊ bis dato ǊŜƛƴŜ {π.ŀƘƴπIŀƭǘŜǇǳƴƪǘ 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦπ.ƛƭƪ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ Ǿƻƴ ŘŜƴ 

wŜƎƛƻƴŀƭŜȄǇǊŜǎǎπ ǳƴŘ wŜƎƛƻƴŀƭōŀƘƴƭƛƴƛŜƴ w9 пΣ w9 с όww·ύΣ w9 млΣ w9 мо ǳƴŘ w. оф ŀƴƎŜŦŀƘǊŜƴ ǿŜǊπ

ŘŜƴ (siehe Kapitel 3.2.1). !ǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴ ƘƛŜǊǾƻƴ ǎƛƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊǎǘŅǊƪŜǊŦŀƘǊǘŜƴ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w. оф ƛƴ ŘŜǊ 

IŀǳǇǘǾŜǊƪŜƘǊǎȊŜƛǘΦ 

5ƛŜ [ƛƴƛŜ w. пр ǿǳǊŘŜ ƛƴ ŘƛŜ [ƛƴƛŜ w9 мп ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘ ό9ƳǎŎƘŜǊπaǸƴǎǘŜǊƭŀƴŘπ9ȄǇǊŜǎǎύΦ !ō 9ǎǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ 

ȊǿŜƛ ½ǳƎǘŜƛƭŜ ŜƛƴƎŜǎŜǘȊǘΣ ŘƛŜ ƛƴ 5ƻǊǎǘŜƴ ƎŜǘǊŜƴƴǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜǎŜ ǾŜǊƪŜƘǊŜƴ ōƛǎ /ƻŜǎŦŜƭŘ ōȊǿΦ .ƻǊƪŜƴΦ  

9ōŜƴŦŀƭƭǎ ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ [ƛƴƛŜ w9 мфŀ ƛƴ ŘƛŜ [ƛƴƛŜ w9 мф ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘΦ !ō 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦ IōŦ ǿŜǊŘŜƴ ȊǿŜƛ ½ǳƎǘŜƛƭŜ 

ŜƛƴƎŜǎŜǘȊǘΣ ŘƛŜ ƛƴ ²ŜǎŜƭ ƎŜǘǊŜƴƴǘ ǿŜǊŘŜƴ ǳƴŘ ōƛǎ .ƻŎƘƻƭǘ ōȊǿΦ !ǊƴƘŜƛƳ ǾŜǊƪŜƘǊŜƴΦ 

LƳ Wǳƴƛ нлнн ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ [ƛƴƛŜ w. оо Ƴƛǘ ŘŜǊ [ƛƴƛŜ w9 мп ƎŜǘŀǳǎŎƘǘΣ ǎƻŘŀǎǎ ŘƛŜ [ƛƴƛŜ w. оо ǎŜƛǘŘŜƳ ōƛǎ 

9ǎǎŜƴπ{ǘŜŜƭŜ ǳƴŘ ŘƛŜ [ƛƴƛŜ w9 мп ƴǳǊ ōƛǎ 9ǎǎŜƴ IōŦ ǾŜǊƪŜƘǊǘΦ 
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3.1.2.7 Umgesetzte Maßnahmen im Fahrplanjahr 2022/2023  

!ǳŦ ŘŜǊ {π.ŀƘƴπ[ƛƴƛŜ { ф ƪƻƴƴǘŜ ŘƛŜ {ǘŀǝƻƴ IŜǊǘŜƴ ό²Ŝǎǜύ ŜƛƴƎŜǊƛŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ ½ǸƎŜ ǾŜǊƪŜƘǊŜƴ 

ŀƭƭŜ сл aƛƴǳǘŜƴΦ 5ŀƳƛǘ ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ ƳŜƘǊ ŀƭǎ слΦллл 9ƛƴǿƻƘƴŜǊ ȊŅƘƭŜƴŘŜ wǳƘǊƎŜōƛŜǘǎǎǘŀŘǘ ƴŀŎƘ ǊǳƴŘ 

ŜƛƴŜƛƴƘŀƭō WŀƘǊŜƴ .ŀǳȊŜƛǘ ŜǊǎǘƳŀƭǎ ŀƴ ŘŜƴ {tb± ŀƴƎŜōǳƴŘŜƴ όǎƛŜƘŜ YŀǇƛǘŜƭ оΦнΦмύΦ 

{Ŝƛǘ ŘŜƳ ммΦ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлнн ǾŜǊōƛƴŘŜǘ ŘŜǊ w9 пт Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ǎǘǸƴŘƭƛŎƘŜƴ 5ƛǊŜƪǘǾŜǊōƛƴŘǳƴƎ ŘƛŜ wŜƎƛƻƴ 

wŜƳǎŎƘŜƛŘ Ƴƛǘ 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦΦ 

 

3.1.2.8 Umgesetzte Maßnahmen im Fahrplanjahr 2023/2024  

Im Fahrplanjahr 2023/24 konnte die seit Jahrzehnten geforderte Direktverbindung zwischen Bochum 

und Recklinghausen (weiter nach Haltern) in Betrieb genommen werden. Die RE 41 verkehrt stünd-

lich bis Mitternacht und verbindet diese beiden Großstädte in einer Fahrzeit von weniger als 20 Mi-

nuten. 

Zwischen Krefeld und Neuss konnte die neue Linie RB 37 eingerichtet werden, die an Werktagen au-

ßer samstags von ca. 5 Uhr bis ca. 19 Uhr auf diesem Abschnitt gemeinsam mit der RE 7 einen 30-Mi-

nuten-Takt bildet. 

 

3.1.2.9 Umgesetzte Maßnahmen im Fahrplanjahr 2024/2025  

  

Anm.: Die im Fahrplanjahr 2024/2025 umgesetzten Maßnahmen werden in den finalen Stand des 

VRR-Nahverkehrsplans 2025 aufgenommen. 

 

3.2 Infrastruktur  

Dieser Abschnitt widmet sich den seit dem VRR-Nahverkehrsplan 2017 umgesetzten oder in die 

Wege geleiteten Infrastrukturmaßnahmen, aufgeteilt in Stationsmaßnahmen und Netzmaßnahmen, 

wobei der Übergang zwischen beiden Bereichen fließend sein kann. Ebenso schwierig zuzuordnen 

sind laufende Bau- und Reaktivierungsmaßnahmen. Vollständige Reaktivierungsmaßnahmen, die 

noch nicht in Bau sind, finden sich daher in Kapitel 4.1.2, auch um eine doppelte oder in verschie-

dene Teilbereiche aufgesplittete Darstellung von Maßnahmen zu vermeiden. 

 

3.2.1 Infrastruktur Stationen  

Seit der Aufstellung des letzten VRR-Nahverkehrsplans 2017 zeigt sich an vielen Stationen im Ver-

bundgebiet eine deutliche Verbesserung für die Fahrgäste. Dies ist auch dem Engagement des VRR zu 

verdanken, der zwar weder Eigentümer noch Betreiber der Stationen ist, jedoch ein großes Interesse 

an deren Zustand hat. Als Aufgabenträger für den SPNV bestellt der VRR hoheitlich Zugleistungen bei 

den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), welche wiederum mit den 
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Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU), der DB InfraGO AG56 sowie der Regiobahn GmbH, Sta-

tionsnutzungsverträge schließen. Der VRR ist bestrebt und wirkt mit allen Mitteln darauf hin, dass 

sich die SPNV-Stationen in seinem Verbundgebiet stets in einem modernen und kundenfreundlichen 

Zustand befinden. Dies geschieht insbesondere durch die finanzielle Förderung von Modernisierungs-

maßnahmen und den Neubau von Stationen. 

 

3.2.1.1 Umgesetzte Maßnahmen mit SPNV -Eigenmitteln  

Aus SPNV-Eigenmitteln wurde unter anderem der barrierefreie Ausbau von den drei kleineren Statio-

nen Essen-Horst, Duisburg-Meiderich Ost und Gevelsberg-Kipp finanziert. Die Stationen wurden auf 

76 cm erhöht, wenn sie eine geringe Bahnsteighöhe aufgewiesen haben; es wurden Rampen gebaut, 

wenn eine barrierefreie Zuwegung zum Bahnsteig fehlte; und es wurden Blindenleitstreifen in die 

Bahnsteigoberflächen eingebaut. Insgesamt wurden 1.954.200 ϵ ŀƴ aƛǘǘŜƭƴ ǾŜǊŀǳǎƎŀōǘΣ ǿƻǾƻƴ ŘŜǊ 

Bund 146.800 ϵ ŀƴ ½ǳǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ƎŜƎŜōen und der VRR 1.807.400 ϵ ŀƴ {tb±-Eigenmitteln bereitge-

stellt hat. Die Maßnahmen sind zwischen 2018 und 2022 baulich umgesetzt worden. 

Darüber hinaus wurden SPNV-Eigenmittel zur Komplementärfinanzierung von Stationsmaßnahmen 

genutzt, die überwiegend aus § 12 ς Mittel gefördert werden.   

 

3.2.1.2 Umgesetzte Maßnahmen nach § 12 ÖPNVG NRW 

In seiner Rolle als Zuwendungsgeber für die pauschalierte Investitionsförderung (§ 12 ÖPNVG NRW) 

und Bewilligungsbehörde für Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse (§ 13 ÖPNVG 

NRW) hat der VRR zahlreiche Stationsmaßnahmen mitfinanziert. 

So wurden im Zuge der Elektrifizierung der Strecke Wesel ς Bocholt auch die Stationen entlang der 

Strecke (Blumenkamp, Hamminkeln, Dingden, Bocholt) mit Mitteln nach § 12 ÖPNVG NRW barriere-

frei ausgebaut und modernisiert, sodass ein niveaugleicher Zugang zu den Bahnsteigen und Zügen 

möglich ist (siehe Kapitel 3.2.1.5). Auch der Stationsneu- bzw. -ausbau entlang der Hertener Bahn 

(siehe Kapitel 4.2.1) wurde im Zusammenhang mit der Reaktivierung dieser Strecke mit Mitteln nach 

§ 12 ÖPNVG NRW mitfinanziert.  

In der nachfolgenden Tabelle sind die Vorhaben, die seit der letztmaligen Fortschreibung des VRR-

Nahverkehrsplans im Jahr 2017 zur Ertüchtigung der Infrastruktur der SPNV-Stationen mit Mitteln 

nach § 12 ÖPNVG NRW finanziert und umgesetzt wurden, enthalten. 

 

 

Maßnahme 
Zeitraum der 
Umsetzung 

Gesamtbau-
kosten 

zwf. Kosten 

§ 12 ς 

Zuwendun-
gen 

 
56 Die DB InfraGO AG ist die gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn AG. Sie ist am 27. Dezember 2023 aus der 
Verschmelzung der beiden Gesellschaften DB Netz AG und DB Station&Service AG hervorgegangen. DB InfraGO betreibt im Geschäftsbe-
reich Fahrweg mit über 33.000 km das größte Streckennetz in Europa. Pro Jahr werden mehr als 1 Mrd. Trkm auf dem Streckennetz gefah-
ren. Wichtigste Einnahmequelle sind Erlöse aus den Trassen (über 90% des Gesamtumsatzes). Die Trassenpreise sind transparent durch ein 
von der BNetzA reguliertes Trassenpreissystem (TPS) festgelegt. DB InfraGO ist auch der größte Bahnhofsbetreiber Europas. Neben der 
Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Bahnhöfen vereint der Geschäftsbereich Personenbahnhöfe auch vielfältige mobilitätsorien-
tierte Dienstleistungen am Bahnhof. Mit rund 853.000 m² Mietfläche per 30. Dezember 2023 zählt DB InfraGO zudem zu Deutschlands 
größten Gewerbevermietern. An den Bahnhöfen halten täglich Züge von rund 120 EVU. 
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1 Bau einer Fahrgastinformationsanlage (FIA) im 
Bahnhof Recklinghausen Hbf. 

2019 ς 2020 

 
плΦплл ϵ плΦплл ϵ осΦплл ϵ 

2 Erstellung einer Aufzugsanlage und barriere-
freien Zugang am Bahnhof Rommerskirchen 

2015 ς 2017 мΦоонΦслл ϵ  тусΦмлл ϵ ссуΦнлл ϵ 

3 Barrierefreier Umbau der Bodenbeläge, der 
Drehpendeltüren und der Beleuchtung am Hbf. 
Mönchengladbach 

2014 ς 2019 оΦлнпΦолл ϵ птнΦолл ϵ плмΦрлл ϵ 

4 Nachrüstung der Personenüberführung Dort-
mund-Dorstfeld mit einem Blindenleitsystem 

2016 ς 2017 мфнΦулл ϵ усΦслл ϵ тоΦслл ϵ 

5 Neubau 3-S-Zentrale Dortmund Hbf 2015 ς 2017 мΦфплΦслл ϵ мΦтсрΦрлл ϵ мΦрллΦтлл ϵ 

6 Technische Erweiterung der 3-S-Zentrale Duis-
burg Hbf 

2014 ς 2017  мΦппоΦрлл ϵ уорΦрлл ϵ тмлΦнлл ϵ 

7 Neubau eines Aufzugs am S-Bahnhof Hösel 
(Bahnsteig Richtung Essen) inkl. Kombibahn-
steig am Hausbahnsteig und Anpassung Zuwe-
gung am P+R-Platz 

2018 ς 2020 ттсΦфлл ϵ слпΦтлл ϵ  рппΦнлл ϵ 

8 Realisierung einer integrierten DB Information 
4.0 im Bahnhof Wuppertal Hbf 

2020 ς 2022 пррΦулл ϵ  мфлΦфлл ϵ 171.улл ϵ  

9 Anpassung der Bahnsteighöhe der Station 
Wetter/Ruhr im Rahmen RRX-A 

2018 ς 2022  мΦсплΦллл ϵ мΦрнфΦтлл ϵ  1.376Φтлл ϵ 

10 Modernisierung von drei Aufzügen an den Hal-
tepunkten "Velbert-Langenberg" und 
"Wülfrath-Aprath" 

2020 ς 2022 сосΦфлл ϵ снпΦтлл ϵ  рснΦнлл ϵ 

11 Barrierefreier Bau der Stationen "Hammin-
keln", "Blumenkamp" und "Dingden" im Zu-
sammenhang mit der Elektrifizierung der Stre-
cke Wesel-Bocholt 

2021 ς 2023  мΦфстΦллл ϵ  мΦфссΦфрл ϵ мΦттлΦолл ϵ 

12 Aufzugs- und Fahrtreppennachrüstungspro-
gramm an 5 Anlagen an 5 Stationen der DB 
Station & Service AG 

2017 ς 2023  мΦсолΦнлл ϵ мΦнфмΦслл ϵ мΦмснΦплл ϵ  

13 MOF 3 - Marl-Sinsen 2021 ς 2024  нΦрннΦллл ϵ нфпΦрлл ϵ нсрΦмлл ϵ  

14 Bau von Radlaufschienen am Haltepunkt Es-
sen-Hügel 

2023 ς 2024 мллΦллл ϵ туΦулл ϵ тлΦфлл ϵ 

15 Neu- und Ausbau der Stationen Herten 
(Westfl.), Herten-Westerholt und Gelsenkir-
chen Buer-Nord für die Reaktivierung der 
Hertener Bahn 

2021 ς 2024 мфΦрнпΦплл ϵ мфΦрнпΦплл ϵ мтΦртнΦллл ϵ  

16 Aufzugs- und Fahrtreppennachrüstungspro-
gramm an 8 Anlagen an 5 Stationen der DB 
Station & Service AG 

2016 ς 2024 оΦммуΦплл ϵ нΦптлΦтлл ϵ нΦнноΦслл ϵ  

Tabelle 000: Vorhaben zur Ertüchtigung der Infrastruktur der SPNV-Stationen mit Mitteln nach § 12 ÖPNVG NRW (Quelle: VRR AöR) 

 

3.2.1.3 Umgesetzte Maßnahmen nach §  13 ÖPNVG NRW 

In seiner Rolle als Bewilligungsbehörde für Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse 

(§ 13 ÖPNVG NRW) hat der VRR in den letzten Jahren zahlreiche Stationsmaßnahmen mitfinanziert. 

Diese Maßnahmen dienen der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und dem Ausbau der Nahver-

kehrsinfrastruktur, die im besonderen Landesinteresse sind. Es handelt sich dabei in erster Linie um 

Vorhaben, die aufgrund ihrer Größe oder ihrer landesweiten Bedeutung in den ÖPNV-Infrastrukturfi-

nanzierungsplan der Landesregierung aufgenommen worden sind. 
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In der nachfolgenden Tabelle sind die Vorhaben, die seit der letztmaligen Fortschreibung des VRR-

Nahverkehrsplans im Jahr 2017 zur Ertüchtigung der Infrastruktur der SPNV-Stationen mit Mitteln 

nach § 13 ÖPNVG NRW finanziert und umgesetzt wurden, enthalten όαaƻŘŜǊƴƛǎƛŜǊǳƴƎǎƻŦŦŜƴǎƛǾŜά57). 

 

 

Maßnahme 
Zeitraum 

der Umset-
zung 

Gesamtbau-
kosten 

zwf. Kosten 

§ 13 ς 

Zuwendun-
gen 

1 Mof 2: - KBS 430/431 - Ausbau des Hp Dortmund-
Aplerbeck 

2011 ς 2017 пΦуснΦплл ϵ мΦуссΦулл ϵ мΦуссΦулл ϵ 

2 Mof 2: Ausbau des Hp DO-Hörde 2009 ς 2017 оΦрммΦнлл ϵ рпсΦфлл ϵ рпсΦфлл ϵ 

3 MoF 2: Ausbau Solingen Hbf - 2. Bauabschnitt 2014 ς 2017 уΦфффΦулл ϵ нΦмоуΦллл ϵ нΦмоуΦллл ϵ 

4 Friedrichsfeld; RRX-A 2018 нΦуоуΦтлл ϵ нΦрнлΦнлл ϵ нΦрнлΦнлл ϵ 

5 Mönchengladbach; RRX-A 2017 ς 2018 пфпΦулл ϵ ппсΦплл ϵ ппсΦплл ϵ 

6 Wickrath; RRX-A 2017 ς 2018 мΦтффΦрлл ϵ мΦтфоΦллл ϵ мΦтфоΦллл ϵ 

7 Herne; RRX-A 2017 ς 2018  фнуΦмлл ϵ пмсΦслл ϵ пмсΦслл ϵ 

8 Essen-Altenessen; RRX-A 2017 ς 2018  сллΦплл ϵ сллΦплл ϵ сллΦплл ϵ 

9 Wattenscheid; RRX-A 2017 ς 2018 оптΦмлл ϵ онсΦнлл ϵ онсΦнлл ϵ 

10 Oberhausen-Sterkrade; RRX-A 2018 ς 2019  оΦтурΦплл ϵ оΦлпфΦулл ϵ оΦлпфΦулл ϵ 

11 Mof 2: Ausbau Bf. Wesel 2013 ς 2019  пΦпфмΦлсл ϵ нррΦмлл ϵ нррΦмлл ϵ 

12 Mof 2: Ausbau S-Bahnhof Mülheim - Styrum 2015 ς 2019 оΦпумΦтлл ϵ фуоΦрлл ϵ фуоΦрлл ϵ 

13 Mof 2: Ausbau S-Bahnhof Erkrath - Hochdahl 2017 ς 2019  мΦрннΦллл ϵ нмсΦрлл ϵ нмсΦрлл ϵ 

14 Mof 2: Ausbau S-Bahnsteig Düsseldorf - Bilk 2015 ς 2019 мΦоопΦолл ϵ мΦллмΦмлл ϵ мΦллмΦмлл ϵ 

15 Mof 2: Neubau einer Fußgängerrampe als barrie-
refreier Bahnsteigzugang am S-Bahnhof Hochdahl 

2014 ς 2019  нΦлумΦрлл ϵ мΦнспΦплл ϵ мΦнспΦплл ϵ 

16 Mof 2: Ausbau S-Bahnhof Düsseldorf - Derendorf 2012 ς 2019  рΦрфоΦфлл ϵ мΦпорΦнлл ϵ мΦпорΦнлл ϵ 

17 Emmerich-Elten; RRX-A: Provisorium 2018 ς 2019 нΦпсрΦтлл ϵ нΦнонΦслл ϵ нΦнонΦслл ϵ 

18 Bahnhof Dorsten - Umbau Verkehrsstation 2018 ς 2019 рΦмомΦулл ϵ пΦнфнΦфлл ϵ пΦнфнΦфлл ϵ 

19 Oberhausen-Holten; RRX-A 2019 нΦлррΦолл ϵ мΦопсΦтлл ϵ мΦопсΦтлл ϵ 

20 Castrop-Rauxel; RRX-A 2018 ς 2019 нΦпрпΦрлл ϵ нΦнлоΦулл ϵ нΦнлоΦулл ϵ 

21 Mof 2: Ausbau Bahnhof Wuppertal Hbf 2016 ς 2019 сΦсруΦплл ϵ нΦснрΦрлл ϵ нΦснрΦрлл ϵ 

22 Voerde; RRX-A 2018 ς 2020 оΦфтлΦулл ϵ оΦфтлΦулл ϵ оΦфтлΦулл ϵ 

23 Mof 2: Ausbau S-Bahnhof Bochum - Dahlhausen 2015 ς 2020 пΦрруΦрлл ϵ пΦроуΦтлл ϵ пΦроуΦтлл ϵ 

24 Mof 2: Ausbau Bf. Moers 2013 ς 2021 оΦрнрΦфлл ϵ тптΦолл ϵ тптΦолл ϵ 

 
57 Im Jahr 2004 wurde in der Partnerschaft zwischen Bund und Land sowie den Verkehrsverbünden die erste Modernisierungsoffensive 
(MOF 1) für 87 kleinere und mittelgroße Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen gestartet und bis 2010 beendet. Auf die zweite Modernisie-
rungsoffensive (MOF 2) für 117 Bahnhöfe im Jahr 2008 folgt die MOF3 mit weiteren 52 Bahnhöfen, um die erfolgreiche Sanierung der lan-
desweiten Stationen bis 2027 fortzusetzen. Im Rahmen der Modernisierung werden 

Á Bahnsteige erhöht, um die Voraussetzung für einen stufenfreien Einstieg in den Zug zu schaffen, 
Á Bahnsteige durch den Einbau von Aufzügen oder Rampen stufenfrei erreichbar gemacht, 
Á die Aufenthaltsqualität an den Bahnhöfen durch neue Ausstattungselemente verbessert, 
Á Bahnsteigdächer modernisiert oder neu gebaut, 
Á die Beleuchtung erneuert, 
Á neue Wegeleitungen und Informationstechnik installiert, 
Á die Verkehrsstationen mit einem taktilen Leitsystem versehen und 
Á die Kommunen für eine mögliche Entwicklung des Bahnhofsumfelds eingebunden. 
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25 Mof 2: Ausbau Krefeld Hbf 2013 ς 2024 нΦмлфΦолл ϵ мΦруфΦрлл ϵ мΦруфΦрлл ϵ 

26 Mof 2. Ausbau S-Bahnhof Düsseldorf - Wehrhahn 2013 ς 2019 нΦсмуΦслл ϵ русΦтлл ϵ русΦтлл ϵ 

27 MOF 2: Ausbau Rheydt Hbf 2019 ς 2024 мΦтнсΦллл ϵ отуΦтлл ϵ отуΦтлл ϵ 

28 MOF 2: Aufzugnachrüstung S-Bahnhof Duisburg ς 
Schlenk 

2019 ς 2024 умфΦмлл ϵ ммсΦфлл ϵ ммсΦфлл ϵ 

29 MOF 2: Ausbau S-Bahnhof Ratingen - Hösel 2018 ς 2019 оΦпфуΦолл ϵ рнфΦолл ϵ рнфΦолл ϵ 

30 MOF 2: Aufhöhung Mittelbahnsteig und Aufzug-
nachrüstung am Bahnhof Haltern am See 

2019 ς 2023 оΦрмоΦнлл ϵ пфΦплл ϵ пфΦплл ϵ 

31 MOF 2: Aufzugnachrüstung Bahnhof Schwelm 2020 ς 2024 мΦмтрΦфлл ϵ оплΦулл ϵ оплΦулл ϵ 

32 Mof 2: Aufzugnachrüstung Bf. Wattenscheid 2017 ς 2020 рооΦтлл ϵ ммрΦрлл ϵ ммрΦрлл ϵ 

33 Mof 2: Bf. Herne - Modernisierung der Bahnsteige 2020 ς 2022 пΦупрΦнлл ϵ пусΦтлл ϵ пусΦтлл ϵ 

34 Mof 2: Ausbau Bahnhof Emmerich - 2.BA 2020 ς 2022 оΦуопΦолл ϵ слпΦслл ϵ слпΦслл ϵ 

35 Bf. Haltern, Neubau P+R Anlage und Tunneldurch-
stich 

2016 ς 2022 мпΦрнуΦнлл ϵ ммΦмлоΦтлл ϵ ммΦмлоΦтлл ϵ 

36 Neubau Regionalbahnsteig im Bahnhof Düsseldorf 
ς Bilk 

2019 ς 2022 уΦммпΦплл ϵ сΦрсоΦулл ϵ сΦрсоΦулл ϵ 

37 Umbau des Bahnsteigs und der Zugänge am HP 
Marl-Mitte 

2020 ς 2022 птсΦтлл ϵ мппΦолл ϵ мппΦолл ϵ 

38 Wuppertal-Vohwinkel; RRX-A 2018 ς 2019 мΦтфтΦфлл ϵ мΦппуΦфлл ϵ мΦппуΦфлл ϵ 

39 Wuppertal-Oberbarmen; RRX-A 2021 ς 2024 оммΦулл ϵ мсоΦплл ϵ мсоΦплл ϵ 

40 Rheydt; RRX-A 2019 ς 2023 мΦннлΦллл ϵ мΦмпуΦфлл ϵ мΦмпуΦфлл ϵ 

41 Dortmund-Mengede; RRX-A 2017 ς 2019 нΦстрΦслл ϵ нΦрлфΦнлл ϵ нΦрлфΦнлл ϵ 

42 Ennepetal; RRX-A 2019 ς 2020 мΦофмΦрлл ϵ фппΦслл ϵ фппΦслл ϵ 

43 Dortmund-Kurl; RRX-A 2018 ς 2019 сΦлтмΦфлл ϵ рΦтопΦмлл ϵ рΦтопΦмлл ϵ 

44 Witten; RRX-A 2018 ς 2019 рΦуттΦслл ϵ пΦтулΦслл ϵ пΦтулΦслл ϵ 

45 Dortmund-Scharnhorst; RRX-A 2017 ς 2019 рΦрлрΦллл ϵ рΦрлрΦллл ϵ рΦрлрΦллл ϵ 

46 Wetter (Ruhr); RRX-A: Bahnsteigverlängerung 2018 ς 2020 смуΦмлл ϵ пмрΦфлл ϵ пмрΦфлл ϵ 

47 Dormagen; RRX-A 2018 ς 2020 мΦпунΦллл ϵ мΦлмтΦрлл ϵ мΦлмтΦрлл ϵ 

Tabelle 000: Vorhaben zur Ertüchtigung der Infrastruktur der SPNV-Stationen mit Mitteln nach § 13 ÖPNVG NRW (Quelle: VRR AöR) 

 

Einen großen Anteil im Rahmen der Förderung nach § 13 ÖPNVG NRW hat die Modernisierungsoffen-

sive 2 (MOF 2). Diese im Jahr 2008 zwischen der damaligen DB Station&Service AG, dem damaligen 

Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW und den drei Aufgabenträgern in NRW geschlos-

sene Finanzierungsvereinbarung dient dem barrierefreien Ausbau und der kundenfreundlichen Neu-

gestaltung von SPNV-Stationen im Verbundgebet des VRR. Im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen 

werden Bahnsteige und die dazugehörigen Zugangsbereiche barrierefrei umgebaut, die Aufenthalts-

qualität verbessert und die Kundeninformation optimiert. Die MOF 2 umfasst 53 Stationen im VRR 

(insgesamt 117 Stationen in NRW). Seit der Fortschreibung des VRR-Nahverkehrsplans 2017 wurden 

19 SPNV-Stationen (Summe der umgebauten SPNV-Stationen in den Jahren 2017 bis 2024) baulich 

realisiert und in Betrieb genommen.  

¶ Jahr 2017 (4 SPNV-Stationen): Düsseldorf-Hamm, Dortmund-Aplerbeck, Solingen Hbf, Kre-

feld-Oppum 

¶ Jahr 2018 (1 SPNV-Station): Bochum-Dahlhausen 
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¶ Jahr 2019 (4 SPNV-Stationen): Hochdahl (1. Bahnsteigrampe in 2015), Wesel, Düsseldorf-Bilk, 

Wuppertal Hbf 

¶ Jahr 2020 (3 SPNV-Stationen): Moers, Wattenscheid, Düsseldorf-Derendorf 

¶ Jahr 2021 (1 SPNV-Station): Haltern am See 

¶ Jahr 2022 (3 SPNV-Stationen): Duisburg-Schlenk, Schwelm, Hösel  

¶ Jahr 2023 (2 SPNV-Stationen): Rheydt Hbf, Krefeld Hbf 

¶ Jahr 2024 (1 SPNV-Station): Mülheim (Ruhr) Hbf 

¶ Jahr 2025 (4 SPNV-Stationen): D-Benrath, D-Oberbilk, Meerbusch-Osterath, HA-Hohenlim-

burg  

Die seit dem Jahr 2016 laufende Modernisierungsoffensive 3 (MOF 3), die zwischen der damaigen DB 

Station&Service AG und dem jeweiligen Aufgabenträger in NRW als Nachfolgeprogramm der MOF 2 

vertraglich vereinbart wurde, um-

fasst Modernisierungsmaßnahmen 

an insgesamt 52 Stationen in NRW, 

davon 21 im VRR mit einem Ge-

samwertumfang von ca. 124 Milli-

onen Euro. Im Wesentlichen wer-

den im Rahmen der MOF 3 Bahn-

steige umgebaut und abhängig von 

den dort verkehrenden Fahrzeu-

gen in Höhe und Länge angepasst, 

die Bahnsteigausstattung moder-

nisiert und Zuwegungen optimiert 

ς beispielsweise durch neue Trep-

pen- und Rampenanlagen, Aufzüge oder Personenunterführungen ς, damit Reisende die Stationen 

barrierefrei nutzen können.  

Ein weiteres Stationsvorhaben, das mit Mitteln nach § 13 ÖPNVG NRW finanziert wird, ist der Umbau 

des Hagener Hauptbahnhofs. Der VRR bezuschusst diesen mit 9,5 Millionen Euro, einen Großteil der 

Kosten trägt dabei die DB InfraGO AG aus sogenannten LuFV-Mitteln58 selbst. Das Vorhaben ist eine 

Einzelmaßnahme aus dem Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes NRW. Dabei werden im großen 

Umfang alle Bahnsteige, Bahnsteigdächer, Treppenaufgänge und die Aufzüge sowie die Personenun-

terführung modernisiert und die denkmalgeschützte Gleishalle saniert sowie die Beleuchtung und Be-

schallung an den Bahnsteigen erneuert. Der Hagener Hauptbahnhof spielt in der Realisierung des 

SPNV-Zielnetztes 2040 und der Umsetzung des darin vorgesehenen Betriebskonzeptes eine zentrale 

Rolle. Ebenso werden die Hauptbahnhöfe Dortmund und Duisburg anteilig aus Mitteln nach § 13 

ÖPNVG NRW finanziert. Der Umbau des Dortmunder Hauptbahnhofs soll im ersten Quartal 2025, des 

Duisburger Hauptbahnhofs im Jahr 2028 abgeschlossen sein.  

 

 
58 Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (Abkürzung LuFV) ist ein Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deut-
schen Bahn über die Instandhaltung und den Ersatz der Infrastruktur der Eisenbahninfrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn DB In-
fraGO AG (ehem. DB Netz AG und DB Station&Service AG) und DB Energie). Die Vereinbarung regelt Ersatzinvestitionen und Instandhal-
tungsaufwendungen. Davon abzugrenzen ist die Finanzierung von Neu- und Ausbaumaßnahmen, die insbesondere über das Bundesschie-
nenwegeausbaugesetz und das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erfolgt. 
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3.2.1.4 Stationsumbau für den RRX  

Ein wesentlicher Bestandteil des Großprojektes RRX (siehe Kapitel 4.1.3) ist der Umbau von rund 50 

Stationen in NRW. Damit die Stationen von den seit 2018 im sogenannten RRX-Vorlaufbetrieb einge-

setzten RRX-Fahrzeugen angefahren werden können, wurden diese auf eine ausreichende Bahnsteig-

nutzlänge (215 m) und -höhe (76 cm) gebracht. Neben der Anpassung der Bahnsteige zur Gewährleis-

tung der Anfahrbarkeit durch die RRX-Fahrzeuge, wurden die Stationen so angepasst, dass sie barrie-

refrei erreichbar sind, beispielsweise durch den Einbau von Aufzügen und die Installation von Blin-

denleitstreifen. Im Rahmen des Ausbaus wurden auch Bahnsteigdächer in Stand gesetzt, die Bahn-

steigausstattung angepasst sowie die Beleuchtung, Beschallung und Fahrgastinformation erweitert. 

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte gemeinsam durch das Land NRW, die drei SPNV-Aufga-

benträger sowie die DB InfraGO AG. 

 

3.2.1.5 Barrierefreier Haltestellenausbau im SPNV 

Damit auch kleinere und mittlere Stationen bei der Modernisierung und dem barrierefreien Umbau 

berücksichtigt werden, hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die 

Förderinitiative zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit von Bahnhöfen (FABB) aufgesetzt. Die 

Finanzierung übernehmen dabei der Bund, das Verkehrsministerium in NRW, die Aufgabenträger in 

NRW und die DB InfraGO AG. Neben der finanziellen Beteiligung wirkt der VRR auch inhaltlich an der 

Aufgabenstellung mit und legt die Maßnahmeninhalte fest. 

In der ersten Säule dieses Programms (FABB I) stehen Verkehrsstationen mit bis zu 1.000 Ein- und 

Aussteigern pro Werktag im Fokus, die barrierefrei umgebaut werden sollen. Im Verbundgebiet des 

VRR sind von bundesweit 111 Stationen folgende acht Stationen in der FABB I enthalten: 

¶ Deuten (Inbetriebnahme im Jahr 2023 erfolgt) 

¶ Dortmund-Aplerbeck Süd (Inbetriebnahme voraussichtlich im Jahr 2024) 

¶ Dortmund-Marten (Inbetriebnahme im Jahr 2023 erfolgt) 

¶ Dortmund-Sölde (Inbetriebnahme voraussichtlich im Jahr 2026) 

¶ Gevelsberg (Inbetriebnahme voraussichtlich im Jahr 2026) 

¶ Rheinberg (Inbetriebnahme voraussichtlich im Jahr 2026) 

¶ Rumeln (Inbetriebnahme voraussichtlich im Jahr 2025) 

¶ Essen-Zollverein Nord (Inbetriebnahme voraussichtlich im Jahr 2024) 

Inhaltlich geht es bei dem Finanzierungsprogramm um die Ausstattung mit Rampen und Aufzügen, 

eine bessere Wegeführung, Markierungen und Reisendeninformation für eine ganzheitlich barriere-

freie Station. Vertraglich wurden für den VRR zusätzlich zu den Bundesanteilen (28 Mio. Euro) ca. 

2,81 Mio. Euro veranschlagt. Nach Planungsstand 2023/2024 liegen die VRR-seitigen Kosten inklusive 

Planungskosten jedoch bereits bei 4,113 Mio. Euro. Es war geplant, die in der FABB I aufgenomme-

nen Stationen bis zum Jahr 2026 baulich umzusetzen.  

Als Bestandteil der Säule 2 (FABB II) wurde 2021 vertraglich vereinbart, im Verbundgebiet des VRR die 

Stationen 

¶ Essen-Borbeck, 

¶ Wuppertal-Steinbeck, 

¶ Düsseldorf-Eller Mitte (Realisierung gefährdet), 

¶ Dormagen Chempark (Realisierung gefährdet), 



VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 173 von 422 

 

¶ Rheinhausen Ost (Realisierung gefährdet), 

¶ Xanten und 

¶ Essen-Borbeck Süd 

aufzunehmen. Der Fokus der zweiten Säule des Programms liegt auf dem barrierefreien Umbau von 

Stationen mittlerer Größe mit 1.000 bis 4.000 Ein-/Aussteigern pro Tag. 

Im Rahmen der FABB II werden barrierefreie Bahnsteigzugänge durch Aufzüge bzw. Rampen, taktile 

Handlaufschilder und Wegeleitsysteme auf und zu den Bahnsteigen, Stufenmarkierungen an Treppen 

und Reisendeninformationssysteme realisiert. Außerdem werden Bahnsteige erhöht und auf die be-

trieblich erforderliche Länge gebracht. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMVI) finan-

ziert die Vorhaben mit rund 140 Millionen Euro, hinzu kommen Landesmittel in gleicher Höhe. Ab dem 

Jahr 2026 sollen mit Düsseldorf-Eller Mitte und Xanten die ersten beiden Stationen baulich realisiert 

werden.  

Eine dritte Säule des FABB-Programms fokussiert sich auf die Modernisierung von bundesweit 40 klei-

neren bis mittleren Empfangsgebäuden an Bahnhöfen mit bis zu 50.000 Fahrgästen pro Tag. Im Ver-

bundgebiet des VRR wurden die Stationen Krefeld Hbf, Neuss Hbf, Oberhausen Hbf und Wanne-Eickel 

Hbf ausgewählt. Es ist geplant, durch neugestaltete Wartebereiche, Fassadenerneuerung, energetisch 

erneuerte Dächer, Brandschutz und barrierefreie Zugänge, die Aufenthaltsqualität zu steigern und da-

mit die Attraktivität des SPNV für die Fahrgäste zu erhöhen. Das BMVI unterstützt diese Maßnahme 

mit 142 Millionen Euro, die DB wendet Eigenmittel in Höhe von 50 Millionen Euro auf. Der VRR ist an 

der FABB III finanziell nicht beteiligt, arbeitet jedoch im engen Austausch mit der DB InfaGO AG an der 

planerischen und inhaltlichen Umsetzung der Vorhaben mit. Die Realisierung soll in den Jahren 2020 

bis 2026 erfolgen. 

 

3.2.1.6 Das Ă38er Programmñ der DB Station&Service AG 

Für SPNV-Stationen, die bislang eine sehr geringe Bahnsteighöhe aufweisen, wurde das sogenannte 

αоуŜǊ tǊƻƎǊŀƳƳά ƛƴǎ [ŜōŜƴ ƎŜǊǳŦŜƴΦ In dieses wurden Stationen aufgenommen, welche eine Bahn-

steighöhe von 38 cm verfügen, wodurch der Einstieg in die Fahrzeuge für Fahrgäste somit sehr be-

schwerlich, für mobilitätseingeschränkte Menschen mit Gehilfen, Rollstühlen oder Kinderwagen so-

gar gänzlich unmöglich ist.  

Im Verbundgebiet des VRR wurden zehn SPNV-Stationen in das Programm der damaligen DB Sta-

tion&Service AG (heute DB InfraGO AG) aufgenommen. In NRW sind insgesamt zwölf SPNV-Stationen 

Bestandteil des Programms. Wesentliche Bedingung für die Auswahl der Stationen war, dass Fahrgäs-

ten die neuen 76 cm hohen Bahnsteige spätestens ab dem Jahr 2024 zur Verfügung stehen.  

 

Station Weiteres Finanzie-
rungsprogramm 

Bahnsteigart Nutzungsaufnahme 

Castrop-Rauxel Merklinde 38er Außenbahnsteig 2024 

Deuten FABB I Außenbahnsteig 2023 

Dortmund-Marten FABB I Außenbahnsteig  2022 

Gelsenkirchen-Buer Süd 38er Außenbahnsteig 2025 

Hagen-Oberhagen 38er 
MOF 3 

Mittelbahnsteig 2024 (Personenunterführung) 
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2025 (Bahnsteig) 

Haltern am See MOF 2 
38er 

Mittelbahnsteig 2021 (Mittelbahnsteig) 

2028 (Hausbahnsteig) 

Hohenlimburg MOF 2 Mittelbahnsteig 2027 

Marl-Sinsen MOF 3 Mittelbahnsteig  2022 

Mönchengladbach-Genhausen 38er Außenbahnsteig  2024 

Rheydt-Odenkirchen MOF 3 Mittelbahnsteig 2024 

Tabelle 000: Finanzierungsprogramme im Rahmen des 38er Programm der DB InfraGO AG. 

 

3.2.1.7 Neue Stationsvorhaben  

Neben der Modernisierung und der baulichen Anpassung bestehender Stationen treibt der VRR auch 

die Realisierung neuer SPNV-Stationen weiter voran. Diese erweitern das Einzugsgebiet des SPNV und 

tragen dazu bei, dass sich mehr Menschen für die Nutzung des Angebotes entscheiden. Neue SPNV-

Haltepunkte sind sowohl an bestehenden Strecken entstanden als auch an neuen (Reaktivierungs-) 

Strecken. 

 

3.2.1.7.1 Stationen entlang der Hertener Bahn  

Im Zusammenhang mit der Reaktivierung der Hertener Bahn (siehe Kapitel 3.2.2.2) wurden der Sta-

tionsneu- und -ausbau entlang der Strecke umgesetzt. Mit für den Förderkatalog 2021 angemeldeten 

Mitteln nach § 12 ÖPNVG NRW wurde zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 die Station Herten 

(Westfalen) in Betrieb genommen: Hierdurch wurde die Stadt Herten erstmalig an den SPNV ange-

schlossen. Die beiden weiteren Stationen Herten-Westerholt und der Ausbau der bestehenden Station 

in Gelsenkirchen-Buer Nord werden voraussichtlich im Dezember 2024 fertiggestellt. 

 

Foto 000: Haltepunkt Herten Westf der Hertener Bahn (Quelle: VRR AöR) 
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3.2.1.7.2 Neue Station Hahnenfurth -Düssel im Zuge der Verlängerung der Regiobahn  

Neben der Förderung von Stationsmaßnahmen auf dem Gebiet der DB Netz AG, beteiligt sich der 
VRR auch an der Erweiterung der Netz- und Stationsinfrastruktur der Regiobahn GmbH.  

Das Schienennetz der Regiobahn wurde durch die Verlängerung der Strecke von Mettmann Stadt-
wald nach Wuppertal vergrößert. In diesem Zusammenhang wurde im Bereich Wuppertal-Dornap 
auch der neue SPNV-Haltepunkt Hahnenfurth/Düssel in Betrieb genommen.  

 

Foto 000: SPNV-Haltepunkt Hahnenfurth/Düssel an der Strecke von Mettmann Stadtwald nach Wuppertal (Quelle: VRR AöR) 

 

3.2.1.7.3 Neuer Regionalbahnsteig Düsseldorf -Bilk  

In Düsseldorf-Bilk wurde im März 2022 neben dem bereits bestehenden Mittelbahnsteig für S-Bahnen 

ein zweiter Mittelbahnsteig für den Halt von RB- und RE-Linien eröffnet. Nach zwei Jahren Bauzeit 

halten seitdem auch Regionalexpresse und Regionalbahnen am Düsseldorfer Verkehrsknotenpunkt 

und binden die Landeshauptstadt besser an den Linken Niederrhein an. Zudem ist der Haltepunkt ein 

idealer Verknüpfungspunkt zu den innerstädtischen Zielen, die von Bilk aus mit der Stadtbahn erreicht 

werden können.  



VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 176 von 422 

 

 

Foto 000: Neuer Regionalbahnsteig Düsseldorf-Bilk (Quelle: VRR AöR) 

 

3.2.1.7.4 Emmerich -Elten im Zuge des Ausbau RRX  

Im Jahr 2019 entstand im Zuge des RRX-Ausbaus die neue Station Emmerich-Elten. Diese ist derzeit 
nur als Provisorium ausgeführt und wird, sobald die Ausbaustrecke 46.2 fertiggestellt ist, komplett 
neu gebaut. Über den Standort wird in einem Planfeststellungsverfahren durch das Eisenbahnbun-
desamt unter Beteiligung des VRR und der Stadt Emmerich entschieden.  

 

Foto 000: SPNV-Station Emmerich-Elten im Zuge des Ausbau RRX (Quelle: VRR AöR) 
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3.2.1.8 Stilllegung von Stationen  

Stationen werden nicht nur modernisiert oder neu gebaut, sondern bisweilen auch stillgelegt, wie etwa 

entlang der ehemaligen Linie RB от όα5ŜǊ ²ŜŘŀǳŜǊάύΦ 5ƛŜǎŜ [ƛƴƛŜ ǿǳǊŘŜ ȊǳƳ CŀƘǊǇƭŀƴǿŜŎƘǎŜƭ нлмф 

eingestellt, womit auch vorerst die Haltepunkte Duisburg-Entenfang, Duisburg-Wedau und Duisburg-

Bissingheim geschlossen wurden. Eine mögliche Chance zur Wiederinbetriebnahme der Stationen be-

steht in Verbindung mit der angestrebten Reaktivierung der Ratinger Weststrecke (siehe Kapitel 

4.1.2.1). 

 

Einen Überblick über die zentralen Infrastrukturprojekte im VRR liefert folgende Website 

https://www.vrr-investitionsprojekte.de. 

 

Anm.: Hier Tabelle einfügen für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 oder Tabelle in den Anhang: 

Abgeschlossene Stationsmaßnahmen seit 2017 

 

Anm.: Hier Tabelle einfügen für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 oder Tabelle in den Anhang: 

Barrierefreiheit im SPNV (Ausstattung der SPNV-Stationen mit Rampen und Aufzügen) 

 

Anm.: Hier Tabelle einfügen für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 oder Tabelle in den Anhang: 

Vorzugsvariante Migrationskonzept S-Bahn 

 

3.2.2 Infrastruktur Netz  

Neben der Stationsförderung setzt sich der VRR auch für die Modernisierung der Schieneninfrastruktur 

ein, um den SPNV in seinem Verkehrsgebiet zu stärken. Durch die Elektrifizierung von Strecken und 

den damit verbundenen klimaschonenderen Betrieb mit Elektrotriebfahrzeugen leistet der VRR einen 

wichtigen Beitrag, um die Klimaschutzziele zu erreichen (siehe Kapitel 1.2.2). 

Gleichzeitig treibt der VRR die Reaktivierung von Strecken weiter voran, um Gemeinden an den SPNV 

anzubinden. Einen Überblick über die Reaktivierungsvorhaben gibt das nachfolgende Kapitel. 

 

3.2.2.1 Elektrifizierung Wesel ï Bocholt  

Ein bedeutendes Vorhaben des VRR, welches seit Aufstellung des letzten NVP realisiert werden 

konnte, ist die Elektrifizierung der Strecke Wesel ς Bocholt. Nach sieben Monaten Bauzeit wurde der 

elektrische Betrieb am 1. Februar 2022 aufgenommen.  

Die Elektrifizierung der Strecke ermöglicht seitdem eine Direktverbindung von Düsseldorf über Duis-

burg und Wesel bis nach Hamminkeln und Bocholt mit der Linie RE 19. Hierzu werden die zwei Zug-

teile in Wesel getrennt: Ein Zugteil fährt wie weiter über Emmerich nach Arnhem, der andere Zugteil 

https://www.vrr-investitionsprojekte.de/
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fährt Richtung Hamminkeln und Bocholt. Der häufig nicht funktionierende Anschluss in Wesel vom 

verspätungsanfälligen RE 5 wurde damit durch eine Direktverbindung abgelöst.  

 

Abbildung 000: Betriebskonzept für die Linie RE 19 sei Fahrplanwechsel im Dezember 2021 (Quelle: VRR AöR). 

 

Das Vorhaben wurde als Gemeinschaftsprojekt von DB Netz AG, VRR und NWL durchgeführt. Neben 

der Elektrifizierung der 22 km langen Strecke wurde diese auch mit elektronischer Stellwerkstechnik 

ausgerüstet. Wesentliche Infrastrukturmaßnahmen innerhalb des Projektes waren der Bau der neuen 

Oberleitungsanlage, die Modernisierung von 19 Bahnübergängen, die Anpassung der Signal- und 

Gleisanlagen in den Bahnhöfen Hamminkeln, Bocholt und Wesel sowie die zwingend notwendige In-

stallation elektronischer Stellwerkstechnik. 

Neben der netzseitigen Infrastruktur, wurden auch die Stationen entlang der Strecke (Blumenkamp, 

Hamminkeln, Dingden und Bocholt) so ausgebaut und modernisiert, dass ein niveaugleicher Zugang 

zu den Zügen möglich ist.  

Mit der Elektrifizierung gehört der Einsatz von Dieselfahrzeugen auf dieser Strecke der Vergangenheit 

an und die Elektrifizierung leistet einen großen Beitrag zur Dekarbonisierung des SPNV im VRR. Die 

lokalen CO2-Emissionen entlang der Strecke werden um schätzungsweise 420 t pro Jahr verringert. 

Auch die Feinstaub- und Stickoxid-Belastung sowie der Lärm werden deutlich reduziert, da die Elekt-

rotriebwagen deutlich leiser unterwegs sind als die vormals eingesetzten Dieselfahrzeuge.  
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3.2.2.2 Reaktivierung Hertener Bahn  

Ein Meilenstein in der Weiterentwicklung des SPNV-Angebotes im Verbundgebiet des VRR ist die Re-

aktivierung der sogenannten Hertener Bahn. Die Verlängerung der bestehenden S-Bahn-Linie S 9 von 

Bottrop Hbf über Gelsenkirchen-Buer Nord bis Recklinghausen konnte in kurzer Planungs- und Bau-

zeit realisiert werden. Während im Jahr 2017 mit den Planungen für die Wiederaufnahme des Ver-

kehrs auf dieser Linie begonnen wurde, erfolgte bereits im September 2020 die Inbetriebnahme.  

Mit der Reaktivierung der Hertener Bahn wurde Herten erstmals an den SPNV mit direkten Verbin-

dungen nach Recklinghausen und über Gelsenkirchen-Buer Nord nach Gladbeck, Bottrop und Essen 

angebunden. Gleichzeitig entstand damit eine direkte Anbindung von Recklinghausen nach Gladbeck 

und Bottrop sowie für Gelsenkirchen-Buer Nord erstmals eine SPNV-Verbindung über Herten nach 

Recklinghausen. Auf der Strecke sind insgesamt drei neue Halte vorgesehen: Gelsenkirchen-Buer 

Nord, Herten (Westfalen) und Herten-Westerholt. Während die neue Station Herten bereits im De-

zember 2022 in Betrieb gehen konnte, wird Herten-Westerholt im Dezember 2024 fertiggestellt sein. 

Dies gilt auch für die beiden zusätzlichen Bahnsteige an der Station Gelsenkirchen-Buer Nord (siehe 

Kapitel 3.1.3). 

 

3.2.2.3 Schnellläuferprogramm (ESTW) RE  10  

Finanziert über das so genannte Schnellläuferprogramm wurde im Zeitraum März 2021 bis Novem-

ber 2022 die Linie RE 10 von Kleve bis Kempen saniert. Das Schnellläuferprogramm war ein Konjunk-

turprogramm zur Bekämpfung der Folgen der Coronapandemie. Der Bund stellte hierfür zusätzliche 

Finanzmittel in Höhe von 500 Mio. Euro für die Jahre 2020 und 2021 zur Verfügung. Die Strecke Kleve 

ς Kempen ist eines von insgesamt sieben Projekten des Schnellläuferprogramms und wurde mit 70 

Mio. Euro Bundesmitteln bezuschusst. Der VRR hatte vorab ca. 2,4 Mio. Euro für die Vorplanung des 

Vorhabens bereitgestellt.  

Die Sanierung der Strecke des RE 10 erfolgte in zwei Bauabschnitten (1. Abschnitt Kleve ς Geldern 

und 2. Abschnitt Geldern ς Kempen) in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren. 

Die Generalsanierung dieser Strecke beinhaltete den Ersatz der Stellwerke in Kleve, Bedburg-Hau, 

Goch, Weeze, Kevelaer, Geldern, Vernum, Nieukerk, Aldekerk und Kempen durch moderne elektroni-

sche Stellwerks- und Signaltechnik. Auf einer Strecke von 20 km wurden Kabeltiefbauarbeiten durch-

geführt, 170 neue Signale und 30 Weichen errichtet und 76 Bahnübergänge technisch aufgerüstet. 

Durch die Digitalisierung der Infrastruktur kann die Strecke zwischen Kleve und Kempen besser aus-

gelastet werden.  

Anm.: Für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 wird ggf. Moers ς Xanten ergänzt (derzeit in Ab-

stimmung zwischen VRR AöR und DB InfraGo AG) 

 

3.2.2.4 Niederrhein -Münsterland -Netz  

In den letzten Jahren ist die Realisierung des Niederrhein-Münsterland-Netzes (NMN) neben dem 

RRX eines der größten zusammenhängenden SPNV-Projekte im Verbundgebiet des VRR. Mit der Ab-

lösung der bislang eingesetzten Dieselfahrzeuge auf den RE- und RB-Linien im Niederrhein-Münster-

land-Netz durch batterieelektrische Züge schafft der VRR einen wichtigen Meilenstein in Richtung De-

karbonisierung. Neben dem umweltpolitischen Aspekt, konkret dem Einsatz schadstoffarmer 
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Fahrzeuge, werden gleichzeitig auch die Sitzplatzkapazitäten erhöht. Dafür sind der Ausbau, die An-

passung und die Modernisierung der Infrastruktur, insbesondere der Stationen notwendig. Das Netz 

umfasst sieben SPNV-Linien, wobei 41 Stationen angepasst werden müssen. Von den 41 Stationen 

liegen 40 Stationen im Verbundgebiet des VRR, eine Station im Verbundgebiet des NWL. 

¶ RE 10 (Niers-Express): Kleve ς Geldern ς Krefeld ς Düsseldorf 

¶ RE 14 (Emscher-Münsterland-Express): Essen ς Bottrop ς Dorsten ς Borken/Coesfeld 

¶ RE 44 (Fossa-Emscher-Express): Kamp-Lintfort ς Moers ς Duisburg ς Oberhausen ς Bottrop 

¶ RB 31 (Der Niederrheiner): Xanten ς Moers ς Duisburg 

¶ RB 36 (Ruhrort-Bahn): Oberhausen ς Duisburg-Ruhrort 

¶ RB 37 (Niers-Erft-Bahn): Geldern ς Krefeld ς Neuss 

¶ RB 43 (Emschertalbahn): Dortmund ς Herne ς Dorsten 

 

 

Abbildung 000: Schematische Darstellung des Niederrhein-Münsterland-Netzes (Quelle: VRR AöR). 

 

Hinsichtlich der Kosten für den erforderlichen Infrastrukturausbau hat der VRR die Planungskosten 

für die Erstellung der Leistungsphasen 1 und 2 nach HOAI der Stationsanpassungen im Niederrhein-

Münsterland-Netz zu 100 % durch Mittel nach § 12 ÖPNVG NRW finanziert. Eine Übersicht aller Stati-

onen, die im Zusammenhang mit dem Niederrhein-Münsterland-Netz stehen, gibt folgende Über-

sicht.  

 

Tranche 
Lfd. 
Nr. 

Station Programm  Tranche 
Lfd. 
Nr. 

Station Programm 

1 1 Rumeln FABB 1  3 21 Meerbusch-Osterath MOF 2 
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2 Trompet MOF 3  22 Kempen NMN 

3 Rheinberg (Rheinl) FABB 1  23 Aldekerk NMN 

4 Millingen (b Rheinberg) NMN  24 Nieukerk NMN 

5 Alpen NMN  25 Geldern MOF 3 / NMN 

6 Xanten FABB 2  26 Kevelaer NMN 

7 Duisburg-Obermeiderich NMN  27 Weeze NMN 

8 Duisburg-Ruhrort NMN  28 Goch NMN 

9 Bottrop Hbf NMN  29 Bedburg-Hau NMN 

10 Bottrop-Vonderort NMN  30 Kleve  NMN 

2 

11 Essen Borbeck FABB 2  

4 

31 Castrop-Rauxel Süd NMN 

12 Gladbeck-West NMN  32 
Castrop-Rauxel Merk-
linde 

38er-Programm 

13 Gladbeck-Zweckel 
§ 13-Maß-

nahme 
 33 DO-Bövinghausen NMN 

14 Feldhausen NMN  34 DO Huckharde-Nord NMN 

15 Dorsten NMN  35 
DO-Lütgendortnund 
Nord 

NMN 

16 Hervest-Dorsten NMN  36 DO-Marten FABB 1 

17 Deuten FABB 1  37 DO-Rahm NMN 

18 Marbeck-Heiden NMN  38 GE-Zoo NMN 

19 Wulfen NMN  39 GE Buer-Süd 38er-Programm 

20 Lembeck NMN  40 Gladbeck Ost 
§ 13-Maß-

nahme 

Tabelle 000: Stationsanpassungen im Niederrhein-Münsterland-Netz (Quelle: VRR AöR) 

 

Die Leistungsphasen 3 und 4 nach HOAI werden durch die Aufgabenträger bzw. aus Mitteln des Lan-

des (Förderrichtlinie Planungsvorrat) finanziert. Für die Finanzierung der weiteren Kosten (Planungs-

kosten ab Leistungsphase 5 nach HOAI sowie Baukosten) streben die Aufgabenträger eine Förderung 

über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) an. Laut den aktuellen Planungen beläuft 

sich das Investitionsvolumen der Infrastrukturvorhaben auf insgesamt ca. 109,9 Mio. Euro (Stand Juni 

2023). Voraussetzung für eine GVFG-Förderung ist die Aufnahme der Maßnahme in den ÖPNV-Be-

darfsplan des Landes NRW sowie damit verbunden der Nachweis der Gesamtwirtschaftlichkeit mit-

tels standardisierter Bewertung. 

Anm. für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025: Nach erfolgter Zustimmung dieser Gremien im Som-

mer 2023, wurde das Vorhaben Niederrhein-Münsterland-Netz im Herbst 2023 durch den Verkehrs-

ausschuss des Landes NRW in den ÖPNV-Bedarfsplan und dem Infrastrukturfinanzierungsplan (IFP) 
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aufgenommen59. Der Abschluss der Standardisierten Bewertung ist noch nicht absehbar, Aufnahme in 

GVFG ist noch nicht erfolgt 

 

3.2.3 Infrastruktur Vertrieb  im SPNV des VRR  

Im Dezember 2019 wurde das Unternehmen Transdev Vertrieb als Vertriebsdienstleister im SPNV-

Vertrieb bestellt. Der Vertriebsdienstleistungsvertrag hat eine Laufzeit bis Januar 2030. Im Rahmen 

des Vertrages mit Transdev Vertrieb werden personenbediente Kundenanlaufstellen und Ticketauto-

maten angeboten, hinzukommen Ticketentwerter und zwei Apps für den digitalen Ticketkauf. 

 

3.2.3.1 Digitale Vertriebswege (Onlinetickets und A pps) im SPNV 

Für immer mehr Kunden ist es eine Selbstverständlichkeit, digital im öffentlichen Nahverkehr zu in-

teragieren. Um diesem Kundenwunsch nachzukommen, werden die digitalen Vertriebs- und Informa-

tionsmedien, wie zum Beispiel Apps, immer weiter ausgebaut und nutzerfreundlicher gestaltet. 

Durch eezy.nrw wurden nŜōŜƴ ŜƛƴŜƳ ŜƛƴŦŀŎƘŜƴ ŘƛƎƛǘŀƭŜƴ ¢ƛŎƪŜǘƪŀǳŦΣ ŘŜǊ ŀǳŎƘ Ŝƛƴ ŦƭŜȄƛōƭŜǎ α/ƘŜŎƪ-

Lƴά ǳƴŘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘŜǎ α/ƘŜŎƪ-Oǳǘά umfasst, werden auch aktuelle und personalisierte Informatio-

nen zum Nahverkehr fester Bestandteil dieser Medien sein. 

 

3.2.3.2 Personenbedienter Vertrieb im SPNV 

Die heutigen personenbedienten Kundenanlaufstellen sind nicht nur eine Verkaufsstelle, sondern in 

erster Linie die Anlaufstelle für Kund*innen mit Anliegen aller Art. Im Hinblick auf die Kundenbindung 

in allen Regionen des VRR ist auch zukünftig der persönliche Dialog mit Servicemitarbeiter*innen an 

den stark nachgefragten Standorten eine Selbstverständlichkeit für den VRR. Durch die Zunahme der 

Abotickets im VRR-Gebiet ς insbesondere nach Einführung des Deutschlandtickets ς entwickeln sich 

die personenbedienten Kundenanlaufstellen immer mehr in eine Richtung Mobilitätszentrum für die 

Kund*innen. Diese Kundennachfrage wird vom VRR begrüßt und es wird zukünftig geklärt, ob zusätz-

liche personenbediente Standorte sinnvoll sind bzw. kostengünstig realisiert werden können. Hierbei 

sind Kooperationen von Transdev mit potenziellen Vertriebsdienstleistern in bestehenden Geschäf-

ten (Presse, Kiosk etc.) oder auch mit Vertriebsstellen der kommunalen Verkehrsunternehmen aus-

drücklich erwünscht. Es darf allerdings vor allem in Bezug auf potenzielle Kooperationspartner im Be-

reich Presse/Kiosk nicht außer Acht gelassen werden, dass auch hier umfassende Schulungen statt-

finden müssen, um stets korrekte Auskünfte und Verkäufe anbieten zu können. 

 

3.2.3.3 Ticketautomaten  

Trotz der voranschreitenden Digitalisierung im Vertrieb sieht der VRR die Ticketautomaten immer 

noch als festen Bestandteil der Vertriebsinfrastruktur an. Es wird daher in der Regel an jedem Bahn-

hof oder Haltepunkt im VRR weiterhin mindestens einen Ticketautomaten geben.  

 
59Aktuelle Informationen zum Niederrhein-Münsterland-Netz sind auf der Homepage des VRR unter Niederrhein-Münsterland-Netz 

(https://www.vrr.de/de/der-vrr/spnv-aufgabentraegerschaft/niederrhein-muensterland-netz/) zu finden. 

 

https://www.vrr.de/de/der-vrr/spnv-aufgabentraegerschaft/niederrhein-muensterland-netz/
https://www.vrr.de/de/der-vrr/spnv-aufgabentraegerschaft/niederrhein-muensterland-netz/
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Allerdings sieht der VRR den Ticketautomaten nicht als reinen Verkaufsautomaten an, eher sollen die 

Ticketautomaten einen erheblich erweiterten Funktionsumfang bieten und auf diesem Wege insge-

samt die Infrastruktur und Aufenthaltsqualität an den Stationen stärken. Hierzu zählen zum Beispiel 

die Anzeige von Informationen zum aktuellen Zug- und Busverkehr über einen separaten Infomoni-

tor. 

 

3.2.3.4 Abokundenbetreuung und Großkundenvertrieb im SPNV 

Neben dem Kontakt zu den unmittelbaren Ansprechpartner*innen vor Ort in der personenbedienten 

Kundenanlaufstelle ist eine umfassende telefonische oder digitale Erreichbarkeit für Abokund*innen 

wichtig. Das sichert weiterhin eine hohe Qualität in der Kundenbetreuung. Gemeinsam mit dem per-

sonenbedienten Vertrieb und den Ticketautomaten ergeben sich so integrierte Prozesse und eine 

einheitliche Schnittstelle für Kund*innen. 

Der Vertriebsdienstleister führt darüber hinaus gezielte Marketingaktivitäten durch, um neue Ver-

triebsinfrastruktur zu bewerben.  

 

3.3 Fahrzeugeinsatz im SPNV  

Im Verbundgebiet des VRR sind in den letzten Jahren im großen Umfang neue Fahrzeuge in Betrieb 

gegangen. Daher kann grundsätzlich von einem modernen Fuhrpark gesprochen werden. Bei den in 

den nächsten Jahren anstehenden Neuausschreibungen gilt es daher, den aktuellen Standard zu hal-

ten und adäquat weiterzuentwickeln. 

 

3.3.1 Allgemeines  

Entsprechend ihren verkehrlichen Aufgaben sind im Bereich des VRR die drei Produktkategorien Re-

gionalexpress (RE), Regionalbahn (RB) und S-Bahn (S) wie folgt definiert: 

¶ Regionalexpress (RE): Der Regionalexpress bietet eine schnelle Verbindung zwischen den 

Zentren. Die Züge sind in ein landesweites Netz integriert und erreichen aufgrund größerer 

Haltestellenabstände höhere Reisegeschwindigkeiten. 

 

¶ Regionalbahn (RB): Die Regionalbahn sichert das Grundangebot auf allen Linien außerhalb 

des S-Bahn-Systems. Sie hält dort an allen Stationen. Bei einer gleichzeitigen Bedienung 

durch die S-Bahn werden in der Regel nur die größeren Stationen bedient. 

 

¶ S-Bahn (S): Das S-Bahn-System sichert im Ballungsbereich des VRR das Grundangebot im 

SPNV. Durch die geringen Stationsabstände und die hohe Taktfrequenz hat sie eine hohe Er-

schließungswirkung. 

Aufgrund der sehr differenzierten Siedlungs- und Nachfragestruktur im VRR ist eine durchgehende 

und eindeutige Umsetzung der genannten Bedienungs- und Produktstandards nicht möglich. Zahlrei-

che im zentralen Ruhrgebiet beschleunigt verkehrende RE- und RB-Linien halten z. B. in den Randbe-

reichen an jeder Station. Aus diesem Grund findet auch bei der Formulierung der für den Fahrgast-

komfort relevanten Kriterien keine nennenswerte Differenzierung zwischen den Produkten statt. So 
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finden sich wesentliche Ausstattungsmerkmale der RRX-Fahrzeuge z. B. auch bei den neuen S-Bahn-

Fahrzeugen, den Fahrzeugen des Niederrhein-Münsterland-Netzes oder der Linie RE 13 wieder. Die 

Einführung neuer Fahrzeuge erfolgt vor allem im Rahmen von Wettbewerbsverfahren. Der VRR legt 

dabei im Vorfeld Ausstattungsstandards fest, die für die Fahrgäste eine einheitliche Beförderungs-

qualität im ganzen Verbundgebiet sicherstellen sollen. 

 

3.3.2 Mindestanforderungen  

Unabhängig von der Produktkategorie definiert der VRR daher folgende Mindestanforderungen an 

die Fahrzeuge im SPNV: 

¶ stufenloser und barrierefreier Ein- und Ausstieg bei einer Bahnsteighöhe von 76 cm über 

Schienenoberkante (siehe Kapitel 4.2.1.1 αBahnsteignutzlängen- und -höhenkonzeptά) 

¶ Klimatisierung der Fahrgastbereiche 

¶ transparente und freundliche Gestaltung der Fahrgastbereiche 

¶ angemessener Sitzkomfort (Sitzabstand, Ausführung der Bestuhlung etc.) 

¶ Vorhandensein von Toiletten  

¶ ausreichende Anzahl an Mehrzweckbereichen mit einer Differenzierung für den Fahrrad-

transport und sonstige Nutzer*innen zur Vermeidung von Konflikten 

¶ Einrichtungen zur Verbesserung des Mobilfunkempfangs, WLAN und Steckdosen 

¶ deutlich verbesserte optische und akustische Fahrgastinformationssysteme  

 

Bei der Festlegung der Fahrzeuganforderungen sind einerseits die Interessen unterschiedlicher Nut-

zergruppen, die steigende Nachfrage und die steigenden Erwartungen der Fahrgäste im Vergleich 

zum Pkw sowie andererseits die begrenzten finanziellen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen 

zu berücksichtigen. Trotzdem ist es das erklärte Ziel des VRR, zukünft ig insbesondere bei den Kapa-

zitätsvorgaben eine erhebliche Steigerung der Nachfrage zu berücksichtigen. Grundlage hierfür 

sind insbesondere die Erfordernisse aus der Umsetzung der Verkehrswende im VRR (siehe Kapitel 2 

des VRR-Nahverkehrsplans 2025). Die hierfür erforderlichen zusätzlichen Kapazitäten können und 

sollen nicht nur durch zusätzliche Betriebsleistungen geschaffen, sondern auch bei der zukünftigen 

Fahrzeugbeschaffung durch eine vorausschauende Kapazitätsplanung in Zusammenhang mit einem 

angepassten Infrastrukturausbau berücksichtigt werden. Insbesondere im Ballungsraum Rhein-Ruhr 

mit den regelmäßigen Nachfragespitzen, Umleitungen und sonstigen betrieblichen Abweichungen 

zeigt sich die Notwendigkeit von großzügig bemessenen Kapazitäten regelmäßig sehr deutlich. 

Bei der konkreten Festlegung der Ausstattungsstandards für die einzelnen Wettbewerbsverfahren 

werden die Anforderungen entsprechend den speziellen Erfordernissen der Linien (Sitzplatzkapazitä-

ten, Anzahl Türen, Toiletten etc.) angepasst. Dies geschieht vor allem unter Berücksichtigung der auf 

dem Schienenfahrzeugmarkt infrage kommenden Fahrzeugmodelle. 

Eine Übersicht über den Fahrzeugeinsatz auf den SPNV-Linien im Verbundgebiet des VRR findet sich 

im Anhang zum VRR-Nahverkehrsplans 2025 (Kapitel 11.4.2). 
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3.3.3 Entwicklung des Fahrzeugeinsatzes seit dem VRR-Nahverkehrsplan 2017  

Der Einsatz moderner und attraktiver Fahrzeuge im SPNV ist aus Sicht des VRR weiterhin ein wichti-

ger Baustein für einen attraktiven SPNV. Der VRR hat hier in den letzten Jahren erhebliche Anstren-

gungen in die Modernisierung des Fahrzeugbestandes investiert. Mit Ausnahme einzelner Fahrzeuge 

im Bereich der Sonderverkehre werden auf allen Linien ausschließlich Neubaufahrzeuge eingesetzt. 

Insbesondere folgende Maßnahmen konnten in den letzten Jahren seit dem letzten Nahverkehrsplan 

2017 umgesetzt werden. 

¶ RRX 

Mit den Fahrzeugen des Typs Desiro HC des Herstellers Siemens wurde ab Dezember 2018 

eine erste Stufe des RRX-Projektes umgesetzt. Die Fahrzeuge sind bereits für den Betrieb des 

RRX-Korridors im 15-Minuten-Takt beschafft worden. Die Fahrzeuge wurden wie folgt stufen-

weise in den Fahrgastbetrieb eingeführt: 

 

Á RE 11 (RRX) seit Dezember 2018 

Á RE 5 (RRX) seit Juni 2019 

Á RE 6 (RRX) seit Dezember 2019 

Á RE 1 (RRX) seit Juni 2020 

Á RE 4 seit Dezember 2020 

 

Die Inbetriebnahme der Fahrzeuge konnte weitestgehend erfolgreich durch den Hersteller 

Siemens und die beauftragten EVU umgesetzt werden. Die Fahrzeuge stellen somit heute das 

Rückgrat des schnellen und hochwertigen RE-Verkehrs in NRW dar. Insbesondere durch die 

hohe Beschleunigungsfähigkeit, den schnelle Fahrgastwechsel sowie die gesteigerten Kapazi-

täten erfreuen sich die Fahrzeuge auch bei den Fahrgästen einer großen Beliebtheit. Ebenso 

zeichnen sie sich durch niedrige Ausfallraten aus und haben zu einer erheblichen Steigerung 

der Kundenzufriedenheit geführt. 

 

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wurde im VRR eine der größten Fahrplananpassungen 

der letzten Jahre durchgeführt. Kernstück war die Anpassung des S-Bahn-Taktes im zentralen und 

nördlichen Ruhrgebiet (siehe Kapitel 3.1.2.4). 

¶ S-Bahn Rhein-Ruhr (Teilnetz A): Für den Betrieb auf den S-Bahn-Linien S 1 und S 4 wurden 

insgesamt 48 Fahrzeuge der Baureihe ET 422 einem umfangreichen Redesign unterzogen. 

Neben einer Änderung der Außenlackierung in die Produktfarben des VRR und der Anbrin-

gung bekannter Landmarken und Gebäude wurden auch sämtliche Sitzpolster erneuert und 

ebenfalls in den VRR-Produktfarben ausgeführt. Zusätzlich wurden die Fahrzeuge mit einem 

kostenlosen WLAN ausgestattet und in den Mehrzweckbereichen Anpassungen für einen 

besseren Fahrradtransport durchgeführt. Hierfür wurden die Klappsitze durch eine Hal-

testange ersetzt. Fahrräder können hier deutlich besser befestigt werden und es gibt in die-

sen Fahrzeugen erstmals eindeutig für Fahrräder vorgesehene Bereiche. 

 

¶ S-Bahn Rhein-Ruhr (Teilnetz B): Neben den S-Bahn Linien S 2, S 3 und S 9 sind hierin auch die 

Linien RE 49, RB 32 und RB 40 enthalten. Seit dem Dezember 2019 kommen hier Neubau-

fahrzeuge des Typs Stadler Flirt 3XL zum Einsatz ς und zwar drei- und fünfteilige Züge mit 180 
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bzw. 296 Sitzplätzen. Die Fahrzeuge wurden speziell für den Einsatz in einem Ballungsraum 

angepasst. Sie haben extra breite Türen, in jedem Türbereich einen zusätzlichen Drängel-

raum und Mehrzweckbereich. Die Fahrzeuge sind erstmals wieder mit Toiletten ausgestattet. 

Für den Transport von Fahrrädern sind die Mehrzweckbereiche an der jeweils ersten und 

letzten Tür ausschließlich mit Anlehnhilfen ausgestattet. Große Symbole auf den Außentüren 

weisen auf die vorgesehene Nutzung hin. Die Mehrzweckbereiche an den anderen Außentü-

ren sind mit Klappsitzen ausgestattet. Hier können z. B. Kinderwagen und große Gepäckstü-

cke untergebracht werden. Die Fahrzeuge sind ebenfalls mit kostenlosem WLAN ausgestat-

tet. 

 

¶ Haard-Achse: Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wurde auch das Fahrplanange-

bot auf der Haard-Achse (Essen ς Recklinghausen ς Münster) neu strukturiert. Kern ist die 

Beschleunigung der Linie RE 2 zwischen Essen und Münster durch das Auslassen kleinerer 

Stationen sowie die Verlängerung nach Osnabrück. Als Ersatz wurde die Linie RE 42 zu einem 

Halbstundentakt verdichtet. Neben dem stündlichen Langläufer Mönchengladbach ς Essen ς 

Münster verkehrt eine weitere Linie RE 42 zwischen Essen und Münster. Zum Einsatz kom-

men auf der Linie RE 42 Fahrzeuge des Typs Flirt 3 (Linie nach Mönchengladbach) sowie Lok-

Wagen-Züge mit vier bzw. fünf Wagen (RE 2). 

 

3.4 Qualität, Service und Sicherheit  im SPNV 

Insbesondere Qualität und Sicherheit des SPNV beeinflussen unsere Entscheidungen darüber, wo wir 

arbeiten, wo wir wohnen, wo wir einkaufen und welches Verkehrsmittel wir für diese Wege nutzen. 

Ein qualitativ hochwertiger und sicherer und deswegen häufig genutzter SPNV trägt zu mehr Sicher-

heit im Verkehr, einer besseren Umwelt und einer bezahlbaren Mobilität bei ς und wirkt sich damit 

positiv auf die Lebensqualität der Menschen aus. 

 

3.4.1 Qualitätscontrolling -System QUMA SPNV  

Bei der Frage, wie Kund* innen an den ÖPNV gebunden bzw. neue Fahrgäste für den ÖPNV gewon-

nen werden können, spielt die Qualität der angebotenen Leistung, insbesondere die Zuverlässigkeit 

und die Pünktlichkeit, eine entscheidende Rolle. Deshalb haben Qualitätssicherung und -controlling 

im SPNV beim VRR einen besonders hohen Stellenwert und sind elementarer Bestandteil der Aus-

schreibungsverfahren. 

Die Verkehrsverträge zwischen dem VRR als Besteller der Leistung und den Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen als Ersteller der Leistung enthalten detaillierte Vorgaben bzw. Qualitätsanforderungen, die 

von den EVU eingehalten werden müssen. Tun sie dies nicht, führt dies zu Abzügen bei der Bezah-

lung. Das Qualitätscontrolling-System des VRR umfasst die Kriterien Pünktlichkeit, Zugausfälle und 

Zugbildung, Personal im Zug, Funktionsfähigkeit bzw. Sauberkeit der Fahrzeuge, Fahrgastinformation 

im Regelbetrieb und im Störungsfall, Ticketautomaten und -entwerter. Als Methode für die Ermitt-

lung der Qualität werden Liefernachweise, Stichproben durch Profitester*innen (Mystery Shopping) 

und Fahrgastzufriedenheitsmessungen gewählt. Die Leistungskontrolle mittels der so ermittelten Da-

ten erfolgt über das seit 2006 eingesetzte Qualitätscontrolling-System QUMA SPNV60 und wird im 

jährlichen Qualitäts- und Stationsbericht des VRR aufbereitet und dargestellt. Um möglichst viele 

 
60 Weiterführende und aktuelle Informationen zum Qualitätsmanagement des VRR und zum Qualitätscontrolling-System QUMA SPNV 
siehe https://www.vrr.de/de/magazin/spnv-qualitaetsbericht-2022/ 
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Kriterien zu erfassen und auch auf sich wandelnde Anforderungen an die Qualität im SPNV reagieren 

zu können, wird QUMA SPNV kontinuierlich weiterentwickelt. 

Das datenbankbasierte System bietet den Aufgabenträgern die Möglichkeit, laufende SPNV-Ver-

kehrsverträge abzurechnen und die Qualität im SPNV im Interesse der Fahrgäste positiv zu beeinflus-

sen. Die EVU pflegen monatlich alle relevanten Daten zu den von ihnen betriebenen Linien in das Sys-

tem ein. Diese Liefernachweise enthalten beispielsweise Angaben zur Pünktlichkeit der Züge, vorher-

sehbaren oder unvorhersehbaren Zugausfällen sowie zur Zugbildung und Sitzplatzverfügbarkeit. 

Zudem bietet QUMA SPNV eine Schnittstelle für die VRR-Profitester*innen, die mindestens 140 Mal 

pro Jahr und Linie stichprobenartig erheben, ob die EVU tatsächlich die in den Verkehrsverträgen ge-

forderten Leistungen erbringen. Die Daten der Betreiber werden in QUMA SPNV auf ihre Plausibilität 

geprüft, bevor sie mit den Profitester-Erhebungen der Profitester*innen abgeglichen und ausgewer-

tet werden. 

Auf Basis dessen rechnet der VRR die laufenden Verkehrsverträge mit den EVU ab und macht im Fall 

von unzureichenden Leistungen Pönale geltend. Darüber hinaus nutzt er die Daten, um die Qualität 

im SPNV zu analysieren und zu steuern. So verwendet der VRR das System als Grundlage für den jähr-

lich erscheinenden SPNV-Qualitätsbericht, um die Leistungen auf einzelnen Linien zu beurteilen und 

die im Verbundraum verkehrenden EVU miteinander zu vergleichen.  

Zudem weist der VRR hierdurch auf Schwachstellen im System hin und regt die EVU dazu an, Opti-

mierungen auf den Weg zu bringen. Die Qualitätsberichte der letzten Jahre zeigen kontinuierliche 

Verbesserungen. Der Vergleich der Verkehrsunternehmen bzw. der ausgeschriebenen Teilnetze 

zeigt, dass ein konsequenter Wettbewerb die Qualität auf der Schiene fördert. 

Detaillierte Informationen zur Qualität des SPNV können dem jährlich vom VRR veröffentlichten Qua-

litätsbericht entnommen werden. Die Qualitätsberichte der letzten Jahre ς wie auch andere für den 

SPNV relevante Berichte ς können auf der Internetseite des VRR im VRR-bŜǿǎǊƻƻƳ ǳƴǘŜǊ αtǳōƭƛƪŀǘƛπ

ƻƴŜƴά όƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦǾǊǊΦŘŜκŘŜκƴŜǿǎǊƻƻƳύ ƎŜƭŜǎŜƴ ǳƴŘκƻŘŜǊ ƘŜǊǳƴǘŜǊƎŜƭŀŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 

 

3.4.2 Sicherheit  im SPNV 

Zur Erhöhung der Sicherheit in den Fahrzeugen des SPNV sind in den Verkehrsverträgen zwischen 

dem VRR und den Eisenbahnverkehrsunternehmen Regelungen zum Umfang und zur Qualität der 

personellen Präsenz von Sicherheits- und Servicepersonal festgeschrieben. 

Gegenüber früheren Regelungen wird in den jüngeren Verkehrsverträgen eine höhere personelle 

Präsenz von Sicherheits- und Servicepersonal in den Abendstunden festgeschrieben. Ab spätestens 

19 Uhr sollen alle Züge mit mindestens einer Zugbegleitung unterwegs sein. Dort, wo es erforderlich 

ist, also vor allem in S-Bahnen und bei Doppeltraktionen, ist das Personal auch als Doppelstreife un-

terwegs. In den neuen Verkehrsverträgen der S-Bahn Rhein-Ruhr und des RRX-Vorlaufbetriebes sind 

diese Anforderungen ebenfalls berücksichtigt. Näheres hierzu, insbesondere die Positionierung des 

VRR in diesem Bereich (Ziele, Umsetzungsmaßnahmen und Einbeziehung relevanter Akteure) ist in 

Kapitel 4.8.2 zu finden. 
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3.5 Fahrgastentwicklung im VRR  im SPNV 

In den folgenden Kapiteln wird auf die Entwicklung der Reisendenzahlen im VRR eingegangen und wel-

che Einflüsse die Coronapandemie auf die Auslastung der Züge hatte. Schwankungen in diesem Um-

fang hat es in den Perioden der letzten Nahverkehrspläne nie gegeben. Neben der Pandemielage, die 

anfangs zu deutlich geringeren Fahrgastzahlen führte, hatte auch das politisch veranlasste Deutsch-

landticket einen erheblichen Einfluss, die Fahrgäste, nach dem durch Stillstand des gesellschaftlichen 

Lebens geprägten Lockdowns, wieder in den SPNV zurückzubringen. Welchen langfristigen bzw. dau-

erhaften Einfluss sowohl die Effekte der Coronapandemie als auch das Deutschlandticket auf die wei-

tere Entwicklung der Fahrgastzahlen haben, ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Nahverkehrsplans 

noch nicht absehbar. 

 

3.5.1 Aktuelle linienscharfe (oder f ahrtenscharfe ) Fahrgastzahlen im SPNV im 
Vergleich zu den Sitzplatzkapazitäten  

 

Wichtige Voraussetzung für die Steigerung der Effizienz im SPNV (siehe Einleitung zu diesem Kapitel) 

stellt eine Erhöhung der Auslastung des SPNV, also der gefahrenen Sitzplatzkapazitäten in Zeiten 

und/oder in Räumen einer geringen Nachfrage dar. Hierfür sind belastbare linien- oder besser fahr-

tenscharfe (differenziert nach Linien- bzw. Fahrtenabschnitten) Auslastungszahlen notwendig. 

Zunächst: Auflistung derjenigen Linien, auf denen AFZS eingesetzt werden und belastbare Auslas-

tungszahlen liefern. 

Konkret: Fahrgastnachfrage differenziert nach Linien oder Linienabschnitten bzw. besser nach Fahr-

ten oder Fahrtenabschnitten. 

Wichtiger Hinweis: Eine einfache Darstellung von Auslastungswerten wird dem Ganzen nicht gerecht. 

Neben der reinen Beförderung haben einzelne Linien auch zusätzliche Aufgaben, die nicht unmittelbar 

in Fahrgastzahlen gemessen werden können. Beispiel: Die S 1 fungiert zwischen Dortmund und Duis-

ōǳǊƎ ŀƭǎ α«ōŜǊƭŀǳŦǎŎƘǳǘȊά ƛƳ CŀƭƭŜ ŜƛƴŜǎ !ǳǎŦŀƭƭǎ ŘŜǊ ww·-Linien. Dementsprechend sind auch die Ka-

pazitäten bemessen. Es dürfen nicht nur Auslastungsquoten betrachten werden und hierüber ein Ur-

teil über die Sinnhaftigkeit der Kapazitätsbemessung gefällt werden. Fällt eine RRX-Linie aus, nutzen 

unter Umständen 600 Personen die S-Bahn, die sonst an den Bahnsteigen warten würden. Darüber 

hinaus ist eine Auswertung von Fahrgastzahlen zurzeit problematisch, da aufgrund der aktuellen, 

baustellenbedingt schlechten Betriebslage im SPNV (Dauerbaustellen Duisburg Hbf und Dortmund 

Hbf, die massive Auswirkungen auf die Fahrten haben, die diese Bahnhöfe bedienen) die derzeitige 

Fahrgastnachfrage nicht repräsentativ ist. 

Anm.: Für den finalen VRR-Nahverkehrsplan 2025 werden hier gegebenenfalls belastbare Aussagen 

aufgenommen. 

SPNV-Li-
nie 

Linienabschnitt (von 
Bahnhof bis Bahnhof) 

Eingesetzter Fahr-
zeug- bzw. Wagentyp 

Vertraglich bestellte 
Sitzplatzkapazität ge-
mäß Verkehrsvertrag 

Fahrgastnachfrage 
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Tabelle 000: Fahrgastnachfrage im SPNV differenziert nach Linien oder Linienabschnitten (Quelle: VRR AöR, Abteilung S). 

  

3.5.2 Fahrgastentwicklung im SPNV vor der Corona pandemie  

Die im VRR-Nahverkehrsplans 2017 festgestellte Tendenz steigender Fahrgastzahlen setzte sich auch 

in den Folgejahren bis 2019 zunächst fort. Die Einführung des RRX-Vorlaufbetriebs mit neuen innova-

tiven Fahrzeugen, wie auch die Einführung des 15/30-Minuten-Taktes der S-Bahn im Ruhrgebiet ver-

fehlten ihre beabsichtigte Wirkung nicht. In den Jahren zwischen 2015 und 2019 konnten die Fahr-

gastzahlen weiterhin gesteigert werden. 

 

Abbildung 000: Auslastung Streckenabschnitte VRR 2018 montags bis freitags (Quelle: KC ITF, 2018). 

 

Der am stärksten belastete Korridor im Verbundgebiet ist der Rhein-Ruhr-Korridor von Hamm über 

Dortmund, Bochum, Essen und Duisburg bis Düsseldorf und weiter bis Köln. Auf diesem Streckenab-

schnitt liegt die Querschnittsbelastung bei bis zu 90.000 Fahrgästen an Werktagen. Besonders hoch 

ist die Auslastung in den Hauptverkehrszeiten im Zulauf auf Düsseldorf, Essen oder Dortmund, den 

größten Städten im Verbundraum. 

Der nördlich parallel verlaufende Emscher-Korridor von Dortmund über Castrop-Rauxel, 

Herne/Wanne-Eickel, Gelsenkirchen, Oberhausen bis Duisburg hat in der Vergangenheit an Bedeu-

tung gewonnen. Einerseits nutzen dort immer mehr Fahrgäste den SPNV aufgrund eines veränderten 
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Mobilitätsverhaltens, andererseits werden häufiger Züge aufgrund von Baustellen über diese Achse 

umgeleitet. Das ist ein Umstand, der sich zukünftig noch verstärken wird (siehe Kapitel 4.6). 

Der dritte stark belastete Korridor ist die Wupper-Achse von Düsseldorf nach Wuppertal. Mit bis zu 

50.000 Fahrgästen pro Tag bildet er die Hauptverbindung von Düsseldorf ins Bergische Land und ver-

bindet die Metropole Wuppertal mit Düsseldorf. 

Alle drei Korridore sind insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten teilweise sehr stark ausgelastet, 

morgens ausgeprägter als in den Nachmittagsstunden. 

 

Abbildung 000: Auslastung Streckenabschnitte SPNV 2018 samstags (Quelle: KC ITF 2018). 

 

Schon vor der Coronapandemie zeichnete sich ab, dass der SPNV nicht nur an Werktagen stark fre-

quentiert wurde, sondern auch im Einkaufs- und Freizeitverkehr an den Wochenenden an Bedeutung 

zunahm. Die Hauptbelastungskorridore waren auch hier der Rhein-Ruhr-Korridor, der Emscher-Korri-

dor und die Wupper-Achse. Auch die nachfragestärksten Streckenabschnitte lagen im Umfeld der 

größten Städte des Verbundraums. Der Unterschied von Samstagen zu anderen Werktagen bestand 

allerdings darin, dass es nicht so ausgeprägte Verkehrsspitzen gab, wie morgens oder nachmittags an 

Werktagen, sondern dass sich die Fahrgäste eher über die Vormittags- und Nachmittagsstunden ver-

teilten.  
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Abbildung 000: Auslastung Streckenabschnitte 2018 sonn- und feiertags (Quelle: KC ITF 2018). 

 

An Sonn- und Feiertagen war die Auslastung des SPNV im Allgemeinen deutlich geringer als an den 

anderen Tagen. Überfüllte Züge kamen nur bei größeren Events wie Fußballspielen oder Konzerten 

vor. Ansonsten dominierte der Ausflugs- und Freizeitverkehr.  

 

3.5.3 Auswirkungen der Corona pandemie  

Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt durch die Coronapandemie und eine stark sinkende Anzahl 

an Fahrgästen im ÖPNV allgemein und im SPNV im Speziellen. Durch die verhängten Lockdowns gab 

es radikale Einschnitte bei den Fahrgastzahlen. Im Gegensatz zu den Jahren 2015 bis 2019, die durch 

eine stetig steigende Auslastung der Züge geprägt war, reduzierten sich die Fahrgastanzahl drastisch.  
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Abbildung 000: Qualitätsbericht 2020 (Quelle: KC ITF 2021). 

 

Wie in der vorangegangenen Abbildung dargestellt, hatte der erste politisch verordnete Lockdown, 

der am 16.03.2020 (12. KW 2020) beschlossen wurde, gravierende Auswirkungen auf die Auslastung 

der SPNV-Linien. Innerhalb von zwei Wochen verringerte sich die Auslastung im gesamten SPNV in 

NRW um etwa 75 %. Neben der Schließung der öffentlichen Infrastruktur, wurden Verhaltensemp-

fehlungen für den Umgang mit sozialen Kontakten und eine Empfehlung für den Verzicht auf die Nut-

zung des öffentlichen Personenverkehrs (Nah- und Fernverkehr) ausgegeben. Zudem wurde gefor-

dert, da, wo es möglich ist, auf mobiles, außerbetriebliches Arbeiten umzustellen. Die Umsetzung 

dieser Vorsichtsmaßnahmen hatte zusätzlich Auswirkungen auf Berufs-, Ausbildungs- und Freizeitver-

kehre.  

Für den VRR stellte sich die Situation auf ausgewählten Linien (der Übersicht halber) folgendermaßen 

dar.  
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Abbildung 000: Anzahl Fahrgäste auf ausgewählten Linien im Jahr 2020 (Quelle: VRR 2020, eigene Erhebung). 

 

Der April 2020 als kompletter Lockdown-Monat war der nachfrageschwächste Monat während des 

ersten Lockdowns. Zwar gingen im VRR die Fahrgastzahlen nicht um 75 ҈ ȊǳǊǸŎƪΣ ǎƻƴŘŜǊƴ αƴǳǊά ǳƳ 

rund 65 % bis 70 %, was allerdings auch daran lag, dass im hiesigen Ballungsraum der SPNV als regio-

nales Verkehrsmittel in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Dennoch ist der Einbruch 

der Fahrgastzahlen dramatisch. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch, dass das SPNV-An-

gebot aufgrund der Pandemielage ebenfalls stark eingeschränkt war und ganze Linien eingestellt 

werden mussten. Mit dem Ende des ersten Lockdowns am 04. Mai 2020 erholten sich die Fahrgast-

zahlen im Mai zunächst wieder. Die nach wie vor bestehenden Möglichkeiten zum außerbetriebli-

chen Arbeiten und die weiter bestehenden Gebote zur Vermeidung sozialer Kontakte sorgten aller-

dings weiterhin für geringere Fahrgastzahlen. DƛŜ ²ŀǊƴǳƴƎ ǾƻǊ ŘŜƳ mtb± ŀƭǎ αIƻǘǎǇƻǘά ŘŜǊ ±ƛǊŜƴπ

verbreitung bedingten, dass die Fahrgastzahlen nur auf niedrigem Niveau wieder stiegen. NRW-weit 

stieg die Auslastung auf 70 % bis maximal 75 % an. Auch innerhalb des VRR war zunächst eine Zu-

nahme der Fahrgastzahlen spürbar.  

Der zeitweise enorme Anstieg der Coronafälle und die Verschärfung der sozialen Maßnahmen sowie 

die Maskenpflicht im letzten Quartal des Jahres 2020 sorgten wieder für einen Einbruch der Fahr-

gastzahlen. Ähnlich wie im Frühjahr reduzierte sich die Fahrgastanzahl wieder auf 30 % der Vorcoro-

nazeit. In den voran gestellten Abbildungen ist diese Entwicklung deutlich ablesbar. 

Das Jahr 2021 begann ebenfalls sehr verhalten. Die Coronaregelungen galten noch und die Fahrgäste 

blieben dem SPNV zunächst immer noch fern. Erst mit Ende des ersten Quartals trat die Erholung ein 

und es wurden zunehmend mehr Fahrgäste auf den einzelnen Linien gezählt. 
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Abbildung 000: Anzahl Fahrgäste auf ausgewählten Linien im Jahr 2021 (Quelle: VRR 2021, eigene Erhebung). 

 

In der vorangegangenen Abbildung lässt sich die Erholung deutlich beobachten. Die sukzessive Auf-

hebung der Pandemieregeln und die zunehmende Anzahl der Impfungen bedingten eine Zunahme 

der Auslastung des SPNV im VRR und in ganz NRW.  

Auch wenn die Anzahl der Fahrgäste im Winter 2021/2022 noch einmal sank, wurden die Negativ-

werte des Jahres 2020 nicht mehr erreicht und die Fahrgastsituation im SPNV begann sich zu ent-

spannen. 

 

3.5.4 Aktuelle Entwicklung unter dem Einfluss günstiger  Tickets  

Nach den pandemiebedingten Auswirkungen auf den SPNV in den Jahren 2020 und 2021 erholten 

sich die Fahrgastzahlen in den Zügen langsam. Die zunächst noch geltende Maskenpflicht während 

des Aufenthalts an den Stationen und in den Zügen und die nach wie vor verbreitete Ansicht, dass 

die Nutzung des ÖPNV zur Ausbreitung des Coronavirus beiträgt, sorgten immer noch dafür, dass die 

Fahrgäste den Zügen fernblieben. 

Im Zuge der bundespolitischen Diskussion zur Förderung des ÖPNV mit dem Ziel, die Auslastung der 

eingesetzten Fahrzeuge auf der Schiene wieder zu erhöhen und Neufahrgäste zu akquirieren, wurde 

die temporäre Einführung des 9-Euro-Tickets beschlossen. Die Maskenpflicht wurde bereits zum 1. 
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Februar 2022 aufgehoben, sodass politisch ein Impuls für die Nutzung gesetzt wurde, der seine Wir-

kung nicht verfehlte. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Fahrgastzahlen anhand der RRX-Linien im VRR. 

Abbildung 000: Fahrgastzahlen in den RRX-Linien im VRR im Jahr 2022. (Quelle: VRR, eigene Erhebung). 

 

Mit der Einführung des 9-Euro-Tickets erhöhte sich die Anzahl der Fahrgäste schlagartig. Die günsti-

gen Konditionen, wie die Möglichkeit, den Nahverkehr bundesweit nutzen zu können, sorgten für ei-

nen enormen Zustrom in den SPNV. Auch im VRR blieb diese Entwicklung nicht ohne Folgen. Nahezu 

alle Linien profitierten hiervon. In obiger Abbildung werden die Auswirkungen für die RRX-Linien dar-

gestellt. Auf den Linien RE 1 (RRX), RE 4, RE 5 (RRX), RE 6 (RRX) und RE 11 (RRX) ist die sprunghafte 

Zunahme der Fahrgäste deutlich ersichtlich.  

Allein auf der Linie RE 1 (RRX) erhöhte sich die Zahl der Fahrgäste kurzfristig um 42 % von ca. 

280.000 Fahrgästen in der 21. Kalenderwoche 2022 (23.05.2022 ς 29.05.2022), der Woche vor Ein-

führung des Tickets, auf ca. 480.000 Fahrgäste in der 23. Kalenderwoche 2022 (06.06.2022 ς 

12.06.2022). Alle anderen RRX-Linien konnten zwar keine so hohen Nachfragesteigerungen aufwei-

sen, aber auch im zweistelligen Bereich zulegen. Durchschnittlich lag der Fahrgastzuwachs in der ers-

ten Woche bei 20 %. Während der Sommerferien konsolidierte sich die Anzahl der Fahrgäste trotz 

Urlaubszeit auf allen Linien auf einem deutlich höheren Niveau (siehe nachfolgende Abbildung). 
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Abbildung 000: Fahrgastzuwachs durch das 9-Euro-Ticket im RRX (Quelle VRR (2022, eigene Erhebung). 

 

Trotz des urlaubszeitbedingten Nachfragetiefs in den Sommerferien konnten im Angebotszeitraum 

des 9-Euro-Tickets annähernd wieder Auslastungsquoten der Vorcoronazeit erreicht werden. Mit 

dem Ablauf der Subvention des Tickets zum 31. August 2021 ging die Anzahl der Fahrgäste allerdings 

wieder merklich zurück. Im Falle der RRX-Linien brachen die Fahrgastzahlen zunächst einmal um über 

30 % ein (siehe Abbildung 000). Dieses Phänomen ist symptomatisch für den gesamten SPNV. Neben 

der beendeten Subvention und der politischen Diskussion um eine Fortführung des Tickets, verstärk-

ten auch die wieder stark ansteigenden Coronainfektionen den Negativtrend.  
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Abbildung 000: Fahrgastentwicklung nach Beendigung des 9-Euro-Tickets (Quelle: VRR 2022, eigene Erhebung). 

 

Es bleibt allerdings festzuhalten, dass sich die Anzahl der Fahrgäste bis zum Ende des 9-Euro-Tickets 

stabil hielt und das Niveau der Jahre 2021 und des ersten Halbjahres 2022 nicht mehr erreichte. Al-

lerdings wurden die Auslastungswerte vor der Coronapandemie auch nicht mehr erreicht. Als ein 

Grund hierfür wird von Destatis die steigende Tendenz zum Homeoffice oder dem mobilen Arbeiten 

angegeben. Im Jahr 2022 lag der Anteil der Erwerbstätigen, die zumindest teilweise vom mobilen Ar-

beiten Gebrauch machen, bei etwa 24 % (Destatis 2023)61. Diese Entwicklung wirkt sich bis heute auf 

den täglichen Berufsverkehr aus. Zu den Spitzenzeiten morgens und nachmittags ist die Auslastung 

der Züge geringer als vor der Coronapandemie.  

Die Einführung des 9-Euro-Tickets hat allerdings auch gezeigt, dass günstige Tickets für die Nutzung 

des SPNV die Hürde zur Nutzung des ÖPNV senkt und verstärkt Fahrgäste auf die Schiene bringt und 

damit erhebliche Auswirkungen auf das Mobilitäts- bzw. Verkehrsmittelwahlverhalten hat. Aus die-

sem Grund wurde in der politischen Diskussion ein Nachfolgeticket gefordert, das zum 1. Mai 2023 

eingeführt wurde: das Deutschlandticket. Anders als beim Vorgängerticket wurde hier keine Befris-

tung vorgenommen. Nach den Plänen der Bundesregierung hat das Deutschlandticket (zum Einfüh-

rungspreis von 49 Euro pro Monat) das ursprüngliche 9-Euro-Ticket ersetzt und soll langfristig gelten. 

Anders als im Jahr 2022 waren allerdings keine signifikanten Fahrgastzuwächse auf den RRX-Linien zu 

verzeichnen. 

In der folgenden Darstellung werden die Einsteiger auf den RRX-Linien pro Kalenderwoche im Jahr 

2023 dargestellt. Anhand der Daten wird deutlich, dass sich keine herausragende Fahrgastspitze mit 

Einführung des Deutschlandtickets nachvollziehen lässt. Viele Inhaber der bisherigen Tickets im 

 

61 Quelle: Destatis 2023 (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2023/PD23_28_p002.html, abgerufen 
am: 20.08.2023) 

 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2023/PD23_28_p002.html


VRR AöR VRR-Nahverkehrsplan 2025 (Entwurf) 5. Mai 2024 

Seite 198 von 422 

 

Abonnement sind zum Deutschlandticket gewechselt. Bei den Fahrgastzahlen ist allerdings zu beach-

ten, dass diese durch die Baustellenlage im Jahr 2023 verzerrt werden könnten. Aufgrund einer gro-

ßen Anzahl Baustellen auf den Hauptkorridoren und dadurch zum Teil langfristigen Sperrung von 

Streckenabschnitten sind die Auswirkungen des Tickets in der Auslastungserhebung nicht unbedingt 

sichtbar. In Kapitel 3.7 wird daher ausführlicher auf die aktuelle Baustellensituation und die verkehrli-

chen Begleiterscheinungen wie Schienenersatzverkehre oder Umleitungen eingegangen. 

 

  

Abbildung 000: Fahrtgäste auf ausgewählten SPNV-Linien im VRR im Jahr 2023 (Quelle: VRR, eigene Erhebung). 

 

3.5.5 Zwischenf azit  

Die Anzahl der Fahrgäste stürzte von einem hohen Niveau Ende der 2010er Jahre mit Beginn der 

Coronapandemie deutlich ab. Von der Nutzung des SPNV wurde aufgrund der anfänglichen Unsicher-

heiten zunächst abgeraten, weil eine hohe Anzahl an Menschen (Fahrgästen) in geschlossenen Räu-

men (Zug, Bus, Straßenbahn etc.) als hohes Risiko für Ansteckungen galt.  

Mit dem Ende der Coronapandemie mussten große politische Anstrengungen unternommen werden, 

um den SPNV für die Fahrgäste wieder attraktiv zu machen. Mit dem 9-Euro-Ticket ist dies auch ge-

lungen und die Auslastung der Linien erreichte zunächst wieder fast das Vorcoronaniveau. Die aktuell 

hohe Anzahl an Baustellen sorgte zunächst wieder für sinkende Nachfragezahlen. Zudem führte der 

hohe Anteil an mobilem Arbeiten und eine seit der Coronapandemie erhöhte Homeoffice-Nutzung 

an Werktagen zu geringeren Fahrgastzahlen in den Hauptverkehrszeiten. Um die Nachfrage wieder 

zu steigern, wurde das Deutschlandticket eingeführt, dessen Auswirkungen auf die Anzahl der Fahr-

gäste zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund der bisherigen kurzen Laufzeit noch nicht genau absehbar 

ist, weil die Fahrgastzahlen als solche wegen der Baustellensituation im Jahr 2023 keine genaue Aus-

kunft darüber geben.  
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3.6 Vergabevergaben (Wettbewerb im SPNV) und vertragliche Umsetzung  

Für das Jahr 2024 sind vom VRR insgesamt rund 52 Mio. Zugkilometer für den SPNV bei sieben Eisen-

bahnverkehrsunternehmen (EVU) bestellt worden. Auf den Regionalexpress-Verkehr entfallen hier-

von rund 23 Mio. Zugkilometer, auf den Regionalbahn-Verkehr rund 9 Mio. Zugkilometer und auf den 

S-Bahn-Verkehr rund 20 Mio. Zugkilometer.  

Mehr als 50 % der Zugkilometer-Leistungen werden von der DB Regio AG, Region NRW erbracht. 

Weiterhin werden Leistungen von der National Express Rail GmbH (ca. 18 % Marktanteil), der 

Transdev Rhein-Ruhr GmbH / RheinRuhrBahn (ca. 11 % Marktanteil), der VIAS GmbH (ca. 8 % Markt-

anteil), der eurobahn GmbH & Co. KG (ca. 6 %), der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (Re-

giobahn, ca. 4 % Marktanteil) sowie TRI Train Rental GmbH (unter 1 % Marktanteil) erbracht. 

Sehr stark verändert hat sich die Struktur der Gesellschafter der EVU. Töchter von ausländischen 

Staatsbahnen haben sich aus dem VRR komplett zurückgezogen (Insolvenz Abellio und Rückzug Keo-

lis als Gesellschafter der Eurobahn). Neben der DB Regio als deutsche Staatsbahn sind private Gesell-

schafterstrukturen vorherrschend. Nach dem Rückzug von Keolis wird für die Eurobahn derzeit ein 

neuer Gesellschafter gesucht. Die Regiobahn ist ein EVU mit rein kommunalen Gesellschafterantei-

len. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Anteile an den Zugkilometer-Leistungen im 

VRR von 2015 bis 2024. 

 

 

Abbildung 000: Anteile der EVU an den Zugkilometer im VRR (Quelle: VRR AöR, eigene Darstellung). 

 

Der Übergangsprozess von den Großverträgen hin zum Wettbewerb ist seit Dezember 2023 abge-

schlossen. Alle Linien sind mindestens einmal in wettbewerblichen Vergabeverfahren vergeben 
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worden. Die Leistungen werden dabei in mittelstandsfreundliche Teilnetze mit einem Volumen von 

bis zu gut sieben Millionen Zugkilometern p.a. vergeben. Eine Ausnahme stellt das unter Federfüh-

ǊǳƴƎ Ǿƻƴ ƎƻΦwƘŜƛƴƭŀƴŘ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘŜ ±ŜǊƎŀōŜǾŜǊŦŀƘǊŜƴ α{-.ŀƘƴ YǀƭƴΣ {ǘǳŦŜ мά ŘŀǊΦ ±ƛŜƭŜ ŘŜǊ [ƛƴƛŜƴ 

reichen über die Grenzen des VRR hinaus, sodass auf Basis von Verwaltungsvereinbarungen mit den 

beteiligten SPNV-Aufgabenträgern gemeinsame Verkehrsverträge geschlossen werden. Einer der 

Aufgabenträger wird jeweils zum Federführer bestimmt. Mit Ausnahme der Verkehrsverträge für die 

Linien RE 7 und RB 48 sind alle Verträge als Brutto-Verträge, zumeist mit einem Anreizsystem, ge-

schlossen. Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick über alle laufenden Verkehrsverträge (ab 

Dezember 2023) sowie über bereits vergebene Verkehrsverträge und laufende Vergabeverfahren mit 

späterer Betriebsaufnahme.  

 

Teilnetz Linien Betreiber Laufzeit 
Zugkilome-
ter p.a. im 
VRR 

Federführer 

Maas-Rhein-Lippe-Netz 
RE 3 
RE 13 

Eurobahn 2009 ς 2026 2,7 Mio. 
VRR 

Niers-Rhein-Emscher-Netz 

RE 10 
RB 31 
RB 36 
RE 44 

Transdev Rhein-
Ruhr 

2009 ς 2028 
2009 ς 2026 

2010 ς 2026 

2010 ς 2026 

3,4 Mio. 

VRR 

Netz westliches Münster-
land 

RB 51 
RB 63* 
RB 64* 

DB Regio 2011 ς 2026 0,2 Mio. 
NWL 

 
S 5 
S 8 

DB Regio 2014 ς 2029 3,3 Mio. 
VRR 

Haard-Achse 
RE 2 
RE 42 

DB Regio 
2014 ς 2029 

2014 ς 2029 
3,6 Mio. 

VRR 

 RE 7 National Express 2015 ς 2030 1,3 Mio. VRR 

 RB 48 National Express 2015 ς 2030 0,7 Mio. VRR 

Sauerlandnetz 

RE 17 
RE 57 
RB 43 
RB 52 
RB 53 
RB 54* 

DB Regio 

2016 ς 2028 

2016 ς 2028 

2015 ς 2028 

2016 ς 2028 

2016 ς 2028 

2016 ς 2028 

1,8 Mio. 

NWL 

Erft-Schwalm-Netz 
RB 34 

RB 39 

VIAS 
2017 ς 2029 0,7 Mio. 

VRR 

Sonderverkehre Diverse TRI 2018 - 2025 ca. 20.000 VRR 

Hellwegnetz 

RB 50 
RB 59 
RB 69* 
RB 89* 

Eurobahn 2018 ς 2030 0,5 Mio. 

NWL 

RRX-Vorlaufbetrieb, Los 2 
RE 5 (RRX) 

RE 6 (RRX) 

National Express 6/2019 ς 2033 

2019 ς 2033 
2,7 Mio. 

VRR 

 RE 8 DB Regio 2019 ς 2034 0,4 Mio. go.Rheinland 

 RB 27 DB Regio 2019 ς 2026 0,5 Mio. go.Rheinland 

 S 28 Regiobahn 2020 ς 2026 1,6 Mio. VRR 

RRX-Vorlaufbetrieb, Los 3 RE 4 National Express 2020 ς 2033 1,8 Mio. VRR 

 RB 33 DB Regio 2020 ς 2034 1,2 Mio. go.Rheinland 

Emscher-Münsterland-Ex-
press 

RE 14 
Transdev Rhein-
Ruhr 

2021 ς 2027 1,0 Mio. 
VRR 
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S-Bahn Rhein-Ruhr, Teil-
netz A 

S 1 

S 4 
DB Regio 2021 ς 2031 4,7 Mio. 

VRR 

Düssel-Wupper-Express RE 47 Regiobahn 2022 ς 2028 0,5 Mio. VRR 

Niederrheinnetz 
RE 19 
RB 35 

VIAS 2023 ς 2025 2,4 Mio. 
VRR 

Dortmund-Siegerland-Ex-
press 

RE 34 
DB Regio 

2023 ς 2026 0,3 Mio. 
NWL 

S-Bahn Rhein-Ruhr, Teil-
netz B 

RE 41 

RE 49 

RB 32 

RB 40 

S 2 

S 3 

S 9 

DB Regio 

2023 ς 2026 

2023 ς 2028 

2023 ς 2028 

2023 ς 2028 

2023 ς 2028 

2023 ς 2028 

2023 ς 2028 

7,6 Mio. 

VRR 

 S 7 
Transdev Rhein-
Ruhr 

2023 ς 2028 1,5 Mio. 
VRR 

S-Bahn-Rheinland (vor-
mals S-Bahn Köln), Stufe 1 

S 6 

S 10* 

S 11 

S 12* 

S 13* 

S 14* 

S 19* 

S 38* 

S 68 

DB Regio 2023 ς 2032 3,9 Mio. 

go.Rheinland 

RRX-Vorlaufbetrieb, Teil-
netz 1 

RE 1 (RRX) 

RE 11 (RRX) 
National Express 2023 ς 2033 2,9 Mio. 

VRR 

Ruhr-Sieg-Netz 
RE 16 
RB 46 
RB 91 

VIAS 

2023 ς 2034 

2023 ς 2026 

2023 ς 2034 

1,3 Mio. 

NWL 

Niers-Erft-Bahn RB 37 TRI 1/2024 ς 2024 0,15 Mio. VRR 

Niederrheinnetz 
RE 19 
RB 35 

noch offen 2024 ς 2036 2,4 Mio. 
VRR 

Expressnetz Emscher 
RE 3 

RE 41 
noch offen 

2026 ς 2030 

2026 ς 2030 
1,8 Mio. 

VRR 

Niederrhein-Münsterland-
Netz, Teilnetz 2 

RE 14 

RE 44 

RB 31 

RB 36 

RB 43 

DB Regio 

2027 ς 2040 

2026 ς 2040 

2026 ς 2040 

2026 ς 2040 

2028 ς 2040 

3,4 Mio. 

VRR 

Maas-Wupper-Express RE 13 
Regionalverkehre 
Start Deutschland 

2026 ς 2040 1,4 Mio. 
VRR 

S-Bahn Rhein-Ruhr, Teil-
netz D 

RE 41 

S 5 

S 8 

noch offen 

2030 ς 2044 

2029 ς 2044 

2029 ς 2044 

3,7 Mio. 

VRR 

Tabelle 000: Aktuell im Wettbewerb vergebene Teilnetze sowie laufende Vergabeverfahren (Quelle: VRR AöR) 

 

3.7 Baustellen (Schienenersatz - und Busnotver kehr ) 

Die Anzahl der Bauaktivitäten der DB InfraGO AG hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 

Die Baumaßnahmen im Schienennetz der Eisenbahn werden durch den Infrastrukturinhaber veran-

lasst und geplant (i.d.R. DB InfraGo AG). Der Aufgabenträger hat hierbei keine direkte Einflussmög-

lichkeit auf die Dauer und den Umfang der jeweiligen Baumaßnahme.  
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Die Planung, Organisation und Umsetzung von baubedingten Umleitungs- und Schienenersatzverkeh-

ren ist Aufgabe der jeweils betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Die Anforderungen an die 

baubedingten Ersatzverkehre sind in den jeweiligen Verkehrsverträgen zwischen EVU und VRR gere-

gelt. Für die Umsetzung der Ersatzverkehre benötigt das EVU die Zustimmung des VRR. 

Insbesondere die zunehmende Komplexität der Auswirkungen stellt die betroffenen Akteure sowie 

die Fahrgäste vor Herausforderungen (Vollsperrungen, mehrjährige Dauerbaustellen). Wurden im 

Jahr 2014 rund 350 Baumaßnahmen im VRR durchgeführt, so stieg die Anzahl der Baumaßnahmen 

im Jahr 2017 auf rund 800 und in den darauffolgenden Jahren auf rund 1.000 mit weiterhin steigen-

der Tendenz. Gleichzeitig wird das Ausmaß der einzelnen Maßnahmen größer. Durch die Beteiligung 

mehrerer EVU sowie aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen entsteht zudem eine deutlich hö-

here Komplexität bei den Abstimmungsprozessen.  

 

Abbildung 000: Entwicklung der Baumaßnahmen im VRR im Zeitraum von 2011 bis 2021 (Quelle: VRR AöR) 

 

Im Folgenden sind einige auswirkungsstarke Maßnahmen der letzten Jahre aufgelistet, die bereits 

abgeschlossen werden konnten bzw. in weiteren Sperrpausen finalisiert werden müssen:  

¶ Inbetriebnahme des Stellwerkes in Wuppertal (Fertigstellung im Jahr 2017) 

¶ Sperrung der Strecke Duisburg ς Essen (im Jahr 2018) sowie als Megabündel in den Sommer-

ferien 2019 (gleichzeitig ABS 46/2, Essen ς Duisburg, Duisburg ς Düsseldorf Flughafen) 

¶ Ausbau des S-Bahn-Haltepunktes Düsseldorf-Bilk zu einem Regionalverkehrshalt (Fertigstel-

lung im Jahr 2021) 
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¶ Digitaler Ausbau der Strecke Kleve ς Krefeld im Rahmen des Schnellläuferprogrammes des 

Bundes (Fertigstellung im Jahr 2022)  

¶ Elektrifizierung der Strecke zwischen Wesel ς Bocholt (Fertigstellung im Jahr 2022) 

¶ Arbeiten rund um Düsseldorf-Gerresheim (Fertigstellung im Jahr 2023) 

¶ Arbeiten für den RRX (fortlaufend) 

¶ Dreigleisiger Ausbau der Strecke zwischen Oberhausen und der deutsch-niederländischen 

Grenze ABS 46/2 (fortlaufend) 

¶ Arbeiten an der Autobahn A3 mit Auswirkungen auf den SPNV am Kreuz Kaiserberg (fortlau-

fend) 

¶ Ausbau der Verkehrsstationen Duisburg Hbf bzw. Dortmund Hbf (fortlaufend) 

Hinzu kommen immer wieder unvorhersehbare Ereignisse, wie beispielsweise der Brand eines Tank-

lasterzuges auf der A40 (2020/2021) sowie Unwetterschäden (2021), die erhebliche Auswirkungen 

auf die Fahrgäste mit sich bringen, auf die alle Beteiligten ad hoc reagieren müssen.  

Bei auswirkungsstarken Baumaßnahmen finden zusätzliche Abstimmungsgespräche unter Federfüh-

rung des VRR mit allen beteiligten Akteuren statt, um die erforderlichen Ersatzmaßnahmen sowie die 

Kommunikation an die Fahrgäste zu planen und gesamthaft abzustimmen. Da die Bereitstellung und 

Abfertigung von Ersatzbussen, insbesondere an den Knotenbahnhöfen (z. B. Essen, Duisburg, Düssel-

dorf) aufgrund geringer Flächenkapazitäten die Beteiligten vor Herausforderungen stellen, werden 

dafür ebenfalls Gespräche mit den zuständigen Gebietskörperschaften und den vor Ort verkehren-

den kommunalen Verkehrsunternehmen für eine bestmögliche Abwicklung aller Verkehre geführt. 

Bei Baumaßnahmen mit erhöhter Komplexität (z. B. Totalsperrung einzelner Korridore ohne jeglichen 

Zugverkehr) werden ς je nach Ausgangslage ς gemeinsam mit den EVU integrierte Gesamtkonzepte 

entwickelt, die sowohl Umleiterverkehre, als auch Ersatzverkehre mit Bussen beinhalten können. 

Dort wird ggf. nicht jede Zugleistung durch einen Bus im Schienenersatzverkehr (SEV) ersetzt, son-

dern es wird gemeinsam ein regelmäßiger Takt aller betroffenen Linien abgestimmt (z. B. im 

Jahr 2020 aufgrund des Tanklasterunfalls auf der A40 zwischen Essen Hbf ς Duisburg Hbf tagsüber 

mit einem 10-Minuten-Takt). Dies soll die Nutzung der Ersatzverkehre für die Fahrgäste erleichtern, 

Řŀ ŘŀŘǳǊŎƘ Ŝƛƴ αCŀƘǊŜƴ ƻƘƴŜ CŀƘǊǇƭŀƴέ ƳǀƎƭƛŎƘ ƛǎǘΣ Řŀ ŘƛŜ ±ŜǊƪŜƘǊŜ ƛƴ ŜƛƴŜƳ ŘƛŎƘǘŜƴ ¢ŀƪǘ ŀƴƎŜōƻǘŜƴ 

werden.  

Ergänzend werden ς insbesondere bei größeren Sperrabschnitten ς zusätzliche Schnellbusse einge-

setzt, um die Reisezeit zu verkürzen. Während der Sperrung des Elektronischen Stellwerks (ESTW) in 

Wuppertal im Jahr 2017 bzw. rund um die Düsseldorf-Gerresheim-Sperrungen (in den Jahren 2022 

und 2023) wurde als zentrale Angebotsmodifikation die Einrichtung zweier sich überlagernder 15-

Minuten-Takte mit Schnellbussen von Düsseldorf nach Wuppertal-Oberbarmen bzw. Wuppertal-Voh-

winkel (ohne Halt) bzw. Wuppertal Hbf (über Wuppertal Sonnborner Ufer) vorgenommen, sodass im 

Regelfall acht Fahrten pro Stunde auf dieser Achse angeboten wurden. In den späteren Abendstun-

den wird bis Betriebsschluss ebenfalls ein 30-Minuten-Takt aufrechterhalten.  

Bereits seit dem Jahr 2017 werden im Baustellenfall zusätzliche Reisendenlenker sowie Kommunika-

tionsmittel an den Bahnhöfen eingesetzt.  
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4 Teil B.2: Weitere ntwicklung  des SPNV-Leistungsangebots  mit 
dem Zeithorizont 2030 und 2045  

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 2 beschriebenen Erfordernisse zur Umsetzung der Verkehrs-
wende im Verbundgebiet des VRR durch die Weiterentwicklung und Optimierung des SPNV-Leis-
tungsangebots (Pull-Maßnahmen) werden im folgenden Kapitel konkrete Beispiele beschrieben. 
Diese werden nach Zeithorizont (Planungsstand) und finanziellem Aufwand (Maßnahmen mit/ohne 
Infrastrukturausbau- bzw. Fahrzeugmehrbedarf) differenziert beschrieben. 

Neben den beiden Zielen, sowohl für die Menschen im Verbundgebiet des VRR ein attraktives ς an-

gebotsorientiertes ς SPNV-Leistungsangebot in der Zukunft zu schaffen als auch den Erfordernissen 

der Verkehrswende gerecht zu werden, stellt die Effizienzsteigerung im bestehenden SPNV-Leis-

tungsangebot als vorgelagerte Maßnahme für die beiden erstgenannten Ziele ein übergeordnetes 

Ziel für alle Maßnahmen zur Weiterentwicklung des SPNV-Leistungsangebots dar. 

Mit den im Folgenden dargestellten Maßnahmen zur Weiterentwicklung des SPNV-Angebots wird 

ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ Ŝƛƴ ǇƻǎƛǘƛǾŜǊ .ŜƛǘǊŀƎ ȊǳƳ [ŜƛǘōƛƭŘ ŘŜǎ ±ww αKundenbindung und Kundengewinnung als 

Gradmesser der Zufriedenheitά όƪƻƴƪǊŜǘΥ Durch die Optimierung der Bestandssituation soll ein höhe-

rer Grad der Kundenbindung und Kundengewinnung erreicht werden. Gezielte Angebotsausweitun-

gen durch Förderung von Infrastrukturausbau und umfassender Modernisierung erhöhen die Quali-

tät und die Quantität des Nahverkehrs und sind somit auch ein Gradmesser für die Kundenzufrieden-

heit.) geleistet. 

 

4.1 Beschlossene Maßnahmen zur Weiterentwicklung des SPNV-Leistungsan-
gebot s 

Die zukünftige Entwicklung des SPNV-Leistungsangebotes im VRR wird auch in den kommenden Jahr-

zehnten durch die polyzentrische räumliche Struktur des Ballungsraumes Rhein-Ruhr unter Berück-

sichtigung des laufenden Strukturwandels und der sich daraus ergebenden Siedlungsentwicklung ge-

prägt sein.  

Die Besiedlung des ländlich-urbanen Raumes im Verbundgebiet bzw. die Transformation dieses Rau-

mes in einen sogenannten Speckgürtel der Metropolregion Rhein-Ruhr ist bereits in vollem Gange 

und wirkt sich auch auf die verkehrlichen Anforderungen im SPNV aus, wodurch Einpendlerrelatio-

nen, die vor Jahrzehnten noch eher Nebenstrecken-Charakter hatten, zu wichtigen Pendler-Linien 

wurden und werden. Beispiele hierfür sind Strecken wie Xanten ς Moers ς Duisburg oder Borken ς 

Dorsten ς Bottrop ς Essen im nördlichen Ruhrgebiet oder am Niederrhein. Bereits vorher wichtige 

Zulaufstrecken wie Hamm ς 5ƻǊǘƳǳƴŘΣ ŘƛŜ αIŀŀǊŘ-!ŎƘǎŜά (Münster ς Recklinghausen ς Ruhrgebiet) 

oder die Betuwe-Strecke werden ebenfalls wichtiger, sind aber leider auch bereits hoch ausgelastet 

und daher nur bedingt entwicklungsfähig.  

Darüber hinaus werden grundsätzlich die Wege (Pendlerstrecken) immer länger. Der schnelle RE-Ver-

kehr zwischen den vielen Oberzentren des VRR gewinnt daher ebenfalls weiter an Bedeutung gegen-

über den S-Bahnen und Stadtbahnen, deren Funktion sich im VRR noch mehr in Richtung Zubringer-

verkehre zum schnellen RE-Verkehr wandelt. Unterstützt wird diese Entwicklung durch den anstei-

genden Wochenend- und Freizeitverkehr, der sich auch über länger werdende Fahrstrecken und da-

mit einer wachsenden Nutzung der RE-Verbindungen auch am Wochenende oder nachts auszeich-

net. 
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Durch den Klimawandel und seinen Gefahren, aber auch durch ganz greifbare Alltagsprobleme wie 

die Überlastung der Straßen, drohende Dieselfahrverbote in einigen Großstädten und mittlerweile 

auch gesetzliche Vorgaben zur Umsetzung der Verkehrswende (Verlagerung vom MIB zu umwelt-

freundlichen Verkehrsmitteln), ist bereits etwa ab 2017 die Notwendigkeit deutlich geworden, Kon-

zepte und Arbeitspakete im SPNV zu entwickeln. Diese sollen helfen, nicht nur dem natürlichen 

Wachstum im SPNV zu begegnen, sondern das Angebot sowie seine Verknüpfung mit dem ÖPNV und 

dem XBus (siehe Kapitel 5) deutlich aufzustocken, alltagstauglicher zu gestalten und damit Reiseket-

ten deutlich zu beschleunigen oder überhaupt erst konkurrenzfähig zum PKW einzurichten.  

In diesem Kapitel werden die geplanten Arbeitspakete und Projekte zunächst einzeln und allgemein 

vorgestellt ς anschließend folgen strecken- bzw. korridorweise die konkreten Ziele und Maßnahmen 

für die einzelnen Teilräume. 

 

4.1.1 Ausweitungen ohne Infrastruktur - oder Fahrzeug mehrbedarf  

Wie stark die Entwicklung des SPNV-Leistungsangebotes von der Finanzierung der Betriebsleistung 

abhängt, zeigt sich vor allem dort, wo für eine Ausweitung des Angebotes (Verlängerung der Be-

triebszeiten, Taktverdichtung etc.) weder ein Ausbau der Infrastruktur noch die Beschaffung zusätzli-

cher Fahrzeuge notwendig ist. 

Wie in Kapitel 1 erläutert, beeinflusst die Verfügbarkeit des öffentlichen Nahverkehrs die Verkehrs-

mittelwahl maßgeblich. Insbesondere der SPNV ist ein wichtiger Bestandteil des ÖPNV und ermög-

licht eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen zwei Punkten. Das SPNV-Netz im Verbund-

gebiet des VRR ist im Zentrum, im Süden und Südwesten stark ausgeprägt. Zudem sind alle Oberzen-

tren im Verbundgebiet des VRR miteinander verbunden. Im kleinstädtisch-ländlich geprägten Nord-

westen hingegen ist das SPNV-Netz weniger ausgebaut. In dieser Region werden die sogenannten 

XBus-Linien eingesetzt, um ländliche Gebiete mit den Ballungsräumen zu verbinden. Mit diesem An-

gebot sollen auch abseits der Schiene attraktive Reisezeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln ge-

währleistet werden. 
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Abbildung 000: SPNV-Linien und SPNV-Haltepunkte im Verbundgebiet des VRR (Quelle: VRR AöR, Grundlagenuntersuchung Mobilität und 

Verkehr im VRR, 2023). 
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Abbildung 000: SPNV- und XBus-Linien sowie SPNV-Haltepunkte mit der Pkw-Dichte im Verbundgebiet des VRR (Quelle: VRR AöR, Grundla-

genuntersuchung Mobilität und Verkehr im VRR, 2023). 

 

Eine im Rahmen der Grundlagenuntersuchung durchgeführte Engpassanalyse zeigt, wo die Straßen- 

und Schienenverkehrsinfrastruktur bereits heute an ihre Grenzen kommt. Dafür wird bei dieser Ana-

lyse das Verkehrsaufkommen den Streckenkapazität gegenübergestellt. Die nachfolgende Karte zeigt, 

dass das SPNV-Netz starke Engpässe auf der Trasse zwischen Essen und Bochum sowie auf der Trasse 

zwischen Duisburg und Düsseldorf aufweist (Quelle: GUM 2023).  
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Abbildung 000: SPNV- und XBus-Linien und deren Besetzungsgrad im Verbundgebiet des VRR (Quelle: VRR AöR, Grundlagenuntersuchung 

Mobilität und Verkehr im VRR, 2023). 

 

 

Abbildung 000: SPNV-Linien und deren Fahrgastnachfrage in Verbindung mit der Pkw-Dichte im Verbundgebiet des VRR (Quelle: VRR AöR, 

Grundlagenuntersuchung Mobilität und Verkehr im VRR, 2024). 














































































































































































































































































































































































































































